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Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Vorlage an den Nationalrat

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß Art. 126d Abs. 1 
Bundes–Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrneh-
mungen, die er bei mehreren Gebarungsüberprüfungen getroffen hat.

Berichtsaufbau

Die Zuordnung zu den Wirkungsbereichen der einzelnen Bundesmi-
nisterien folgt der zum Redaktionsschluss dieses Berichts geltenden 
Zuständigkeitsverteilung und Bezeichnung der Bundesministerien 
gemäß der Bundesministeriengesetz–Novelle 2009.

Den mit den einzelnen Berichten verbundenen Gebarungsüberprü-
fungen lag zum Teil die Rechtslage vor dem Inkrafttreten der Bundes-
ministeriengesetz–Novelle 2009 zugrunde. Demgemäß entsprechen 
die Bezeichnungen der Bundesministerien bzw. deren Abkürzungen 
in diesen Berichtsbeiträgen noch der alten Rechtslage.

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam-
menfassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der 
zweiten Stelle der Textzahl), deren Beurteilung durch den Rechnungs-
hof (Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle 
(Kennzeichnung mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegen-
äußerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinanderge-
reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls 
kaufmännische Auf– und Abrundungen.

Alle personenbezogenen Bezeichnungen werden aus Gründen der 
Übersichtlichkeit und einfachen Lesbarkeit nur in einer Geschlechts-
form gewählt und gelten gleichermaßen für Frauen und Männer.

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes „http://www.rechnungshof.gv.at“ ver-
fügbar.
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z.T.� zum�Teil
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Glossar

Glossar

Asset�Backed�Securities

Ein�forderungsbesichertes�Wertpapier�(Asset�Backed�Security�(ABS))�ist�ein�
verzinsliches�Wertpapier,�welches�Zahlungsansprüche�gegen�eine�Zweck-
gesellschaft�(„Special�Purpose�Vehicle“�(SPV))�zum�Gegenstand�hat.�Dabei�
verwendet�die�Zweckgesellschaft�die�Mittel�ausschließlich�zum�Erwerb�von�
Forderungen�meist�mehrerer�Gläubiger�und�verbrieft�diese�zu�einem�Wert-
papier.�Die�Zahlungsansprüche�werden�durch�den�Bestand�an�Forderungen�
(assets)�gedeckt�(backed),�die�auf�die�Zweckgesellschaft�übertragen�werden.�
Forderungsverkäufer�in�einer�solchen�Transaktion�sind�in�der�Regel�Ban-
ken,�die�so�Teile�ihrer�Kreditforderungen�handelbar�machen,�um�sich�Liqui-
dität�zu�verschaffen.

Asset�Manager

Asset�Manager�sind�Vermögensverwalter,�die�einen�Vertrag�mit�einem�oder�
mehreren�Anlegern�haben�und�innerhalb�von�Anlagerichtlinien�nach�eige-
nem�Ermessen�deren�Vermögen�managen.�Asset�Manager�sind�klassischer-
weise�in�Banken�oder�Fondsgesellschaften�tätig.

Collateralized�Debt�Obligation

Collateralized�Debt�Obligation�(CDO)�ist�ein�Überbegriff�für�derivative�Finanz-
instrumente,�die�zu�der�Gruppe�der�forderungsbesicherten�Wertpapiere�(ABS)�
und�strukturierten�Finanzinstrumente�gehören.�CDO�bestehen�aus�einem�
Portfolio� aus� festverzinslichen�Wertpapieren� und� Kreditderivaten.� Diese�
werden�in�drei�Tranchen�mit�sinkendem�Rating�aufgeteilt:�Senior�Tranche,�
Mezzanine�Tranche�und�die�Equity�Tranche.�Das�Ausfallsrisiko�steigt�—�auf-
grund�der�nachrangigen�Bedienung�im�Falle�eines�Ausfalls�—�mit�sinken-
dem�Rating;�die�Equity�Tranche�bietet�daher�als�Ausgleich�für�das�höchste�
Risiko�die�höchste�Prämienzahlung�für�den�Käufer.

Der�Käufer�eines�solchen�Wertpapiers�erhält�eine�Prämie�und�verpflichtet�
sich�im�Gegenzug,�dem�Verkäufer�die�aus�diesem�Wertpapier�entstehenden�
Verluste�nach�Maßgabe�seiner�Tranche�abzudecken.

III-152 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument 17 von 188



12 Bund 2010/7

Vom�Risikoprofil�her�gesehen�sind�CDO�so�genannte�„gehebelte“�Invest-
ments.�Der�Hebel�bewirkt,�dass�unter�Umständen�bereits�geringe�Verluste�
im�Gesamtportfolio�des�CDO�ab�einer�bestimmten�Schwelle�sehr�schnell�zu�
einem�Totalausfall� einer� einzelnen�CDO–Tranche� führen� können.�Damit�
kann�der�Käufer�dieser�Tranche�gezwungen�sein,�dem�Verkäufer�das�gesamte�
Nominale�des�erworbenen�Finanzinstruments�zu�ersetzen.�Der�dadurch�ent-
standene�Verlust�kann�die�vereinnahmten�Prämien�um�ein�Vielfaches�über-
steigen.

CDO/CDO�of�ABS

Das�Portfolio�besteht�aus�ABS–Papieren�und�synthetischen�CDO.

CDO/Collateralized�Debt�Obligation�squared

Im� Gegensatz� zu� einem� CDO,� der� sich� aus� Anleihen,� Forderungen� und�
diversen� Kreditderivaten� zusammensetzt,� besteht� ein� CDO/Collateralized�
Debt�Obligation�squared�(CDO2)�aus�einzelnen�CDO–Tranchen,�die�nach�dem�
so�genannten�„squared“–Algorithmus�miteinander�in�Verbindung�stehen.�
CDO2�sind�vom�Risikoprofil�gegenüber�CDO�mit�ähnlichem�Forderungspool�
tendenziell�etwas�„verschärft“.

CDO/funded–unfunded

Ein�CDO�bzw.�CDO2�kann�funded�oder�unfunded�erworben�werden.�Funded�
ist�der�normale�Kauf,�der�die�Bereitstellung�entsprechender�Geldmittel�erfor-
dert.�Im�Falle�eines�Erwerbs�im�Sinne�von�unfunded�werden�die�beim�Kauf�
anfallenden�Finanzierungskosten� in�der�Preisgestaltung�des�Wertpapiers�
bereits�berücksichtigt�und�vermindern�daher�—�im�Vergleich�zu�einem�nor-
mal�finanzierten�Kauf�—�die�vom�Käufer�zu�vereinnahmenden�Prämien.

CDO/Hybrid–CDO2

Hierbei�handelt�es�sich�um�einen�CDO2,�der�sich�nicht�nur�aus�CDO–Tran-
chen,�sondern�auch�noch�aus�anderen�Wertpapieren,�wie�z.B.�ABS–Pro-
dukten,�zusammensetzt.

Glossar
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CDO/Single–Tranche–CDO

Bei�einem�Single–Tranche–CDO�bzw.�CDO2�baut�der�Verkäufer�nur�die�Kapi-
talstruktur�der�Tranche�des�Käufers�auf.�Weitere�Käufer�für�andere�Tranchen�
des�gesamten�CDO�bzw.�CDO2�existieren�nicht.�Der�Verkäufer�muss�daher�sein�
Risiko�aus�einer�solchen�Transaktion�laufend�am�CDS–Markt�hedgen�(absi-
chern),�um�selbst�keinem�Risiko�aus�der�Transaktion�ausgesetzt�zu�sein.

CD0/Synthetischer�CDO

Einem�synthetischen�CDO�liegen�—�im�Gegensatz�zu�einem�Cash–CDO�—�keine�
Anleihen,�sondern�Credit�Default�Swaps�(CDS)�auf�Anleihen�zugrunde.

CDO/Verlustprofil�von�CDO,�CDO2�bzw.�Hybrid–CDO2

Um� verschiedene� Bonitätsklassen� für� verschiedene� Käuferschichten� zu�
erzeugen,�wird�der�gesamte�Forderungspool�eines�CDO�bzw.�CDO2�in�ver-
schiedene�Stapel�aufgeteilt�bzw.�in�so�genannte�Tranchen�strukturiert.�Unten�
liegende�Stapel�bzw.�tiefer�liegende�Tranchen�(Equity,�Subordinated,�Mez-
zanine)�werden�dabei�als�erste�zur�Abdeckung�von�Verlusten�herangezogen.�
Erst�wenn�die�insgesamt�aufgelaufenen�Verluste�des�Wertpapiers�den�Wert�
aller�tiefer�liegenden�Stapel�bzw.�Tranchen�aufgezehrt�haben,�werden�die�
darüber�liegenden�Tranchen�(Senior–�und�Super–Senior–Tranchen)�entspre-
chend�ihrer�Schichtung�zur�Verlustabdeckung�verwendet.�Höher�liegende�
Tranchen�werden�daher�vom�Rating�her�besser�bewertet�als�tiefer�liegende�
Tranchen�desselben�Forderungspools.

Erwirbt�ein�Käufer�eine�höher�liegende�Tranche,�so�entsteht�durch�die�Summe�
aller�tiefer�liegenden�Tranchen�ein�Puffer�gegen�ein�gewisses�Maß�an�Ver-
lusten.�Ab�Erschöpfung�dieses�Puffers�fallen�jedoch�alle�Verluste�des�ver-
bliebenen�Gesamtinvestments�in�die�nächst�höhere�Tranche.

Credit�Default�Swap

siehe�Portfolio�Credit�Default�Swap

Glossar
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Cross�Border�Leasing

Als�Cross�Border�Leasing�(CBL)�werden�jene�Leasinggeschäfte�verstanden,�bei�
denen�es�zu�grenzüberschreitenden�Leasingratenzahlungen�kommt.�Dabei�
werden�Anlagegüter�einem�ausländischen�Investor�zur�Verfügung�gestellt�
(verkauft�bzw.�vermietet),�von�diesem�steuerlich�verwertet�sowie�vom�Eigen-
tümer�zurückgeleast�und�weiter�betrieben.�CBL–Transaktionen�zielen�dar-
auf�ab,�finanzielle�Vorteile�für�alle�Vertragsparteien�durch�die�Ausnutzung�
unterschiedlicher�Steuersysteme�zu�schaffen.

Derivate/derivative�Finanzinstrumente

Derivate�sind�Wertpapiere,�deren�Preis�von�marktabhängigen�Bezugsgrö-
ßen�(Basiswert�oder�Underlying)�abgeleitet�wird.�Basiswerte�können�Wert-
papiere�(z.B.�Aktien,�Anleihen),�marktbezogene�Referenzgrößen�(Zinssätze,�
Indizes)�oder�andere�Handelsgegenstände�(Rohstoffe,�Devisen)�sein.�Deri-
vate�können�auch�Basiswerte�von�anderen�Derivaten�(2.�Grades)�sein.�Zur�
verhältnismäßig�jungen�Risikoart,�die�gleichfalls�durch�derivative�Finanz-
instrumente�abgesichert�werden�kann,�gehört�die�Absicherung�von�Kredit-
risiken�über�CDS.

Lease–in/Lease–out

Beim�Lease–in/Lease–out� (LILO)�wird�mit�einer�ausländischen�Zweckge-
sellschaft�ein�Hauptleasingvertrag�—�verbunden�mit�einer�Mietvorauszah-
lung� seitens� der� ausländischen� Zweckgesellschaft� —� abgeschlossen� und�
das�Leasinggut�mittels�Untermietvertrag�zurückgeleast.�Nach�Ablauf�des�
Untermietvertrags�können�die�Rechte�aus�dem�Hauptleasingvertrag�wieder�
zurückerworben�werden.

Nettobarwertvorteil

CBL–Transaktionen�führen�beim�ausländischen�Investor�durch�Zahlungs-
verpflichtungen,�Transaktionskosten�und�Zinsaufwendungen�anfänglich�zu�
Gewinnminderungen�bzw.�Verlusten.�Die�Verlagerung�der�steuerpflichtigen�
Einkünfte�in�zukünftige�Veranlagungszeiträume�führt�zu�einem�Steuerstun-
dungseffekt,�der�in�Form�des�Nettobarwertvorteils�ausgedrückt�wird.�Beim�
Nettobarwertvorteil�handelt�es�sich�somit�um�den�auf�den�Gegenwartswert�
abgezinsten�Steuerstundungseffekt.

Glossar
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Off�balance–Bilanzierung

Außerbilanzmäßige�Geschäfte�werden�unter�dem�Bilanzstrich�ausgewiesen.

On�balance–Bilanzierung

On�balance�erfasste�Geschäfte�werden�über�dem�Bilanzstrich�ausgewiesen.

Portfolio�Credit�Default�Swap

Ein�Credit�Default�Swap�(CDS)�bzw.�ein�Portfolio�Credit�Default�Swap�(PCDS)�
ist�ein�Kreditderivat�zum�Handeln�von�Ausfallsrisiken�von�Krediten�und�
Anleihen.�Der�Sicherungsnehmer�bezahlt�normalerweise�eine�regelmäßige�
Gebühr�und�erhält�bei�Eintritt�des�bei�Vertragsabschluss�definierten�Kredit-
ereignisses,�also�bspw.�bei�einem�Ausfall�der�Rückzahlung�aufgrund�Insol-
venz�des�Schuldners,�eine�Ausgleichszahlung.�Der�CDS�ähnelt�einer�Kre-
ditversicherung.

Purchase�Undertaking�Agreement

siehe�Vorauszahlungsinstrumente

Rechenwert

Der�Rechenwert�einer�CBL–Transaktion�errechnet�sich�aus�den�von�aus-
ländischen�Zweckgesellschaften�bei�Vertragsabschluss�erhaltenen�Einmal-
zahlungen,�die�in�Form�von�Tilgungsträgern�veranlagt�und�im�Zeitablauf�
verzinst�werden,�abzüglich�bereits�geleisteter�Leasingraten–�und�Kaufpreis-
zahlungen.

Sale–in/Lease–out

Beim� Sale–in/Lease–out� (SILO)� wird� das� Transaktionsmaterial� an� eine�
Zweckgesellschaft�verkauft,�anschließend�zurückgeleast�und�dem�Verkäu-
fer�im�Regelfall�die�Option�eingeräumt,�das�Transaktionsmaterial�am�Ende�
der�Vertragslaufzeit�zurückzukaufen.

Glossar
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Shortlist

Shortlist�bezeichnet�die�im�Zusammenhang�mit�CBL–Transaktionen�ver-
fasste�deutschsprachige�Zusammenfassung�des�CBL–Vertragswerks.

Trading�account

Handelskonto�des�Asset�Managers,�auf�dem�die�Gewinne�und�die�Verluste�
der�Handelstätigkeit�verbucht�werden�und�allfällige�Liquidität�vorgehal-
ten�wird.

Tilgungsträger

Unter�Tilgungsträgern�werden�im�Zusammenhang�mit�CBL–Transaktionen�
einerseits�Vorauszahlungsinstrumente�sowie�andererseits�Wertpapiere�und�
Gelddepots�verstanden,�die�sowohl�zur�Bezahlung�der�laufenden�Leasing-
raten�als�auch�zur�Bedienung�der�Kaufoption�am�Ende�der�Leasinglauf-
zeit�dienen.

Vorauszahlungsinstrumente

Zu�den�Vorauszahlungsinstrumenten�zählen�im�Zusammenhang�mit�CBL–
Transaktionen� im�Wesentlichen� Investment�Agreements,�Deposit�Agree-
ments� und� Purchase� Undertaking�Agreements� (PUA).� Die� Hauptanwen-
dungsfälle�der�Vorauszahlungsinstrumente�sind�die�PUA.�Dabei�handelt�es�
sich�um�Verträge�zwischen�ÖBB–Gesellschaften�und�Finanzinstituten,� in�
denen�sich�die�Finanzinstitute�gegen�Einmalzahlungen�dazu�verpflichten,�
die� Zahlungsverpflichtungen� der� ÖBB–Gesellschaften� (Leasingraten� und�
Kaufpreiszahlungen)�gegenüber�den�ausländischen�Zweckgesellschaften�zu�
übernehmen.
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für  
Verkehr, Innovation und Technologie

Finanztransaktionen der Österreichische Bundes-
bahnen–Holding Aktiengesellschaft und einzelner 
Konzerngesellschaften mit der Deutsche Bank AG

Den ÖBB–Gesellschaften drohten aus dem derivativen Finanz-
instrument (Hybrid–CDO2) mit Stand Ende 2008 Verluste von 
578,16 Mill. EUR. Es war von der Organisationseinheit Corporate 
Treasury der Österreichische Bundesbahnen–Holding Aktiengesell-
schaft eigenmächtig und unter Verstoß gegen bestehende Rege-
lungen abgeschlossen worden. Aufgrund der Auflösung der Hybrid–
CDO2–Verträge im Jänner 2010 wurden davon letztlich 295 Mill. 
EUR schlagend und als Verlust realisiert.

Ab Mitte 2006 kam es rund zwei Jahre lang im Vorstand und Auf-
sichtsrat der Österreichische Bundesbahnen–Holding Aktiengesell-
schaft zu keinen zielgerichteten Entscheidungen bezüglich einer 
Sanierung bzw. eines Verkaufs des Hybrid–CDO2. Dadurch ent-
ging den ÖBB–Gesellschaften vor dem Hintergrund einer sich seit 
Anfang des Jahres 2007 kontinuierlich verschärfenden Finanzkrise 
die Chance, bereits Ende Februar 2008 mit rd. 292 Mill. EUR gerin-
geren Verlusten aus dem Vertrag auszusteigen, als dies im Dezem-
ber 2008 möglich gewesen wäre.

Der wirtschaftlich und risikotechnisch nicht gerechtfertigte Abschluss 
von Absicherungsvereinbarungen verursachte einen Schaden von 
rd. 1,88 Mill. EUR.

Die Aufsichtsräte der betroffenen Gesellschaften unterließen es, all-
fällige, für die drohenden bzw. schon eingetretenen finanziellen 
Nachteile maßgeblichen Sorgfaltspflichtverletzungen von Vorstands-
mitgliedern und daraus resultierende Haftungsansprüche umfas-
send zu untersuchen.
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Die Cross Border Leasing–Verträge beschränkten die ÖBB–Gesell-
schaften in der freien rechtlichen Verfügung über ihre Anlagen, 
insbesondere hinsichtlich deren Veräußerung oder Belastung, und 
erhöhten dadurch das Risiko unwirtschaftlichen Handelns. Die 
komplexen Vertragswerke enthielten zahlreiche Risiken, die geeig-
net waren, den ursprünglich zugeflossenen Liquiditätsvorteil von 
272,4 Mill. EUR zu reduzieren bzw. im Extremfall einen Verlust zu 
verursachen. Bis Ende 2008 hatten die ÖBB–Gesellschaften Besiche-
rungskosten und Bewertungsverluste von insgesamt 56,81 Mill. EUR 
zu tragen.

Prüfungsziel

Gem. § 99 Abs. 2 Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates überprüfte der RH auf Verlangen der Abgeordne-
ten Moser, Kogler, Freundinnen und Freunde die von der Österrei-
chische Bundesbahnen–Holding Aktiengesellschaft (ÖBB–Holding 
AG) sowie ihren Konzerngesellschaften mit der Deutsche Bank AG 
abgeschlossenen Finanztransaktionen. Ziel der Überprüfung war 
die Beurteilung der finanziellen Risiken der Cross Border Leasing–
Geschäfte sowie der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des mit 
der Deutsche Bank AG abgeschlossenen derivativen Finanzinstru-
ments Hybrid–CDO2. Weiters sollten die Verantwortlichkeiten der 
Gesellschaftsorgane sowie die Auswirkungen der Finanztransaktion 
auf die Verschuldung des ÖBB–Konzerns und auf die Haftungen des 
Bundes beurteilt werden. (TZ 1)

Vorbereitung des Erwerbs eines derivativen Finanzinstruments

Die Vorstandsbeschlüsse der damaligen ÖBB–Infrastruktur Bau Akti-
engesellschaft (ÖBB–Infrastruktur Bau AG), nunmehr ÖBB–Infra-
struktur Aktiengesellschaft, der ÖBB–Personenverkehr Aktienge-
sellschaft (ÖBB–Personenverkehr AG) und der Rail Cargo Austria 
Aktiengesellschaft (Rail Cargo Austria AG) hatten den Erwerb eines 
im Zusammenhang mit Cross Border Leasing (CBL)–Geschäften ste-
henden, nicht näher beschriebenen, derivativen Finanzinstruments 
zum Gegenstand. Es fehlten konkrete Vertragsentwürfe dazu, aus 
denen sich vor allem Angaben über den Ertrag und das Risiko der 
geplanten Finanztransaktion ableiten ließen. Diese Beschlüsse waren 
damit als konkrete Handlungsanweisungen für das organisatorisch 
dem Finanzvorstand unterstehende Corporate Treasury der Öster-
reichische Bundesbahnen–Holding Aktiengesellschaft (ÖBB–Hol-
ding AG) nicht geeignet. (TZ 17)

Kurzfassung
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Die jeweiligen Vorstände legten die Anträge dem Aufsichtsrat der 
betroffenen Gesellschaften nicht zur Genehmigung vor. Sie führ-
ten auch keine weitergehenden Untersuchungen über die der Trans-
aktion zugrundeliegende Geschäftsart im Hinblick auf den Katalog 
der aufsichtsratspflichtigen Geschäfte durch. Die Finanztransaktion 
wäre auf Grundlage der Vorstandsbeschlüsse als ein neues Geschäft 
im Rahmen der Geschäftsart „Cross Border Leasing–Geschäfte“ vom 
Aufsichtsrat der jeweiligen Gesellschaft zu genehmigen gewesen. 
(TZ 18)

Die ÖBB–Infrastruktur Bau AG bevollmächtigte vier Mitarbei-
ter des Corporate Treasury der ÖBB–Holding AG ohne betragliche 
Beschränkung und entgegen dem Vier–Augen–Prinzip sowie ohne 
vorherige Bewilligung der — von den Einzelvollmachten umfass-
ten weitreichenden — Finanzinstrumente durch den Vorstand der 
ÖBB–Holding AG zum Abschluss von derivativen Finanztransak-
tionen. (TZ 19)

Mitte September 2005 schloss die ÖBB–Infrastruktur Bau AG mit 
der Deutsche Bank AG eine Mandatsvereinbarung ab, um Kontra-
hentenrisiken aus bestehenden CBL–Transaktionen in Form einer 
synthetischen „CDO of ABS“–Transaktion abzusichern. Allerdings 
handelte es sich beim geplanten Finanzgeschäft um eine eigenstän-
dige vertragliche Vereinbarung (Kreditderivat), die keinen Zusam-
menhang zu CBL–Transaktionen aufwies. (TZ 20)

Erwerb eines derivativen Finanzinstruments

Der Erwerb eines für die involvierten ÖBB–Gesellschaften neuartigen, 
derivativen Finanzinstruments, einer Tranche eines so genannten 
Hybrid–CDO2 mit einem Volumen von 612,9 Mill. EUR durch das 
Corporate Treasury der ÖBB–Holding AG, hätte nicht abgewickelt 
werden dürfen. Zuvor wären die Genehmigungen aller betroffenen 
Vorstände und Aufsichtsräte einzuholen gewesen. Als Gegenleis-
tung für die Übernahme des mit dem Erwerb der Hybrid–CDO2–
Tranche bester Bonität verbundenen maximalen Ausfallsrisikos von 
612,9 Mill. EUR hätten die ÖBB–Gesellschaften bis zum Jahr 2015  
36,9 Mill. EUR an Prämieneinnahmen lukriert. (TZ 21, 24)

Der über die Absicht und die vorbereitenden Maßnahmen des 
geplanten Geschäfts mit der Deutsche Bank AG informierte Finanz-
vorstand der ÖBB–Holding AG traf im Rahmen seiner aktienrecht-
lichen Verantwortlichkeit keine Veranlassungen, um die Angele-
genheit kompetenzmäßig an den Vorstand der ÖBB–Holding AG 
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zu binden und dem Verantwortungsbereich des Corporate Treasury 
zu entziehen. (TZ 21)

Das erworbene derivative Finanzinstrument wurde über vier Port-
folio Credit Default Swaps in unterschiedlicher Höhe — analog zur 
Aufteilung der CBL–Transaktionen — auf die operativen ÖBB–Gesell-
schaften aufgeteilt. (TZ 23)

Die jeweiligen Aufsichtsräte der betroffenen ÖBB–Gesellschaften 
setzten keine ausreichenden Initiativen, um zu prüfen, ob im Zusam-
menhang mit der Vorbereitung oder dem Erwerb des Hybrid–CDO2 
haftungsbegründende Handlungen von Vorstandsmitgliedern vor-
lagen. (TZ 21)

Der Vorstand der ÖBB–Holding AG traf trotz der zutage getretenen 
Verfehlungen von mit dem Erwerb des Hybrid–CDO2 befassten Mit-
arbeitern — bis auf die Ablöse eines leitenden Mitarbeiters — keine 
besonderen dienstrechtlichen Maßnahmen und führte keine weit-
reichenden Untersuchungen zur Klärung der Schuldfrage durch. 
(TZ 22)

Risikogehalt des Hybrid–CDO2

Die erworbene Tranche war mit inneren und äußeren Sicherheits-
puffern dermaßen ausgestattet, dass sie erst bei einem Totalausfall 
von acht bis 16 von insgesamt 205 dem Forderungspool des Hybrid–
CDO2 zugrundeliegenden Credit Default Swaps zu ersten Verlusten 
für die ÖBB–Gesellschaften geführt hätte. Durch Lage und Dicke der 
Tranche und die sich dadurch ergebende Hebelwirkung war aller-
dings bereits nach elf bis 22 Totalausfällen der insgesamt 205 Cre-
dit Default Swaps mit der vollständigen Auslöschung der Tranche 
zu rechnen. (TZ 24)

Von den insgesamt 205 Unternehmens– und Staatsanleihen waren 
bis Ende Dezember 2008 bereits vier Teilausfälle zu verzeichnen. 
(TZ 24)

Die von der ÖBB–Holding AG erworbene Tranche eines Hybrid–CDO2 
in der Höhe von 612,9 Mill. EUR war risikotechnisch daher nicht — 
wie von der ÖBB–Holding AG wiederholt dargestellt — als Diversi-
fizierung von Risiken, sondern als „Risikomagnet“ zu werten. Auch 
lag die von der ÖBB–Holding AG vielfach behauptete Absicherungs-
wirkung auf CBL–Geschäfte nicht vor. Die teilweise verwirrenden 
und unrichtigen Darstellungen des Corporate Treasury zu diesem 
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Themenkomplex zeigten, dass zum Zeitpunkt des Kaufes der Tran-
che des Hybrid–CDO2 beim Corporate Treasury der ÖBB–Holding AG 
kein ausreichendes Produktverständnis gegeben war. (TZ 24)

Nach Einholung von Informationen waren dem erst nach Abschluss 
des Geschäfts im Detail informierten Finanzvorstand der ÖBB–Hol-
ding AG spätestens Ende Oktober 2005 und dem Vorstandsvor-
sitzenden spätestens Anfang November 2005 die rechtliche und 
wirtschaftliche Bedeutung sowie die spezifischen Risiken und die 
Komplexität der Finanztransaktion Hybrid–CDO2 bekannt. Dennoch 
verfolgte der Vorstand der ÖBB–Holding AG den Ausstieg aus dem 
Finanzgeschäft nicht weiter. (TZ 25, 26)

Im Konzernabschluss 2008 betrugen die im Zusammenhang mit der 
Hybrid–CDO2 zu bilanzierenden Finanzverbindlichkeiten und Rück-
stellungen zusammen 578,16 Mill. EUR, womit der maximal mög-
liche Verlust beinahe zur Gänze abgedeckt war. (TZ 29)

Im Jänner 2010 wurden die Hybrid–CDO2–Verträge vorzeitig auf-
gelöst und 295 Mill. EUR als Verlust realisiert. (TZ 36)

Absicherungsvereinbarungen

Den ÖBB–Gesellschaften gelang es mit Abschluss der Abänderungs-
vereinbarung Ende November 2005, einige wesentliche Verbesse-
rungen zu erreichen. Grundsätzlich wären durch ein aktives Manage-
ment eines CDO–Portfolios günstigere Bedingungen, d.h. geringere 
Ausfallswahrscheinlichkeiten der dem Hybrid–CDO2 zugrundelie-
genden Credit Default Swaps auf Unternehmens– und Staatsanlei-
hen, für die ÖBB–Gesellschaften zu erwarten. Durch das im Ver-
gleich zu dem sehr schwierigen Marktumfeld sehr gering dotierte 
Handelskonto waren jedoch die Möglichkeiten des Asset Managers 
mit September 2008 faktisch erschöpft. (TZ 30)

Da der Hybrid–CDO2 in keinem Zusammenhang zu CBL–Geschäf-
ten stand, sah die Abänderungsvereinbarung hinsichtlich der CDO–
Transaktion die „Wiederherstellung der Koppelung an das Grund-
geschäft“ in einem separaten Vertrag vor. Die Umsetzung erfolgte 
mit dem Abschluss von 17 Absicherungsvereinbarungen durch die 
ÖBB–Infrastruktur Bau AG mit der Deutsche Bank AG im Juli 2006. 
Darin verpflichtete sich die Deutsche Bank AG, das Ausfallsrisiko 
der Vertragspartner aus den CBL–Transaktionen in der Höhe von 
612,9 Mill. EUR zugunsten der ÖBB–Infrastruktur Bau AG zu über-
nehmen. Die Absicherungsvereinbarungen wurden entgegen den 

Kurzfassung Finanztransaktionen der 
Österreichischen Bundesbahnen

III-152 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument 27 von 188



22 Bund 2010/7

betreffenden Geschäftsordnungen des Aufsichtsrats ohne Genehmi-
gung der jeweiligen Aufsichtsräte abgeschlossen. (TZ 30, 31)

Der Versuch, mit dem Abschluss der Absicherungsvereinbarungen 
nachträglich für den Hybrid–CDO2 die Koppelung an ein Grundge-
schäft (CBL–Transaktion) herzustellen, schlug fehl: Es lagen keine 
sachlich begründeten Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwi-
schen dem Hybrid–CDO2 und den Absicherungsvereinbarungen vor. 
(TZ 32)

Die Absicherungsvereinbarungen, die Risiken der ÖBB–Gesell-
schaften insbesondere gegen einen Ausfall der Gemeinde Wien, der 
Republik Österreich, der USA und der kanadischen Provinz Onta-
rio absichern sollten, bewirkten keinen Sicherungszugewinn und 
waren daher weder wirtschaftlich noch risikotechnisch gerechtfer-
tigt. (TZ 32)

Im März 2009 fasste der Aufsichtsrat der ÖBB–Holding AG einen 
Beschluss zur Kündigung der Absicherungsvereinbarungen. Durch 
die zeitanteilige Verrechnung der Absicherungsprovisionen ent-
stand den ÖBB–Gesellschaften ein Schaden von rd. 1,88 Mill. EUR. 
(TZ 34)

Ausstiegs– bzw. Sanierungsmaßnahmen

Da von der Deutsche Bank AG die Auflösungskosten in Höhe eines 
„deutlich zweistelligen Millionenbetrags“ angegeben wurden, ent-
schied der Vorstand der ÖBB–Holding AG im November 2005, 
von einem sofortigen Verkauf des erworbenen Finanzinstruments 
Abstand zu nehmen und eine Optimierungsstrategie zu verfolgen. 
(TZ 25, 30)

Ab Mitte 2006 kam es rund zwei Jahre lang ÖBB–intern zu keinen 
zielgerichteten Entscheidungen bezüglich einer Sanierung bzw. eines 
Verkaufs des Hybrid–CDO2. Dadurch entging der ÖBB–Holding AG 
und den drei ÖBB–Gesellschaften vor dem Hintergrund einer sich 
seit Anfang des Jahres 2007 kontinuierlich verschärfenden, interna-
tionalen Finanzkrise die Chance, mit geringeren Verlusten zu einem 
früheren Zeitpunkt aus dem Vertrag auszusteigen. Besonders schwer 
wog in diesem Zusammenhang die Untätigkeit im Jahr 2008, in dem 
die internationale Finanzkrise bereits in voller Ausbreitung begriffen 
war und der noch nicht realisierte Verlust aus der Hybrid–CDO2–
Tranche von 231 Mill. EUR im Februar 2008 auf 523,4 Mill. EUR 
Ende Dezember 2008 anwuchs. Diesem potenziellen Verlust standen 
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bis Ende 2008 vereinnahmte Prämien von 25,7 Mill. EUR sowie der 
Trading account von 3,3 Mill. EUR gegenüber. (TZ 33)

Ende 2008 war eine Sanierung des Hybrid–CDO2, auch aufgrund der 
mittlerweile sehr ungünstigen Marktbedingungen, wenig erfolgver-
sprechend. Die einzigen, realistischerweise verbliebenen Optionen 
für die ÖBB–Gesellschaften waren das Halten der Position bzw. das 
Realisieren des aufgelaufenen Verlusts. (TZ 35)

Sonderbericht an den Aufsichtsratsvorsitzenden

Nach der Beschlussfassung in der Vorstandssitzung der ÖBB–Hol-
ding AG informierte der Vorstand am 11. November 2005 münd-
lich den damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der ÖBB–Holding AG 
über das Zustandekommen des derivativen Finanzinstruments. Die 
Berichterstattung an den Aufsichtsratsvorsitzenden war in keiner 
Weise dokumentiert und erfolgte somit in Anbetracht der — zum 
damaligen Zeitpunkt dem Vorstand bereits bekannten — Produkt-
risiken dem Anlassfall nicht adäquat. Der Vorstand der ÖBB–Hol-
ding AG hielt nämlich fest, dass das derivative Geschäft aufgrund 
des „enorm hohen Drohpotenzials“ nicht hätte abgeschlossen wer-
den dürfen. (TZ 26)

Da aufgrund der Berichterstattung durch den Vorstand kein Aus-
fallsrisiko aus der Finanztransaktion erwartet wurde, sah der Auf-
sichtsratsvorsitzende zu diesem Zeitpunkt keine Veranlassung, den 
Gesamtaufsichtsrat mit der Angelegenheit gesondert zu befassen. Er 
empfahl dem Vorstand, in der nächsten Aufsichtsratssitzung über 
den Geschäftsfall in Form einer Kurzversion zu berichten. Dieses 
Verhalten des Aufsichtsratsvorsitzenden stand mit den von ihm 
anlassbezogen ergriffenen Maßnahmen — Schreiben an die Auf-
sichtsratsvorsitzenden der drei ÖBB–Gesellschaften bezüglich der 
Zulässigkeit und der Genehmigungspflicht von Finanzgeschäften 
sowie Empfehlung zu Verhandlungen über einen Ausstieg aus dem 
Finanzgeschäft — nicht im Einklang. Diese Umstände erschwerten 
eine effektive Überwachung der Vorstandsaktivitäten durch den 
Aufsichtsrat in Bezug auf die Finanztransaktion und eine einge-
hende Befassung mit der Materie noch vor weiteren Entscheidungen 
des Vorstands. (TZ 26)
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Berichterstattung an den Aufsichtsrat

In der Sitzung des Aufsichtsrats der ÖBB–Holding AG vom 15. De-
zember 2005 berichtete der Finanzvorstand der Holding anhand eines 
schriftlichen Berichts des Vorstands über ein derivatives Geschäft 
im Zusammenhang mit CBL–Wertpapieren, bei dem unterschied-
liche Ausfallsrisiken getauscht und Risiken aus einigen CBL–Titeln 
zu einem Portfolio aus Risiken diversifiziert wurden. (TZ 27)

Der Bericht des Vorstands enthielt keine Informationen über das 
eigentliche Zustandekommen des derivativen Finanzinstruments, 
seine Ausgestaltung und spezifischen Risiken. Dies, obwohl zu diesem 
Zeitpunkt bereits diverse Analysen über den Risikogehalt der Finanz-
transaktion durchgeführt worden waren und dem Vorstand bekannt 
war, dass das derivative Finanzinstrument als bahnfremdes Geschäft 
nicht hätte abgeschlossen werden dürfen. Dadurch gab der Vorstand in 
seinem Bericht an den Aufsichtsrat erhebliche Umstände der Gesell-
schaft unvollständig und unrichtig wieder, so dass die Gefahr von 
Fehlbeurteilungen durch den Aufsichtsrat gegeben war. Damit war 
der Tatbestand des § 255 Abs. 1 Z 5 Aktiengesetz erfüllt. (TZ 27)

Weiters wäre aus dem Gesamtgefüge der Darstellung und der geson-
derten Berichterstattung an den Aufsichtsratsvorsitzenden zu erwar-
ten gewesen, dass bei den Aufsichtsratsmitgliedern zumindest 
Zweifel über den Wahrheits– und Vollständigkeitsgehalt des Vor-
standsberichts aufgekommen wären, die ausreichenden Anlass für 
gezielte Nachfragen und eine vertiefte Prüfung des Geschäftsfalles 
durch den Aufsichtsrat geboten hätten. (TZ 27)

Laut den Aufsichtsratsprotokollen wurde der Aufsichtsrat der ÖBB–
Holding AG erst ab Dezember 2007 ausführlich mit der rechtsge-
schäftlichen Ausgestaltung und dem Risikogehalt der Finanzge-
schäfte samt seinen negativen Auswirkungen befasst. (TZ 28)

Haftungen des Bundes

Eine direkte Haftung des Bundes als Alleineigentümer der ÖBB–
Holding AG für einen Schadensfall aus dem derivativen Finanzins-
trument im ÖBB–Konzern war weder nach aktienrechtlichen noch 
nach sondergesetzlichen Bestimmungen ableitbar. Im Falle eines 
Schadenseintrittes werden jedoch — bei einer voraussichtlich stei-
genden Neuverschuldung der Konzerngesellschaften — in letzter 
Konsequenz die wirtschaftlichen Auswirkungen vom Eigentümer 
mitzutragen sein. (TZ 38)
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Cross Border Leasing

Beim Cross Border Leasing (CBL) werden einem ausländischen Inves-
tor Anlagegüter zur Verfügung gestellt (verkauft oder vermietet), 
von diesem steuerlich verwertet sowie vom Eigentümer zurück-
geleast und weiter betrieben. CBL–Transaktionen sollen durch die 
Nutzung unterschiedlicher Steuersysteme finanzielle Vorteile für die 
daran beteiligten Vertragsparteien generieren. (TZ 3)

Von 1995 bis 2006 schlossen verschiedene Gesellschaften des ÖBB–
Konzerns insgesamt 22 CBL–Transaktionen in den Ausprägungs-
formen Sale–in/Lease–out und Lease–in/Lease–out ab. Nach öster-
reichischem Recht verblieb das wirtschaftliche bzw. zivilrechtliche 
Eigentum an den veräußerten bzw. verleasten und zurückgeleasten 
Sachanlagen (hauptsächlich Lokomotiven, Personen– und Güter-
waggons, Busse, Streckensteuerungssysteme sowie Verschiebebahn-
höfe) bei den ÖBB–Gesellschaften. (TZ 4, 5)

Das Transaktionsvolumen in Form von Kaufpreisen und Mietvor-
auszahlungen betrug ursprünglich rd. 4,4 Mrd. EUR. Die von den 
ÖBB–Gesellschaften aufgrund der CBL–Transaktionen erzielten Net-
tobarwertvorteile betrugen 272,4 Mill. EUR. Allerdings werden die 
Nettobarwertvorteile durch schlagend gewordene Risiken reduziert. 
Die am Beginn der Vertragslaufzeit lukrierten Nettobarwertvor-
teile von 272,4 Mill. EUR wurden passiviert und über die Vertrags-
laufzeit hinweg erfolgswirksam aufgelöst. Insgesamt verbuchte die 
ÖBB–Holding AG bis Ende 2008 rd. 115,6 Mill. EUR an Zinserträ-
gen. (TZ 5, 8, 15)

Die ÖBB–Gesellschaften unterließen es u.a. infolge fehlender Ange-
botseinholungen, beim Abschluss der CBL–Geschäfte die Ange-
messenheit der Bepreisung zu prüfen und die je nach Transaktion 
prozentuell schwankenden Nettobarwertvorteile sowie die Risiken 
kritisch zu beurteilen. (TZ 5)

Doppelzahlungsrisiko

Die in die CBL–Transaktionen involvierten ÖBB–Gesellschaften ver-
anlagten die als Einmalzahlungen erhaltenen Kaufpreis– und Miet-
vorauszahlungen in speziell strukturierten Produkten (Tilgungs-
träger). Die Tilgungsträger (Vorauszahlungsinstrumente sowie 
Wertpapiere und Gelddepots) sollten sowohl die laufenden Leasing-
raten der ÖBB–Gesellschaften für die im Rahmen der CBL–Transak-
tionen zurückgeleasten Vermögensgegenstände abdecken als auch 

Kurzfassung Finanztransaktionen der 
Österreichischen Bundesbahnen

III-152 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument 31 von 188



26 Bund 2010/7

die Bedienung der Kaufoption durch die ÖBB–Gesellschaften am 
Ende der Leasinglaufzeit ermöglichen. Zum 31. Oktober 2008 betrug 
der Rechenwert (seit Vertragsabschluss verzinste Einmalzahlungen 
abzüglich bereits geleisteter Leasingraten und Kaufpreiszahlungen) 
der Tilgungsträger rd. 2,82 Mrd. EUR. (TZ 6)

Dabei trugen die ÖBB–Gesellschaften das so genannte Doppelzah-
lungsrisiko. Sie waren nämlich bei Ausfall ihrer Vertragspartner 
der Vorauszahlungsinstrumente verpflichtet, für die fristgerechte 
Begleichung der vereinbarten Leasingraten und Kaufpreiszahlungen 
zu sorgen. Im Falle der Ratingverschlechterung eines Vertragspart-
ners mussten sie zusätzliche Sicherheiten beibringen oder zu einem 
Vertragspartner mit besserem Rating wechseln. Die bis Ende 2008 
aus diesen Titeln verbuchten Bewertungsverluste und angefallenen 
Besicherungskosten betrugen insgesamt 30,63 Mill. EUR. (TZ 7)

Das Verlustrisiko der als Tilgungsträger verwendeten Wertpapiere 
lag im Zahlungsausfall des Emittenten des Wertpapiers bzw. im Ver-
kauf des Wertpapiers zu einem unter dem Rechenwert liegenden 
Marktwert. Die ÖBB–Gesellschaften erlitten beim Kauf von Wert-
papieren, bei denen sie zur Erzielung eines höheren Nettobarwert-
vorteils ein höheres Risiko eingingen, buchhalterische Verluste von 
26,18 Mill. EUR, wovon bereits 10,60 Mill. EUR ausgebucht wur-
den. Dies führte bei der ÖBB–Traktion Gesellschaft mbH zu einem 
den Nettobarwertvorteil übersteigenden Verlust von 4,31 Mill. EUR 
aus der CBL–Transaktion. Auch der ÖBB–Postbus GmbH drohen aus 
diesem Titel Verluste von 4,92 Mill. EUR. (TZ 8)

Die zivilrechtlichen Verpflichtungen der ÖBB–Gesellschaften aus 
den Leasingverhältnissen wurden für den Fall, dass die Finanzinsti-
tute ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Investoren nicht 
nachkommen, als Eventualverbindlichkeiten erfasst; diese betrugen 
Ende 2008  1,632 Mrd. EUR. (TZ 15)

Ökonomische und weitere Abwicklungsrisiken

Die lange Vertragsdauer der CBL–Transaktionen, verbunden mit den 
sich allfällig ändernden Anforderungen an die schienengebundene 
Transportwirtschaft, barg erhebliche Risiken im Hinblick auf die öko-
nomische Einsetzbarkeit des Rollmaterials: Die CBL–Verträge ver-
pflichteten die ÖBB–Gesellschaften, das Leasinggut über die gesamte 
Laufzeit hindurch betriebsbereit zu halten, selbst wenn dies ökono-
misch nicht zweckmäßig war. Die ÖBB–Gesellschaften erstellten vor 
Abschluss der CBL–Transaktionen keine eingehenden Studien über 

Kurzfassung
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die Eignung des eingebundenen Transaktionsmaterials. Durch die 
Einbringung von zum Teil gebrauchtem Transaktionsmaterial erhöhte 
sich das ökonomische Verlustrisiko noch zusätzlich. (TZ 9)

Die bis zum Jahr 2005 durchgeführten Umgründungsvorgänge im 
ÖBB–Konzern beschränkten die Disposition über das Rollmaterial. 
Dadurch konnte nicht mehr benötigtes bzw. nicht mehr geeignetes 
Transaktionsmaterial nicht weiterverleast werden. Im Falle einer 
(teilweisen) Privatisierung von Gesellschaften des ÖBB–Konzerns 
könnten die CBL–bedingten Beschränkungen des Transaktionsma-
terials zur Minderung eines allfälligen Verkaufserlöses führen und 
bei negativen Auswirkungen auf das Rating die Beibringung zusätz-
licher Sicherheiten erfordern. (TZ 10)

Aus der Anwendung mehrerer unterschiedlicher staatlicher Rechts-
normen und der Vereinbarung internationaler Gerichtsstände ergaben 
sich weitere, schwer bewertbare Prozess– und Rechtsrisiken. (TZ 11)

Die ÖBB–Gesellschaften verfügten über keine gesammelten Auf-
zeichnungen der im Zusammenhang mit CBL–Transaktionen ange-
fallenen Kosten. In der ÖBB–Holding AG wies im Wesentlichen 
nur ein Mitarbeiter transaktionsspezifische Detailkenntnisse auf. 
Dadurch entstand eine personelle Abhängigkeit bzw. fehlte eine 
zuverlässige Vertretungsregelung. (TZ 12)

Das Risikobewusstsein der ÖBB–Gesellschaften im Zusammenhang 
mit CBL–Transaktionen wurde den damit verbundenen Risiken nicht 
gerecht. Dieses dokumentierte sich in fehlenden bzw. unzureichenden 
Risikoanalysen sowie auch im wenig ausgereiften Berichtswesen der 
ÖBB–Gesellschaften in Bezug auf Risikogesichtspunkte. (TZ 13)

Möglichkeiten einer vorzeitigen Transaktionsbeendigung

Die vorzeitige Kündigung aller CBL–Transaktionen würde einmalige 
Kosten von rd. 627 Mill. EUR verursachen. Damit würden die Auf-
lösungskosten die lukrierten Nettobarwertvorteile in Höhe von ins-
gesamt 272,4 Mill. EUR um 354,6 Mill. EUR übersteigen. Allenfalls 
könnten unter den geänderten Rahmenbedingungen — angespannte 
Liquiditätssituation bei den CBL–Vertragspartnern und geänderte 
steuerliche Verhältnisse in den USA — im Verhandlungswege güns-
tigere als die vertraglich vereinbarten Ausstiegskonditionen erzielt 
werden. Dadurch könnten sich damit in Einzelfällen wirtschaftlich 
vertretbare Möglichkeiten eines Ausstiegs aus den bestehenden CBL–
Geschäften ergeben. (TZ 14)

Kurzfassung Finanztransaktionen der 
Österreichischen Bundesbahnen

III-152 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument 33 von 188



28 Bund 2010/7

Vorstandsverträge

Die ÖBB–Holding AG gewährte ihrem ehemaligen Vorstands-
vorsitzenden bei der Vertragsauflösung eine überaus großzügige 
Abgeltung. Die Höhe der laut Auflösungsvereinbarung und Konsu-
lentenvertrag samt Sideletters festgelegten Ansprüche aus der ein-
vernehmlichen Auflösung des Anstellungsvertrags des ehemaligen 
Vorstandsvorsitzenden betrug rd. 1,29 Mill. EUR. Darin enthalten 
war auch ein Erfolgshonorar von rd. 357.000 EUR für den Fall, 
dass sich der im Jahr 2005 erworbene Hybrid–CDO2 nach Ende der 
Laufzeit positiv entwickelt. (TZ 39)

Obwohl der Beratungsinhalt des Konsulentenvertrags nicht definiert 
war und die Gesellschaft keine Beratungsleistung in Anspruch nahm, 
hatte die Gesellschaft nach einem gerichtlichen Vergleich Honorar-
kosten von 306.000 EUR (ohne USt) zu tragen. Der ehemalige Vor-
standsvorsitzende trat die Rechte und Pflichten aus dem Konsulen-
tenvertrag an eine ihm gehörende Gesellschaft ab, wodurch sich ihm 
steuerliche Optimierungsmöglichkeiten eröffneten. (TZ 40)

Auch das zweite Vorstandsmitglied erhielt beim Ausscheiden aus 
der ÖBB–Holding AG nach einvernehmlicher Auflösung seines 
Anstellungsvertrags eine überaus großzügige Abfindung von ins-
gesamt rd. 882.000 EUR. Diese umfasste die Abgeltung aller aus 
dem Anstellungsvertrag resultierenden Ansprüche, wie die Abfer-
tigungen und die ohne Zielvereinbarung gewährte Bonifikation für 
das Jahr 2008. Weiters wurde auch die Gewährung einer Zieler-
reichungsprämie für das Geschäftsjahr 2007 von rd. 229.000 EUR 
(ohne USt) für den Fall vereinbart, dass der im Jahr 2005 im Volu-
men von 612,9 Mill. EUR erworbene Hybrid–CDO2 nach Ablauf der 
Laufzeit ein positives Ergebnis aufweist. (TZ 42)

Das Präsidium des Aufsichtsrats der ÖBB–Holding AG unterließ es, 
das allfällige Vorliegen von groben Pflichtverletzungen bei den aus-
geschiedenen Vorstandsmitgliedern und damit eines Abberufungs-
grundes eingehend zu untersuchen, obwohl im eigens beauftragten 
Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. eines Univer-
sitätsprofessors hinreichend Gründe dafür enthalten waren. Dadurch 
begab sich die Gesellschaft auch der Möglichkeit, die Anstellungs-
verträge der ehemaligen Vorstandsmitglieder aus wichtigem Grund 
zu widerrufen bzw. unter Einhaltung einer halbjährlichen Kündi-
gungsfrist zu kündigen. (TZ 34, 41, 42)

Kurzfassung
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Die Mitglieder des Aufsichtsratspräsidiums verletzten daher ihre 
aktienrechtliche Verpflichtung, keine unangemessenen Abfindungen 
bei der Beendigung des Anstellungsvertrags zu leisten und handel-
ten diesbezüglich sorgfaltswidrig. (TZ 41, 42)

Finanztransaktionen der 
Österreichischen Bundesbahnen

Kenndaten der ÖBB–Holding AG (Konzern)

Gebarung 1. Jänner 20051)	 2005 2006 2007 2008 20092)

Bilanzierung	nach	
Unternehmensgesetzbuch	(UGB)	
bzw.	nach	International
Financial	Reporting	Standards	
(IFRS)	 UGB	 UGB	 UGB	 IFRS	 IFRS	 IFRS

	 in	Mill.	EUR

Umsatzerlöse 2.709	 4.208	 4.539	 4.874	 5.031	 4.828

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (UGB)/
Ergebnis vor Ertragssteuern (IFRS)	 –	3	 13	 32	 44	 –	970	 121

Bilanzsumme 18.671	 19.720	 21.095	 15.449	 18.231	 19.670

davon Eigenkapital 3.158 3.172 3.177 2.941 1.936 1.810
davon Kostenbeiträge von Dritten 6.361 6.186 5.977 k.A.3) k.A.3) k.A.3)

davon Verbindlichkeiten (UGB)/
Fremdkapital (IFRS) 7.646 8.963 10.537 12.509 16.295 17.860

Stand der Rückstellungen bzw. 
Finanzverbindlichkeiten4)	 –	 –	 21	 158	 578	 295

	 Anzahl

Beschäftigte im Jahresdurchschnitt	
(ohne	Lehrlinge)	 49.458	 46.283	 43.280	 42.289	 41.8455)	 44.5975)

1)	Eröffnungsbilanz:	Die	Werte	der	Gewinn–	und	Verlustrechnung	stammen	aus	dem	Jahr	2004
2)	vorläufige	Werte
3)	Kostenbeiträge	von	Dritten	sind	erhaltene,	nicht	rückzahlbare	Investitionszuschüsse	an	Gesellschaften	des	ÖBB-
Konzerns,	die	in	der	Bilanz	aktiviert	und	nach	Inbetriebnahme	über	die	jeweilige	Nutzungsdauer	abgeschrieben	
werden.	Ab	dem	Jahr	2007	(Bilanzierung	nach	IFRS)	wurden	die	Kostenbeiträge	von	Dritten,	die	im	Jahr	2006	
noch	5,977	Mrd.	EUR	betrugen,	nicht	weiter	als	eigener	Passivposten	angesetzt,	sondern	direkt	vom	Anlagever-
mögen	abgezogen	(vgl.	reduzierte	Bilanzsumme	2007	im	Vergleich	zu	2006).

4)	 im	Zusammenhang	mit	dem	Hybrid–CDO2
5)	ohne	MAV	Cargo–Gruppe
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	 Chronologie

Frühjahr	2005 Beginn	von	Gesprächen	zwischen	der	Organisationseinheit	Corporate	Tre-
asury	der	Österreichische	Bundesbahnen–Holding	Aktiengesellschaft	(ÖBB–
Holding AG)	und	einem	Vermittler	über	ein	neues	Finanzprodukt	zum	
Zweck	der	Ertragsoptimierung	aus	Cross	Border	Leasing–Geschäften

21.	April	2005 Beschluss	 des	Vorstands	 der	ÖBB–Holding	AG:	 „Konzernvorschrift	 zur	
Konzernrichtlinie	8.	Corporate	Treasury“	 (Konzernvorschrift Corporate 
Treasury)

30.	Juni	2005 Antrag	der	unternehmenszugehörigen	Finanzabteilung	an	den	Vorstand	
der	Rail	Cargo	Austria	Aktiengesellschaft	(Rail Cargo Austria AG),	Geneh-
migung	des	Antrags	am	7.	Juli	2005

6.	Juli	2005 Antrag	der	unternehmenszugehörigen	Finanzabteilung	an	den	Vorstand	
der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	Aktiengesellschaft	(ÖBB–Infrastruktur Bau AG),	
Genehmigung	des	Antrags	am	28.	Juli	2005

11. 	August	2005 Erteilung	von	Einzelvollmachten	durch	die	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	an	
Mitarbeiter	des	Corporate	Treasury	der	ÖBB–Holding	AG	zum	Abschluss	
von	derivativen	Finanzinstrumenten

29.	August	2005 Information	des	Corporate	Treasury	an	den	Finanzvorstand	der	ÖBB–Hol-
ding	AG,	dass	mit	der	Deutsche	Bank	AG	verhandelt	werde.	Der	Finanz-
vorstand	war	zu	diesem	Zeitpunkt	über	den	Geschäftsfall	nicht	im	Detail	
informiert.

Antrag	der	unternehmenszugehörigen	Finanzabteilung	an	den	Vorstand	
der	ÖBB–Personenverkehr	Aktiengesellschaft	(ÖBB–Personenverkehr AG),	
Genehmigung	des	Antrags	am	31.	August	2005

Anweisung	des	Vorstands	der	ÖBB–Holding	AG	„Asset/Liability	and	Risk	
Management“	zur	Konzernvorschrift	Corporate	Treasury

5.	September	2005 Verlangen	des	Finanzvorstands	der	ÖBB-Holding	AG	an	das	Corporate	
Treasury,	ihn	über	den	Geschäftsfall	zur	Gänze	zu	informieren

19.	September	2005 „conference	call“	zwischen	dem	Corporate	Treasury	und	der	Deutsche	Bank	AG

20.	September	2005 Abschluss	des	derivativen	Finanzinstruments	 (Hybrid–CDO2)	durch	das	
Corporate	Treasury	mittels	E–Mails

21.	September	2005 Information	des	Corporate	Treasury	an	den	Finanzvorstand	der	ÖBB–Hol-
ding	AG,	dass	die	Finanztransaktion	bereits	gehandelt	wurde

ab	Ende	September	2005 Beginn	der	Einholung	von	Detailinformationen	über	die	Ausgestaltung	und	
den	Risikogehalt	des	derivativen	Finanzinstruments	durch	den	Finanzvor-
stand	der	ÖBB–Holding	AG	

10.	November	2005 Information	der	Deutsche	Bank	AG	an	die	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	
dass	die	Finanztransaktion	 im	September	2005	wirksam	zustande	kam	
und	eine	nachträgliche	Glattstellung	bzw.	ein	Ausstieg	aus	dem	Geschäft	
einen	zweistelligen	Millionenbetrag	verursachen	würde

18.	Vorstandssitzung	der	ÖBB–Holding	AG;	Beschluss,	den	Vorsitzenden	
des	Aufsichtrats	der	ÖBB–Holding	AG	zu	informieren
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Finanztransaktionen der 
Österreichischen Bundesbahnen

Fortsetzung:	 Chronologie

11. 	November	2005 Information	des	Vorsitzenden	des	Aufsichtsrats	der	ÖBB–Holding	AG	durch	
den	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG

30.	November	2005 Änderungsvereinbarung	über	das	derivative	Finanzinstrument	zwischen	
der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	und	der	ÖBB–Holding	AG	mit	der	Deut-
sche	Bank	AG

15.	Dezember	2005 13.	Sitzung	des	Aufsichtsrats	der	ÖBB–Holding	AG:	Änderung	der	Geschäfts-
ordnung	des	Aufsichtsrats	der	ÖBB–Holding	AG	und	daraus	resultierende	
Änderungen	in	den	Geschäftsordnungen	der	Aufsichtsräte	für	die	opera-
tiven	Gesellschaften

Bericht	des	Vorstands	der	ÖBB–Holding	AG	an	den	Aufsichtsrat	über	ein	
derivatives	Geschäft	im	Zusammenhang	mit	Cross	Border	Leasing–Wert-
papieren

19.	Juni	2006 Beschluss	 des	Vorstands	 der	Rail	 Cargo	Austria	AG:	Beauftragung	 der	
ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	mit	dem	Abschluss	der	Verträge;	kein	Antrag	
an	den	Aufsichtsrat	der	Rail	Cargo	Austria	AG

21.	Juni	2006 Beschluss	des	Vorstands	der		ÖBB–Personenverkehr	AG:	Beauftragung	der	
ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	mit	dem	Abschluss	der	Verträge;	kein	Antrag	
an	den	Aufsichtsrat	der	ÖBB–Personenverkehr	AG

30.	Juni	2006 Beschluss	des	Vorstands	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	über	den	Abschluss	
aller	mit	der	Transaktion	zusammenhängenden	Verträge	mit	der	Deutsche	
Bank	AG;	kein	Antrag	an	den	Aufsichtsrat	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG

13.	Juli	2006 Abschluss	von	vier	Portfolio	Credit	Default	Swaps	durch	die	ÖBB–Infra-
struktur	Bau	AG	mit	der	Deutsche	Bank	AG

20.	Juli	2006 Abschluss	von	17	Absicherungsvereinbarungen	zwischen	der	ÖBB-Infra-
struktur	Bau	AG	und	der	Deutsche	Bank	AG

11. 	Dezember	2007 21.	Sitzung	des	Aufsichtsrats	der	ÖBB–Holding	AG:	Erörterung	der	Finanz-
geschäfte	mit	Vertretern	der	Deutsche	Bank	AG

Jänner/Juli	2009 Abweisung	der	Klage	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	gegen	die	Deutsche	
Bank	AG	in	erster	bzw.	zweiter	Instanz

März	2009 Beschluss	des	Aufsichtsrats	der	ÖBB–Holding	AG,	die	Absicherungsver-
einbarungen	vorzeitig	zu	kündigen

Jänner	2010 vorzeitige	Auflösung	der	Hybrid–CDO2–Verträge	gegen	eine	Einmalzah-
lung	der	ÖBB–Gesellschaften	von	295	Mill.	EUR	
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 1.1	Gem.	§	99	Abs.	2	Bundesgesetz	über	die	Geschäftsordnung	des	Nati-
onalrates	überprüfte	der	RH	auf	Verlangen	der	Abgeordneten	Moser,	
Kogler,	Freundinnen	und	Freunde	die	von	der	Österreichische	Bundes-
bahnen–Holding	Aktiengesellschaft	 (ÖBB–Holding AG)	 sowie	 ihren	
Konzerngesellschaften	mit	 der	 Deutsche	 Bank	AG	 abgeschlossenen	
Finanztransaktionen.

Der	RH	überprüfte	von	Oktober	bis	Dezember	2008	diese	Finanztrans-
aktionen.	Laut	Antrag	sollte	die	Gebarungsüberprüfung	insbesondere	
die	 Rechtmäßigkeit,	 Zweckmäßigkeit	 und	 Wirtschaftlichkeit	 dieser	
Finanztransaktionen	 unter	 Einbeziehung	 von	 elf	 gestellten	 Fragen	
umfassen,	auf	die	—	soweit	sie	mit	der	gegenständlichen	Überprüfung	
im	Zusammenhang	standen	—	thematisch	eingegangen	wurde.

Ziel	der	Überprüfung	war	daher	die	Beurteilung	der	finanziellen	Risiken	
der	Cross	Border	Leasing	(CBL)–Geschäfte	sowie	der	Zweckmäßigkeit	
und	Wirtschaftlichkeit	des	mit	der	Deutsche	Bank	AG	abgeschlossenen	
derivativen	 Finanzinstruments	 (Hybrid–CDO2)1).	Weiters	 sollten	 die	
Verantwortlichkeiten	der	Gesellschaftsorgane	sowie	die	Auswirkungen	
der	Finanztransaktion	auf	die	Verschuldung	des	ÖBB–Konzerns	und	
auf	die	Haftungen	des	Bundes	beurteilt	werden.

1)	Hybrid–CDO2:	siehe	dazu	Glossar

Da	die	Originalverträge	der	CBL–Transaktionen	aus	gebührenrecht-
lichen	Gründen	im	Ausland	hinterlegt	wurden,	sah	der	RH	die	Original-
verträge	nicht	ein.	Der	RH	griff	daher	in	seiner	Beurteilung	auf	Zusam-
menfassungen	der	CBL–Verträge	—	in	Form	von	jeweils	rd.	50	Seiten	
umfassenden,	von	der	ÖBB–Holding	AG	erstellten	Shortlists	—	zurück.	
Auch	die	Wirtschaftsprüfer	beschränkten	sich	bei	ihren	Berichten	über	
die	Prüfung	der	Jahresabschlüsse	bzw.	bei	der	Erstellung	von	Gutach-
ten	auf	diese	Unterlagen.

Die	Vollständigkeit	der	Verträge	und	somit	auch	die	Authentizität	der	
vorliegenden	Shortlists	wurden	vom	RH	nicht	überprüft.

 1.2	Zu	 dem	 im	 September	2009	 übermittelten	 Prüfungsergebnis	 nahm	
die	ÖBB–Holding	AG	im	Dezember	2009	Stellung.	Die	Stellungnahme	
erfolgte	auch	im	Namen	der	Vorstände	der	ÖBB–Infrastruktur	Aktien-
gesellschaft	(vormals	ÖBB–Infrastruktur	Bau	Aktiengesellschaft	(ÖBB–
Infrastruktur Bau AG)),	der	ÖBB–Personenverkehr	Aktiengesellschaft	
(ÖBB–Personenverkehr AG)	und	der	Rail	Cargo	Austria	Aktiengesell-
schaft	(Rail Cargo Austria AG),	zu	deren	Abgabe	sie	ausdrücklich	von	
den	genannten	Vorständen	bevollmächtigt	wurde.	Das	BMVIT	nahm	
im	Jänner	2010	das	Prüfungsergebnis	zur	Kenntnis	und	verzichtete	

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

III-152 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument38 von 188



BMVIT

Bund 2010/7 33

auf	die	Abgabe	einer	Stellungnahme.	Der	RH	erstattete	der	ÖBB–Hol-
ding	AG	seine	Gegenäußerung	im	April	2010.

 1.3 (1) Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG sei der Eindruck ent-
standen, dass sich die Feststellungen des RH ausschließlich oder 
zumindest hauptsächlich auf vorliegende schriftliche Aufzeichnungen 
gegründet hätten. Andere wichtige Informationsquellen, insbesondere 
mündliche Aussagen der betroffenen Personen, wie der aktiven und 
früheren Vorstandsmitglieder oder Mitglieder des Aufsichtsrats, seien 
nicht oder nicht hinreichend eingeholt und den Sachverhaltsfeststel-
lungen zugrunde gelegt worden. Darüber hinaus hätten einzelne Per-
sonen die Aussage gegenüber dem RH verweigert.

(2) Weiters wies die ÖBB–Holding AG darauf hin, dass wesentliche 
Unterlagen, wie bspw. das Urteil des Handelsgerichts Wien, vom RH 
nicht berücksichtigt worden seien und daher die Sachverhaltsermitt-
lung unvollständig geblieben sei. Dies sei möglicherweise eine der Ursa-
chen für unrichtige Schlussfolgerungen gewesen.

(3) Darüber hinaus führte die ÖBB–Holding AG aus, dass der RH ex 
post (nachgängig) prüfe. Dies lasse eine Feststellung und Prüfung, aus 
welchen Gründen sich die betroffenen Personen zum damaligen Zeit-
punkt — wie vom RH beschrieben — verhalten hätten, unberücksich-
tigt. Insgesamt greife daher eine bloße ex post–Betrachtung zu kurz, 
weil nicht nur das Ergebnis, sondern insbesondere auch die Umstände, 
die zu den jeweiligen Entscheidungen der Vorstände geführt hätten, in 
die Bewertung durch den RH mit einzubeziehen seien.

 1.4	 (1)	Der	RH	wies	darauf	hin,	dass	der	Hauptzweck	der	Gebarungsüber-
prüfung	an	Ort	und	Stelle	in	der	Erhebung,	Analyse	sowie	Auswer-
tung	von	Daten	besteht,	die	im	Zuge	von	Gesprächen	mit	maßgeb-
lichen	Entscheidungsträgern	ergänzt	und	bewertet	werden.	

Mündliche	Aussagen	von	befragten	Personen	wurden	insoweit	berück-
sichtigt,	als	sie	für	die	Sachverhaltsermittlung	relevant	waren,	d.h.	in	
einem	klaren	und	logischen	Zusammenhang	mit	den	für	die	Überprü-
fung	wesentlichen	Fragen	standen.

Mündliche	Aussagen	von	Entscheidungsträgern,	die	nicht	hinreichend	
belegt	werden	können	oder	im	Widerspruch	zu	schriftlichen	Unterla-
gen	stehen,	müssen	bei	der	Darstellung	und	der	Beurteilung	von	Sach-
verhalten	außer	Betracht	bleiben.

Prüfungsablauf und –gegenstand Finanztransaktionen der 
Österreichischen Bundesbahnen

III-152 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument 39 von 188



34 Bund 2010/7

Weiters	entgegnete	der	RH,	dass	die	zur	Zeit	der	Gebarungsüberprü-
fung	agierenden	Vorstandsmitglieder	für	die	 jeweiligen	überprüften	
Unternehmungen	vertretungsbefugt	waren	und	daher	gegenüber	dem	
RH	als	maßgebliche	Organe	die	erforderlichen	Auskünfte	erteilten.	Der	
RH	wurde	weder	bei	den	Gesprächen	mit	den	Vorstandsmitgliedern	
noch	mit	dem	ehemaligen	und	dem	gegenwärtigen	Vorsitzenden	des	
Aufsichtsrats	sowie	weiteren	Mitgliedern	des	Aufsichtsrats	der	ÖBB–
Holding	AG	mit	Aussageverweigerungen	konfrontiert.

(2)	Der	RH	hielt	fest,	dass	er	seine	Feststellungen	auf	der	Grundlage	
der	verfassungsgesetzlich	vorgegebenen	Prüfungsmaßstäbe	der	Recht-
mäßigkeit,	Sparsamkeit,	Wirtschaftlichkeit	und	Zweckmäßigkeit	traf.	
Entscheidungen	von	Zivilgerichten	fließen	bei	Vorliegen	eines	Sach-
zusammenhangs	mit	den	durch	den	RH	zu	überprüfenden	Sachverhal-
ten	in	seine	Gesamtbeurteilung	mit	ein,	sind	jedoch	für	den	RH	nicht	
immer	verwertbar.

Die	ohne	substanziellen	Nachweis	getroffene	Behauptung	einer	unvoll-
ständigen	 Sachverhaltsermittlung	 mit	 möglicherweise	 unrichtigen	
Schlussfolgerungen	durch	den	RH	wird	daher	entschieden	zurückge-
wiesen.

(3)	 Zum	Vorhalt,	 dass	 der	RH	bei	 seiner	Kritik	 regelmäßig	 eine	 ex	
post–Betrachtung	anlege,	erwiderte	der	RH,	dass	die	Finanzkontrolle	
aufgrund	der	verfassungsgesetzlichen	Regelungen	als	ex	post–Kont-
rolle	 eingerichtet	 ist	 und	 naturgemäß	 die	wirtschaftlichen	Auswir-
kungen	von	Gebarungen	von	diesem	Standpunkt	aus	darzustellen	hat.	
Der	RH	legt	seinen	Beurteilungen	auf	Basis	vorliegender	Ergebnisse	
—	entgegen	der	Behauptung	der	ÖBB–Holding	AG	—	jedoch	regelmä-
ßig	eine	ex	ante–Betrachtung	zugrunde;	er	trifft	seine	Feststellungen	
auf	Basis	der	zum	Entscheidungszeitpunkt	maßgeblichen	rechtlichen	
und	wirtschaftlichen	Rahmenbedingungen.	Dies	zeigte	sich	im	Prü-
fungsergebnis	bspw.	bei	der	Darstellung	der	bestehenden,	jedoch	noch	
nicht	schlagend	gewordenen	Risiken	der	CBL–Transaktionen	in	TZ	9	
bis	13,	in	der	ausdrücklichen	Berücksichtigung	der	„damaligen	Infor-
mationen“	bei	der	Beurteilung	der	Aufsichtsratsgenehmigungspflicht	
der	beschlossenen	Finanztransaktion	in	TZ	18.2,	letzter	Absatz,	bei	der	
Bezugnahme	auf	die	„sich	seit	Anfang	2007	ständig	weiter	ausbrei-
tende	Finanzmarktkrise“	bei	der	Auseinandersetzung	mit	den	Sanie-
rungsmaßnahmen	in	TZ	33	und	bei	der	wirtschaftlichen	und	risikotech-
nischen	Beurteilung	der	Absicherungsvereinbarung	in	TZ	31	und	32.

Prüfungsablauf und –gegenstand
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 2	Wie	der	RH	in	seinem	Bericht	zur	Umsetzung	des	Bundesbahnstruk-
turgesetzes	2003	(Reihe	Bund	2007/15)	festhielt,	bestand	das	erklärte	
Hauptziel	der	Bahnreform	darin,	beginnend	ab	2005	den	Finanzie-
rungsbedarf	des	Gesamtsystems	ÖBB	durch	Effizienzsteigerungen	und	
Erhöhung	 des	 Selbstfinanzierungsgrades	 kurzfristig	 zu	 stabilisieren	
und	bis	2010	deutlich	abzusenken.

Voraussetzung	dafür	war	die	Maastricht–konforme	Entflechtung	der	in	
der	Vergangenheit	komplizierten	Finanzierungsströme	sowie	der	undif-
ferenzierten	Entscheidungs–	und	Verantwortungsstrukturen.

Zur	 Durchführung	 des	 rechtlich	 komplexen	 Umstrukturierungsvor-
gangs	 waren	 die	 Errichtung	 der	 ÖBB–Holding	AG	 als	 strategische	
Dachgesellschaft	und	die	Aufnahme	der	ÖBB	(ÖBB–alt)	in	die	ÖBB–
Holding	AG	erforderlich.

Der	Betriebsgegenstand	 der	ÖBB–Holding	AG	umfasste	 seitdem	die	
Wahrnehmung	 der	 Anteilsrechte	 an	 den	 operativen	 ÖBB–Gesell-
schaften	mit	der	Zielsetzung	einer	einheitlichen	 strategischen	Aus-
richtung	sowie	die	Vornahme	aller	Maßnahmen,	die	im	Hinblick	auf	
den	ihr	übertragenen	Unternehmensgegenstand	notwendig	oder	zweck-
mäßig	waren.

Das	zum	1.	Jänner	2005	verbliebene	Vermögen	wurde	abschließend	
formwechselnd	 in	 eine	Aktiengesellschaft	mit	 dem	 Firmenwortlaut	
ÖBB–Infrastruktur	Bau	Aktiengesellschaft	—	als	Rechtsnachfolgerin	
der	Eisenbahn–Hochleistungsstrecken–Aktiengesellschaft,	des	Restver-
mögens	der	ÖBB–alt	sowie	des	Restvermögens	der	Schieneninfrastruk-
turfinanzierungs–Gesellschaft	mbH	—	eingebracht.

Weiters	wurden	im	Zuge	der	Umstrukturierung	die	ÖBB–Personenver-
kehr	AG,	die	Rail	Cargo	Austria	AG	und	die	ÖBB–Infrastruktur	Betrieb	
AG	neu	geschaffen.

Durch	die	Neustrukturierung	des	ÖBB–Konzerns	sollte	eine	Stärkung	
der	Eigenverantwortlichkeit	der	Unternehmensorgane	und	der	einzel-
nen	Teilbereiche,	eine	Erhöhung	der	Transparenz	in	der	Unternehmens-
führung	und	–rechnung,	mehr	Flexibilität	in	der	Leistungserbringung	
sowohl	im	Absatz–	als	auch	im	Infrastrukturbereich	und	eine	Verbes-
serung	der	Kundennähe	erreicht	werden.

Neue Bundesbahn-
struktur

Finanztransaktionen der 
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 3	Unter	Cross	Border	Leasing	(CBL)	werden	Leasinggeschäfte	verstan-
den,	 die	 zu	 grenzüberschreitenden	 Leasingratenzahlungen	 führen.	
Dabei	werden	Anlagegüter	einem	ausländischen	Investor	zur	Verfü-
gung	gestellt	(verkauft	bzw.	vermietet),	von	diesem	steuerlich	verwertet	
sowie	vom	Eigentümer	zurückgeleast	und	weiter	betrieben.	CBL–Trans-
aktionen	sollen	durch	die	Nutzung	unterschiedlicher	Steuersysteme	
finanzielle	Vorteile	für	die	daran	beteiligten	Vertragsparteien	generie-
ren.	Die	dafür	gegründeten	ausländischen	Zweckgesellschaften	können	
in	den	jeweiligen	Staaten	beschleunigte	Abschreibungen	bzw.	vorteil-
hafte	Abgrenzungsmöglichkeiten	für	Mietvorauszahlungen	steuerlich	
geltend	machen.	Ein	Teil	des	dadurch	erzielten	Steuerstundungseffekts	
kommt	den	Leasingnehmern	in	Form	eines	bei	Vertragsabschluss	zuflie-
ßenden	Nettobarwertvorteils	(zukünftige	Zahlungsströme,	die	auf	den	
Beginn	der	Vertragslaufzeit	abgezinst	werden)	zugute.

Die	komplexen	CBL–Vertragswerke	enthielten	zahlreiche	Risiken,	die	
geeignet	waren,	den	ursprünglich	zugeflossenen	Liquiditätsvorteil	zu	
reduzieren	bzw.	im	Extremfall	einen	Verlust	zu	verursachen.	Im	Fol-
genden	wird	auf	einige	wesentliche	von	den	ÖBB–Gesellschaften	über-
nommene	Risiken	gesondert	eingegangen.

 4	Von	1995	bis	2006	schlossen	verschiedene	Gesellschaften	des	ÖBB–
Konzerns	insgesamt	22	CBL–Transaktionen	in	den	Ausprägungsformen	
Sale–in/Lease–out	(SILO)	und	Lease–in/Lease–out	(LILO)	ab.	Beim	SILO	
wurde	das	Leasingobjekt	an	eine	Zweckgesellschaft	verkauft,	anschlie-
ßend	von	den	ÖBB–Gesellschaften	zurückgeleast	und	ihnen	im	Regel-
fall	die	Option	eingeräumt,	das	Leasinggut	am	Ende	der	Vertragslauf-
zeit	zu	einem	fixen	Preis	zurückzukaufen.	Nach	österreichischem	Recht	
verblieb	 das	wirtschaftliche	Eigentum	—	aufgrund	der	 bilanz–	und	
steuerrechtlichen	Zuordnung	des	Leasingguts	—	an	den	veräußerten	
und	zurückgeleasten	Sachanlagen	bei	den	ÖBB–Gesellschaften;	diese	
werden	daher	weiterhin	im	Anlagevermögen	des	ÖBB–Konzerns	aus-
gewiesen.

Beim	LILO	wurde	mit	einer	ausländischen	Zweckgesellschaft	ein	Haupt-
leasingvertrag	über	die	im	zivilrechtlichen	Eigentum	der	ÖBB–Gesell-
schaften	verbleibenden	Anlagen	—	verbunden	mit	einer	an	die	ÖBB–
Gesellschaften	 fließenden	Mietvorauszahlung	—	 abgeschlossen	 und	
das	Leasinggut	mittels	Untermietvertrag	 zurückgeleast,	wobei	 auch	
hier	dem	Hauptvermieter	hinsichtlich	bestimmter	Rechte	eine	Kauf-
option	eingeräumt	wurde.

Allgemeines

Eckdaten der CBL–
Transaktionen der 
ÖBB–Gesellschaften
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 5.1	Die	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	schlossen	17,	die	ÖBB–Postbus	GmbH	
zwei	sowie	die	Rail–Equipment	GmbH	&	Co	KG,	die	damalige	ÖBB–
Traktion	 Gesellschaft	mbH	 (nunmehr	 ÖBB–Produktion	 Gesellschaft	
mbH)	und	die	ÖBB–Personenverkehr	AG	jeweils	eine	CBL–Transaktion	
ab,	wobei	eine	der	Transaktionen	im	Jahr	2008	ablief.	Die	Laufzeiten	
der	Hauptmietverträge	orientierten	sich	an	der	gewöhnlichen	Restnut-
zungsdauer	des	Leasingguts	und	erstreckten	sich	bis	zum	Jahr	2040.	
Die	CBL–Transaktion	mit	der	längsten	Restlaufzeit	aus	dem	Rückmiet-
vertrag	soll	im	Jahr	2029	enden.

Eine	typische	CBL–Transaktion	bestand	aus	rd.	20	englischsprachigen	
Verträgen	und	umfasste	mehrere	hundert	Seiten.

Als	 Transaktionsmaterial	 dienten	 hauptsächlich	 Lokomotiven,	 Per-
sonen–	und	Güterwaggons,	Busse,	Streckensteuerungssysteme	sowie	
die	Verschiebebahnhöfe	Wien–Kledering	und	Villach.	Das	Transakti-
onsvolumen	in	Form	von	Kaufpreisen	und	Mietvorauszahlungen	betrug	
ursprünglich	rd.	4,4	Mrd.	EUR.

Die	 von	 den	 ÖBB–Gesellschaften	 aufgrund	 der	 CBL–Transaktionen	
erzielten	Nettobarwertvorteile	betrugen	272,4	Mill.	EUR.	Sie	lagen	im	
Verhältnis	zum	Kaufpreis	(SILO)	bzw.	zur	Mietvorauszahlung	(LILO)	
zwischen	2,8	%	und	9,5	%.	Diese	Nettobarwertvorteile	stellten	für	die	
ÖBB–Gesellschaften	 gleichsam	 eine	 Abgeltung	 der	 übernommenen	
Risiken	dar.	Die	ÖBB–Gesellschaften	waren	jedoch	nicht	in	der	Lage,	
die	Angemessenheit	der	bei	Vertragsabschluss	lukrierten	Nettobarwert-
vorteile	und	das	Verhältnis	der	Aufteilung	der	Nettobarwertvorteile	
zwischen	den	ÖBB–Gesellschaften	und	den	ausländischen	Vertrags-
partnern	nachzuprüfen	bzw.	–zurechnen.	Weiters	holten	sie	nicht	in	
allen	Fällen	mehrere	Angebote	für	CBL–Transaktionen	ein.

 5.2	Der	RH	hielt	fest,	dass	es	die	ÖBB–Gesellschaften	beim	Abschluss	der	
CBL–Geschäfte	u.a.	infolge	fehlender	Angebotseinholungen	unterlie-
ßen,	die	Angemessenheit	der	Bepreisung	zu	prüfen	und	die	je	nach	
Transaktion	prozentuell	schwankenden,	in	der	Bandbreite	bis	zum	rund	
dreifachen	Wert	divergierenden	Nettobarwertvorteile	sowie	die	Risiken	
kritisch	zu	beurteilen.	Diese	Vorgangsweise	wurde	dem	mit	den	CBL–
Geschäften	verbundenen	hohen	Transaktionsvolumen	nicht	gerecht.

 5.3 Die ÖBB–Holding wies die Kritik des RH an den CBL–Transaktionen 
insofern zurück, als diese CBL–Geschäfte den ÖBB–Gesellschaften bis-
her mehr Vorteile als Nachteile eingebracht hätten.

Cross Border Leasing Finanztransaktionen der 
Österreichischen Bundesbahnen
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Da es sich bei CBL–Transaktionen um hochkomplexe Sondergeschäfte 
handle, sei es nicht nur bei den ÖBB–Gesellschaften, sondern auch 
bei anderen Marktteilnehmern de facto nie zu Parallelverhandlungen 
gekommen. Aufgrund der Spezialität sei nämlich ein zugeschnittenes 
Produkt angeboten und nachgefragt worden, das sich einer allgemei-
nen Vergleichbarkeit entzogen habe.

 5.4	Der	RH	war	sich	der	Komplexität	von	CBL–Transaktionen	bewusst.	Er	
stellte	die	bisherigen	Vorteile	der	CBL–Transaktionen	in	Form	der	luk-
rierten	Nettobarwertvorteile	den	bisher	schlagend	gewordenen	Risiken	
gegenüber.	 Zudem	erläuterte	 er	 die	 den	CBL–Transaktionen	 imma-
nenten	Risiken	und	wies	auf	die	bestehenden	Risikopotenziale	hin.

Weiters	hielt	er	fest,	dass	die	ÖBB–Gesellschaften	in	einigen,	wenn	auch	
nicht	in	allen	Fällen,	mehrere	Angebote	einholten	und	versuchten,	sie	
vergleichbar	zu	machen.	

Doppelzahlungsrisiko

 6	Die	in	die	CBL–Transaktionen	involvierten	ÖBB–Gesellschaften	veran-
lagten	die	als	Einmalzahlungen	erhaltenen	Kaufpreis–	und	Mietvor-
auszahlungen	—	vermindert	um	die	bei	den	ÖBB–Gesellschaften	ver-
bliebenen	Nettobarwertvorteile	—	in	speziell	strukturierten	Produkten	
(Tilgungsträger).	Die	Tilgungsträger	wurden	am	Beginn	der	Laufzeit	
mittels	Einmalzahlung	dotiert	und	sollten	sowohl	die	laufenden	Lea-
singraten	der	ÖBB–Gesellschaften	für	die	im	Rahmen	der	CBL–Trans-
aktionen	zurückgeleasten	Vermögensgegenstände	abdecken	als	auch	
die	Bedienung	der	Kaufoption	durch	die	ÖBB–Gesellschaften	am	Ende	
der	Leasinglaufzeit	ermöglichen.

Zu	den	Tilgungsträgern	zählten	einerseits	vertraglich	vereinbarte	Vor-
auszahlungsinstrumente	sowie	andererseits	Wertpapiere	und	Geldde-
pots,	die	im	Regelfall	fix	verzinst	waren.	Bei	den	Vorauszahlungsinstru-
menten	handelte	es	sich	um	Verträge	zwischen	einer	ÖBB–Gesellschaft	
und	einem	Finanzinstitut,	in	denen	sich	das	Finanzinstitut	dazu	ver-
pflichtete,	gegen	Leistung	der	Einmalzahlung	die	Zahlungsverpflich-
tungen	der	ÖBB–Gesellschaften	aus	den	CBL–Transaktionen	zu	über-
nehmen	 (Schuldübernahmevertrag).	 Die	 Hauptanwendungsfälle	 der	
Vorauszahlungsinstrumente	waren	die	Purchase	Undertaking	Agree-
ments	(PUA).

CBL–Vertragsrisiken

Cross Border Leasing
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Zum	31.	Oktober	2008	betrug	der	Rechenwert	(seit	Vertragsabschluss	
verzinste	 Einmalzahlungen	 abzüglich	 bereits	 geleisteter	 Leasingra-
ten	 und	Kaufpreiszahlungen)	 der	 Tilgungsträger	 rd.	2,82	Mrd.	EUR.	
Davon	entfielen	rd.	1,96	Mrd.	EUR	auf	Vorauszahlungsinstrumente	und	
rd.	0,86	Mrd.	EUR	auf	Wertpapiere	und	Gelddepots.

 7.1	Hinsichtlich	der	Vorauszahlungsinstrumente	bestanden	für	die	ÖBB–
Gesellschaften	zwei	Hauptrisiken,	die	als	Grundlage	für	Bewertungen	
herangezogen	werden	konnten:

(1)	Risiko des Ausfalls des PUA–Vertragspartners:	Im	Falle	der	Insol-
venz	des	PUA–Vertragspartners	war	das	Vorauszahlungsinstrument	bis	
auf	eine	allenfalls	zu	erzielende	Konkursquote	wertlos.	Trotzdem	waren	
die	ÖBB–Gesellschaften	aufgrund	der	weiterlaufenden	CBL–Verträge	
verpflichtet,	für	die	fristgerechte	Begleichung	der	vereinbarten	Leasing-
raten	und	Kaufpreiszahlungen	zu	sorgen	(Doppelzahlungsrisiko).

Die	ÖBB–Holding	AG	bewertete	die	Vorauszahlungsinstrumente	auf	
Basis	 der	 Ausfallswahrscheinlichkeit	 der	 PUA–Vertragspartner.	 Die	
ermittelten	 Bewertungsverluste	 können	 nachstehender	 Tabelle	 ent-
nommen	werden:

Cross Border Leasing Finanztransaktionen der 
Österreichischen Bundesbahnen

Tabelle 1: Vorläufige Bewertungsverluste bei Vorauszahlungs-
 instrumenten Ende 2008

Risikobezeichnung Bewertungsverluste

	 in	Mill.	EUR

American	International	Group	(AIG)	 6,74
ABN	AMRO	 4,49
UniCredit	Leasing	 0,06
Bank	of	Ireland	 4,80
Swiss	Re	Financial	Products	 12,42
Barclays	Bank	 0,92

Summe 29,43
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(2)	Risiko der Ratingverschlechterung des PUA–Vertragspartners:	
Im	Falle	der	Ratingverschlechterung	mussten	die	betroffenen	ÖBB–
Gesellschaften	mitunter	 das	 bei	 Vertragsabschluss	mit	 den	 auslän-
dischen	Zweckgesellschaften	vereinbarte	Sicherheitsniveau	wieder	her-
stellen,	wobei	der	CBL–Vertrag	davon	unberührt	blieb.	Eine	Möglichkeit	
bestand	darin,	 zu	einem	PUA–Vertragspartner	mit	besserem	Rating	
zu	wechseln	oder	 zusätzliche	Sicherheiten	beizubringen.	Ein	PUA–
Vertragspartnerwechsel	wäre	mit	Kosten	für	die	ÖBB–Gesellschaften	
verbunden	gewesen.	Bis	Ende	Oktober	2008	nahmen	die	ÖBB–Gesell-
schaften	keinen	Vertragspartnerwechsel	vor.

Ausgelöst	durch	die	Ratingverschlechterung	der	American	Internati-
onal	Group	(AIG)	mussten	im	Jahr	2008	—	zusätzlich	zu	den	Bewer-
tungsverlusten	von	29,43	Mill.	EUR	—	1,20	Mill.	EUR	für	die	Beibrin-
gung	einer	Bankgarantie	aufgewendet	werden.

Darüber	hinaus	holte	die	Organisationseinheit	Corporate	Treasury	in	
Einzelfällen	 die	 im	 Falle	 einer	 Ratingverschlechterung	 und	 vorzei-
tigen	Vertragsauflösung	 tatsächlich	von	den	PUA–Vertragspartnern	
zu	erzielenden	Auflösungswerte	ein.	Diese	waren	als	laufende	Bewer-
tungen	zu	verstehen,	wobei	ein	abschließender	Schaden	nur	im	Fall	
einer	Insolvenz	drohte.	Der	derart	bspw.	für	die	AIG	Ende	Oktober	2008	
ermittelte	Bewertungsverlust	betrug	13,26	Mill.	EUR	und	war	damit	
um	6,52	Mill.	EUR	höher	als	jener	aufgrund	der	Ausfallswahrschein-
lichkeit.

 7.2	Der	RH	wies	auf	das	Doppelzahlungsrisiko	sowie	die	Risiken	der	ÖBB–
Gesellschaften	hin,	bei	Bedarf	zusätzliche	Sicherheiten	aufzubringen	
oder	einen	geeigneten	Vertragspartner	finden	zu	müssen.	Diese	Ver-
pflichtungen	könnten	als	Folge	der	internationalen	Finanzkrise	zusätz-
lich	zu	den	schon	verbuchten	Bewertungsverlusten	und	angefallenen	
Besicherungskosten	 von	 insgesamt	 30,63	Mill.	EUR	 weitere	 Kosten	
nach	sich	ziehen.	Diese	Kostenbelastungen	würden	den	Nettobarwert-
vorteil	reduzieren	bzw.	könnten	diesen	im	Extremfall	auch	überschrei-
ten.

Der	RH	empfahl,	bei	Vorauszahlungsinstrumenten	Ratingverschlech-
terungen	von	PUA–Vertragspartnern	besonders	zu	beachten.	Gegebe-
nenfalls	sollten	bei	einer	erhöhten	Ratingverschlechterung	—	zusätz-
lich	zu	den	auf	Ausfallswahrscheinlichkeiten	beruhenden	Bewertungen	
—	die	Auflösungswerte	ermittelt	werden,	um	die	finanziellen	Folgen	
eines	Vertragspartnerwechsels	besser	abschätzen	zu	können.

Cross Border Leasing
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 7.3 Die ÖBB–Holding AG wies in ihrer Stellungnahme den Begriff „Dop-
pelzahlungsrisiko“ als unzulässig zurück, weil hiedurch eine völlig 
unakzeptable CBL–Konstruktion und ein Schadenspotenzial suggeriert 
würden, die tatsächlich so nicht vorlägen. Weiters führte sie aus, dass 
das Doppelzahlungsrisiko nach menschlichem Ermessen auszuschlie-
ßen sei, weil von den ÖBB–Gesellschaften bisher weder einmal gezahlt 
worden sei, noch in Zukunft doppelt zu zahlen sein werde.

Weiters handle es sich bei der vom RH dargestellten Möglichkeit der 
Überschreitung des Nettobarwertvorteils durch zusätzliche Kostenbe-
lastungen um ein äußerst unwahrscheinliches Extremszenario; dieses 
stimme mit der bilanzierten und testierten CBL–Realität nicht über-
ein. Insgesamt hätten sich die CBL–Geschäfte für die ÖBB–Gesell-
schaften — unter Berücksichtigung der bis Ende 2008 lukrierten Zins-
erträge (115,60 Mill. EUR) sowie verbuchten Bewertungsverluste und 
angefallenen Besicherungskosten (30,63 Mill. EUR) — als ein positives 
Geschäft erwiesen. Zudem suggeriere die Wortwahl „Bewertungsver-
lust“ einen bereits eingetretenen Verlust.

Außerdem würden laut aktueller ÖBB–Strategie das CBL–Portfolio 
ruhig bewirtschaftet und die positiven Nettobarwerte möglichst ver-
teidigt; die CBL–Verträge sollten somit nicht mit Verlust geschlossen 
werden.

 7.4	Der	RH	hielt	fest,	dass	der	Begriff	„Doppelzahlungsrisiko“	in	deutsch-
sprachigen	Publikationen	zum	Themenkomplex	CBL	Verwendung	fin-
det.

Wie	die	ÖBB–Holding	AG	 selbst	 ausführte,	wurde	der	 im	Zuge	der	
CBL–Transaktionen	 erzielte	 Erlös	 in	 Tilgungsträger	 veranlagt	 (erste	
und	der	Intention	des	CBL	entsprechende	Zahlung).	Da	das	Ausfalls-
risiko	—	wie	unter	TZ	8	dargestellt	wird	—	in	zwei	Fällen	schlagend	
wurde,	wird	die	dadurch	entstandene	Deckungslücke	durch	den	Auf-
bau	eines	neuen	Tilgungsträgers	bzw.	Zahlungen	aus	dem	laufenden	
Betrieb	 (zweite	 Zahlung)	 zu	 schließen	 sein	 (Doppelzahlung).	 Somit	
wurde	das	Doppelzahlungsrisiko	schlagend.	Der	RH	konnte	daher	nicht	
nachvollziehen,	warum	die	ÖBB–Holding	AG	das	Doppelzahlungsri-
siko	nach	menschlichem	Ermessen	ausschloss.

Außerdem	stellte	der	RH	fest,	dass	er	die	aus	Bewertungen	stammenden	
Verluste	bei	Vorauszahlungsinstrumenten	als	verbuchte	Bewertungs-
verluste	und	nicht	als	realisierte	Verluste	darstellte.
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Die	ergänzenden	Ausführungen	der	ÖBB–Holding	AG	zur	aktuellen	
ÖBB–Strategie	betreffend	die	Bewirtschaftung	des	CBL–Portfolios	nahm	
der	RH	zur	Kenntnis.

 8.1	Zum	 31.	Oktober	2008	 betrug	 der	 Rechenwert	 der	 in	 Verbindung	
mit	 CBL–Transaktionen	 stehenden	Wertpapiere	 und	 Gelddepots	 rd.	
0,86	Mrd.	EUR.	 Davon	 entfielen	 537,41	Mill.	EUR	 auf	 Gelddepots,	
233,77	Mill.	EUR	auf	Schuldverschreibungen	der	USA	und	der	kana-
dischen	Provinz	Ontario	und	die	restlichen	86,26	Mill.	EUR	auf	sons-
tige	Wertpapiere.

Das	Verlustrisiko	der	als	Tilgungsträger	verwendeten	Wertpapiere	lag	
im	Zahlungsausfall	des	Emittenten	des	Wertpapiers	bzw.	im	Verkauf	des	
Wertpapiers	zu	einem	unter	dem	Rechenwert	liegenden	Marktwert.	Bei	
den	einzelnen	CBL–Transaktionen	war	der	Nettobarwertvorteil	grund-
sätzlich	umso	größer,	je	höher	die	erwartete	Rendite	und	damit	auch	
das	Verlustrisiko	der	veranlagten	Wertpapiere	war.

Nachstehende	Aufstellung	zeigt	die	 laut	Konzernabschluss	2008	 im	
Zusammenhang	mit	CBL–Transaktionen	im	Bereich	der	Wertpapiere	
und	Gelddepots	erwarteten	vorläufigen	Verluste	(bis	Ende	2008	waren	
lediglich	Wertpapiere	betroffen):

Cross Border Leasing

Tabelle 2: Vorläufige Verluste der Wertpapiere Ende 2008

Risikobezeichnung Bewertungsverluste Ausbuchungen

	 in	Mill.	EUR

Credit	Suisse	First	Boston	 0,56
SPARC	II	Limited	(GE	Capital	Corp.	CLN)	 2,40
Lehman	Brothers	Treasury	Co.	B.V.	 8,60
Sigma	Finance	Corporation	(Capital	Note)1)	 4,02	 10,60

Summe 15,58 10,60

1)	Rückstellung	von	4,02	Mill.	EUR	für	Unterdeckung	der	Rückzahlungsverpflichtung
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Die	 ÖBB–Holding	AG	 wertberichtigte	 die	 Wertpapiere	 der	 Lehman	
Brothers	Treasury	Co.	B.V.	 im	Gegensatz	zu	 jenen	der	Credit	Suisse	
First	Boston	und	der	SPARC	II	Limited	bereits	zur	Gänze.	Die	Wert-
papiere	der	Sigma	Finance	Corporation	in	Höhe	von	10,60	Mill.	EUR	
wurden	bereits	vollständig	ausgebucht.	Darüber	hinaus	wurde	für	die	
rechnerische	Differenz,	die	aufgrund	niedriger	rentierender	Ersatzveran-
lagungen	erwartet	wird,	eine	Rückstellung	in	Höhe	von	4,02	Mill.	EUR	
gebildet.

Der	bereits	realisierte	Verlust	von	10,60	Mill.	EUR	betraf	die	damalige	
ÖBB–Traktion	Gesellschaft	mbH,	die	aus	der	CBL–Transaktion	einen	
Nettobarwertvorteil	von	6,29	Mill.	EUR	 lukrierte.	Daraus	ergab	sich	
für	die	Gesellschaft	ein	negatives	Ergebnis	von	4,31	Mill.	EUR.	Soll-
ten	auch	die	Wertpapiere	der	Lehman	Brothers	Treasury	Co.	B.V.	end-
gültig	ausfallen	und	der	Verlust	aus	dieser	Veranlagung	realisiert	wer-
den,	würde	auch	die	ÖBB–Postbus	GmbH	unter	Berücksichtigung	des	
Nettobarwertvorteils	von	3,68	Mill.	EUR	ein	negatives	Ergebnis	von	
4,92	Mill.	EUR	aus	der	CBL–Transaktion	erleiden.

Die	in	der	Tabelle	angeführten	Wertpapiere	waren	im	Vergleich	zu	den	
Schuldverschreibungen	der	USA	und	der	kanadischen	Provinz	Onta-
rio	 einem	erhöhten	Verlustrisiko	 ausgesetzt.	Dies	war	 insbesondere	
anhand	der	Wertpapiere	der	Credit	Suisse	First	Boston	und	der	der	
Sigma	Finance	Corporation	zu	ersehen,	bei	denen	es	sich	um	nach-
rangig	zu	bedienendes	Kapital	handelte,	das	im	Falle	eines	Konkurses	
nachrangig	an	die	ÖBB–Gesellschaften	zurückzuzahlen	war.

 8.2	Der	RH	wies	kritisch	darauf	hin,	dass	die	ÖBB–Gesellschaften	beim	Kauf	
der	oben	angeführten	Wertpapiere	zur	Erzielung	eines	höheren	Net-
tobarwertvorteils	ein	höheres	Risiko	eingingen	als	bspw.	bei	Veranla-
gungen	in	Schuldverschreibungen	der	USA.	Dadurch	erlitten	sie	buch-
halterische	Verluste	von	26,18	Mill.	EUR,	wovon	bereits	10,60	Mill.	EUR	
ausgebucht	wurden.	Dies	führte	bei	der	betroffenen	Gesellschaft	zu	
einem	den	Nettobarwertvorteil	übersteigenden	Verlust	von	4,31	Mill.	
EUR	aus	der	CBL–Transaktion.

 8.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG würden alle ÖBB–Teilkon-
zerne im Jahr 2009 weiterhin über einen positiven „CBL–Nettobar-
wertstatus“ verfügen.

Die Tilgungsträger würden üblicherweise vom Leasinggeber ausgewählt, 
so dass den ÖBB–Gesellschaften kein freies Wahlrecht zugekommen sei. 
Der Leasinggeber gebe dabei im eigenen Interesse der Sicherheit den 
Vorzug vor einer höheren Rendite. Die eingetretenen, beim Abschluss 
der Geschäfte jedoch nicht vorhersehbaren (Bewertungs–)Verluste dürf-
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ten keinesfalls als ein Beweis für riskantes Handeln der ÖBB–Gesell-
schaften angesehen werden. Zum jeweiligen Geschäftsabschluss hätten 
diese Counterparts (PUA–Vertragspartner bzw. Emittenten von Wert-
papieren) laut Rating beste Bonität und somit minimale Ausfallswahr-
scheinlichkeit gehabt.

Bei lediglich zwei Transaktionen sei das Ausfallsrisiko schlagend 
geworden, bei einigen bestehe ein denkbares Ausfallsrisiko und beim 
überwiegenden Volumen (z.B. Schuldverschreibungen der USA und 
der kanadischen Provinz Ontario) sei ein derartiges Risiko nur in sehr 
geringem Ausmaß vorhanden.

Laut ÖBB–Holding AG widerspreche sich der RH, wenn er einerseits 
trotz des Vorhandenseins von Tilgungsträgern, wie z.B. Merrill Lynch, 
UniCredit Leasing mit Haftung der Stadt Wien und dgl., von Doppel-
zahlungsrisiko spreche, andererseits aber an anderer Stelle Absiche-
rungsmaßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung eben dieses Risi-
kos als unwirtschaftlich und unsinnig bezeichne.

 8.4	Der	RH	hielt	dem	Argument,	dass	alle	ÖBB–Teilkonzerne	im	Jahr	2009	
weiterhin	 über	 einen	 positiven	 „CBL–Nettobarwertstatus“	 verfügen	
würden,	entgegen,	dass	er	in	seiner	Betrachtung	auf	den	Bilanzstich-
tag	31.	Dezember	2008	sowie	auf	Einzelgesellschaften	abstellte.	Fer-
ner	hielt	er	fest,	dass	im	Fall	des	Ausfalls	auch	der	Wertpapiere	von	
Lehman	Brothers	zwei	Konzerngesellschaften	(die	damalige	ÖBB–Trak-
tion	Gesellschaft	mbH	und	die	ÖBB–Postbus	GmbH)	die	Nettobarwert-
vorteile	übersteigende	Verluste	aus	den	CBL–Transaktionen	erleiden	
würden.

Hinsichtlich	der	Auswahl	der	Tilgungsträger	richtete	sich	die	Kritik	
des	RH	darauf,	dass	die	ÖBB–Gesellschaften	gerade	in	jenen	Fällen,	
in	denen	die	Auswahl	der	Tilgungsträger	nicht	unmittelbar	Bestand-
teil	der	CBL–Transaktionen	war	—	und	diese	Tilgungsträger	von	den	
ÖBB–Gesellschaften	 frei	gewählt	werden	konnten	 (wie	 z.B.	bei	den	
Wertpapieren	von	General	Electric,	Sigma	Finance	und	Lehman	Brot-
hers)	—,	ein	höheres	Risiko	eingingen	als	dies	bei	CBL–Transaktionen	
(oftmals	verwendete	Tilgungsträger	waren	Schuldverschreibungen	der	
USA)	üblich	war.

Zudem	hielt	der	RH	fest,	dass	die	auch	in	der	Stellungnahme	sinnge-
mäß	wiedergegebene	Kernaussage	„höhere	Rendite	nur	durch	höheres	
Risiko“	nicht	entkräftet	werden	konnte.

Weiters	traf	der	RH	im	Zusammenhang	mit	dem	Doppelzahlungsri-
siko	keine	generelle	Aussage,	Absicherungsvereinbarungen	zu	tätigen.	
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Vielmehr	kritisierte	er	unter	TZ	31	und	32	den	Abschluss	von	Absi-
cherungsvereinbarungen	unter	dem	Gesichtspunkt,	dass	damit	einer-
seits	nachträglich	für	den	Hybrid–CDO2	ein	Zusammenhang	mit	sat-
zungskonformen	Bahngeschäften	hergestellt	und	andererseits	Risiken	
der	ÖBB–Gesellschaften	insbesondere	gegen	den	Ausfall	der	Gemeinde	
Wien,	der	Republik	Österreich	und	der	USA	abgesichert	werden	soll-
ten.	Nur	diese	spezielle	Form	der	Absicherung	hielt	er	—	wie	auch	die	
mit	 der	Gutachtenerstellung	 beauftragte	Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft	—	für	wirtschaftlich	und	risikotechnisch	nicht	vertretbar.	Daher	
lag	kein	Widerspruch	in	der	Argumentation	des	RH	vor.

Verlustrisiko

 9.1	Die	CBL–Verträge	verpflichteten	die	ÖBB–Gesellschaften,	das	Leasing-
gut	über	die	gesamte	Laufzeit	hindurch	betriebsbereit	zu	halten,	selbst	
wenn	dies	ökonomisch	nicht	zweckmäßig	war.	Zumindest	14	Lokomo-
tiven	der	Reihe	1014	und	drei	Lokomotiven	der	Reihe	1822	mussten	
betriebsbereit	gehalten	werden,	obwohl	sie	keiner	adäquaten	Verwen-
dung	zugeführt	werden	konnten.	Eine	Veräußerung	war	nicht	mög-
lich.

In	mehreren	Fällen	endete	die	wirtschaftliche	Nutzungsdauer	vor	Ablauf	
der	CBL–Transaktion.	So	lief	bspw.	die	wirtschaftliche	Nutzungsdauer	
von	106	Lokomotiven	der	Reihe	1044	durchschnittlich	9,4	Jahre	vor	
Ende	der	geplanten	CBL–Laufzeit	aus.

Im	Verlustfall	hatten	die	ÖBB–Gesellschaften	die	Möglichkeit,	das	Lea-
singgut	zu	ersetzen	oder	das	CBL	in	Bezug	auf	das	„verlorene“	Lea-
singgut	vorzeitig	zu	beenden.	Die	Beendigung	war	mit	der	Zahlung	
des	vertraglich	vereinbarten	Kündigungsbetrags	verbunden.

Unter	die	Verlustklausel	fielen	im	Wesentlichen	das	Verschwinden	des	
Leasingguts,	dessen	völlige	Zerstörung,	irreparable	Schäden	am	Lea-
singgut,	dessen	Enteignung	und	sein	nicht	mehr	möglicher	wirtschaft-
licher	Gebrauch.

Die	ÖBB–Holding	AG	führte	vor	Vertragsabschluss	keine	Studien	durch,	
um	feststellen	zu	können,	welche	Transaktionsmaterialien	für	die	Ein-
bindung	in	CBL–Transaktionen	geeignet	waren.	 In	mehreren	Fällen	
brachten	die	ÖBB–Gesellschaften	bereits	gebrauchtes	Transaktionsma-
terial	in	CBL–Transaktionen	ein.
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 9.2	Nach	Ansicht	des	RH	barg	die	lange	Vertragsdauer	der	CBL–Trans-
aktionen,	verbunden	mit	den	sich	allfällig	ändernden	Anforderungen	
an	die	schienengebundene	Transportwirtschaft,	erhebliche	Risiken	im	
Hinblick	auf	die	ökonomische	Einsetzbarkeit	des	Rollmaterials	 (z.B.	
nachhaltige	Rückgänge	im	Güterverkehr).

Der	RH	bemängelte,	dass	die	ÖBB–Gesellschaften	vor	Abschluss	der	
CBL–Transaktionen	keine	eingehenden	Studien	über	die	Eignung	des	
eingebundenen	Transaktionsmaterials	erstellten,	aus	welchen	die	Rest-
nutzungsdauer	des	Transaktionsmaterials	sowie	dessen	ökonomische	
Einsetzbarkeit	 hervorgingen.	 Durch	 die	 Einbringung	 von	 zum	 Teil	
gebrauchtem	Transaktionsmaterial	erhöhte	sich	das	ökonomische	Ver-
lustrisiko	noch	zusätzlich.

 9.3 Die ÖBB–Holding AG erachtete das vom RH zitierte Risiko unwirt-
schaftlichen Handelns als nicht nachvollziehbar. Sie hielt fest, dass 
unternehmerisches Handeln prinzipiell Risiken in sich berge.

Die ÖBB–Gesellschaften seien in der freien rechtlichen Verfügung 
des Transaktionsmaterials nicht beschränkt. Die Verträge seien der-
art gestaltet, dass es bisher praktisch kaum zu Störungen beim opera-
tiven Geschäft gekommen sei. Immerhin habe auch die Restrukturie-
rung der ÖBB, die während der Laufzeit der CBL–Geschäfte erfolgte, 
problemlos durchgeführt werden können.

Ferner teilte die ÖBB–Holding AG mit, dass zwischenzeitlich 14 Loko-
motiven der Reihe 1014 und drei Lokomotiven der Reihe 1822 aus den 
CBL–Transaktionen herausgelöst worden seien; sie verwies auf die 
Gesamtanzahl von 455 CBL–Lokomotiven.

 9.4	Das	vom	RH	aufgezeigte	Risiko	unwirtschaftlichen	Handelns	bezog	
sich	auf	jene	Fälle,	in	denen	die	ÖBB–Gesellschaften	der	vertraglichen	
Verpflichtung,	das	Transaktionsmaterial	betriebsbereit	zu	halten,	nach-
kommen	mussten,	obwohl	das	Transaktionsmaterial	aus	rein	betriebs-
ökonomischen	Gründen	(z.B.	zu	hohe	Kosten	der	Wartung)	bereits	aus-
geschieden	werden	müsste.	Dieses	Risiko	nahm	bei	der	Einbindung	
gebrauchten	Transaktionsmaterials	und	gegen	Ende	der	Vertragslauf-
zeit	zu.	Dabei	stellte	der	RH	nicht	in	Abrede,	dass	unternehmerische	
Tätigkeit	grundsätzlich	mit	dem	Risiko	unwirtschaftlichen	Handelns	
behaftet	ist.

Der	RH	hielt	an	seiner	Ansicht	fest,	dass	die	ÖBB–Gesellschaften	auf-
grund	der	CBL–Transaktionen	in	ihrer	freien	rechtlichen	Verfügung	des	
Transaktionsmaterials	eingeschränkt	waren.	Er	verwies	auch	auf	die	
Darstellung	in	den	Geschäftsberichten	der	ÖBB–Holding	AG,	wonach	
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die	den	CBL–Transaktionen	unterworfenen	Vermögenswerte	gemäß	den	
in	den	Verträgen	enthaltenen	Vorschriften	regelmäßig	gewartet	wer-
den	mussten	und	grundsätzlich	nicht	veräußert,	vermietet,	verpfän-
det	oder	stillgelegt	werden	durften.

Der	 RH	 nahm	 den	 ergänzenden	Hinweis	 auf	 die	Herauslösung	 der	
17	Lokomotiven	aus	den	CBL–Transaktionen	zur	Kenntnis,	wenngleich	
die	Angabe	der	damit	verbundenen	Kosten	unterblieb.	

Strukturelles	Flexibilitätsrisiko

 10.1	Die	 strukturelle	 Flexibilität	 stellte	 auf	 das	 im	 Zusammenhang	 mit	
gesellschaftsrechtlichen	 Umstrukturierungen	 und	 Privatisierungen	
verbundene	Risiko	ab.

Die	zwischen	den	ausländischen	Zweckgesellschaften	und	den	ÖBB–
Gesellschaften	im	Zuge	der	CBL–Transaktionen	abgeschlossenen	Ver-
träge	beinhalteten	im	Regelfall	eine	Klausel,	die	das	Subleasing	gestat-
tete,	das	Sub–Subleasing	jedoch	untersagte.

Da	fast	alle	CBL–Transaktionen	zwischen	1995	und	2004	abgeschlos-
sen	wurden,	war	ursprünglich	die	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	—	bis	auf	
einzelne	Ausnahmen	—	Leasingnehmerin	der	CBL–Transaktionen.	Im	
Zuge	der	ÖBB–Umstrukturierung	in	den	Jahren	2004	und	2005	wur-
den	zwischen	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	einerseits	und	der	ÖBB–
Personenverkehr	AG,	der	Rail	Cargo	Austria	AG	und	der	ÖBB–Trak-
tion	Gesellschaft	mbH	andererseits	Lease	Agreements	abgeschlossen.	
Im	Außenverhältnis	blieb	die	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	Vertragspart-
ner	der	ausländischen	Zweckgesellschaften.

Aufgrund	der	konzernintern	abgeschlossenen	Lease	Agreements	war	
Ende	2008	bei	16	von	21	Transaktionen	trotz	eines	gegebenen	Bedarfs	
kein	weiteres	Leasing	(Sub–Subleasing)	mehr	möglich.

Die	Privatisierung	von	Teilen	des	ÖBB–Konzerns,	wie	z.B.	des	Güter-
verkehrs,	hätte	auf	den	Weiterbestand	der	CBL–Verträge	insoweit	keine	
Auswirkung,	als	die	Republik	Österreich	zumindest	51	%–Eigentüme-
rin	der	Gesellschaften	bleibt.
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 10.2	Der	RH	wies	darauf	hin,	dass	die	bis	zum	Jahr	2005	durchgeführten	
Umgründungsvorgänge	im	ÖBB–Konzern	die	Disposition	über	das	Roll-
material	wegen	der	Klauseln	in	den	Lease	Agreements	beschränkten.	
Dadurch	konnte	nicht	mehr	benötigtes	bzw.	nicht	mehr	geeignetes	
Transaktionsmaterial	—	wie	 im	europäischen	Bahnverkehr	üblich	—	
nicht	weiterverleast	werden.

Zudem	könnten	im	Falle	einer	(teilweisen)	Privatisierung	von	Gesell-
schaften	des	ÖBB–Konzerns	die	CBL–bedingten	Beschränkungen	des	
Transaktionsmaterials	zur	Minderung	eines	allfälligen	Verkaufserlöses	
führen	und	bei	negativen	Auswirkungen	auf	das	Rating	die	Beibrin-
gung	zusätzlicher	Sicherheiten	(z.B.	Garantien	und	Haftungen)	erfor-
dern.

Vertrags–	und	Prozessrisiko

 11.1	Die	CBL–Vertragswerke	regelten	insbesondere	die	mit	CBL–Transakti-
onen	einhergehenden	Leistungs–	und	Unterlassungspflichten.

Als	zentrale	Pflichtverletzungen	galten	u.a.	die	Verletzung	von	Ver-
tragspflichten	aus	der	Gesamtdokumentation	(Betriebsbereithaltung,	
Wartungs–	und	Instandhaltungsleistungen	usw.),	nachweislich	falsche	
oder	irreführende	Angaben,	die	Verletzung	der	Versicherungspflichten	
und	die	Nichtzahlung	von	Leasingraten.

Darüber	hinaus	beinhalteten	die	Verträge	eine	Vielzahl	an	Klauseln,	
wie	z.B.	für	Schadenersatzregelungen,	Ausgleichszahlungen	für	etwaige	
steuerliche	Schlechterstellungen	von	ausländischen	Vertragspartnern	
und	Kaufoptionen.

Die	von	den	ÖBB–Gesellschaften	abgeschlossenen	CBL–Verträge	unter-
lagen	 unterschiedlichen	 staatlichen	 Rechtsnormen	 (z.B.	 englischen,	
kanadischen	oder	 französischen	bzw.	 jenen	des	Bundesstaates	New	
York)	 und	 wiesen	 transaktionsbedingt	 voneinander	 differierende	
Gerichtsstände	auf.

 11.2	Der	RH	erachtete	die	vertragskonforme	Abwicklung	der	CBL–Transak-
tionen	als	zunehmend	wichtig,	weil	ihre	steuerliche	Behandlung	mit	
dem	American	Jobs	Creation	Act	des	Jahres	2004	neu	geregelt	wurde	
und	die	US–Finanzverwaltung	im	Jahr	2005	die	CBL–Transaktionen	
als	missbräuchliche	Steuerumgehungsmodelle	qualifizierte.

Cross Border Leasing
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Aus	diesem	Grund	könnten	die	ausländischen	Zweckgesellschaften	ver-
meintlich	geringfügige	Vertragsverletzungen	der	ÖBB–Gesellschaften	
als	Begründung	für	die	Beendigung	der	CBL–Transaktionen	—	auf	Kos-
ten	der	ÖBB–Gesellschaften	—	heranziehen.

Weiters	wies	der	RH	darauf	hin,	dass	sich	aus	der	Anwendung	meh-
rerer	unterschiedlicher	 staatlicher	Rechtsnormen	und	der	Vereinba-
rung	internationaler	Gerichtsstände	schwer	bewertbare	Prozess–	und	
Rechtsrisiken	ergaben.

Abwicklungsrisiko

 12.1	Mit	 der	 Verwaltung	 und	 der	 Abwicklung	 der	 CBL–Transaktionen	
betraute	die	ÖBB–Holding	AG	einen	vollzeitbeschäftigten	Mitarbei-
ter.	Im	Anlassfall,	z.B.	bei	der	konkreten	Auslegung	von	Vertragsklau-
seln,	zog	sie	eine	Anwaltskanzlei	hinzu.

Die	ÖBB–Gesellschaften	verfügten	über	keine	gesammelten	Aufzeich-
nungen	der	im	Zusammenhang	mit	CBL–Transaktionen	angefallenen	
Kosten.

 12.2	Der	RH	hielt	es	für	notwendig,	dass	zumindest	zwei	Mitarbeiter	der	
ÖBB–Holding	AG	über	transaktionsspezifische	Detailkenntnisse	ver-
fügen,	um	personelle	Abhängigkeiten	zu	mindern,	eine	zuverlässige	
Vertretungsregelung	zu	schaffen	und	ein	funktionstüchtiges	Vertrags-
controlling	zu	gewährleisten.

Weiters	hielt	der	RH	fest,	dass	—	unter	Zugrundelegung	der	geübten	
Praxis	—	selbst	nach	Beendigung	aller	CBL–Transaktionen	deren	finan-
zieller	Erfolg	oder	Misserfolg	nicht	hinreichend	genau	wird	quantifi-
ziert	werden	können.	Er	regte	daher	an,	alle	im	Zusammenhang	mit	
CBL–Transaktionen	intern	und	extern	anfallenden	Kosten	gesammelt	
zu	erfassen,	um	zumindest	ex	post	deren	finanzielle	Effekte	beurtei-
len	zu	können.

 12.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG könne sie — wie sich bei 
den CBL–Auflösungen 2009 zeigte — die Wirtschaftlichkeit einzelner 
Transaktionen nachvollziehen. Übergreifende Kostenpositionen, wie 
Übersetzungen, Beratungen usw., würden nicht auf einzelne Transak-
tionen aufgeschlüsselt.
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Weiters seien seit Mitte 2008 zwei weitere Mitarbeiter in das CBL–
Team eingebunden worden, womit in Kombination mit externen Bera-
tern und Rechtsanwälten angemessene fachliche und personelle Kapa-
zitäten vorhanden seien.

 12.4	Für	den	RH	war	die	Stellungnahme	zur	Wirtschaftlichkeit	der	einzel-
nen	Transaktionen	mangels	detaillierter	Ausführungen	zu	den	2009	
erfolgten	Auflösungen	von	CBL–Transaktionen	nicht	nachvollziehbar,	
zumal	auch	die	übergreifenden	Positionen	nicht	auf	die	Transaktionen	
aufgeschlüsselt	werden.	Er	hielt	daher	seine	Empfehlung	aufrecht,	die	
anfallenden	Kosten	gesammelt	zu	erfassen	und	den	einzelnen	CBL–
Transaktionen	bestmöglich	zuzurechnen.

Die	Ausführungen	betreffend	die	Verbesserungen	der	fachlichen	und	
personellen	Kapazitäten	des	CBL–Teams	nahm	der	RH	zur	Kenntnis.

Weitere	Risiken	und	Berichtswesen

 13.1	Weitere	Risiken	betrafen	u.a.	steuerrechtliche	Aspekte,	wie	Quellen-
steuer,	Körperschaftsteuer,	Kapitalertragsteuer,	Umsatzsteuer,	Ände-
rungen	der	Steuergesetzgebung	 in	den	USA,	Währungs–	und	Zins-
änderungsrisiken,	 Insolvenzrisiken,	 Länderrisiken	 und	 Risiken	 der	
Rückzahlung	erhaltener	Zuwendungen	(z.B.	Förderungen).

Der	von	der	ÖBB–Holding	AG	monatlich	erstellte	Finanz–	und	Risi-
kobericht	enthielt	ab	Herbst	2008	neben	historischen	Informationen	
zu	einzelnen	CBL–Transaktionen,	wie	z.B.	Vertragspartner,	Volumina	
und	Nettobarwertvorteile,	auch	eine	nach	Risikogehalt	abgestufte	Klas-
sifizierung	aller	Tilgungsträger.	Ein	darüber	hinausreichendes,	stan-
dardisiertes	Berichtswesen,	in	das	alle	mit	CBL–Geschäften	befassten	
ÖBB–Gesellschaften	einbezogen	waren,	war	bis	Oktober	2008	nicht	
vorhanden.

Die	ÖBB–Holding	AG	plante,	eigene	CBL–Berichte	für	die	Konzern-
gesellschaften	zu	erstellen	und	die	CBL–Transaktionen	in	der	Folge	
durch	ein	Beratungsunternehmen	nach	Abwicklungs–	und	Risikoge-
sichtspunkten	aufarbeiten	zu	lassen.

 13.2	Der	RH	bemängelte,	dass	die	ÖBB–Gesellschaften	erst	13	Jahre	nach	
Abschluss	 der	 ersten	 CBL–Transaktion	Ansätze	 eines	 gesamthaften	
Risikoberichts	entwickelten.	Der	RH	wertete	das	im	Zusammenhang	
mit	den	CBL–Transaktionen	wenig	ausgereifte	Berichtswesen	als	Aus-
druck	mangelnden	Risikobewusstseins,	welches	dem	Risikogehalt	der	
CBL–Transaktionen	nicht	gerecht	wurde.
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Der	RH	regte	an,	ein	aussagekräftiges	Berichtswesen	zum	Themen-
komplex	CBL	aufzubauen	und	darin	Stressszenarien	für	wirtschaft-
liche	Krisenszenarien	zu	berücksichtigen.

 14.1	 (1)	Im	Falle	von	Pflichtverletzungen	bzw.	der	freiwilligen	Beendigung	
von	CBL–Transaktionen	hatten	die	ÖBB–Gesellschaften	die	vertrag-
lich	 vereinbarten	 Kündigungszahlungen	 an	 die	 ausländischen	Ver-
tragspartner	zu	leisten.	

Die	typische	Entwicklung	der	Kündigungszahlungen	und	des	Netto-
barwertvorteils	 einer	 CBL–Transaktion	 können	 dem	 nachfolgenden	
Beispiel	entnommen	werden:

Möglichkeiten einer 
vorzeitigen Trans- 
aktionsbeendigung

Cross Border Leasing Finanztransaktionen der 
Österreichischen Bundesbahnen

Kündigungszahlungen im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung
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Aus	der	grafischen	Darstellung	geht	hervor,	dass	die	Kündigungsbe-
träge	am	Beginn	einer	CBL–Transaktion	bis	zu	etwa	25	%	des	Trans-
aktionsvolumens	betragen	konnten	und	über	die	Laufzeit	sukzessive	
abnahmen.	 Im	vorstehenden	Beispiel	fiel	der	Kündigungsbetrag	bis	
zum	Jahr	2019	auf	5	%.

(2)	Ende	2008	betrug	der	durchschnittliche	Kündigungswert	aller	CBL–
Transaktionen,	das	sind	die	Kosten	der	vorzeitigen	Vertragsauflösung,	
rd.	627	Mill.	EUR;	das	entspricht	14,3	%	des	ursprünglichen	Transak-
tionsvolumens	von	rd.	4,4	Mrd.	EUR.

Im	Jahr	2008	unterbreitete	ein	ausländischer	CBL–Vertragspartner	einer	
ÖBB–Gesellschaft	ein	konkretes	Ausstiegsangebot.	Obwohl	der	aus-
ländische	Vertragspartner	bereit	gewesen	wäre,	auf	24	Mill.	USD	sei-
ner	vertraglichen	Ansprüche	zu	verzichten,	nahm	die	betroffene	ÖBB–
Gesellschaft	das	Angebot	nicht	an,	ohne	die	maßgeblichen	Gründe	
dafür	darzulegen.

In	der	Zwischenzeit	traten	einige	Fälle	vorzeitiger	Beendigungen	von	
CBL–Geschäften	durch	österreichische	öffentliche	Unternehmen	auf.

 14.2	Der	RH	wies	darauf	hin,	dass	die	gleichzeitige	Kündigung	aller	CBL–
Transaktionen	einmalige	Kosten	in	Höhe	von	rd.	627	Mill.	EUR	ver-
ursachen	würde.	Damit	würden	die	Auflösungskosten	die	lukrierten	
Nettobarwertvorteile	 in	 Höhe	 von	 insgesamt	 272,4	Mill.	EUR	 um	
354,6	Mill.	EUR	übersteigen.

Unter	den	geänderten	Rahmenbedingungen	—	z.T.	angespannte	Liqui-
ditätssituation	bei	den	CBL–Vertragspartnern	als	Folge	der	Finanz-
krise	und	geänderte	steuerliche	Verhältnisse	in	den	USA	—	sowie	unter	
Zugrundelegung	der	weiter	bestehenden	Risiken	regte	der	RH	an,	eine	
Strategie	 in	Bezug	auf	mögliche	Ausstiegsszenarien	 zu	 entwickeln.	
Insbesondere	sollte	angesichts	der	bei	vorzeitiger	Vertragsbeendigung	
von	den	ÖBB–Gesellschaften	zu	 leistenden,	hohen	Kündigungszah-
lungen	geprüft	werden,	ob	im	Falle	einer	vorzeitigen	Vertragsbeen-
digung	im	Verhandlungswege	günstigere	als	die	vertraglich	verein-
barten	Ausstiegskonditionen	erzielt	werden	könnten.	Gegebenenfalls	
sollten	wirtschaftlich	vertretbare	Möglichkeiten	eines	Ausstiegs	aus	
den	bestehenden	CBL–Geschäften	in	Abstimmung	mit	der	Strategie	
genutzt	werden.
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 14.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG könne sie die Auflösungskos-
ten der CBL–Transaktionen in Höhe von rd. 627 Mill. EUR nicht nach-
vollziehen. Dieser Betrag basiere auf einer simplifizierenden Berech-
nung, die für diese komplexen Vertragsgestaltungen nicht adäquat sei. 
Er stelle eine theoretische Größe dar, die den worst case ohne Einschät-
zung der Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses Ereignisses abbilde 
und so nie schlagend werde.

Zum Auflösungsangebot im Jahr 2008 teilte die ÖBB–Holding AG mit, 
dass sie einen signifikanten Betrag über dem Wert des Tilgungsträgers 
hätte einsetzen müssen, der jedoch ihrem damaligen Finanzvorstand 
nachvollziehbar als zu hoch erschienen sei.

 14.4	Der	RH	entgegnete,	dass	die	Kosten	der	vorzeitigen	Kündigung	in	Höhe	
von	rd.	627	Mill.	EUR	von	der	ÖBB–Holding	AG	bereits	vor	der	Über-
prüfung	durch	den	RH	errechnet	wurden.	Der	Aussage,	dass	die	Auf-
lösungskosten	für	die	ÖBB–Holding	AG	nicht	nachvollziehbar	seien,	
hielt	er	entgegen,	dass	in	der	Stellungnahme	die	Ermittlung	eben	dieses	
Wertes	erläutert	und	kommentiert	wurde.

Der	RH	sah	es	im	Rahmen	einer	Gebarungsüberprüfung	als	seine	Ver-
pflichtung,	auf	mögliche,	auch	unter	einem	worst	case–Szenario	dar-
stellbare	Risiken	hinzuweisen.	Darüber	hinaus	stellte	er	eindeutig	fest,	
dass	 er	 eine	 Empfehlung,	 alle	 CBL–Transaktionen	 freiwillig	 aufzu-
lösen,	nicht	aussprach,	sondern	auf	die	Fälle	möglicher	Kündigungs-
zahlungen	hinwies.

 15	Da	 sich	 das	 Transaktionsmaterial	 nach	 Abschluss	 der	 CBL–Trans-
aktionen	 weiterhin	 im	 wirtschaftlichen	 Eigentum	 der	 ÖBB–Gesell-
schaften	befand,	wurde	es	auch	in	deren	Anlagevermögen	bilanziert.	
Die	 am	 Beginn	 der	 Vertragslaufzeit	 lukrierten	Nettobarwertvorteile	
von	rd.	272,4	Mill.	EUR	wurden	passiviert	und	über	die	Vertragslauf-
zeit	hinweg	erfolgswirksam	aufgelöst.	Insgesamt	verbuchte	die	ÖBB–
Holding	AG	bis	Ende	2008	rd.	115,6	Mill.	EUR	an	Zinserträgen.

Die	im	Zusammenhang	mit	CBL–Transaktionen	stehenden	Finanzver-
bindlichkeiten	betrugen	Ende	2008		1,096	Mrd.	EUR.	Die	damit	korrespon-
dierenden	finanziellen	Vermögenswerte	lagen	bei	0,945	Mrd.	EUR.

Bilanzierung von CBL
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Die	zivilrechtlichen	Verpflichtungen	der	ÖBB–Gesellschaften	aus	den	
Leasingverhältnissen	für	noch	nicht	getilgte	Leasingverbindlichkeiten	
wurden	für	den	Fall,	dass	die	Finanzinstitute	 ihren	—	gegen	Erhalt	
der	Einmalzahlung	übernommenen	—	Zahlungsverpflichtungen	gegen-
über	den	Investoren	nicht	nachkommen,	als	Eventualverbindlichkeiten	
erfasst;	diese	betrugen	Ende	2008		1,632	Mrd.	EUR.

 16.1	Im	 Zuge	 der	 Umstrukturierung	 der	 ÖBB	 in	 Einzelgesellschaften	 in	
Folge	der	Umsetzung	des	Bundesbahnstrukturgesetzes	2003	wurden	
die	zuvor	bestehenden	Bereiche	Treasury	und	Strukturierte	Finanzie-
rung	mit	1.	Jänner	2005	zur	Organisationseinheit	Corporate	Treasury	
in	der	ÖBB–Holding	AG	zusammengefasst.	Der	neue	Bereich	war	damit	
für	die	gesamten	Geldmarktgeschäfte	der	ÖBB–Unternehmensgruppe,	
für	CBL–Transaktionen	und	für	alle	Agenden	der	Unternehmensfinan-
zierung	mit	Ausnahme	jener	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	zuständig.	
Das	Corporate	Treasury	unterstand	organisatorisch	dem	für	Finanzen	
zuständigen	Ressortvorstand	in	der	ÖBB–Holding	AG.

Um	das	Zusammenspiel	und	die	Möglichkeiten	des	Corporate	Treasury	
in	Bezug	auf	die	operativen	Konzerngesellschaften	zu	regeln,	beschloss	
der	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	am	21.	April	2005	die	„Konzern-
vorschrift	zur	Konzernrichtlinie	8.	Corporate	Treasury“	(Konzernvor-
schrift Corporate Treasury).	Diese	regelte	die	Ziele,	Grundsätze,	Orga-
nisation,	Aufgaben	und	Kompetenzen	für	das	Treasury–Management	
des	ÖBB–Konzerns.

Mit	dieser	Konzernvorschrift	war	das	Corporate	Treasury	ermächtigt,	
Finanztransaktionen	im	Namen	und	auf	Rechnung	von	ÖBB–Gesell-
schaften	 abzuschließen.	 Dazu	 bedurften	 jedoch	 die	Mitarbeiter	 des	
Corporate	Treasury	entsprechender	Vollmachten	der	jeweiligen	Gesell-
schaften.

Die	am	29.	August	2005	vom	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	erlas-
sene	Anweisung	„Asset/Liability	and	Risk	Management“	zur	Konzern-
vorschrift	Corporate	Treasury	regelte	die	Aufgaben,	Zuständigkeiten	
und	Abläufe	im	Zusammenhang	mit	dem	Aktiv–	und	Passiv–Manage-
ment	des	ÖBB–Konzerns	und	enthielt	eine	Liste	aller	bewilligten	deri-
vaten	Instrumente.

Regeln für das 
Corporate Treasury

Cross Border Leasing
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Überdies	legten	die	Genehmigungsrichtlinien	—	je	nach	Kategorisie-
rung	der	Geschäftstätigkeit	der	jeweiligen	Konzerngesellschaft	—	Wert-
grenzen	pro	Geschäftsfall	fest.	Für	Geschäfte	über	diesen	Wertgrenzen	
waren	Genehmigungen	von	Vorstand	bzw.	Aufsichtsrat	notwendig.

 16.2	Der	RH	stellte	fest,	dass	im	Jahr	2005	grundsätzlich	ausreichend	Rege-
lungen	für	den	Bereich	Finanzierung	und	Veranlagung	bestanden.

 17.1	Im	Zuge	der	Bahnreform	beauftragte	der	Finanzvorstand	der	ÖBB–
Holding	AG	das	Corporate	Treasury,	nach	wirtschaftlichen	Möglich-
keiten	zu	suchen,	um	einen	höheren	Ertrag	aus	bereits	im	ÖBB–Kon-
zern	abgeschlossenen	CBL–Transaktionen	zu	erzielen.

Das	Corporate	Treasury	der	ÖBB–Holding	AG	trat	im	Frühjahr	2005	
mit	einem	Produktvorschlag	einer	niederländischen	Bank	bezüglich	des	
Erwerbs	eines	derivativen	Finanzinstruments	an	die	ÖBB–Infrastruktur	
Bau	AG,	die	ÖBB–Personenverkehr	AG	und	die	Rail	Cargo	Austria	AG	
heran.	Dieser	wurde	von	einem	Finanzvermittler	präsentiert.	Der	Pro-
duktvorschlag	war	jedoch	nicht	eindeutig	bestimmbar	und	z.T.	auch	
widersprüchlich.	Darin	wurden	den	Gesellschaften,	als	Prämie	für	die	
Übernahme	nicht	näher	definierter	Kreditrisiken,	zusätzliche	jährliche	
Erträge	von	0,14	%	bis	0,26	%	auf	das	übernommene	Kreditvolumen	
in	Aussicht	gestellt.	

Als	Motiv	für	den	geplanten	Erwerb	eines	derivativen	Finanzinstru-
ments	wurde	die	Absicherung	von	Risiken	aus	den	CBL–Geschäften	
der	ÖBB–Gesellschaften	angeführt.	Das	zugrundeliegende	Investitions-
volumen	betrug	689,90	Mill.	USD	und	38	Mill.	CAD.

Auf	dieser	Grundlage	verfassten	die	Finanzabteilungen	der	ÖBB–Infra-
struktur	Bau	AG,	der	ÖBB–Personenverkehr	AG	und	der	Rail	Cargo	
Austria	AG	inhaltlich	annähernd	gleichlautende	Anträge	an	die	jewei-
ligen	Vorstände	der	Gesellschaften.	Die	Vorstandsanträge	der	Rail	Cargo	
Austria	AG	und	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	basierten	auf	der	all-
gemeinen	 Präsentationsunterlage	 des	 erwähnten	 Finanzvermittlers;	
der	Vorstandsantrag	der	ÖBB–Personenverkehr	AG	bezog	sich	—	nach	
Undurchführbarkeit	des	geplanten	Geschäfts	mit	der	niederländischen	
Bank	—	bereits	auf	einen	Geschäftsabschluss	mit	der	Deutsche	Bank	AG.	
Alternative	Angebote	wurden	nicht	eingeholt.

Die	Vorstände	der	genannten	drei	Gesellschaften	fassten	ihre	Beschlüsse	
im	Juli	2005	bzw.	im	August	2005.

Vorstandsbeschlüsse 
zum Erwerb eines 
derivativen Finanz-
instruments

Vorbereitung des Erwerbs eines 
derivativen Finanzinstruments
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 17.2	Der	RH	kritisierte,	dass	die	Vorstände	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	
der	ÖBB–Personenverkehr	AG	und	der	Rail	Cargo	Austria	AG	das	nicht	
näher	 beschriebene,	 derivative	 Finanzinstrument	 ausschließlich	 auf	
Basis	unbestimmter	Angaben	genehmigten.	Dabei	erwies	sich	das	Feh-
len	konkreter	Vertragsentwürfe,	aus	denen	sich	vor	allem	Angaben	
über	den	Ertrag	und	das	Risiko	der	geplanten	Finanztransaktion	ablei-
ten	ließen,	als	nachteilig.	Der	RH	hielt	die	allgemein	gehaltenen	Vor-
standsbeschlüsse	 der	 genannten	Gesellschaften	 für	 ungeeignet,	 um	
daraus	konkrete	Handlungsanweisungen	für	das	Corporate	Treasury	
der	ÖBB–Holding	AG	abzuleiten.

Nach	Ansicht	des	RH	hätten	 sowohl	die	Vorstände	der	drei	 opera-
tiven	ÖBB–Gesellschaften	im	Rahmen	ihrer	Sorgfaltspflichten	als	auch	
das	Corporate	Treasury	der	ÖBB–Holding	AG	vor	dem	Kaufbeschluss	
sicherstellen	müssen,	dass	alle	wesentlichen	Risiko–	und	Ertragsgrö-
ßen	eines	zu	kaufenden	Wertpapiers	ausreichend	klar	herausgearbeitet	
sind.	Nur	dadurch	hätte	das	Risiko	des	Geschäfts	für	die	ÖBB–Gesell-
schaften	bestmöglich	beurteilt	werden	können.

 17.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding sei der Abschluss des derivativen 
Finanzinstruments (CDO2) faktisch als Geschäft der Holding angese-
hen worden. Daher hätten die Vorstände auf die Sachkompetenz des 
Corporate Treasury und der dort tätigen Mitarbeiter, die den Abschluss 
des CDO2 maßgeblich vorbereitet hätten, vertrauen können. Überdies 
seien die Vorstände der Konzerngesellschaften in den Geschäftsab-
schluss nicht involviert gewesen, weshalb ihnen auch keine Pflicht-
widrigkeit vorgeworfen werden könne.

Zudem sei das ehemals in der ÖBB–Holding AG für Finanzen zustän-
dige Vorstandsmitglied über längere Zeit auch in der ÖBB–Personen-
verkehr AG und der Rail Cargo Austria AG als Finanzvorstand tätig 
gewesen. Daher hätten die übrigen Vorstände der genannten Gesell-
schaften von der notwendigen Sachkompetenz im Vorstand ausgehen 
können.

 17.4	Der	RH	hielt	den	Ausführungen	entgegen,	dass	der	ehemalige	Finanz-
vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	—	wie	in	TZ	23	ausgeführt	—	erst	ab	
Februar	bzw.	April	2006	und	damit	nach	den	im	Jahr	2005	gefassten	
grundsätzlichen	Beschlüssen	in	den	Vorständen	der	ÖBB–Personen-
verkehr	AG	bzw.	der	Rail	Cargo	Austria	AG	tätig	war.

Darüber	hinaus	ging	die	Argumentation,	dass	die	Vorstände	der	ÖBB–
Gesellschaften	auf	die	Sachkompetenz	der	Abteilung	Corporate	Tre-
asury	 der	 ÖBB–Holding	AG	 und	 der	 dort	 tätigen	Mitarbeiter	 hätte	
vertrauen	können,	insofern	ins	Leere,	als	die	Vorstände	selbst	unklar	
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gehaltene	Beschlüsse	zum	Erwerb	eines	derivativen	Finanzinstruments	
fassten	 und	 das	 Corporate	 Treasury	mit	 der	Umsetzung	 beauftrag-
ten.	Damit	setzten	sie	maßgebliche	Schritte	und	Initiativen	zum	spä-
teren	Abschluss	der	Finanztransaktion,	ohne	die	das	Finanzgeschäft	
in	der	vorliegenden	Form	nicht	zustande	gekommen	wäre.	Die	Vor-
standsmitglieder	waren	daher	zumindest	mittelbar	in	den	Geschäfts-
abschluss	involviert.	

Daher	widersprach	der	RH	auch	der	in	der	Stellungnahme	vertretenen	
Auffassung,	 dass	 diese	 Finanztransaktion	 faktisch	 als	Geschäft	 der	
ÖBB–Holding	AG	angesehen	worden	sei.	Er	konnte	auch	dem	Argument	
der	Lead–Funktion	des	Corporate	Treasury	der	ÖBB–Holding	AG	als	
Begründung	für	die	fehlende	Vorwerfbarkeit	von	Sorgfaltspflichtver-
letzungen	gegenüber	den	Vorständen	der	Konzerngesellschaften	nicht	
folgen,	zumal	die	aktienrechtliche	Verantwortung	der	Vorstände	der	
Konzerngesellschaften	nicht	auf	eine	Abteilung	der	ÖBB–Holding	AG	
abgewälzt	werden	kann.

 18.1	Die	Anfang	2005	geltenden	Geschäftsordnungen	für	den	Aufsichtsrat	
der	ÖBB–Holding	AG,	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	der	ÖBB–Per-
sonenverkehr	AG	und	der	Rail	Cargo	Austria	AG	zählten	„Finanzie-
rungen,	welcher	Art	immer“	zu	den	der	Zustimmung	des	jeweiligen	
Aufsichtsrats	unterliegenden	Geschäften.	Inwieweit	derivative	Finanz-
instrumente,	die	einen	Finanzierungsanteil	enthielten,	ebenfalls	unter	
diese	Definition	fielen,	war	nicht	genauer	festgelegt.	Die	genannten	
ÖBB–Gesellschaften	gingen	damals	davon	aus,	dass	Derivate	gene-
rell	nicht	unter	die	Definition	von	Finanzierungen	fallen	würden	und	
daher	eine	Befassung	des	jeweiligen	Aufsichtsrats	nicht	erforderlich	
wäre.	Alle	Geschäfte	mit	Bezug	zu	CBL	bedurften	jedoch	generell	der	
Zustimmung	des	Aufsichtsrats.

 18.2	Der	RH	vertrat	die	Auffassung,	dass	es	sich	bei	den	der	Genehmigungs-
pflicht	des	Aufsichtsrats	unterliegenden	Geschäften	um	Geschäftsarten	
und	nicht	um	einzelne	Geschäfte	handelte.	Die	Aufzählung	der	genann-
ten	Geschäftsarten	ist	zwar	taxativ,	das	Wort	„Geschäft“	ist	jedoch	in	
einer	weiten	Bedeutung	zu	verstehen.

Demnach	bestanden	die	in	den	Geschäftsordnungen	für	den	Aufsichts-
rat	der	Gesellschaften	festgelegten	zustimmungspflichtigen	Geschäfte,	
wie	bspw.	„Finanzierungen,	welcher	Art	immer“	und	„Cross	Border	Lea-
sing–Geschäfte“	nur	aus	einer	demonstrativen	Aufzählung	einzelner	
Fälle,	die	eben	zu	diesen	Geschäftsarten	zusammengefasst	waren.
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Weiters	kritisierte	der	RH,	dass	die	jeweiligen	Vorstände	die	Anträge	
dem	Aufsichtsrat	der	betroffenen	Gesellschaften	nicht	zur	Genehmigung	
vorlegten.	Auch	führten	sie	keine	weitergehenden	Untersuchungen	über	
die	der	Transaktion	zugrundeliegende	Geschäftsart	im	Hinblick	auf	den	
Katalog	der	aufsichtsratspflichtigen	Geschäfte	durch.

Der	RH	hielt	fest,	dass	die	beschlossene	Finanztransaktion	jedenfalls	
vom	Aufsichtsrat	der	jeweiligen	Gesellschaft	zu	genehmigen	gewesen	
wäre.	In	den	Anträgen	an	die	Vorstände	wurde	Bezug	auf	ein	neu	ent-
wickeltes	Derivat	im	Rahmen	von	CBL–Transaktionen	als	ein	neues	
Geschäft	 im	Rahmen	 der	Geschäftsart	 „Cross	 Border	 Leasing	–	Ge-
schäfte“	genommen.	Die	Genehmigungspflicht	hätte	bei	konsequenter	
Anwendung	der	Geschäftsordnungen	für	den	Aufsichtsrat	auch	Deri-
vate	zu	umfassen,	wenn	sie	die	Risikostruktur	bestehender,	vom	Auf-
sichtsrat	genehmigter	Grundgeschäfte	nachträglich	verändern.

 18.3 Die ÖBB–Holding AG wies darauf hin, dass die Vorstände davon aus-
gegangen seien, dass der CDO2 nicht der Genehmigung durch den Auf-
sichtsrat unterliege. Dies hänge mit der zum Zeitpunkt des Abschlusses 
nicht richtigen Beurteilung des CDO2 in seiner gesamten Komplexität 
und der damaligen Praxis innerhalb des ÖBB–Konzerns zusammen. 
Die Nichtvorlage an den Aufsichtsrat sei somit ein „Folgefehler“ dieser 
falschen Beurteilung gewesen, weil die ÖBB–Gesellschaften von einem 
Abschluss mit „Absicherung“ im Sinne eines Tausches des bestehen-
den Risikos aus CBL–Transaktionen ohne zusätzliche Verpflichtungen 
für die Gesellschaften ausgegangen seien.

Grundsätzlich seien die Geschäftsordnungen der Aufsichtsräte in den 
gegenständlichen Zeiträumen in sich nicht konsistent und teilweise nur 
schwer interpretierbar gewesen. Dies sei von der ÖBB–Holding AG als 
Defizit erkannt worden. In weiterer Folge seien die Geschäftsordnungen 
und Richtlinien der ÖBB–Holding AG und ihrer Konzerngesellschaften 
nach dem Jahr 2005 wesentlich überarbeitet sowie die Rahmenbedin-
gungen für die Organe der Gesellschaften und das Corporate Treasury 
präzisiert sowie weiter eingeschränkt worden.

 18.4	Der	RH	 stellte	 nochmals	 fest,	 dass	 der	 vorliegende	Geschäftsfall	—	
aufgrund	des	in	den	Vorstandsanträgen	dargestellten	Bezugs	des	neu	
zu	entwickelnden	Derivats	zu	CBL–Geschäften	—	der	Genehmigungs-
pflicht	durch	den	Aufsichtsrat	unterlag.	Weiters	vermochte	auch	die	
innerhalb	des	ÖBB–Konzerns	geübte	Praxis,	Swap–Transaktionen	kei-
ner	Aufsichtsratsgenehmigung	zu	unterziehen,	an	der	grundsätzlichen	
Genehmigungspflicht	durch	den	Aufsichtsrat	nichts	zu	ändern.
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Die	Vorlage	der	Geschäftsfälle	an	die	Aufsichtsräte	hätte	sicherstellen	
sollen,	dass	die	Risiken	vor	der	endgültigen	Entscheidung	über	den	
konkreten	Geschäftsfall	sorgfältig	beurteilt	werden.	

Spezialvollmacht	gegenüber	der	Deutsche	Bank	AG

 19.1	Am	11.	August	2005	bevollmächtigte	die	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	im	
Zuge	eines	Rahmenvertrags	für	Finanztermingeschäfte	mit	der	Deut-
sche	Bank	AG	vier	Mitarbeiter	des	Corporate	Treasury	der	ÖBB–Hol-
ding	AG	zum	Abschluss	von	derivativen	Finanztransaktionen.	Es	han-
delte	sich	um	Einzelvollmachten	gegenüber	der	Deutsche	Bank	AG,	
die	für	die	Mitarbeiter	keine	betragsmäßigen	Beschränkungen	enthiel-
ten.

Diese	Transaktionen	umfassten	insgesamt	19	Geschäftsarten,	wie	z.B.	
auch	sonstige	strukturierte	Derivate,	Kredit–,	Wetter–	und	Warende-
rivate	in	jeder	Form.	

Zur	Zeit	der	Ausstellung	der	Spezialvollmacht	 fehlte	der	 laut	Kon-
zernvorschrift	Corporate	Treasury	erforderliche	Vorstandsbeschluss	der	
ÖBB–Holding	AG	über	die	Bewilligung	neuer	Finanzinstrumente.

 19.2	Der	RH	kritisierte	die	Ausstellung	von	speziellen	weitreichenden	Ein-
zelvollmachten	 für	Mitarbeiter	ohne	betragliche	Beschränkung	und	
entgegen	dem	Vier–Augen–Prinzip.	Weiters	bemängelte	er,	dass	die	
Spezialvollmachten	ohne	vorherige	Bewilligung	der	erwähnten	Finanz-
instrumente	durch	den	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	vergeben	wur-
den.

Er	 empfahl,	 Spezialvollmachten	 für	Mitarbeiter	 erst	 nach	 abschlie-
ßender	Beurteilung	eines	Geschäftsfalles,	vorbehaltlich	der	Genehmi-
gung	durch	die	zuständigen	Organe,	unter	Anführung	von	betraglichen	
Beschränkungen	und	nach	dem	Vier–Augen–Prinzip	auszustellen.

 19.3 Die ÖBB–Holding AG wies darauf hin, dass das Know–how des ÖBB–
Konzerns für komplexe Treasury– und Veranlagungsprodukte in der 
Abteilung Corporate Treasury konzentriert gewesen sei und die ope-
rativen Konzerngesellschaften eben diese Abteilung mit der Wahrneh-
mung ihrer Interessen beauftragt hätten.
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 19.4	Nach	 Ansicht	 des	 RH	 drückt	 sich	 die	 Realität	 des	 Konzernlebens	
dadurch	aus,	dass	durch	die	Einbeziehung	einer	Gesellschaft	in	einen	
Konzern	die	Untergesellschaft	einige	wesentliche	Funktionen	der	Unter-
nehmensleitung	an	die	Obergesellschaft	abgibt.	Dies	konnte	—	wie	im	
gegenständlichen	Fall	—	auch	die	Konzentrierung	von	Spezialisten–
Know–how	für	komplexe	Treasury–	und	Veranlagungsprodukte	in	einer	
zentralen	ÖBB–Holding	AG–Abteilung	umfassen.	Umso	widersprüch-
licher	stellte	sich	unter	diesem	Gesichtspunkt	die	Ausstellung	weitrei-
chender	Einzelvollmachten	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	als	Unter-
gesellschaft	an	die	Abteilung	Corporate	Treasury	der	ÖBB–Holding	AG	
als	Obergesellschaft	ohne	vorherige	Genehmigung	durch	deren	zustän-
dige	Organe	dar.	Der	RH	verblieb	daher	bei	seiner	Kritik.

Mandatsvereinbarung	mit	der	Deutsche	Bank	AG

 20.1	Mitte	 September	2005	 schloss	 die	 ÖBB–Infrastruktur	 Bau	AG	 mit	
der	 Deutsche	 Bank	AG	 eine	Mandatsvereinbarung	 ab,	 die	 auch	 als	
Geschäftsbesorgungsvertrag	bezeichnet	wurde.	Dabei	sollte	im	Außen-
verhältnis	 die	 ÖBB–Infrastruktur	 Bau	AG	 als	 Vertragspartei	 auftre-
ten.	Als	„interne	Parteien“	galten	die	Rail	Cargo	Austria	AG	und	die	
ÖBB–Personenverkehr	AG,	auf	die	auch	neben	der	ÖBB–Infrastruktur	
Bau	AG	die	einzelnen	CBL–Tranchen	aufgeteilt	waren.

Mit	dieser	Vereinbarung	verfolgten	die	drei	betroffenen	ÖBB–Gesell-
schaften	das	Ziel,	Kontrahentenrisiken	aus	bestehenden	CBL–Transak-
tionen	abzusichern.	In	einer	Anlage	zur	Mandatsvereinbarung	wurden	
die	Konditionen	für	den	synthetischen	Tausch	von	Kontrahentenrisiken	
—	in	Form	einer	„CDO	of	ABS“–Transaktion1)	—	näher	ausgeführt.

1)	CDO:	Collateralized	Debt	Obligation;	ABS:	Asset	Backed	Securities;	siehe	dazu	Glossar

Da	die	Deutsche	Bank	AG	bereits	eine	Reihe	von	Vorleistungen	für	die	
beabsichtigte	Transaktion	erbracht	hatte,	beauftragte	die	ÖBB–Infra-
struktur	Bau	AG	die	Deutsche	Bank	AG	exklusiv	mit	der	Durchführung	
der	Transaktion.	Die	ÖBB–Gesellschaften	und	die	Deutsche	Bank	AG	
beabsichtigten,	 die	 Transaktion	 innerhalb	 von	 vier	 Wochen	 nach	
Abschluss	der	Mandatsvereinbarung	umzusetzen.

Weiterführende	Berechnungen	der	geplanten	Transaktion	sowie	ver-
bindliche	 Angebote	 hinsichtlich	 der	 konkreten	 Ausgestaltung	 der	
Transaktion	bzw.	Vertragsentwürfe	lagen	nicht	vor.	Insgesamt	über-
stieg	das	vorgeschlagene	Finanzierungsvolumen	von	719,80	Mill.	USD	
und	38,40	Mill.	CAD	das	von	den	Vorständen	der	Gesellschaften	geneh-
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migte	Finanzierungsvolumen	(689,90	Mill.	USD	und	38	Mill.	CAD)	um	
29,90	Mill.	USD	und	0,40	Mill.	CAD.

 20.2	Der	RH	kritisierte	die	Ausstellung	eines	Verhandlungsmandates	über	
eine	 synthetische	 „CDO	 of	 ABS“–Transaktion	 ohne	 vorangehende	
Berechnungen	und	Analysen.	Bei	intensiverer	Beschäftigung	mit	dem	
Finanzprodukt	wäre	nämlich	erkennbar	gewesen,	dass	es	sich	um	eine	
eigenständige	vertragliche	Vereinbarung	(Kreditderivat)	handelte,	die	
keinen	Zusammenhang	zu	CBL–Transaktionen	aufwies.

Der	RH	hielt	 kritisch	 fest,	 dass	 kein	Zusammenhang	 zwischen	 den	
erwähnten	 Finanzgeschäften	—	„CDO	 of	 ABS“	 und	 CBL–Transakti-
onen	—	bestand	und	ein	solcher	ausschließlich	argumentiert	wurde.

Weiters	war	zu	beanstanden,	dass	das	Finanzierungsvolumen	mit	der	
Deutsche	Bank	AG	erheblich	von	den	durch	die	Vorstände	der	invol-
vierten	ÖBB–Gesellschaften	genehmigten	Beträgen	abwich.

Laut	internen	Darstellungen	bestätigte	am	19.	September	2005	ein	Mit-
arbeiter	des	Corporate	Treasury	der	ÖBB–Holding	AG	—	ohne	weitere	
Rücksprache	mit	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	oder	mit	dem	Vorstand	
der	ÖBB–Holding	AG	—	mittels	E–Mails	die	Konditionen	des	Angebots	
der	Deutsche	Bank	AG.	Das	ausverhandelte	Angebot	wurde	am	20.	Sep-
tember	2005	von	einer	zum	Geschäftsabschluss	bevollmächtigten	Mit-
arbeiterin	des	Corporate	Treasury	angenommen.	Dadurch	erwarb	im	
Außenverhältnis	die	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	unfunded	eine	Senior–
Tranche	eines	synthetischen	Single–Tranche–Hybrid–CDO2 mit	einem	
Volumen	von	612,9	Mill.	EUR.	

Das	Corporate	Treasury	hielt	sich	durch	die	drei	schon	zuvor	erwähnten,	
unklar	gehaltenen	Vorstandsbeschlüsse	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	
der	ÖBB–Personenverkehr	AG	und	der	Rail	Cargo	Austria	AG	sowie	
durch	die	von	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	mit	der	Deutsche	Bank	AG	
abgeschlossene	Mandatsvereinbarung	für	ermächtigt,	diesen	Kauf	ohne	
weitere	Genehmigungen	durchzuführen.

Die	Genehmigungen	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	und	der	Rail	Cargo	
Austria	AG	bezogen	sich	nicht	auf	die	Hybrid–CDO2–Transaktion,	son-
dern	auf	eine	letztlich	nicht	durchgeführte	Transaktion	mit	der	nie-
derländischen	Bank.	Die	Genehmigung	des	Vorstands	der	ÖBB–Per-
sonenverkehr	AG	hatte	zwar	ein	Geschäft	mit	der	Deutsche	Bank	AG	
zum	Gegenstand	(„Einsatz	von	Credit	Default	Swaps	zur	Optimierung	
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von	 zwei	CBL–Transaktionen“),	 betraf	 jedoch	 inhaltlich	 auch	nicht	
den	tatsächlich	erworbenen	Hybrid–CDO2.	Eine	schriftliche	Genehmi-
gung	durch	den	Finanzvorstand	bzw.	den	Gesamtvorstand	der	ÖBB–
Holding	AG	zum	Geschäftsabschluss	lag	nicht	vor.

Einen	Tag	nach	Vertragsabschluss	verständigte	ein	Mitarbeiter	des	Cor-
porate	Treasury	per	E–Mail	den	–	laut	eigenen	Aussagen	zwar	über	
die	Absicht	eines	entsprechenden	Geschäftes,	nicht	jedoch	über	seine	
Details	und	den	konkreten	Abschluss	informierten	–	Finanzvorstand	
der	ÖBB–Holding	AG,	dass	die	Finanztransaktion	abgeschlossen	und	
bereits	gehandelt	worden	sei.

Die	jeweiligen	Aufsichtsräte	der	betroffenen	ÖBB–Gesellschaften	setzten	
keine	ausreichenden	Initiativen,	um	zu	prüfen,	ob	im	Zusammenhang	
mit	der	Vorbereitung	oder	dem	Erwerb	des	Hybrid–CDO2 haftungsbe-
gründende	Handlungen	von	Vorstandsmitgliedern	vorlagen.

 21.2	Der	RH	kritisierte,	dass	das	Corporate	Treasury	der	ÖBB–Holding	AG	

–	 auf	Basis	von	unklar	gehaltenen	Vorstandsbeschlüssen	und	

–	 einer	 bestehenden	 Mandatsvereinbarung	 der	 ÖBB–Infrastruktur	
Bau	AG	

–	 ein	für	die	ÖBB–Gesellschaften	neuartiges	

–	 vom	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	noch	nicht	bewilligtes	deriva-
tives	Finanzinstrument	

–	 in	unerlaubter	Höhe	

–	 ohne	einen	Zusammenhang	mit	einem	Grundgeschäft	aus	dem	ope-
rativen	Bahnbetrieb	

erwarb	(siehe	dazu	auch	TZ	22).
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Der	RH	führte	aus,	dass	unklare	Anweisungen	von	Vorgesetzten	von	
den	jeweiligen	Mitarbeitern	keinesfalls	als	Aufforderung	für	regelwid-
riges	und	eigenmächtiges	Handeln	interpretiert	werden	konnten,	son-
dern	der	Aufklärung	bedurften.	So	stellte	eine	Mandatsvereinbarung	
allgemein	nur	einen	Auftrag	zur	Aufnahme	von	Verhandlungen	dar.	
Sie	beinhaltete	jedoch	keinesfalls	bereits	die	Berechtigung	zum	Ver-
tragsabschluss.	Vielmehr	stellte	der	erfolgreiche	Abschluss	einer	Man-
datsvereinbarung	lediglich	eine	wesentliche	Voraussetzung	für	einen	
Vertragsabschluss	dar.

Weiters	bemängelte	der	RH,	dass	der	Finanzvorstand	der	ÖBB–Hol-
ding	AG	im	Rahmen	seiner	aktienrechtlichen	Verantwortlichkeit	keine	
Veranlassungen	traf,	um	die	Angelegenheit	—	wie	auch	laut	Konzern-
vorschrift	Corporate	Treasury	vorgesehen	—	kompetenzmäßig	an	die	
ÖBB–Holding	AG	zu	binden	und	damit	dem	Verantwortungsbereich	
des	Corporate	Treasury	zu	entziehen.

Nach	Ansicht	des	RH	hätte	dieses	derivative	Finanzinstrument	nicht	
erworben	werden	dürfen,	ohne	vorher	die	erforderlichen	Genehmi-
gungen	der	betroffenen	Vorstände	bzw.	Aufsichtsräte	von	ÖBB–Hol-
ding	AG,	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	und	der	Rail	Cargo	Austria	
AG	bzw.	des	Aufsichtsrats	der	ÖBB–Personenverkehr	AG	einzuholen.

Der	RH	empfahl	den	Aufsichtsräten	der	betroffenen	ÖBB–Gesellschaften,	
eingehende	Untersuchungen	zur	Klärung	einer	Organhaftung	und	allfäl-
liger	Schadenersatzpflichten	einzuleiten	und	gegebenenfalls	Haftungs-
klagen	gegen	die	verantwortlichen	Vorstandsmitglieder	einzubringen.	
Dabei	sollte	der	begründete	Verdacht	von	Sorgfaltspflichtverletzungen	
durch	Vorstandsmitglieder	der	 involvierten	ÖBB–Gesellschaften	und	
der	—	wie	unter	TZ	29	und	36	dargestellt	—	maximal	mögliche	Ver-
lust	von	612,9	Mill.	EUR	bzw.	der	inzwischen	eingetretene	Verlust	von	
295	Mill.	EUR	aus	dem	Hybrid–CDO2	als	Grundlage	dienen.	

 21.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG sei für die fraglichen 
Jahre 2005 und 2006 sowie auch für die Folgejahre in den jeweiligen 
Hauptversammlungen eine Entlastung der Vorstände durch den jewei-
ligen Alleineigentümer erfolgt, obwohl diesen die möglichen Risiken aus 
den CDO2 bereits bekannt gewesen seien oder doch hätten bekannt sein 
müssen. Nach ständiger und herrschender Rechtsprechung sei aber mit 
erfolgter Entlastung der Boden für die Geltendmachung von Schaden-
ersatzansprüchen gegenüber Vorstandsmitgliedern aus dem Titel sorg-
faltswidrigen Organhandelns entzogen gewesen. Die ÖBB–Holding AG 
sei daher nach gründlicher Prüfung der Sach– und Rechtslage zum 
Ergebnis gelangt, dass keine Ansprüche gegen die Vorstände der ope-
rativen Konzerngesellschaften bestehen würden.
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Weiters wies die ÖBB–Holding AG darauf hin, dass die gegenständli-
che Angelegenheit sehr wohl an die ÖBB–Holding AG gebunden gewe-
sen sei. Da der zuständige Finanzvorstand in die Angelegenheit invol-
viert gewesen sei, habe keine Veranlassung bestanden, das Thema der 
Abteilung Corporate Treasury zu entziehen. Zudem habe das Corpo-
rate Treasury zum Finanzvorstand ressortiert und seien ihm die dort 
tätigen Mitarbeiter organisatorisch unterstellt gewesen.

 21.4	Zur	Entlastung	durch	die	Hauptversammlungen	erwiderte	der	RH,	dass	
die	Erteilung	der	Entlastung	der	Vorstände	durch	die	jeweiligen	Allein-
eigentümer	Pflichtverletzungen	von	Vorstandsmitgliedern	nicht	unge-
schehen	macht.	Pflichtverletzungen	können	jedenfalls	Gegenstand	von	
Schadenersatzklagen	der	Gesellschaft	und	auch	für	sich	allein	Grund	
genug	für	den	Widerruf	der	Bestellung	sein.	Zudem	können	erteilte	
Entlastungen	wegen	Unrichtigkeit	oder	Unvollständigkeit	der	dieser	
Beschlussfassung	zugrundeliegenden	Rechenschaftsberichte	und	Aus-
künfte	widerrufen	werden.

Weiters	hielt	der	RH	hiezu	fest,	dass	die	in	der	Stellungnahme	angespro-
chene	Verzichtswirkung	nur	bei	jenen	Sachverhalten	eintreten	konnte,	
die	den	Aktionären	bei	Erteilung	der	Entlastung	bekannt	waren.	Für	
eine	solche	Kenntnis	des	Aktionärs	bestanden	jedoch	zumindest	hin-
sichtlich	des	Bundes	als	Alleineigentümer	der	ÖBB–Holding	AG	keine	
Anhaltspunkte.	Vielmehr	stand	—	wie	unter	TZ	27	ausgeführt	—	der	
Vorwurf	im	Raum,	dass	die	Vorstandsmitglieder	der	ÖBB–Holding	AG	
den	Aufsichtsrat	unvollständig	und	unrichtig	informiert	hätten,	was	
naturgemäß	auch	die	Information	des	Eigentümers	beeinflusste.	Nach	
Ansicht	des	RH	wäre	daher	zu	prüfen,	die	erteilten	Entlastungen	auf	
Basis	der	vorliegenden	Sachverhalte	zu	widerrufen.

Der	RH	verblieb	bei	seiner	Kritik,	dass	die	Vorstände	der	ÖBB–Infra-
struktur	Bau	AG,	der	ÖBB–Personenverkehr	AG	und	der	Rail	Cargo	
Austria	AG	durch	unklar	gehaltene	Vorstandsbeschlüsse,	die	im	Wider-
spruch	zu	ihren	Sorgfaltspflichten	standen,	eine	Fehlleistung	erbrach-
ten,	 die	 den	 Abschluss	 einer	 Finanztransaktion	 durch	 das	 Corpo-
rate	Treasury	begünstigte.

In	diesem	Zusammenhang	betonte	der	RH,	dass	die	Entscheidung,	ob	
Klagen	eingebracht	werden	sollen,	letztlich	von	den	einzelnen	Gesell-
schaften	nach	Abwägung	der	Unternehmensinteressen	zu	treffen	ist.	
Außerdem	obliegt	es	ausschließlich	den	Gerichten,	über	das	Vorliegen	
einer	Organhaftung	zu	entscheiden.
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Weiters	hielt	der	RH	fest,	dass	das	Corporate	Treasury	nach	bisherigen	
Darstellungen	in	den	betroffenen	Gesellschaften	als	beauftragter	kon-
zerninterner	Finanzdienstleister	auftrat,	ohne	dass	das	für	Finanzen	
zuständige	Vorstandsmitglied	der	ÖBB–Holding	AG	kompetenzmäßig	
in	den	konkreten	Geschäftsabschluss	eingebunden	war.	Diese	Darstel-
lung	deckte	sich	auch	mit	dem	—	im	Gedächtnisprotokoll	des	Finanz-
vorstands	der	ÖBB–Holding	AG	wiedergegebenen	—	Bericht	des	Vor-
stands	der	ÖBB–Holding	AG	an	den	Vorsitzenden	des	Aufsichtsrats	
vom	11.	November	2005.

Ungeachtet	der	eigenmächtigen	Vorgangsweise	durch	das	Corporate	
Treasury	hätte	der	Finanzvorstand	der	ÖBB–Holding	AG	mit	dem	Wis-
sen,	dass	es	sich	beim	geplanten	Geschäft	um	ein	neues,	vom	Vorstand	
der	ÖBB–Holding	AG	noch	nicht	genehmigtes	Finanzinstrument	han-
delte,	dieses	rechtzeitig	vor	dem	Geschäftsabschluss	an	die	Zustimmung	
des	Vorstands	der	ÖBB–Holding	AG	binden	sollen.	Dadurch	wäre	der	
eigenmächtige	Abschluss	verhindert	worden.	Dies	galt	umso	mehr,	als	
es	reichlich	Hinweise	dafür	gab,	dass	im	Bereich	Corporate	Treasury	
kein	ausreichendes	Produktverständnis	und	Know–how	über	Verträge	
mit	 Credit	 Default	 Swaps	 vorhanden	 gewesen	 sei.	 Dieser	 Umstand	
wurde	vom	Finanzvorstand	in	einer	Vorstandssitzung	bestätigt.

 22.1	Die	Konzernvorschrift	Corporate	Treasury	bzw.	die	Genehmigungsricht-
linien	im	ÖBB–Konzern	enthielten	im	Zusammenhang	mit	dem	erwor-
benen	derivaten	Finanzinstrument	folgende	—	z.T.	schon	erwähnte	—	
Regelungen:

(1)	Neue	Finanzinstrumente	mussten	auf	Antrag	von	Corporate	Tre-
asury	vom	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	genehmigt	werden.

(2)	Finanzgeschäfte	jeglicher	Art,	die	 in	keinem	Zusammenhang	zu	
einem	operativen	Grundgeschäft	standen	und	nicht	zur	Verminderung	
eines	bestehenden	Risikos	dienten,	waren	ausdrücklich	verboten	(Spe-
kulationsverbot	bzw.	Verbot	bahnfremder	Finanzierungen).

(3)	Alle	Finanzrisikopositionen	waren	durch	im	Vorhinein	festgelegte	
Limite	eindeutig	zu	begrenzen.

(4)	Für	alle	finanziellen	Risiken	waren	Schwankungsbreiten	für	das	
annehmbare	Risiko	sowie	definierte	Maßnahmen	zur	Begrenzung	von	
Verlusten	bei	Überschreitung	der	Limite	festzulegen.

(5)	Die	Anweisung	„Asset/Liability	and	Risk	Management“	ließ	höchs-
tens	einen	Betrag	von	400	Mill.	EUR	je	Geschäftspartner	zu.
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(6)	Die	Anweisung	„Asset/Liability	and	Risk	Management“	begrenzte	
die	maximal	mögliche	Einzeltransaktion	mit	100	Mill.	EUR.

(7)	Die	ÖBB–Holding	AG,	die	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	und	die	Rail	
Cargo	Austria	AG	durften	gemäß	den	jeweiligen	Genehmigungsricht-
linien	 derivative	 Finanzinstrumente	 nur	 zwischen	 15	Mill.	EUR	 bis	
50	Mill.	EUR	 ohne	Vorstandsbeschluss	 erwerben.	 Bei	 der	 ÖBB–Per-
sonenverkehr	AG	unterlagen	alle	Finanztransaktionen	außerhalb	des	
gewöhnlichen	Geschäftsbetriebes	der	Zustimmung	des	Aufsichtsrats.

Der	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	erörterte	 in	seiner	Sitzung	vom	
10.	November	2005	dienstrechtliche	Konsequenzen	für	die	Verantwort-
lichen	im	Corporate	Treasury.	Aufgrund	eines	einstimmigen	Beschlusses	
wurden	sämtliche	Mitarbeiter	des	Corporate	Treasury	schriftlich	noch-
mals	darauf	hingewiesen,	dass	die	Bestimmungen	der	einschlägigen	
Vorschriften	einzuhalten	sind.	Der	Leiter	des	Corporate	Treasury	der	
ÖBB–Holding	AG	 wurde	 mit	Wirkung	 vom	 1.	April	2009	 abgelöst.	
Darüber	 hinausgehende	 dienstrechtliche	Maßnahmen	wurden	 nicht	
getroffen.

 22.2	Der	RH	hielt	kritisch	fest,	dass	die	verantwortlichen	Mitarbeiter	des	
Corporate	Treasury	der	ÖBB–Holding	AG	mit	dem	Geschäftsabschluss	
gegen	die	angeführten	sieben	Regelungen	verstießen.

Angesichts	der	Dichte	der	bislang	zutage	getretenen	Verfehlungen	von	
Mitarbeitern,	 die	mit	 dem	Erwerb	 des	Hybrid–CDO2	 befasst	waren,	
empfahl	der	RH	den	involvierten	Gesellschaften,	Untersuchungen	zur	
Klärung	und	dienstrechtlichen	Bewertung	dieses	Verhaltens	unter	Ein-
beziehung	 aller	 verfügbaren	Beweismittel	 einzuleiten.	 In	 der	 Folge	
wären	allenfalls	geeignete	dienstrechtliche	Maßnahmen	zu	ergreifen,	
um	 die	 unternehmerische	 Verantwortung	 innerhalb	 des	 ÖBB–Kon-
zerns	wahrzunehmen.

 22.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG seien die Fehlleistungen des 
Corporate Treasury auf Beratungsfehler der Deutsche Bank AG und der 
Ratingagenturen zurückzuführen gewesen. Aufgrund der vom Finanz-
vorstand durchgeführten Untersuchungen sei der Geschäftsabschluss 
aus der subjektiven Sicht der befassten Mitarbeiter als sicheres, in 
einem Absicherungsverhältnis zum Grundgeschäft stehendes Geschäft 
bewertet worden; es sei daher zu keinen dienstrechtlichen Konsequenzen 
gekommen.

 22.4	Für	den	RH	waren	die	nicht	weiterverfolgten	dienstrechtlichen	Kon-
sequenzen	durch	die	involvierten	Gesellschaften	nicht	schlüssig.
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 23	Das	erworbene	derivative	Finanzinstrument	teilte	die	ÖBB–Holding	AG	
über	vier	so	genannte	Portfolio	Credit	Default	Swaps	(PCDS)	unter-
schiedlicher	Höhe	—	analog	zur	Aufteilung	der	CBL–Transaktionen	—	auf	
die	operativen	ÖBB–Gesellschaften	auf,	so	dass	die	ÖBB–Infrastruktur	
Bau	AG	229,4	Mill.	EUR,	die	ÖBB–Personenverkehr	AG	287,6	Mill.	EUR	
und	die	Rail	Cargo	Austria	AG	über	zwei	PCDS	95,9	Mill.	EUR	erhiel-
ten.	Die	Verträge	über	die	vier	PCDS	unterfertigte	die	von	den	anderen	
Gesellschaften	beauftragte	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	—	nach	Vorlie-
gen	aller	Vorstandsbeschlüsse	der	betroffenen	Konzerngesellschaften	
—	am	13.	Juli	2006	mit	der	Deutsche	Bank	AG.	

Der	Finanzvorstand	der	ÖBB–Holding	AG	nahm	ab	10.	Februar	2006	
auch	die	Vorstandsfunktion	mit	 dem	Aufgabenbereich	Finanzen	 in	
der	ÖBB–Personenverkehr	AG	und	ab	19.	April	2006	auch	in	der	Rail	
Cargo	Austria	AG	wahr.

 24.1	Die	von	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	unfunded	erworbene	Senior–
Tranche	war	Teil	eines	anfänglich	31,5	Mrd.	EUR	großen,	synthetischen	
Single–Tranche–Hybrid–CDO2	mit	acht	bzw.	zehn	Jahren	Laufzeit.	Mit	
dem	Erwerb	der	Hybrid–CDO2–Tranche	bester	Bonität	übernahm	die	
ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	das	Risiko,	das	sich	aus	einem	komplexen	
mathematischen	Modell	auf	Basis	von	Ausfallsrisiken	von	Unterneh-
men	ergab.	

Als	Gegenleistung	 für	 das	 übernommene	Risiko	 erhielten	 die	ÖBB–
Gesellschaften	vom	Verkäufer	eine	jährliche	Prämie	von	0,67	%	auf	die	
Wertpapiere	mit	zehnjährigen	Laufzeiten	und	von	0,56	%	auf	diejenigen	
mit	achtjähriger	Laufzeit.	Für	die	Übernahme	eines	maximalen	Aus-
fallsrisikos	von	612,9	Mill.	EUR	hätten	die	ÖBB–Gesellschaften	damit	
bis	zum	Jahr	2015		36,9	Mill.	EUR	an	Prämieneinnahmen	lukriert.

Finanzmathematisch	 korrekt	 formuliert	 wies	 der	 Single–Tranche–
Hybrid–CDO2 eine	Tranchendicke	von	2	%	auf	und	lag	für	die	zehnjäh-
rigen	Laufzeiten	bei	5,5	%	bis	7,5	%	und	für	die	achtjährigen	Laufzeiten	
zwischen	4,5	%	und	6,5	%	des	gesamten	Hybrid–CDO2–Volumens	von	
anfänglich	31,5	Mrd.	EUR.	Er	bestand	zu	75	%	aus	25	AAA–gerateten,	
abreifenden	ABS–Papieren	und	zu	25	%	aus	sechs	AA–gerateten	CDO.	
Die	CDO	wiederum	bestanden	aus	je	100	bis	102	Unternehmenstiteln	
und	Sovereigns	(so	genannte	Namen),	die	nach	einem	speziellen	Ver-
fahren	–	dem	so	genannten	„squared“–Algorithmus	–	aus	einer	gleich	
bleibenden	Gesamtheit	von	205	Credit	Default	Swaps	auf	Unterneh-
mens–	und	Staatsanleihen	gewählt	wurden.	Dadurch	trat	jeder	Name	
durchschnittlich	in	drei	CDO–Tranchen	auf.	Sowohl	die	sechs	CDO	als	
auch	die	25	ABS–Papiere	waren	tranchiert.

Risikogehalt der er-
worbenen Tranche
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Vereinfacht	kann	gesagt	werden,	dass	die	erworbene	Tranche	mit	inne-
ren	und	äußeren	Sicherheitspuffern	dermaßen	ausgestattet	war,	dass	sie	
erst	bei	einem	Totalausfall	von	acht	bis	16	der	insgesamt	205	Namen	
zu	ersten	Verlusten	für	die	ÖBB–Gesellschaften	geführt	hätte.	Durch	
Lage	und	Dicke	der	Tranche	und	die	sich	dadurch	ergebende	Hebel-
wirkung	war	nach	einer	vom	RH	durchgeführten,	einfachen	Monte–
Carlo–Analyse	allerdings	bereits	nach	etwa	elf	bis	maximal	22	Total-
ausfällen	aus	der	Gesamtheit	der	205	der	Struktur	zugrundeliegenden	
Namen	mit	der	vollständigen	Auslöschung	der	Tranche	zu	rechnen.

Von	den	insgesamt	205	Unternehmens–	und	Staatsanleihen	waren	bis	
Ende	Dezember	2008	bereits	vier	Teilausfälle	zu	verzeichnen.

In	 zahlreichen	 Unterlagen	 und	 Präsentationen	 bei	 den	 Vorständen	
und	Aufsichtsräten	 im	ÖBB–Konzern	 stellten	die	ÖBB–Holding	AG,	
die	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	die	ÖBB–Personenverkehr	AG	und	die	
Rail	Cargo	Austria	AG	immer	die	mit	dem	Abschluss	angeblich	eintre-
tende	Risikodiversifizierung	sowie	die	dadurch	bewirkte	Absicherung	
von	bestehenden	Risiken	aus	CBL–Geschäften	als	einen	wesentlichen	
Beweggrund	für	den	Erwerb	dieser	Hybrid–CDO2–Tranche	dar.

 24.2	Der	 RH	 stellte	 kritisch	 fest,	 dass	 alle	 Verluste	 aus	 dem	 anfänglich	
31,5	Mrd.	EUR	großen	Hybrid–CDO2	—	nach	Aufzehrung	der	Sicher-
heitspuffer	—	zur	Gänze	in	die	mit	612,9	Mill.	EUR	große	Tranche	der	
ÖBB	gefallen	wären.	Dadurch	war	bereits	bei	elf	bis	maximal	22	Total-
ausfällen	von	205	Credit	Default	Swaps	mit	 einem	Totalverlust	der	
Tranche	zu	rechnen.

Der	RH	kritisierte,	dass	die	erworbene	Tranche	risikotechnisch	nicht	
—	wie	von	der	ÖBB–Holding	AG	wiederholt	dargestellt	—	als	Diversi-
fizierung	von	Risiken,	sondern	als	„Risikomagnet“	zu	werten	war.	Die	
von	der	ÖBB–Holding	AG	vielfach	behauptete	Absicherungswirkung	
auf	CBL–Geschäfte	lag	ebenfalls	nicht	vor	bzw.	stand	das	Produkt	zur	
CBL–Transaktion	in	keinem	wie	immer	gearteten	Zusammenhang.	Die	
teilweise	verwirrenden	und	unrichtigen	Darstellungen	des	Corporate	
Treasury	zu	diesem	Themenkomplex	zeigten,	dass	zum	Zeitpunkt	des	
Kaufs	des	Hybrid–CDO2	beim	Corporate	Treasury	kein	ausreichendes	
Produktverständnis	gegeben	war.

Aus	Sicht	des	RH	könnten	als	vertretbare	Investitionen	nur	jene	Ange-
bote	von	Finanzprodukten	gewertet	werden,	die	einen	Bezug	auf	ein	
Grundgeschäft	aus	dem	operativen	Bahngeschäft	haben	sowie	nach	
eingehender	Analyse	die	Sicherheit	des	eingesetzten	Kapitals	und	eine	
in	Relation	dazu	zufriedenstellende	Rendite	versprechen.	Der	RH	emp-
fahl	daher,	alle	Angebote	ohne	Verbindung	zu	einem	operativen	Grund-
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geschäft	sowie	komplexe	bzw.	intransparente	Finanzprodukte	aus	dem	
Blickwinkel	der	unternehmerischen	Verantwortung	abzulehnen.	Wei-
ters	regte	er	an,	in	Hinkunft	Finanzgeschäfte,	die	spezielle	Kenntnisse	
voraussetzen,	nur	abzuschließen,	wenn	dafür	das	nötige	Know–how	
zur	eigenen	Analyse	ÖBB–intern	vorhanden	ist.

 24.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG sei der Abschluss des Hybrid–
CDO2 angesichts der erstklassigen Bewertungen durch die Ratingagen-
turen aus damaliger Sicht selbst bei sorgfältiger Prüfung nicht als „Risi-
komagnet“ zu werten gewesen. Seitens der ÖBB–Gesellschaften sei 
man bedacht gewesen, ein möglichst geringes Risiko einzugehen, was 
durch das bestmögliche Rating bestätigt worden sei. Die ÖBB–Gesell-
schaften hätten daher ex ante davon ausgehen können, dass sie sich 
mit dem Abschluss des CDO2 in Anbetracht des höchsten Ratings kei-
neswegs einem unverhältnismäßigen oder vorhersehbaren Risiko aus-
gesetzt hätten.

 24.4	Der	RH	stellte	fest,	dass	der	von	ihm	verwendete	Begriff	„Risikomag-
net“	nicht	in	Widerspruch	zu	dem	erstklassigen	Rating	des	von	den	
ÖBB–Gesellschaften	 erworbenen	 Hybrid–CDO2	 stand.	Während	 das	
Rating	eine	Aussage	über	die	Ausfallswahrscheinlichkeit	eines	Wert-
papiers	abgab,	war	der	Begriff	„Risikomagnet“	im	Sinne	einer	risiko-
technischen	Beschreibung	zu	verstehen.	Dass	eine	solche	Beschreibung	
für	den	vorliegenden	Hybrid–CDO2	treffend	war,	wäre	insbesondere	
nach	Aufbrauchen	der	inneren	und	äußeren	Sicherheitspuffer	erkenn-
bar	gewesen,	weil	danach	alle	Verluste	aus	dem	gesamten	Risikopool	
auf	die	Tranche	der	ÖBB–Gesellschaften	entfallen	wären.

Nach	 Ansicht	 des	 RH	 kann	 eine	 positive	 Bewertung	 der	 Hybrid–
CDO2–Tranche	 durch	Ratingagenturen	 die	 selbständige	Beurteilung	
der	Finanztransaktion	durch	die	zuständigen	Organe	der	ÖBB–Gesell-
schaften	nicht	ersetzen.	Dementsprechend	hätte	das	spezifische	Risiko-
profil	der	komplexen	Finanztransaktion	bei	einer	sorgfältigen	Prüfung	
vor	dem	Abschluss	—	wie	sie	vom	Finanzvorstand	der	ÖBB–Holding	AG	
allerdings	erst	unmittelbar	nach	dem	Geschäftsabschluss	veranlasst	
wurde	—	rechtzeitig	erkannt	werden	können.
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 25.1	Der	—	laut	interner	Darstellung	—	erst	nach	Abschluss	des	Geschäfts	
im	Detail	über	die	Vorkommnisse	informierte	Finanzvorstand	der	ÖBB–
Holding	AG	holte	ab	Ende	September	2005	weiterführende	Informa-
tionen	über	die	Ausgestaltung	und	den	Risikogehalt	der	Finanztrans-
aktion	ein.	Spätestens	Ende	Oktober	2005	waren	dem	Finanzvorstand	
nach	einer	Analyse	der	Produktrisiken	durch	eine	internationale	Bank	
und	einer	Besprechung	mit	der	Deutsche	Bank	AG	die	rechtliche	und	
wirtschaftliche	Bedeutung	der	Transaktion	als	Hybrid–CDO2	sowie	die	
spezifischen	 Risiken	 und	 die	 Komplexität	 dieser	 Finanztransaktion	
bekannt.

Weiters	wurde	unter	Beiziehung	eines	Rechtsanwalts	die	Möglichkeit	
des	Ausstiegs	aus	dem	Geschäft	untersucht.	Da	die	Deutsche	Bank	AG	
im	November	2005	von	Auflösungskosten	in	Höhe	eines	„deutlich	zwei-
stelligen	Millionenbetrags“	sprach,	entschied	der	Vorstand	der	ÖBB–
Holding	AG,	von	einem	sofortigen	Verkauf	Abstand	zu	nehmen.

Ausschlaggebend	für	die	Entscheidung,	aus	der	strukturierten	Finanz-
transaktion	nicht	auszusteigen,	war	auch,	dass	mit	einer	nur	gerin-
gen	Wahrscheinlichkeit	Zahlungen	an	die	Deutsche	Bank	AG	aus	der	
strukturierten	Finanztransaktion	angenommen	worden	wären.	Weiters	
sprachen	die	Risiken	eines	Gerichtsverfahrens	mit	ungewissem	Aus-
gang	gegen	einen	Ausstieg.

Der	 Vorstand	 der	 ÖBB–Holding	AG	 fasste	 im	 November	2005	 den	
Beschluss,	 den	 Finanzvorstand	 der	 ÖBB–Holding	AG	mit	 den	wei-
teren	Verhandlungen	mit	der	Deutsche	Bank	AG	über	mögliche	Risiko-
absicherungsvarianten,	Adaptierungen	bzw.	Verbesserungen	des	Ver-
trags	unter	seiner	Federführung	zu	betrauen.

 25.2	Der	RH	kritisierte,	dass	der	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	angesichts	
des	spezifischen	Risikogehalts	den	Ausstieg	aus	dem	Finanzgeschäft	
nicht	weiterverfolgte.	Der	RH	hätte	 intensivere	und	mit	Nachdruck	
geführte	Verhandlungen	mit	der	Deutsche	Bank	AG	über	den	Aus-
stieg	aus	der	Finanztransaktion	für	notwendig	erachtet,	zumal	dem	
RH	keine	nachvollziehbar	kalkulierten	Ausstiegskosten	vorgelegt	wer-
den	konnten.

 25.3 Die ÖBB–Holding AG verwies auf die Feststellungen des Handelsge-
richts Wien im Verfahren gegen die Deutsche Bank AG, wonach der 
damalige Finanzvorstand sehr wohl Ausstiegsmöglichkeiten aus der 
Transaktion geprüft habe. Er habe sich nach Rücksprache mit Rechts-
vertretern entschlossen, sich nicht auf einen Streit über Schadenersatz-
ansprüche bei Rückgängigmachung des Geschäfts einzulassen, sondern 
in Nachverhandlungen eine Verbesserung der Position der ÖBB–Gesell-
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schaften zu erreichen. Diese Entscheidung erscheine vom damaligen 
Standpunkt aus nicht unvertretbar, sondern angezeigt.

Weiters habe sich aus damaliger Sicht zwar ein hohes Bedrohungs-
potenzial aus dem abgeschlossenen Hybrid–CDO2 ergeben, die Wahr-
scheinlichkeit des Schlagendwerdens dieses Risikos sei jedoch als 
äußerst gering und unwahrscheinlich eingestuft worden.

 25.4	Der	 RH	 wies	 darauf	 hin,	 dass	 er	 dem	 Vorstand	 nicht	 mangelndes	
Bemühen	zur	Prüfung	des	Ausstiegs	aus	dem	Finanzgeschäft	vorhielt,	
sondern	im	Gegenteil	eine	diesbezügliche	Beiziehung	eines	Rechtsan-
walts	besonders	erwähnte.	Er	verblieb	jedoch	bei	seiner	Ansicht,	dass	
die	Möglichkeit	des	Ausstiegs	aus	dem	für	die	ÖBB–Gesellschaften	neu-
artigen	derivativen	Finanzinstrument	trotz	der	Erkenntnis	der	Kom-
plexität	und	der	spezifischen	Risiken	dieser	Finanztransaktion	vom	
Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	nicht	nachdrücklich	genug	weiterver-
folgt	wurde.	Dies	auch	deshalb,	weil	neben	allfälligen	Schadenersatz-
ansprüchen	nicht	einmal	die	Ausstiegskosten	aus	dem	Geschäft	näher	
quantifiziert	werden	konnten.	Die	Entscheidung,	von	einer	Vertrags-
auflösung	Abstand	zu	nehmen,	war	daher	aus	damaliger	Sicht	nicht	
ausreichend	substantiiert.

Information	an	den	Aufsichtsratsvorsitzenden	der	ÖBB–Holding	AG

 26.1	 In	der	18.	Sitzung	des	Vorstands	der	ÖBB–Holding	AG	am	10.	Novem-
ber	2005	informierte	der	Finanzvorstand	das	weitere	Vorstandsmit-
glied,	das	zugleich	der	Vorsitzende	des	Aufsichtsrats	der	ÖBB–Infra-
struktur	Bau	AG	war,	über	das	Zustandekommen	der	Finanztransaktion.	
Obwohl	die	Wahrscheinlichkeit	eines	gänzlichen	Ausfalls	als	gering	
eingestuft	wurde,	war	sich	der	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	einig,	
dass	die	Vereinbarung	aufgrund	des	„enorm	hohen	Drohpotenzials“	
nicht	hätte	abgeschlossen	werden	dürfen.

Nach	der	Beschlussfassung	über	die	Information	in	der	Vorstandssit-
zung	 der	 ÖBB–Holding	AG	 am	 10.	November	2005	 informierte	 der	
Vorstand	am	11.	November	2005	mündlich	den	damaligen	Aufsichts-
ratsvorsitzenden	der	ÖBB–Holding	AG	über	das	Zustandekommen	des	
derivativen	Finanzinstruments.	Schriftliche	Aufzeichnungen	über	den	
konkreten	 Inhalt	 des	 Gesprächs	mit	 dem	Aufsichtsratsvorsitzenden	
konnten	dem	RH	nicht	vorgelegt	werden.	Daher	war	auch	nicht	nach-
vollziehbar,	in	welchem	Umfang	und	in	welcher	Detailliertheit	über	
die	Risiken	der	Transaktion	berichtet	wurde.

Berichterstattung an 
den Aufsichtsrat
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Da	aufgrund	der	Berichterstattung	durch	den	Vorstand	kein	Ausfalls-
risiko	aus	der	Finanztransaktion	erwartet	wurde,	 empfahl	der	Auf-
sichtsratsvorsitzende	dem	Vorstand,	in	der	nächsten	Aufsichtsratssit-
zung	über	den	Geschäftsfall	in	Form	einer	Kurzversion	zu	berichten.	
Der	Aufsichtsratsvorsitzende	sah	zu	diesem	Zeitpunkt	keine	Veran-
lassung,	den	Gesamtaufsichtsrat	mit	der	Angelegenheit	gesondert	zu	
befassen.

Dessen	ungeachtet	empfahl	der	Aufsichtsratsvorsitzende	die	Aufnahme	
von	Verhandlungen	mit	der	Deutsche	Bank	AG	bezüglich	eines	Aus-
stiegs	aus	dem	Geschäft.

Weiters	verfasste	der	Aufsichtsratsvorsitzende	der	ÖBB–Holding	AG	
am	15.	November	2005	ein	Informationsschreiben	an	die	Aufsichts-
ratsvorsitzenden	u.a.	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	der	ÖBB–Perso-
nenverkehr	AG	und	der	Rail	Cargo	Austria	AG.	Aus	gegebenem	Anlass	
wies	er	darauf	hin,	dass	„Finanzgeschäfte	jeglicher	Art,	die	nicht	im	
direkten	Zusammenhang	mit	dem	für	die	Gesellschaft	in	der	Satzung	
oder	 im	Gesellschaftsvertrag	 festgelegten	Unternehmensgegenstand	
stünden,	außerhalb	des	gewöhnlichen	Geschäftsbetriebs	seien.	Finanz-
derivate	sollten	keinesfalls	abgeschlossen	werden,	vor	allem,	wenn	es	
sich	um	Spekulationsgeschäfte	handelte.	In	jedem	Fall	bedürften	sol-
che	Geschäfte	der	Genehmigung	durch	den	jeweiligen	Aufsichtsrat“.

In	der	Folge	wurden	die	Geschäftsordnungen	des	Aufsichtsrats	der	
ÖBB–Holding	AG,	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	der	ÖBB–Personen-
verkehr	AG	und	der	Rail	Cargo	Austria	AG	im	Sinne	der	Empfehlungen	
des	Aufsichtsratsvorsitzenden	der	ÖBB–Holding	AG	geändert.

 26.2	Der	RH	anerkannte,	dass	der	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	formell	
seiner	besonderen	Berichtspflicht	bei	wichtigem	Anlass	gem.	§	81	Akti-
engesetz	an	den	damaligen	Aufsichtsratsvorsitzenden	nachkam.	Aller-
dings	 bemängelte	 er,	 dass	 die	 Berichterstattung	 an	 den	 Aufsichts-
ratsvorsitzenden	in	Anbetracht	der	—	zum	damaligen	Zeitpunkt	dem	
Vorstand	bekannten	—	Produktrisiken	in	keiner	Weise	dokumentiert	
war	und	damit	nicht	dem	Anlassfall	adäquat	erfolgte.

Weiters	hielt	der	RH	fest,	dass	die	vom	Aufsichtsratsvorsitzenden	der	
ÖBB–Holding	AG	anlassbezogen	gesetzten	Maßnahmen	mit	der	nach	
außen	vertretenen	Risikoeinschätzung,	dass	nämlich	aus	der	Transak-
tion	für	die	ÖBB–Gesellschaften	kein	Ausfallsrisiko	zu	erwarten	gewe-
sen	sei,	und	der	Nichtinformation	des	Gesamtaufsichtsrats	nicht	über-
einstimmten.
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Die	aufgezeigten	Umstände	erschwerten	eine	effektive	Überwachung	der	
Vorstandsaktivitäten	durch	den	Aufsichtsrat	in	Bezug	auf	die	Finanz-
transaktion	und	eine	eingehende	Befassung	mit	der	Materie	noch	vor	
weiteren	Entscheidungen	des	Vorstands,	wie	z.B.	dem	Abschluss	der	
Änderungsvereinbarung.

 26.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG könne aus der Mündlich-
keit der Berichterstattung an den Aufsichtsratsvorsitzenden keine 
inadäquate Berichterstattung abgeleitet werden, zumal in der öster-
reichischen Rechtsordnung die schriftliche der mündlichen Form gleich-
gestellt sei.

Ungeachtet des theoretisch möglichen hohen Drohpotenzials sei nach 
damaliger Einschätzung weder vom Vorstand noch vom Aufsichtsrats-
vorsitzenden ein konkretes Ausfallsrisiko aus der Finanztransaktion 
erwartet worden, so dass der Aufsichtsratsvorsitzende den Gesamtauf-
sichtsrat mit der Angelegenheit nicht befasst habe.

 26.4	Der	RH	bekräftigte	seine	Auffassung,	dass	im	Hinblick	auf	die	Pro-
duktrisiken	eine	über	die	Berichtspflicht	gem.	§	81	Aktiengesetz	hin-
ausgehende,	dem	Anlassfall	adäquate	Berichterstattung	vom	Vorstand	
an	den	Aufsichtsratsvorsitzenden	auch	eine	entsprechende	Dokumen-
tation	hätte	mit	umfassen	sollen.	Er	wies	nochmals	auf	die	Diskrepanz	
zwischen	der	vom	Aufsichtsratsvorsitzenden	nach	außen	kommuni-
zierten	 Risikobeurteilung	 und	 den	 von	 ihm	 selbst	 initiierten	Maß-
nahmen	und	Bemühungen,	u.a.	das	Geschäft	rückgängig	zu	machen,	
hin.

Berichte	des	Vorstands	an	den	Aufsichtsrat

 27.1	 In	der	13.	Sitzung	des	Aufsichtsrats	der	ÖBB–Holding	AG	vom	15.	De-
zember	2005	berichtete	der	Finanzvorstand	der	Holding	anhand	eines	
schriftlichen	Berichts	des	Vorstands	an	den	Aufsichtsrat	über	ein	deri-
vatives	Geschäft	im	Zusammenhang	mit	Cross	Border	Lease–Wertpapie-
ren.	Der	schriftliche	Bericht	bezog	sich	auf	einen	in	vier	Tranchen	auf-
geteilten	Portfolio	Credit	Default	Swap	über	insgesamt	612,9	Mill.	EUR.	
Er	enthielt	keinen	Hinweis	auf	die	Risiken	des	abgeschlossenen	Hybrid–
CDO2,	sondern	hob	den	Tausch	von	unterschiedlichen	Ausfallsrisiken	
und	eine	Diversifikation	der	Risiken	aus	einigen	CBL–Titeln	hervor.	
Demgegenüber	hielt	der	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	—	wie	bereits	
unter	TZ	26.1	ausgeführt	—	fest,	dass	das	Geschäft	aufgrund	des	„enorm	
hohen	Drohpotenzials“	nicht	hätte	abgeschlossen	werden	dürfen.
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Der	Bericht	enthielt	auch	keine	Darstellung	darüber,	dass	der	Abschluss	
des	derivativen	Finanzinstruments	ohne	Beschluss	des	Vorstands	der	
ÖBB–Holding	AG	und	unter	Verstoß	gegen	die	Konzernvorschrift	Cor-
porate	Treasury	über	den	gewöhnlichen	Geschäftsbetrieb	hinausging	
und	damit	als	bahnfremdes	Geschäft	zustande	kam.

Zum	mündlich	 vorgetragenen	 Bericht	 des	 Finanzvorstands	war	 im	
Protokoll	der	Aufsichtsratssitzung	lediglich	vermerkt,	dass	über	derar-
tige	Geschäfte	bereits	im	Zuge	der	Änderung	der	Geschäftsordnungen	
diskutiert	worden	sei.	Weitere	Bemerkungen	des	Aufsichtsrats	waren	
nicht	protokolliert.

 27.2	Der	RH	kritisierte,	dass	der	Bericht	des	Vorstands	der	ÖBB–Holding	AG	
keine	Informationen	über	das	eigentliche	Zustandekommen	des	deriva-
tiven	Finanzinstruments,	seine	Ausgestaltung,	die	spezifischen	Risiken	
und	die	Nachverhandlungen	enthielt.	Dies,	obwohl	zu	diesem	Zeitpunkt	
bereits	diverse	Analysen	über	den	Risikogehalt	der	Finanztransaktion	
durchgeführt	worden	waren	und	dem	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	
bekannt	war,	dass	das	derivative	Finanzinstrument	als	bahnfremdes	
Geschäft	nicht	hätte	abgeschlossen	werden	dürfen.	Dadurch	gab	der	
Vorstand	in	seinem	Bericht	an	den	Aufsichtsrat	erhebliche	Umstände	
der	Gesellschaft	unvollständig	und	unrichtig	wieder,	so	dass	die	Gefahr	
von	 Fehlbeurteilungen	 durch	 den	 Aufsichtsrat	 gegeben	 war.	 Nach	
Ansicht	des	RH	war	damit	der	Tatbestand	des	§	255	Abs.	1	Z	5	Akti-
engesetz	erfüllt;	es	lag	somit	der	Verdacht	einer	strafbaren	Handlung	
durch	die	Vorstandsmitglieder	der	ÖBB–Holding	AG	vor.

Weiters	hielt	der	RH	fest,	dass	sich	der	Aufsichtsrat	zwar	im	Regel-
fall	auf	den	Wahrheits–	und	Vollständigkeitsgehalt	eines	Vorstandsbe-
richts	verlassen	konnte.	Nach	Ansicht	des	RH	hätten	sich	jedoch	aus	
dem	Gesamtgefüge	der	Darstellung	und	der	gesonderten	Berichterstat-
tung	an	den	Aufsichtsratsvorsitzenden	bei	den	Aufsichtsratsmitglie-
dern	zumindest	Zweifel	über	den	Wahrheits–	und	Vollständigkeitsge-
halt	des	Vorstandsberichts	ergeben	müssen,	die	ausreichenden	Anlass	
für	gezielte	Nachfragen	und	eine	vertiefte	Prüfung	des	Geschäftsfalls	
durch	den	Aufsichtsrat	geboten	hätten.

Dadurch	unterblieb	die	Möglichkeit,	weiterführende	Gutachten	über	
die	 eigentlichen	 Risiken	 und	 die	 rechtsgeschäftliche	 Ausgestaltung	
des	derivativen	Finanzinstruments	einzuholen	sowie	über	die	Zweck-
mäßigkeit	von	Nachverhandlungen	und	Ausstiegsszenarien	aus	dem	
Finanzgeschäft	zu	beraten	bzw.	zu	entscheiden.

Erwerb eines derivativen Finanzinstruments

III-152 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument80 von 188



BMVIT

Bund 2010/7 75

 27.3 Die ÖBB–Holding AG hielt in ihrer Stellungnahme fest, dass aus der 
Berichterstattung des Vorstands klar und eindeutig das Risikovolumen 
des Geschäfts hervorgehe. Dies müsste auch einem nur durchschnittlich 
aufmerksamen Aufsichtsrat hinreichend klar geworden sein. Wesent-
liche Grundlage für die Einschätzung des mit dem CDO2 verbundenen 
Gesamtrisikos seien die positive Beschreibung und Bewertung durch 
die beteiligten Ratingagenturen gewesen.

 27.4	Der	RH	verblieb	 bei	 seiner	Ansicht	 der	 nicht	 adäquaten	Berichter-
stattung	des	Vorstands	an	den	Aufsichtsrat.	Weiters	hielt	er	fest,	dass	
selbst	die	Bezeichnung	des	betreffenden	Tagesordnungspunkts	in	der	
Aufsichtsratssitzung	unrichtigerweise	von	einem	„derivativen	Geschäft	
im	Zusammenhang	mit	Cross	Border	Lease–Wertpapieren“	ausgegan-
gen	sei.	Die	versuchte	Darstellung	des	Tausches	von	unterschiedlichen	
Ausfallsrisiken	und	der	Diversifikation	der	Risiken	aus	einigen	CBL–
Titeln	entsprach	jedoch	in	keiner	Weise	dem	Wesen	und	dem	Risiko-
gehalt	der	tatsächlich	abgeschlossenen	Finanztransaktion.	

Dies	spiegelt	auch	die	Ansicht	der	ÖBB–Holding	AG	wider,	wonach	
die	erworbene	Tranche	nicht	zur	Diversifizierung	von	Risiken	der	ÖBB	
aus	Cross	Border	Leases	geführt,	sondern	ein	allein	stehendes	Versi-
cherungsgeschäft	mit	dem	Versicherungsgeber	 (ÖBB)	und	dem	Ver-
sicherten	(Deutsche	Bank	AG)	dargestellt	habe.	Von	einer	angemes-
senen	Berichterstattung	des	Finanzvorstands	an	den	Aufsichtsrat,	aus	
der	klar	und	eindeutig	das	Risikovolumen	des	Geschäfts	hervorging,	
konnte	daher	keine	Rede	sein.

Weiters	bekräftigte	der	RH	seine	kritische	Feststellung,	dass	die	bishe-
rige	Entwicklung	des	Geschäftsfalls	im	Zusammenhang	mit	der	geson-
derten	Berichterstattung	an	den	Aufsichtsratsvorsitzenden	ausreichend	
Anlass	für	eine	vertiefte	Prüfung	des	Geschäftsfalls	durch	den	Auf-
sichtsrat	geboten	hätte.

 28.1	Bis	Mitte	September	2007	waren	die	Finanzgeschäfte	noch	 in	 zwei	
Aufsichtsratssitzungen	der	ÖBB–Holding	AG	Gegenstand	der	Bericht-
erstattung	des	Vorstands.	Darin	wurden	im	Wesentlichen	die	mit	dem	
derivativen	Finanzinstrument	verfolgten	Zielsetzungen,	insbesondere	
der	Aspekt	der	Risikostreuung	—	ähnlich	dem	erwähnten	Bericht	in	der	
Aufsichtsratssitzung	vom	15.	Dezember	2005	—,	sowie	die	zwischen-
zeitlich	eingetretenen	Marktverluste	und	der	dadurch	bedingte	Rück-
stellungsbedarf	dargestellt.
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In	 der	 21.	Aufsichtsratssitzung	 der	 ÖBB–Holding	AG	 vom	11.	De-
zember	2007	erfolgte	erstmals	eine	ausführliche	Erörterung	der	Finanz-
geschäfte.	Zu	dieser	Aufsichtsratssitzung	waren	Vertreter	der	Deutsche	
Bank	AG	geladen,	die	dem	Aufsichtsrat	zur	Beantwortung	von	Fragen	
zur	Verfügung	standen.	Besprochen	wurden	u.a.	die	Zielsetzungen	der	
Finanzgeschäfte,	ihre	Eigenschaft	als	Maßnahme	eines	aktiven	Risiko-
managements,	ihre	Ertragschancen	und	die	Wahrscheinlichkeit	eines	
Verlusteintritts	sowie	die	Liquidität	des	PCDS.

Aus	den	Aufsichtsratsprotokollen	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	der	
ÖBB–Personenverkehr	AG	und	der	Rail	Cargo	Austria	AG	war	nicht	zu	
entnehmen,	dass	die	Vorstände	die	jeweiligen	Aufsichtsräte	über	das	
Zustandekommen	und	die	finanziellen	Wirkungen	des	Hybrid–CDO2	
für	die	Gesellschaften	umfassend	informiert	hätten.

 28.2	Der	RH	hielt	fest,	dass	der	Aufsichtsrat	der	ÖBB–Holding	AG	laut	den	
Aufsichtsratsprotokollen	erst	ab	Dezember	2007	ausführlich	mit	der	
rechtsgeschäftlichen	Ausgestaltung	und	dem	Risikogehalt	der	Finanz-
geschäfte	samt	seinen	negativen	Auswirkungen	befasst	wurde.

Weiters	bemängelte	er	die	unterlassene	Berichterstattung	der	Vorstände	
der	involvierten	ÖBB–Gesellschaften	an	die	jeweiligen	Aufsichtsräte.

 29	Um	die	Höhe	der	im	Zusammenhang	mit	dem	Hybrid–CDO2	erforder-
lichen	Vorsorge	feststellen	zu	können,	ließ	die	ÖBB–Holding	AG	die	
Hybrid–CDO2	zu	den	Bilanzstichtagen	31.	Dezember	2006	und	2007	
sowohl	von	der	Deutsche	Bank	AG	als	auch	von	einer	internationa-
len	Investmentbank	bewerten.

Der	bilanzielle	Vorsorgebedarf	wurde	 ermittelt,	 indem	der	negative	
Wert	des	Hybrid–CDO2	mit	der	von	der	Deutsche	Bank	AG	erhaltenen	
Risikoprämie	und	dem	von	der	Deutsche	Bank	AG	dotierten	Trading	
Account	gegengerechnet	wurde.

In	den	UGB1)–Einzelabschlüssen	der	ÖBB–Gesellschaften	ÖBB–Infra-
struktur	Bau	AG,	ÖBB–Personenverkehr	AG,	Rail	Cargo	Austria	AG	und	
ÖBB–Holding	AG	erfolgte	die	Risikovorsorge	in	Form	von	Rückstellun-
gen.	Für	die	Jahresabschlüsse	zum	31.	Dezember	2007	zogen	die	ÖBB–
Gesellschaften	als	Basis	für	die	Ermittlung	der	Rückstellungshöhe	die	
Bewertung	der	Hybrid–CDO2	zum	29.	Februar	2008	heran.

1)	Unternehmensgesetzbuch

Bilanzierung des 
Hybrid–CDO2
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Das	Vorsichtsprinzip	des	§	201	UGB	sieht	nämlich	vor,	dass	erkennbare	
Risiken	und	drohende	Verluste,	die	in	dem	Geschäftsjahr	oder	einem	
früheren	Geschäftsjahr	entstanden	sind,	zu	berücksichtigen	sind,	selbst	
wenn	die	Umstände	erst	zwischen	dem	Abschlussstichtag	und	dem	Tag	
der	Aufstellung	des	Jahresabschlusses	bekannt	geworden	sind.	

Die	Rückstellungsentwicklung	kann	nachfolgender	Aufstellung	ent-
nommen	werden:

Für	2006	betrugen	die	Rückstellungen	21,31	Mill.	EUR.	Im	Jahr	2007	
stiegen	sie	auf	245,48	Mill.	EUR.

Für	den	ab	2007	vorzunehmenden	IFRS2)–Konzernabschluss	zog	die	
ÖBB–Holding	AG	—	im	Gegensatz	zu	den	UGB–Einzelabschlüssen	—	
die	Bewertung	zum	31.	Dezember	2007	als	Basis	für	die	Bilanzierung	
heran.

2)	International	Financial	Reporting	Standards

Die	Verteilung	der	daraus	resultierenden	Finanzverbindlichkeiten	und	
Rückstellungen	im	Konzern	zeigt	die	nachfolgende	Aufstellung:

Tabelle 3: Bilanzierung des Hybrid–CDO2 nach Unternehmensgesetzbuch

	 ÖBB–Infrastruktur  Rail Cargo ÖBB–Personen- ÖBB–Holding AG Summe
 Bau AG Austria AG verkehr AG

	 in	Mill.	EUR

31.	Dezember	2005	 –	 –	 –	 –	 –

31.	Dezember	2006	 4,85	 1,68	 6,69	 8,09	 21,31

31.	Dezember	20071)	 79,32	 34,26	 101,90	 30,00	 245,48

1)	Konzern–Wert	aus	den	Einzelabschlüssen	abgeleitet

Tabelle 4: Bilanzierung des Hybrid–CDO2 nach International Financial Reporting Standards

	 ÖBB–Infrastruktur  Rail Cargo ÖBB–Personen- ÖBB–Holding AG Summe
 Bau AG Austria AG verkehr AG

	 in	Mill.	EUR

31.	Dezember	2007	 48,14	 17,53	 62,04	 30,00	 157,71

31.	Dezember	2008	 211,96	 88,97	 277,23	 –	 578,16

Erwerb eines derivativen Finanzinstruments Finanztransaktionen der 
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Die	 aus	der	Bewertung	abgeleiteten	Finanzverbindlichkeiten	betru-
gen	zum	31.	Dezember	2007	 	127,71	Mill.	EUR.	Der	Stand	der	vor-
sorglich	 im	 Jahresabschluss	 der	ÖBB–Holding	AG	 zusätzlich	 passi-
vierten	Rückstellung	betrug	30	Mill.	EUR.	Im	Konzernabschluss	2008	
betrugen	die	 im	Zusammenhang	mit	der	Hybrid–CDO2	zu	bilanzie-
renden	Finanzverbindlichkeiten	und	Rückstellungen	für	den	geplanten	
Ausstieg	bzw.	für	die	Restrukturierung	zusammen	578,16	Mill.	EUR.	
Damit	 war	 der	 maximal	 mögliche	 Verlust	 von	 612,9	Mill.	EUR	 —	
nach	Abzug	des	Trading	accounts	(3,3	Mill.	EUR)	und	der	erhaltenen	
Prämien	 (rd.	25,7	Mill.	EUR)	 —	 beinahe	 zur	 Gänze	 abgedeckt.	 Die	
Finanzverbindlichkeiten	und	Rückstellungen	trugen	in	der	genann-
ten	Höhe	zur	Verschuldung	des	ÖBB–Konzerns	bei.	Das	Fremdkapi-
tal	(Verschuldung)	stieg	von	12,509	Mrd.	EUR	(2007)	um	rd.	30	%	auf	
16,295	Mrd.	EUR.

 30.1	Die	Entscheidung	des	Vorstands	der	ÖBB–Holding	AG,	nicht	aus	der	
Finanztransaktion	auszusteigen,	sondern	eine	Optimierungsstrategie	
zu	 verfolgen,	 führte	 nach	 diversem	 Schriftverkehr	 am	 30.	Novem-
ber	2005	 zum	 Abschluss	 einer	 Abänderungsvereinbarung	 zu	 dem	
am	20.	September	2005	abgeschlossenen	Hybrid–CDO2	zwischen	der	
ÖBB–Holding	AG	und	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	mit	der	Deut-
sche	Bank	AG.

Die	Abänderungsvereinbarung	sah	hinsichtlich	der	CDO2–Transaktion	
die	„Wiederherstellung	der	Koppelung	an	das	Grundgeschäft“	vor.	Da	
der	Hybrid–CDO2	bisher	in	keinem	Zusammenhang	zu	CBL–Geschäf-
ten	stand,	wurde	vereinbart,	dass	die	Deutsche	Bank	AG	in	einem	sepa-
raten	Vertrag,	d.h.	mit	einem	Gegengeschäft,	die	ÖBB–Infrastruktur	
Bau	AG	gegen	Zahlungsausfälle	absichern	werde,	falls	die	betroffenen	
ÖBB–Gesellschaften	aufgrund	von	Ausfällen	bei	den	Vorauszahlungs-
instrumenten	unter	den	jeweiligen	CBL–Transaktionen	Zahlungen	leis-
ten	müssten.

Weiters	wurde	ein	Wechsel	des	Vertragsrechts	auf	österreichisches	Recht	
erreicht.	Darüber	hinaus	stellte	die	Deutsche	Bank	AG	auf	eigene	Rech-
nung	einen	Asset	Manager	zum	aktiven	Management	des	CDO–Port-
folios	des	Hybrid–CDO2	zur	Verfügung	und	stattete	diesen	mit	einem	
Handelskonto	von	3	Mill.	EUR	aus.

Abänderungs- 
vereinbarung
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Zwischen	Juli	2006	und	September	2008	führte	der	beauftragte	Asset	
Manager	18	Trades	durch.	Es	gelang	ihm	dabei,	durch	rechtzeitiges	
Hinaustraden	 von	 ausfallsgefährdeten	 Credit	 Default	 Swaps	 (CDS)	
zwei	Ausfälle	und	fünf	ausfallsnahe	Situationen	zu	vermeiden.	Auf	
der	anderen	Seite	tradete	er	allerdings	auch	drei	CDS	in	das	Portfo-
lio	hinein,	die	in	der	Folge	zu	Ausfällen	führten.	Ab	September	2008	
konnte	er	aufgrund	seines	mit	3	Mill.	EUR	vor	dem	Hintergrund	der	
weiter	fortgeschrittenen	Finanzmarktkrise	sehr	begrenzten	Handels-
kontos	keine	neuen	Trades	mehr	durchführen.

 30.2	Der	RH	 stellte	 fest,	 dass	 es	 den	ÖBB–Gesellschaften	mit	Abschluss	
der	Abänderungsvereinbarung	gelang,	einige	wesentliche	Verbesse-
rungen	hinsichtlich	der	Gestionierung	des	Hybrid–CDO2	zu	erreichen.	
Grundsätzlich	wären	durch	ein	aktives	Management	des	CDO–Portfo-
lios	günstigere	Bedingungen,	d.h.	geringere	Ausfallswahrscheinlich-
keiten	der	dem	Hybrid–CDO2	zugrundeliegenden	CDS	auf	Unterneh-
mens–	und	Staatsanleihen,	für	die	ÖBB–Gesellschaften	zu	erwarten.	

Durch	das	im	Vergleich	zu	dem	schwierigen	Marktumfeld	sehr	gering	
dotierte	Handelskonto	waren	jedoch	die	Möglichkeiten	des	Asset	Mana-
gers	mit	September	2008	faktisch	erschöpft.	Inwieweit	es	dem	instal-
lierten	Asset	Manager	mit	den	davor	durchgeführten	Trades	gelun-
gen	war,	eine	nachhaltige	Verbesserung	des	Portfolios	zu	erreichen,	
hätte	jedoch	naturgemäß	frühestens	am	Ende	der	Laufzeit	des	Hybrid–
CDO2	im	Jahr	2015	bzw.	bei	Ausfall	oder	Verkauf	der	Tranche	beur-
teilt	werden	können.

 30.3 Die ÖBB–Holding AG teilte mit, dass aktives Management als grund-
sätzlich positive Maßnahme den statistischen Realitäten widerspre-
che. Eine grundsätzlich bessere Performance von gemanagten Fonds 
gegenüber nicht gemanagten Portfolios sei statistisch nicht nachweis-
bar. Jede Änderung des Risikoprofils müsse aufgrund der Marktme-
chanismen grundsätzlich zu einer Änderung des Renditeprofils füh-
ren. Das Einschalten eines Managers müsse jedoch nicht automatisch 
die Ausfallswahrscheinlichkeit des Portfolios reduzieren.

 30.4	Der	RH	 führte	hiezu	 aus,	 dass	 sich	durch	 ein	 aktives	Management	
bei	Vorhandensein	eines	entsprechend	dotierten	Handelskontos	durch	
Erwerb	und	Verkauf	geeigneter	Titel	sehr	wohl	eine	insgesamt	geringere	
Ausfallswahrscheinlichkeit	ergeben	kann.	Selbstverständlich	wären	für	
diesen	Zweck	risikoreichere	Titel	gegen	teurere,	aber	dafür	risikoär-
mere	Titel	einzutauschen.

Zusätzliche Vereinbarungen Finanztransaktionen der 
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Abschluss	der	Absicherungsvereinbarungen

 31.1	Am	20.	Juli	2006	nahm	die	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	die	von	der	
Deutsche	Bank	AG	unterbreiteten	sechs	Angebote	auf	Abschluss	von	
17	Absicherungsvereinbarungen	bezüglich	bestimmter	aus	Tilgungsträ-
gervereinbarungen	zu	leistenden	Zahlungen	konkludent	an.	Die	Absi-
cherungsvereinbarungen	sollten	einerseits	das	im	Zusammenhang	mit	
CBL–Transaktionen	bestehende	Ausfallsrisiko	der	Tilgungsträger	absi-
chern	und	andererseits	den	Hybrid–CDO2	an	ein	Grundgeschäft	kop-
peln,	um	nachträglich	den	Verstoß	gegen	das	in	der	ÖBB–Konzern-
richtlinie	verankerte	Spekulationsverbot	zu	sanieren.

Die	Absicherungsvereinbarungen	verpflichteten	die	Deutsche	Bank	AG,	
Ausgleichszahlungen	von	bis	zu	612,9	Mill.	EUR	zu	leisten,	sofern	auf-
grund	der	objektiv	festgestellten	Zahlungsunfähigkeit	des	Finanzinsti-
tuts,	mit	dem	eine	Vorauszahlungsvereinbarung	abgeschlossen	wurde,	
sowie	eines	allfälligen	Gewährträgers	oder	des	Emittenten	des	Wertpa-
piers	die	Leasingraten	und	Kaufpreise	für	einzelne	Tranchen	der	CBL–
Transaktionen	nicht	vertragsgemäß	erbracht	würden.

Von	den	17	einzelnen	Absicherungsvereinbarungen,	die	bis	auf	die	
abgesicherten	 Tilgungsträger	 und	Beträge	weitgehend	 ident	waren,	
wurden	im	Innenverhältnis	sechs	der	Rail	Cargo	Austria	AG	und	acht	
der	ÖBB–Personenverkehr	AG	überbunden.

Über	Empfehlungsschreiben	des	Vorstands	der	ÖBB–Holding	AG	geneh-
migten	die	Vorstände	aller	drei	involvierten	ÖBB–Gesellschaften	die	
Absicherungsvereinbarungen.	Dem	jeweiligen	Aufsichtsrat	der	Gesell-
schaften	 bzw.	 dem	 Aufsichtsrat	 der	 ÖBB–Holding	AG	 wurden	 die	
Finanzgeschäfte	nicht	zur	Genehmigung	vorgelegt.

 31.2	Der	RH	kritisierte,	dass	die	Vorstandsbeschlüsse	der	involvierten	Gesell-
schaften	zum	Abschluss	von	Absicherungsvereinbarungen	für	Zah-
lungsausfälle	aus	CBL–Transaktionen	von	der	Zielsetzung	beeinflusst	
waren,	nachträglich	für	den	Hybrid–CDO2	einen	Zusammenhang	mit	
satzungskonformen	Bahngeschäften	herzustellen.

Darüber	hinaus	sah	der	RH	die	Geschäftsordnungen	des	Aufsichtsrats	
der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	der	ÖBB–Personenverkehr	AG	und	der	
Rail	Cargo	Austria	AG	sowie	der	ÖBB–Holding	AG	als	verletzt	an.	Die	
im	Rahmen	von	eigenständigen	Verträgen	mit	der	Deutsche	Bank	AG	
abgeschlossenen	Absicherungsvereinbarungen	aus	CBL–Transaktionen	
wären	unter	 der	Geschäftsart	 Cross	Border	 Leasing–Geschäfte	 vom	
Aufsichtsrat	der	Gesellschaften	zu	genehmigen	gewesen.	Dem	jewei-
ligen	Aufsichtsrat	war	 dadurch	die	Möglichkeit	 entzogen,	 über	 die	

Absicherungsverein-
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Notwendigkeit	 von	Absicherungsvereinbarungen	aus	CBL–Transak-
tionen	zu	entscheiden.

 31.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG sei eine generelle Aufsichts-
ratsgenehmigungspflicht nur dann gegeben gewesen, wenn man davon 
ausgehe, dass es sich um ein außerordentliches Geschäft gehandelt 
habe. Die Optimierung von bestehenden Risiken sei nicht als außer-
ordentliches Geschäft anzusehen gewesen, so dass die Auffassung der 
Vorstände der Konzerngesellschaften bezüglich des Nichtvorliegens einer 
Genehmigungspflicht des Aufsichtsrats vertretbar und nachvollziehbar 
gewesen sei.

 31.4	Der	 RH	 entgegnete,	 dass	 eine	mangelnde	 Beurteilung	wesentlicher	
Risiko–	und	Ertragsgrößen	eines	zu	erwerbenden	Wertpapiers	durch	
den	Vorstand	einer	Aktiengesellschaft	—	und	damit	 ein	 subjektives	
Nichterkennen	von	Geschäftsrisiken	—	an	der	objektiven	Zuordnung	
der	Rechtsgeschäfte	zu	aufsichtsratsgenehmigungspflichtigen	Geschäf-
ten	nichts	zu	ändern	vermochte.

Der	RH	wiederholte	daher	seine	Auffassung,	dass	auch	für	den	Abschluss	
der	Absicherungsvereinbarungen	aus	CBL–Transaktionen	eine	Geneh-
migungspflicht	der	jeweiligen	Aufsichtsräte	bestand,	und	zwar	unter	
der	Geschäftsart	Cross	Border	Leasing–Geschäfte.	Generell	war	auch	der	
im	Gutachten	einer	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	getroffenen	Fest-
stellung	zu	folgen,	dass	die	gegenständlichen	Geschäftsfälle	—	Erwerb	
eines	Hybrid–CDO2	und	Abschluss	der	Absicherungsvereinbarungen	
—	außerhalb	des	gewöhnlichen	Geschäftsbetriebs	gelegen	seien	und	
somit	der	Zustimmungspflicht	des	Aufsichtsrats	unterliegen	würden.	
Diese	Rechtsposition	wird	dadurch	bestätigt,	dass	—	wie	der	RH	unter	
TZ	21	bzw.	22	ausführte	—	der	Erwerb	des	derivativen	Finanzinstru-
ments	ohne	einen	Zusammenhang	mit	einem	Grundgeschäft	aus	dem	
operativen	Bahnbetrieb	erfolgte.

Nach	Ansicht	des	RH	stellte	gerade	eine	umfassende	und	gewissen-
hafte	Beurteilung	eines	Geschäftsfalles	 im	Hinblick	auf	 eine	allfäl-
lige	Genehmigungspflicht	durch	den	Aufsichtsrat	einen	essentiellen	
Bestandteil	der	Wahrnehmung	einer	mit	der	Sorgfalt	eines	ordentlichen	
und	gewissenhaften	Geschäftsleiters	ausgeübten	Geschäftsführung	dar.	
Nach	herrschender	Lehre	und	Rechtsprechung	wurden	jedenfalls	Fälle	
der	Missachtung	des	Zustimmungsrechts	des	Aufsichtsrats	als	schuld-
hafte	und	grobe	Pflichtverletzungen	des	Vorstands	eingestuft.
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Vertragsbestandteile	der	Absicherungsvereinbarungen

 32.1	Von	den	17	Absicherungsvereinbarungen	wären	vier	am	20.	Dezem-
ber	2013	und	13	am	20.	Dezember	2015	ausgelaufen.	Damit	entsprach	
das	Ende	der	Laufzeit	jener	der	Hybrid–CDO2.	Die	zugehörigen	CBL–
Transaktionen	sollten	vertragsgemäß	zwischen	2016	und	2026	enden.

Die	laut	Darstellung	der	ÖBB–Gesellschaften	im	Rahmen	der	Absiche-
rungsvereinbarung	„abgesicherten	Risiken“	der	Vertragspartner	bzw.	der	
Wertpapiere	können	nachfolgender	Aufstellung	entnommen	werden:

Aufgrund	einschlägiger	gesetzlicher	Bestimmungen	bzw.	vertraglich	
zugesicherter	Garantien	lag	das	Risiko	der	ÖBB–Gesellschaften	nicht	
in	der	Zahlungsunfähigkeit	des	Vertragspartners,	sondern	in	der	Zah-
lungsunfähigkeit	 des	 Vertragspartners	 in	 Verbindung	mit	 der	 Zah-
lungsunfähigkeit	 des	 jeweiligen	Gewährträgers	 bzw.	 der	 Zahlungs-
unfähigkeit	des	Emittenten	des	Wertpapiers.	Dies,	weil	einerseits	für	
die	Vertragspartner	Bank	Austria	Creditanstalt	und	die	BAWAG	P.S.K.	
Bank	für	Arbeit	und	Wirtschaft	und	Österreichische	Postsparkasse	Akti-
engesellschaft	(BAWAG P.S.K.)	die	Gemeinde	Wien	und	die	Republik	
Österreich	die	Gewährträgerhaftung	übernahmen	und	es	sich	ande-
rerseits	um	Schuldverschreibungen	der	USA	bzw.	der	Provinz	Onta-
rio	handelte.

Tabelle 5: Abgesicherte Risiken der Absicherungsvereinbarungen

abgesicherter
Vertragspartner/Wertpapier1) Gewährträger Höchstbetrag Provision

	 in	Mill.	EUR

Bank	Austria	Creditanstalt	 Anteilsverwaltung	Zentral-
sparkasse,	Gemeinde	Wien	 256,43	 2,55

BAWAG	P.S.K.2)	 Republik	Österreich	 78,07	 0,76

Bank	Austria	Creditanstalt–Leasing	 Anteilsverwaltung	Zentral-	
sparkasse,	Gemeinde	Wien	 7,42	 0,06

Merrill	Lynch	Capital	Services	Inc.	 ML	Derivative	Products	AG	 222,49	 2,31

Schuldverschreibungen	 USA	 22,25	 0,19

Schuldverschreibungen	 Provinz	Ontario	(Kanada)	 26,24	 0,23

Gesamtsumme 612,90 6,10

1)	zum	Teil	historische	Bezeichnungen
2)	BAWAG	P.S.K.	Bank	für	Arbeit	und	Wirtschaft	und	Österreichische	Postsparkasse	Aktiengesellschaft
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Zum	Zeitpunkt	des	Abschlusses	der	Absicherungsvereinbarungen	ver-
fügte	der	Sicherungsgeber,	die	Deutsche	Bank	AG,	über	ein	schlech-
teres	langfristiges	Rating	als	die	Gewährträger	und	die	Emittenten	der	
Wertpapiere.	Für	die	gesamte	Laufzeit	waren	Absicherungsprovisionen	
an	die	Deutsche	Bank	AG	von	6,10	Mill.	EUR	vorgesehen.

 32.2	Der	RH	wies	darauf	hin,	dass	die	Laufzeiten	der	Absicherungsvereinba-
rungen	nicht	mit	jenen	der	abzusichernden	CBL–Transaktionen	über-
einstimmten	und	damit	kein	Absicherungszweck	gegeben	war.

Nach	Ansicht	des	RH	lagen	auch	keine	sachlich	begründeten	Anhalts-
punkte	 für	 einen	Zusammenhang	 zwischen	dem	Hybrid–CDO2	und	
den	Absicherungsvereinbarungen	vor.	Daher	schlug	der	Versuch	fehl,	
mit	dem	Abschluss	der	Absicherungsvereinbarungen	nachträglich	für	
den	Hybrid–CDO2	die	Koppelung	an	ein	Grundgeschäft	(CBL–Trans-
aktion)	herzustellen.

Der	RH	erachtete	die	Absicherungsvereinbarungen,	die	zur	Absiche-
rung	von	Risiken	der	ÖBB–Gesellschaften	insbesondere	gegen	einen	
Ausfall	der	Gemeinde	Wien,	der	Republik	Österreich,	der	USA	und	der	
Provinz	Ontario	abgeschlossen	wurden,	weder	wirtschaftlich	noch	risi-
kotechnisch	als	gerechtfertigt.	So	müssten	im	Falle	der	Bank	Austria	
Creditanstalt	die	Anteilsverwaltung	Zentralsparkasse	und	die	Gemeinde	
Wien	und	 im	Falle	der	BAWAG	P.S.K.	die	Republik	Österreich	zah-
lungsunfähig	werden,	um	auf	die	Absicherung	der	Deutsche	Bank	AG	
zurückgreifen	zu	können.

Weiters	kritisierte	der	RH	die	für	die	Absicherung	vereinbarten	Provi-
sionszahlungen	in	Höhe	von	6,10	Mill.	EUR	an	die	Deutsche	Bank	AG,	
ohne	dafür	einen	relevanten	Sicherungszugewinn	zu	erzielen.

 32.3 Die ÖBB–Holding AG wies die Feststellung des RH, dass der Abschluss 
der CBL–Absicherungsvereinbarungen sachlich nicht gerechtfertigt sei, 
weil Absicherungen für als „unsinkbar geltende Risiken“ eingegangen 
worden seien, jedenfalls aus heutiger Sicht zurück. Aus dem besseren 
Rating der Gewährträger im Vergleich zur Deutsche Bank AG lasse 
sich denklogisch nicht ableiten, dass kein Sicherungszugewinn eintre-
ten könne.
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Bei den gegenständlichen CBL–Absicherungsgeschäften sei eine Hauptri-
sikoposition auch bei Merill Lynch und der BAWAG P.S.K. gewesen, die 
in der Vergangenheit sehr wohl in wirtschaftliche Turbulenzen geraten 
seien. Weiters hätten auch souveräne Schuldner Konkurs angemeldet, 
was bis dahin in der Finanzwelt als unmöglich gegolten habe. Aus die-
sen Gesichtspunkten sei daher die gegenständliche Absicherungsverein-
barung keineswegs als sachlich nicht gerechtfertigt zu qualifizieren.

 32.4	Der	RH	wies	darauf	hin,	dass	laut	einer	Feststellung	eines	Rechtsbe-
raters	der	ÖBB–Holding	AG	vom	Dezember	2005	die	Absicherungs-
vereinbarungen	mehrere	Konstellationen	nicht	abdecken	würden	und	
von	der	Deutsche	Bank	AG	allfällig	zu	leistende	Zahlungen	„an	eine	
Fülle	von	Voraussetzungen	geknüpft“	seien,	wodurch	diese	zu	keiner	
Reduktion	der	Kreditrisiken	geführt	hätten.	Zudem	merkte	er	kritisch	
an,	dass	ein	versichertes	Ereignis	nur	bei	plötzlicher	objektiver	Zah-
lungsunfähigkeit	bzw.	Konkurs	des	abgesicherten	Risikos	(Overnight	
Jump	to	Default)	eintreten	und	sich	damit	„die	Frage	nach	der	Sinnhaf-
tigkeit	der	vorliegenden	Absicherungsvereinbarung“	stellen	würde.

Der	RH	hielt	daran	fest,	dass	die	Absicherung	von	Risiken	der	ÖBB–
Gesellschaften	insbesondere	gegen	einen	Ausfall	der	Gemeinde	Wien,	
der	Republik	Österreich,	der	USA	und	der	Provinz	Ontario	weder	wirt-
schaftlich	noch	risikotechnisch	gerechtfertigt	war.	Überdies	sei	aufgrund	
der	vertraglichen	Ausgestaltung	der	Absicherungsvereinbarungen	auch	
kein	Absicherungszweck	bezogen	auf	die	CBL–Transaktionen	vorge-
legen,	sondern	in	erster	Linie	versucht	worden,	für	den	Hybrid–CDO2	
nachträglich	eine	Koppelung	an	ein	Grundgeschäft	herzustellen.

 33.1	Nach	Abschluss	der	Absicherungsvereinbarungen	im	Juli	2006	unter-
nahm	die	ÖBB–Holding	AG	ein	Jahr	lang	keine	weiteren	Schritte	in	
Bezug	auf	die	erworbene	Hybrid–CDO2–Tranche.	Erst	vor	dem	Hinter-
grund	der	sich	seit	Anfang	2007	ständig	weiter	ausbreitenden	Finanz-
marktkrise	wurde	der	Finanzvorstand	der	ÖBB–Holding	AG	im	Juli	2007	
initiativ,	um	eine	namhafte	Investmentbank	mit	der	Erarbeitung	von	
Restrukturierungsvorschlägen	zu	beauftragen.	Unter	anderem	auch	auf-
grund	langwieriger,	bereits	durch	kritische	Pressemeldungen	überlager-
ter	Diskussionen	im	Aufsichtsrat	kam	es	monatelang	zu	keiner	Entschei-
dung	im	Aufsichtsrat.	Erst	nach	dem	im	April	2008	bekanntgegebenen	
und	mit	Ende	Oktober	2008	wirksamen	Rücktritt	des	Finanzvorstands	
der	ÖBB–Holding	AG	wurden	neue,	von	zwei	namhaften	Investment-
banken	erarbeitete	Sanierungskonzepte	präsentiert.

Sanierungsmaß-
nahmen in den Jah-
ren 2007 und 2008

Aktuelle Entwicklungen
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Als	Folge	der	Finanzkrise	verschlechterten	sich	die	Bedingungen	am	
Finanzmarkt	stark.	Während	den	involvierten	ÖBB–Gesellschaften	ein	
Ausstieg	 aus	 ihren	Verträgen	 gemäß	 einer	 Einschätzung	 der	Deut-
sche	Bank	AG	vom	29.	Februar	2008	rd.	231	Mill.	EUR	gekostet	hätte,	
war	der	noch	nicht	realisierte	Verlust	aus	der	Hybrid–CDO2–Tranche	
mit	 Dezember	2008	 bereits	 auf	 523,4	Mill.	EUR	 angewachsen.	 Die-
sem	potenziellen	Verlust	standen	bis	Ende	2008	vereinnahmte	Prä-
mien	von	25,7	Mill.	EUR	sowie	der	Trading	account	von	3,3	Mill.	EUR	
gegenüber.

 33.2	Der	RH	stellte	kritisch	fest,	dass	es	ab	Mitte	2006	rund	zwei	Jahre	lang	
im	Vorstand	und	Aufsichtsrat	der	ÖBB–Holding	AG	zu	keinen	zielge-
richteten	Entscheidungen	bezüglich	einer	Sanierung	bzw.	eines	Ver-
kaufs	des	Hybrid–CDO2	kam.	Dadurch	entging	der	ÖBB–Holding	AG	
und	den	drei	weiteren	ÖBB–Gesellschaften	vor	dem	Hintergrund	einer	
sich	seit	Anfang	des	Jahres	2007	kontinuierlich	verschärfenden	Finanz-
krise	 die	 Chance,	 bereits	 Ende	 Februar	2008	 mit	 rd.	292	Mill.	EUR	
geringeren	Verlusten	aus	dem	Vertrag	auszusteigen,	als	dies	im	Dezem-
ber	2008	möglich	gewesen	wäre.

 33.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG sei es im Vorstand und im 
Aufsichtsrat der ÖBB–Holding AG sehr wohl zu zielgerichteten Ent-
scheidungen bezüglich einer Sanierung bzw. eines Verkaufs des Hybrid–
CDO2 gekommen. Die Kritik des RH stünde auch im Widerspruch zu 
den Feststellungen des Handelsgerichts Wien, das sich im Verfahren 
der ÖBB gegen die Deutsche Bank AG sehr eingehend mit dem Sach-
verhalt vor Zustandekommen sowie nach Abschluss des gegenständli-
chen Geschäfts beschäftigt habe.

Die Feststellungen des RH betreffend den um rd. 292 Mill. EUR geringe-
ren Verlust bei einem Ausstieg aus dem CDO2 zum Ende Februar 2008 
mögen zwar im Sinne einer Rückwärtsrechnung rechnerisch richtig 
sein, seien aber als Prüfungsergebnis zurückzuweisen. Während der RH 
offenbar durch einen Ausstieg aus dem CDO2 im Februar 2008 jeden-
falls einen Verlust von rd. 231 Mill. EUR hingenommen hätte, seien 
die ÖBB–Gesellschaften der Ansicht gewesen, dass durch Zuwarten 
ein derartig hoher Verlust überhaupt nicht in Kauf genommen wer-
den müsse.

Der RH habe es auch unterlassen, hinsichtlich der weiteren Vorgangs-
weise des CDO2 konkrete Handlungsempfehlungen für einen Ausstieg 
oder das Halten der Position zu geben. Seine Kritik sei daher unange-
messen, weil keine hinreichende Abwägung der Chancen, Risiken und 
Aktivitäten vorgenommen worden sei.
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 33.4	Der	RH	stellte	klar,	dass	er	weder	einen	Ausstieg	aus	dem	Hybrid–
CDO2	 und	 damit	 eine	 bestimmte	Verlustrealisierung	 empfahl,	 noch	
irgendeinen	Verlust	als	akzeptabel	unterstellte,	sondern	die	Vor–	und	
Nachteile	 der	 verschiedenen	 Entscheidungsmöglichkeiten	 aufzeigte.	
Die	möglichen	Optionen	für	die	Zukunft	stellte	er	unter	Definition	der	
maßgeblichen	Rahmenbedingungen	und	unter	Benennung	eines	maxi-
malen	Verkaufslimits	zur	Vermeidung	wirtschaftlicher	Nachteile	unter	
TZ	35	dar,	und	zwar	aus	einer	ex	ante–Position.	Hinsichtlich	der	in	
der	Stellungnahme	angesprochenen	Inkaufnahme	von	Verlusten	durch	
den	RH	wies	der	RH	darauf	hin,	dass	die	ÖBB–Holding	AG	durch	die	
vorzeitige	Auflösung	des	CDO2–Portfolios	letztlich	einen	Verlust	von	
295	Mill.	EUR	(ohne	Zinsen)	realisierte.

Grundsätzlich	hielt	der	RH	fest,	dass	die	Gestionierung	im	Zusammen-
hang	mit	dem	von	den	ÖBB–Gesellschaften	erworbenen	Hybrid–CDO2	
ausschließlich	bei	den	ÖBB–Gesellschaften	lag.	Es	war	daher	eine	akti-
enrechtlich	begründete	Aufgabe	des	Vorstands	bzw.	des	Aufsichtsrats,	
auf	der	Grundlage	verfügbarer	Informationen	die	jeweils	spezifische	
Entscheidung	für	die	mit	jeder	Variante	unterschiedlich	verbundenen	
Chancen/Risiken–Profile	zu	treffen.

Der	RH	bemängelte	in	diesem	Zusammenhang,	dass	es	ab	Juli	2006	im	
Vorstand	und	Aufsichtsrat	der	ÖBB–Holding	AG	rund	zwei	Jahre	lang	
zu	keinen	zielgerichteten	Entscheidungen	bezüglich	der	Sanierung	oder	
des	Verkaufs	des	betreffenden	Wertpapiers	kam.	Dabei	beurteilte	der	
RH	differenziert	die	Frage	der	Beschäftigung	der	ÖBB–Gesellschaften	
mit	den	Vorgängen	vor	und	nach	dem	Abschluss	des	Finanzderivats	
(wie	auch	unter	TZ	17	bis	20	und	36	dargestellt)	und	die	Tatsache	der	
fehlenden	zielgerichteten	Entscheidungen	bezüglich	einer	Sanierung	
oder	eines	Verkaufs	des	Hybrid–CDO2.

Der	RH	hielt	 der	 in	 der	 Stellungnahme	vertretenen	Argumentation	
der	unangemessenen	Kritik	entgegen,	dass	er	bei	seiner	Beurteilung	
—	auch	aus	einer	ex	ante–Sicht	—	auf	die	zum	damaligen	Zeitpunkt	
vorherrschenden	Finanzmarktverhältnisse	Bezug	nahm	und	die	damit	
verbundenen	Auswirkungen	 für	die	ÖBB–Gesellschaften	umfassend	
darstellte.
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 34.1	 In	der	Aufsichtsratssitzung	vom	März	2009	genehmigte	der	Aufsichts-
rat	der	ÖBB–Holding	AG	—	in	Abstimmung	mit	den	anderen	von	den	
Absicherungsvereinbarungen	 betroffenen	 Konzerngesellschaften	 —	
eine	 vorzeitige	 Beendigung	 der	 Absicherungsvereinbarungen	 unter	
Beachtung	der	zehnwöchigen	Kündigungsfrist	zum	30.	Juni	2009.	Als	
Begründung	wurde	ausgeführt,	dass	sowohl	eine	Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft	im	vom	Präsidium	des	Aufsichtsrats	der	ÖBB–Holding	AG	
beauftragten	Gutachten	vom	April	2008	als	auch	der	RH	zur	Auffas-
sung	kamen,	dass	diese	Absicherungsvereinbarungen	keinen	Mehr-
wert	für	die	ÖBB–Gesellschaften	darstellen	würden	bzw.	kein	versi-
cherungswürdiges	Risiko	vorgelegen	sei.	

Aufbauend	auf	diese	Feststellungen	und	verbunden	mit	der	Auffassung,	
dass	es	ökonomisch	betrachtet	nicht	sinnvoll	sei,	„Staatshaftungen“	
durch	eine	Bank	absichern	zu	lassen,	sei	es	aus	Sicht	des	Vorstands	
der	ÖBB–Holding	AG	empfehlenswert	gewesen,	die	Absicherungsver-
einbarungen	zukünftig	nicht	mehr	aufrecht	zu	erhalten.

 34.2	Der	RH	kritisierte,	dass	die	Vorstände	der	ÖBB–Gesellschaften	durch	
den	sachlich	nicht	gerechtfertigten	Abschluss	der	Absicherungsver-
einbarungen	einen	Schaden	von	rd.	1,88	Mill.	EUR	verursachten.	In	
diesem	Zusammenhang	bemängelte	er	auch,	dass	das	Präsidium	des	
Aufsichtsrats	 der	 ÖBB–Holding	AG	 nach	 Vorliegen	 des	 Gutachtens	
keine	weiteren	Veranlassungen	zur	Prüfung	von	allfälligen	Haftungs-
ansprüchen	unternahm.

Der	 RH	 empfahl	 den	 Aufsichtsräten	 der	 betroffenen	 ÖBB–Gesell-
schaften,	die	rechtlichen	Voraussetzungen	für	die	Haftung	der	betei-
ligten	Vorstandsmitglieder	umfassend	zu	prüfen	und	gegebenenfalls	
Schadenersatzansprüche	geltend	zu	machen.

 34.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG sei die Behauptung eines 
Schadens von 1,88 Mill. EUR nur dann nachvollziehbar, wenn jegli-
che Prämienzahlung an ein Versicherungsunternehmen bei Schadens-
freiheit als Schaden angesehen würde. Die abgeschlossene CBL–Absi-
cherungsvereinbarung habe das Risiko für die ÖBB–Gesellschaften für 
einen gewissen Zeitraum reduziert, wofür im Gegenzug eine Prämie 
gezahlt worden sei. Demzufolge könnte ein Schaden nur dann einge-
treten sein, wenn die Prämie an die Deutsche Bank AG für die Risi-
koübernahme unangemessen gewesen sei. Diesbezüglich bleibe der RH 
aber jede Beweisführung für einen eingetretenen Schaden schuldig.

Kündigung der 
Absicherungsverein-
barungen
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 34.4	Der	RH	entgegnete	mit	dem	Hinweis	auf	die	vom	Vorstand	der	ÖBB–
Holding	AG	in	seinem	Antrag	an	den	Aufsichtsrat	zur	Kündigung	der	
Absicherungsvereinbarung	vertretene	Auffassung,	dass	es	ökonomisch	
nicht	sinnvoll	sei,	„Staatshaftungen“	durch	eine	Bank	absichern	zu	las-
sen.	Unter	diesem	Gesichtspunkt	und	nicht	unter	dem	eines	„typischen	
Versicherungsgeschäftes“	waren	die	geleisteten	Absicherungsprovisi-
onen	in	Bezug	auf	eine	Schadensverursachung	zu	beurteilen.

Der	RH	bekräftigte	daher	seine	Ansicht,	dass	mit	den	Absicherungsver-
einbarungen	kein	relevanter	Mehrwert	verbunden	war	und	durch	den	
sachlich	nicht	gerechtfertigten	Abschluss	der	Absicherungsvereinba-
rungen	den	ÖBB–Gesellschaften	ein	Schaden	zugefügt	wurde.

 35.1	Aufgrund	der	Anfang	2009	sehr	ungünstigen	Marktbedingungen	war	
eine	Sanierung	der	von	den	ÖBB–Gesellschaften	erworbenen	Tran-
che	eines	Hybrid–CDO2	zu	diesem	Zeitpunkt	nur	wenig	erfolgverspre-
chend.	Die	einzigen,	realistischerweise	verbliebenen	Optionen	für	die	
ÖBB–Gesellschaften	waren	zu	diesem	Zeitpunkt,	die	Position	zu	hal-
ten	bzw.	die	aufgelaufenen	Verluste	zu	realisieren.

 35.2	Der	RH	empfahl,	bei	der	Bewertung	der	beiden	Alternativen	Verkauf	
bzw.	Halten	der	Position	allfällige	Spesen	des	Verkaufsprozesses	 in	
der	Größenordnung	von	etwa	8	%	des	Transaktionsvolumens	sowie	
Finanzierungskosten	des	Verkaufs	von	ebenfalls	rd.	8	%	zu	berück-
sichtigen.

Seiner	Ansicht	nach	dürfte	ein	Verkauf	die	ÖBB–Gesellschaften	maxi-
mal	 rd.	530	Mill.	EUR	 kosten,	 um	 keine	 wirtschaftlichen	 Nachteile	
gegenüber	der	Alternative	des	Haltens	der	Position	zu	erleiden.	Dies	
umso	mehr,	als	sich	die	ÖBB–Gesellschaften	durch	einen	Verkauf	auch	
um	die	Chance	einer	Kurserholung	des	Hybrid–CDO2	bringen	wür-
den.

 36	Mitte	2008	brachte	die	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	eine	Feststellungs-
klage	gegen	die	Deutsche	Bank	AG	ein.	Gegenstand	dieser	Klage	war	
eine	Irrtumsanfechtung	mit	dem	Ziel,	die	Nichtigkeit	der	strukturier-
ten	Finanztransaktion	gerichtlich	feststellen	zu	lassen.	Mit	der	Klags-
führung	war	im	Wesentlichen	die	Absicht	verbunden,	einen	drohenden	
Schaden	von	den	ÖBB–Gesellschaften	abzuwenden,	der	auf	eine	man-
gelhafte	Beratung	durch	die	Deutsche	Bank	AG	zurückzuführen	sei.
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Das	Handelsgericht	Wien	wies	mit	Entscheidung	vom	26.	Jänner	2009	
die	Klage	in	erster	Instanz	ab.	Gegen	dieses	abweisende	Urteil	erster	Ins-
tanz	brachte	die	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	Berufung	ein.	Das	Oberlan-
desgericht	Wien	bestätigte	im	Juli	2009	das	erstinstanzliche	Urteil.

Mit	Vereinbarung	vom	15.	Jänner	2010	wurden	der	Rahmenvertrag	
für	 Finanztermingeschäfte	 (Hybrid–CDO2)	 vom	 20.	September	2005	
sowie	vier	PCDS	vom	13.	Juli	2006,	abgeschlossen	jeweils	zwischen	
der	Deutsche	Bank	AG	und	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	gegen	eine	
Einmalzahlung	der	ÖBB–Gesellschaften	von	295	Mill.	EUR	(ohne	Zin-
sen)	aufgelöst.	Als	Folge	der	vorzeitigen	Auflösung	der	CDO2–Verträge	
verpflichtete	sich	die	ÖBB–Holding	AG,	die	beim	Obersten	Gerichts-
hof	gegen	das	Urteil	des	Oberlandesgerichts	Wien	eingebrachte	Revi-
sion	zurückzuziehen.

 37	Die	aktienrechtlichen	Möglichkeiten	des	Eigentümers	(Republik	Öster-
reich)	der	ÖBB–Holding	AG	zur	Mitwirkung	in	Unternehmensangele-
genheiten	betrafen	insbesondere	

–	 die	Wahrnehmung	der	Eigentümerfunktion	in	der	Hauptversamm-
lung	der	ÖBB–Holding	AG,	

–	 die	Ernennung	und	Abberufung	von	Aufsichtsräten,	

–	 die	Entlastung	von	Aufsichtsrat	und	Vorstand,	

–	 die	nachgängige	Feststellung	des	Jahresabschlusses	und	

–	 die	Gewinnverwendung.

Aufgrund	der	ÖBB–Konzernstruktur	erteilte	das	BMVIT	als	Vertreter	
der	Republik	Österreich	(Alleinaktionärin	der	ÖBB–Holding	AG)	für	die	
Geschäftsjahre	2005	bis	2007	sämtlichen	Mitgliedern	des	Aufsichts-
rats	und	des	Vorstands	der	ÖBB–Holding	AG	die	Entlastung.	In	wei-
terer	Folge	erteilte	die	ÖBB–Holding	AG	als	Alleinaktionärin	der	ÖBB–
Infrastruktur	Bau	AG,	der	ÖBB–Personenverkehr	AG	und	der	Rail	Cargo	
Austria	AG	deren	Mitgliedern	des	Aufsichtsrats	und	des	Vorstands	—	
mit	Ausnahme	eines	aus	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	ausgeschie-
denen	Vorstandsmitglieds	für	2006	—	die	Entlastung.

Allgemeines

Mitwirkungsrechte des Bundes
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 38.1	Neben	den	aktienrechtlichen	Rahmenbedingungen	bestand	eine	Reihe	
sondergesetzlicher	 Bestimmungen,	 die	 einzelnen	 Bundesministern	
zusätzliche	Mitwirkungsrechte	einräumten.

In	 Bezug	 auf	 Bundeshaftungen	 ermächtigte	 §	43	Abs.	2	Bundes-
bahnstrukturgesetz	2003,	 BGBl.	I	Nr.	138/2003,	 den	Bundesminister	
für	 Finanzen,	 im	Namen	 des	 Bundes	 zur	 Finanzierung	 von	 Schie-
neninfrastruktur	für	Anleihen,	Darlehen,	Kredite	und	sonstige	Kredit-
operationen	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	einschließlich	der	damit	
verbundenen	Finanzierungskosten,	eine	Haftung	gem.	§	66	Bundes-
haushaltsgesetz,	BGBl.	Nr.	213/1986,	zu	übernehmen.

Daneben	hatte	gem.	§	47	Abs.	1	Bundesbahnstrukturgesetz	2003	der	
Bundesminister	 für	 Verkehr,	 Innovation	 und	 Technologie	 gemein-
sam	mit	dem	Bundesminister	für	Finanzen	dafür	zu	sorgen,	dass	der	
ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	die	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	und	zur	
Aufrechterhaltung	ihrer	Liquidität	und	des	Eigenkapitals	gemäß	dem	
genehmigten	Rahmenplan	(§	43	Abs.	1	leg.	cit.)	erforderlichen	Mittel	
zur	Verfügung	stehen.	Der	Bund	förderte	die	Planung	und	den	Bau	
von	Schieneninfrastrukturvorhaben	gemäß	dem	sechsjährigen	Rah-
menplan.

 38.2	Der	RH	wies	darauf	hin,	dass	weder	nach	aktienrechtlichen	noch	nach	
sondergesetzlichen	Bestimmungen	eine	direkte	Haftung	des	Eigentü-
mers	für	einen	Schadensfall	aus	dem	derivativen	Finanzinstrument	im	
ÖBB–Konzern	ableitbar	war.	Im	Falle	eines	Schadenseintritts	werden	
jedoch	—	bei	einer	voraussichtlich	steigenden	Neuverschuldung	der	
Konzerngesellschaften	—	 in	 letzter	Konsequenz	die	wirtschaftlichen	
Auswirkungen	vom	Eigentümer	mitzutragen	sein.

 38.3 Die ÖBB–Holding AG bestätigte in ihrer Stellungnahme, dass in letz-
ter Konsequenz die wirtschaftlichen Auswirkungen vom Eigentümer, 
im Falle der ÖBB–Holding AG von der Republik Österreich, zu tragen 
sein würden.
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 39.1	 (1)	 Der	 vormalige	 Vorstandsvorsitzende	 wurde	 mit	 Wirkung	 vom	
1.	November	2004	 zum	 Vorstandsmitglied	 der	 ÖBB–Holding	AG	
bestellt.	 Sein	Anstellungsverhältnis	war	mit	 Ablauf	 des	 1.	Novem-
ber	2009	befristet.

(2)	Die	ÖBB–Holding	AG	schloss	am	21.	April	2008	mit	dem	Vorstands-
vorsitzenden	eine	Auflösungsvereinbarung	und	einen	Konsulenten-
vertrag	samt	Sideletters	ab.	Unter	anderem	wurde	darin	der	Anstel-
lungsvertrag	einvernehmlich	mit	Ablauf	des	30.	April	2008	aufgelöst,	
wobei	das	Vorstandsmitglied	 seine	Vorstandsfunktion	mit	gleichem	
Tag	zurücklegte.

(3)	Neben	 der	 Erfüllung	 der	 bis	 zum	Beendigungstag	 gebührenden	
Entgeltansprüche	 einschließlich	 der	 aliquoten	 Bonifikation	 für	 das	
Jahr	2008	 (112.978,25	EUR)	 sah	 die	 Auflösungsvereinbarung	 im	
Zusammenhang	 mit	 der	 Beendigung	 des	 Anstellungsverhältnisses	
Zahlungen	von	477.132,11	EUR	vor.	Diese	setzten	sich	aus	einer	frei-
willigen	Abfertigung	von	298.428,81	EUR,	einer	vertraglichen	Abfer-
tigung	 von	 98.964,32	EUR	 sowie	 Einmalbeträgen	 in	 die	 Pensions-
kasse	von	79.738,98	EUR	zusammen.	Da	für	das	Geschäftsjahr	2008	
noch	keine	Zielvereinbarung	bestand,	wurde	der	Zielerreichungsgrad	
mit	 dem	 Durchschnitt	 der	 Zielerreichung	 der	 Geschäftsjahre	2006	
und	2007	(vorläufiger	Wert),	nämlich	100	%,	festgelegt.	Im	Jahr	2008	
mussten	 aufgrund	 der	 negativen	Marktwerte	 des	 Hybrid–CDO2	 die	
Finanzverbindlichkeiten	und	die	Rückstellung	für	Ausstiegskosten	um	
450,2	Mill.	EUR	erhöht	werden.	Diese	bilanziellen	Maßnahmen	trugen	
zum	negativen	Ergebnis	vor	Ertragssteuern	der	ÖBB–Holding	AG	im	
Konzernabschluss	2008	bei;	dieses	betrug	970	Mill.	EUR.	Ungeachtet	
dessen	wurde	dem	Vorstandsvorsitzenden	eine	anteilige	Bonifikation	
von	62.214,44	EUR	zuerkannt.

(4)	Darüber	hinaus	wurde	im	Konsulentenvertrag	die	Gewährung	eines	
Erfolgshonorars	von	357.212,10	EUR	(ohne	USt)	für	den	Fall	verein-
bart,	 dass	 sich	 der	 im	 Jahr	2005	 im	Volumen	 von	 612,9	Mill.	EUR	
erworbene	Hybrid–CDO2	nach	Ablauf	der	Laufzeit	positiv	entwickelt.	
Hintergrund	dieser	Regelung	war	die	Nichtgewährung	einer	zustehen-
den	Bonifikation	an	den	ehemaligen	Vorstandsvorsitzenden	für	das	
Jahr	2007.	Ursache	dafür	war	der	Umstand,	dass	die	ÖBB–Holding	AG	
für	potenzielle	Risiken	aus	der	Hybrid–CDO2–Transaktion	Rückstellun-
gen	bilden	musste,	welche	die	Berechnungsgrundlage	für	die	Bonifi-
kation	schmälerten.

Vorstandsverträge

Vorstandsvertrag mit 
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(5)	Die	Höhe	der	—	laut	Auflösungsvereinbarung	und	Konsulentenver-
trag	samt	Sideletters	festgelegten	—	Ansprüche	aus	der	einvernehm-
lichen	Auflösung	des	Anstellungsvertrags	des	ehemaligen	Vorstands-
vorsitzenden	betrug	rd.	1,29	Mill.	EUR.

 39.2	Der	RH	kritisierte	die	Gewährung	überaus	großzügiger	Abgeltungen	
bei	der	Vertragsauflösung	mit	dem	ehemaligen	Vorstandsvorsitzen-
den.	Insbesondere	bemängelte	er	die	ohne	vorherige	Festlegung	einer	
Zielvereinbarung	gewährte	Bonifikation	für	das	Jahr	2008,	obwohl	die	
ÖBB–Holding	AG	ein	negatives	Jahresergebnis	aufwies.

 39.3 Die ÖBB–Holding AG erwiderte, dass von einer überaus großzügigen 
Gewährung einer Abgeltung an den ehemaligen Vorstandsvorsitzen-
den keine Rede sein könne.

Weiters teilte sie mit, dass die Bewertung der Zielerreichung für das 
Geschäftsjahr 2007, für das dem Vorstandsmitglied ohnedies keine 
Bonifikation ausbezahlt worden sei, solange ausgesetzt worden sei, 
bis nach Ablauf der Laufzeit das Ergebnis des CDO2 feststehe oder der 
CDO2 überhaupt bereinigt sei. Darüber hinaus sollte die Verteilung der 
Rückstellung auf zwei Jahre aus bilanztechnischen Gründen nur im 
Jahr 2007, nicht aber auch im Jahr 2008 zu Lasten der Bonusbemes-
sungsgrundlage gehen. Daher liege keine Verletzung des Ermessens-
spielraums in Bezug auf die Bonifikationsregelung vor.

 39.4	Der	RH	hielt	angesichts	der	 im	Raum	stehenden	Dienstvertragsver-
letzungen	des	ehemaligen	Vorstandsvorsitzenden	seine	Kritik	an	der	
Zuerkennung	überaus	großzügiger	finanzieller	Ansprüche	bei	der	Ver-
tragsauflösung	aufrecht.

Weiters	entgegnete	er	der	ÖBB–Holding	AG,	dass	sich	die	Verletzung	
des	Ermessensspielraums	durch	das	Präsidium	des	Aufsichtsrats	bei	
der	Bemessung	der	Abgeltung	für	den	Vorstandsvorsitzenden	nicht	auf	
die	Gewährung	des	Erfolgshonorars	beschränkte,	sondern	sämtliche	
Ansprüche	aus	der	Auflösungsvereinbarung	umfasste.	Er	verblieb	daher	
bei	seiner	Auffassung,	dass	die	Gesellschaft	bei	entsprechender	Würdi-
gung	der	vom	RH	aufgezeigten	Verfehlungen	der	Vorstandsmitglieder	
eine	für	sie	günstigere	Vertragsauflösung	hätte	erzielen	können.
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 40.1	 (1)	Laut	Konsulentenvertrag	hatte	der	ehemalige	Vorstandsvorsitzende	
der	ÖBB–Holding	AG	seinen	Rat,	sämtliche	Informationen,	sein	Know–
how	und	seine	Geschäftskontakte	zur	Verfügung	zu	stellen,	die	für	die	
erfolgreiche	Abwicklung	sämtlicher	Konzern–Sonderprojekte,	insbe-
sondere	im	Zusammenhang	mit	den	CDO2,	notwendig	und	zweckmä-
ßig	waren.	Voraussetzung	dafür	waren	entsprechende	Vorgaben	des	
Vorstands	der	Gesellschaft.	Entsprechend	der	im	Konsulentenvertrag	
eingeräumten	Berechtigung	trat	er	den	Vertrag	mit	allen	Rechten	und	
Pflichten	an	eine	Consulting	GmbH	ab,	an	der	er	100	%	der	Geschäfts-
anteile	hielt.	Für	diese	Tätigkeit	wurde	ein	monatliches	Honorar	von	
17.000	EUR	(ohne	USt)	bis	zum	31.	Dezember	2009	vereinbart	(insge-
samt	340.000	EUR).

Die	Verpflichtungen	des	Konsulenten	waren	nur	vage	und	undifferen-
ziert	umrissen;	es	bestand	lediglich	eine	mündliche	Berichtspflicht	an	
den	Vorstand.	Der	Anspruch	auf	das	Honorar	bestand	auch	dann,	wenn	
die	Gesellschaft	auf	die	Dienste	des	Konsulenten	verzichtete	oder	diese	
vorübergehend	nicht	 in	Anspruch	nahm.	Bis	 zur	Klagseinbringung	
im	Oktober	2008	legte	der	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	dem	Kon-
sulenten	gegenüber	keinen	konkreten	Beratungsinhalt	fest	und	nahm	
die	Beratungsleistungen	des	Konsulenten	nicht	in	Anspruch.	Zudem	
wies	der	Konsulentenvertrag	eine	um	zwei	Monate	längere	Laufzeit	
auf	als	der	ursprüngliche	Anstellungsvertrag.

(2)	Da	die	ÖBB–Holding	AG	trotz	Aufforderung	kein	Konsulentenho-
norar	zahlte,	erklärten	der	ehemalige	Vorstandsvorsitzende	bzw.	die	
Consulting	GmbH	den	Rücktritt	vom	Konsulentenvertrag	wegen	Nicht-
erfüllung	und	machten	das	gesamte	vereinbarte	Honorar	(Konsulenten–	
und	Erfolgshonorar)	bis	zum	Ende	der	Laufzeit	von	836.654,52	EUR	
(inkl.	USt)	als	Ersatz	geltend.

(3)	Am	25.	Mai	2009	schlossen	die	beiden	Verfahrensparteien	(ÖBB–
Holding	AG	und	Consulting	GmbH)	einen	Vergleich.	Dieser	beinhal-
tete	die	Zahlung	von	90	%	des	aus	dem	Konsulentenvertrag	 resul-
tierenden	Honorars	von	306.000	EUR	(ohne	USt)	sowie	die	Leistung	
von	aus	der	Auflösungsvereinbarung	noch	offenen	Einmalzahlungen	
in	die	Pensionskasse	zugunsten	des	ehemaligen	Vorstandsvorsitzen-
den	von	 insgesamt	56.096,67	EUR	durch	die	ÖBB–Holding	AG.	Die	
Erfüllung	des	Erfolgshonorars	aus	dem	Hybrid–CDO2	blieb	unverän-
dert	vom	Eintritt	der	vereinbarten	Bedingungen,	d.h.	vom	Ausmaß	
der	allenfalls	aufzulösenden,	für	den	Haftungsfall	gebildeten	Rück-
stellungen,	abhängig.
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 40.2	Der	RH	wies	kritisch	auf	die	ohne	Gegenleistung	erwachsenen	Kosten-
belastungen	der	ÖBB–Holding	AG	aus	dem	Konsulentenvertrag	hin.

Weiters	bemängelte	er	die	im	Konsulentenvertrag	enthaltene	einsei-
tige	Berechtigung	des	Konsulenten,	die	vertraglich	geregelte	Konsu-
lententätigkeit	durch	ein	von	ihm	namhaft	gemachtes	Unternehmen	
erbringen	zu	lassen.	Es	widerspricht	nämlich	dem	Wesen	eines	aus-
schließlich	auf	das	Know–how	und	die	Erfahrungen	eines	Vorstands-
mitglieds	Bezug	nehmenden	Konsulentenvertrags,	wenn	die	aus	dem	
Vertrag	resultierenden	Rechte	und	Pflichten	an	eine	Kapitalgesellschaft	
abgetreten	werden	können.	Darüber	hinaus	wurden	dem	ehemaligen	
Vorstandsvorsitzenden	durch	die	gewählte	Vertragskonstruktion	steu-
erliche	Optimierungsmöglichkeiten	eröffnet.

Der	RH	empfahl	der	ÖBB–Holding	AG,	Konsulentenverträge,	die	per-
sönliche,	auf	Erfahrungen	und	Geschäftskontakten	beruhende	Bera-
tungsleistungen	 ehemaliger	 Vorstandsmitglieder	 zum	 Inhalt	 haben,	
nicht	auf	juristische	Personen	als	Vertragspartner	auszudehnen.

 40.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG habe sich die im Konsulen-
tenvertrag eingeräumte, keineswegs unübliche Abtretungsmöglichkeit 
an eine dem Vorstandsmitglied nahestehende GmbH nicht zum Nach-
teil der ÖBB ausgewirkt, weil das gewünschte persönliche Know–how 
weiterhin zur Verfügung gestellt würde bzw. auch tatsächlich zur Ver-
fügung gestanden sei. Mit dem Konsulentenvertrag sollten die dem 
Vorstandsvorsitzenden aufgrund des Vorstandsvertrags zustehenden 
Beträge zeitlich abgestuft ausbezahlt werden. Der Vergleichsabschluss 
mit dem Vorstandsvorsitzenden habe sich im Ergebnis als zweckmä-
ßig und für die ÖBB–Holding AG auch als geringstes Übel erwiesen.

 40.4	Der	RH	hielt	im	Zusammenhang	mit	dem	Konsulentenvertrag	fest,	dass	
Honorare,	die	ohne	Erbringung	einer	konkreten	Leistung	gewährt	wer-
den,	keinesfalls	angemessen	und	zweckmäßig	sein	können.

 41.1	Im	 eigens	 beauftragten	Gutachten	 einer	Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft	 bzw.	 eines	Universitätsprofessors	waren	hinreichend	Gründe	
für	die	Annahme	von	groben	Pflichtverletzungen	von	Vorstandsmit-
gliedern	enthalten.	Insbesondere	die	Fälle	der	Verletzung	der	Berichts-
pflichten	des	Vorstands	gegenüber	dem	Aufsichtsrat,	bspw.	durch	Ver-
schweigen	 risikoreicher	 Finanzgeschäfte	 oder	 der	Missachtung	 des	
Zustimmungsrechts	des	Aufsichtsrats,	könnten	als	grobe	Pflichtver-
letzungen	gewertet	werden.
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Laut	der	Entscheidung	des	Obersten	Gerichtshofs	vom	11.	Juni	2008	
(7Ob58/08t)	hängt	die	Höhe	der	Abfindung	eines	scheidenden	Vor-
standsmitglieds	 im	 Rahmen	 der	 Auflösungsvereinbarungen	 ent-
scheidend	 davon	 ab,	 ob	 dem	 betreffenden	 Vorstandsmitglied	 eine	
Pflichtverletzung	nachgewiesen	werden	kann.	Im	Falle	einer	solchen	
Pflichtverletzung	hat	sich	die	Höhe	der	Abfindungszahlung	wohl	nur	
zwischen	einem	angemessenen	Betrag	zur	Abgeltung	eines	gewissen	
Prozessrisikos	und	gar	keiner	Zahlung	zu	bewegen.

 41.2	Der	 RH	 hielt	 kritisch	 fest,	 dass	 es	 das	 Präsidium	 des	Aufsichtsrats	
der	ÖBB–Holding	AG	unterließ,	das	allfällige	Vorliegen	von	groben	
Pflichtverletzungen	und	damit	eines	Abberufungsgrundes	eingehend	
zu	untersuchen.	Dadurch	begab	sich	die	Gesellschaft	auch	der	Mög-
lichkeit,	den	Anstellungsvertrag	des	ehemaligen	Vorstandsvorsitzen-
den	aus	wichtigem	Grund	zu	widerrufen	bzw.	unter	Einhaltung	einer	
halbjährlichen	Kündigungsfrist	zu	kündigen.

Nach	Ansicht	 des	RH	verletzte	 das	Präsidium	des	Aufsichtsrats	 im	
Rahmen	 seines	 Ermessensspielraums	 seine	 aus	 §	78	Abs.	1	Aktien-
gesetz	sich	ergebende	Verpflichtung,	keine	unangemessenen	Abfin-
dungen	bei	der	Beendigung	des	Anstellungsvertrags	zu	leisten.	Es	han-
delte	damit	entgegen	dem	nach	dem	Maßstab	eines	ordentlichen	und	
gewissenhaften	Geschäftsleiters	zu	wahrende	Unternehmensinteresse	
sorgfaltswidrig.	Der	RH	empfahl	daher,	die	Voraussetzungen	für	eine	
Organhaftung	der	Mitglieder	des	Aufsichtsratspräsidiums	der	ÖBB–
Holding	AG	zu	prüfen.

 41.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG sehe der RH die Auflösung 
des Vorstandsvertrags zu Unrecht als singuläres Ereignis. Er lasse völ-
lig außer Acht, dass sich die Entscheidung des Aufsichtsrats am Unter-
nehmenswohl zu orientieren habe und hiebei alle aus einer streitigen 
Auflösung sich ergebenden monetären und auch nicht monetären Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft zu berücksichtigen seien. 

Bei der Abwägung der Ausübung der Abberufungsbefugnis hinsichtlich 
der Vorstände der Tochtergesellschaften der ÖBB–Holding AG sei auch 
zu berücksichtigen gewesen, dass ein weitgehender Austausch aller im 
ÖBB–Konzern vorhandenen Finanzvorstände der Stabilität des Kon-
zerns abträglich gewesen wäre.
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Das Aufsichtsratspräsidium der ÖBB–Holding AG habe sich im Früh-
jahr 2008 veranlasst gesehen — aufgrund erheblicher Differenzen 
zwischen dem Aufsichtsrat und dem Vorstandsvorsitzenden über die 
Umsetzung des notwendigen Restrukturierungsprozesses und einer 
zunehmenden Medienkampagne gegen Letzteren wegen intransparenter 
Immobiliengeschäfte —, dem Wunsch des Eigentümers nach einer vor-
zeitigen Beendigung seines Vorstandsmandats nachzukommen. Da der 
Eigentümer von einer Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Abstand 
genommen habe, seien die Handlungsalternativen für den Aufsichts-
rat entsprechend eingeschränkt gewesen.

Weiters wies die ÖBB–Holding AG darauf hin, dass das allfällige Vorlie-
gen grober Pflichtverletzungen eingehend untersucht und daraus resul-
tierende Haftungsmöglichkeiten geprüft worden seien. Es seien dies-
bezüglich mehrere Rechtsgutachten beauftragt worden, die auch in die 
Entscheidungsfindung einbezogen worden seien. Diese Gutachten seien 
zum Ergebnis gelangt, dass eine vorzeitige Auflösung mit sofortiger 
Wirkung mit erheblichen rechtlichen Risiken und möglichen Kosten 
belastet und das Prozessrisiko als hoch einzuschätzen gewesen sei. 

Nach eingehender Erläuterung und detaillierter Analyse der Für und 
Wider habe das Aufsichtsratspräsidium die schlussendliche Einschät-
zung getroffen, dass eine grobe Pflichtverletzung der Vorstandsmitglie-
der und damit die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Rechtsdurchset-
zung einer Abberufung mit sofortiger Wirkung und die Geltendmachung 
von Schadenersatzansprüchen nicht vorgelegen seien. Daher sei es gebo-
ten gewesen, eine vorzeitige Auflösung im Verhandlungsweg herbei-
zuführen, die auch in sachgerechterweise erfolgt sei. Die einvernehm-
liche Lösung mit dem Vorstandsvorsitzenden habe die Zahlung eines 
wesentlich geringeren Betrags vorgesehen, als die Summe der Ansprü-
che aus seinem Vorstandsvertrag ergeben hätte.

 41.4	Der	RH	hielt	fest,	dass	ihm	zwei	gutachtliche	Stellungnahmen,	und	zwar	
einer	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	zur	wirtschaftlichen	Gesamtbe-
urteilung	von	PCDF	und	CBL–Geschäften	sowie	eines	Universitätspro-
fessors	zur	rechtlichen	Beurteilung	einer	Finanztransaktion	der	ÖBB–
Infrastruktur	Bau	AG	mit	der	Deutsche	Bank	AG,	vorlagen.	Darüber	
hinaus	wurden	dem	RH	weder	bis	zum	Ende	der	Gebarungsüberprü-
fung	an	Ort	und	Stelle	Ende	2008	noch	im	Stellungnahmeverfahren	
weitere	schriftliche	Gutachten	zur	Beurteilung	der	mit	möglichen	Sorg-
faltspflichtverletzungen	von	Vorstandsmitgliedern	begründeten	Gel-
tendmachung	der	Organhaftung	vorgelegt.
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Der	RH	wies	darauf	hin,	dass	sich	die	beiden	erwähnten	Gutachten	
nicht	explizit	mit	der	Beurteilung	von	möglichen	Sorgfaltspflichtver-
letzungen	 und	 den	Voraussetzungen	 für	 eine	 Geltendmachung	 der	
Organhaftung	befassten	und	auf	allfällige,	damit	verbundene	recht-
liche	Risiken	und	Kosten	nicht	eingingen.	Insofern	geht	die	Argumen-
tation	in	der	Stellungnahme	bezüglich	der	mangelnden	Vorwerfbar-
keit	von	Sorgfaltspflichtverletzungen	der	Vorstandsmitglieder	durch	
die	beiden	erwähnten	Gutachten	ins	Leere.	

Vielmehr	wurden	im	Gutachten	der	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	an	
mehreren	Stellen	Verfehlungen	der	handelnden	Organe	aufgezeigt	(wie	
z.B.	hinsichtlich	der	Genehmigungspflichten	durch	den	Aufsichtsrat,	
der	Berichterstattung	gegenüber	dem	Aufsichtsrat	oder	der	Zweckmä-
ßigkeit	der	Absicherungsvereinbarungen),	ohne	jedoch	näher	auf	all-
fällige	haftungsrechtliche	Folgen	einzugehen.	Darüber	hinaus	enthielt	
auch	das	Gutachten	des	Universitätsprofessors	 einige	Hinweise	 auf	
mögliches	 pflichtwidriges	Verhalten	 von	Vorstandsmitgliedern	 (wie	
z.B.	hinsichtlich	des	Verhaltens	der	Vorstände	der	involvierten	ÖBB–
Gesellschaften	oder	des	Berichts	des	Vorstands	der	ÖBB–Holding	AG	
an	den	Aufsichtsrat),	die	zu	einer	—	wie	vom	RH	empfohlen	—	weiter-
gehenden	Überprüfung	der	rechtlichen	Voraussetzungen	für	die	Haf-
tung	der	betroffenen	Vorstandsmitglieder	Anlass	geboten	hätten.

Darüber	hinaus	war	auch	die	in	der	Stellungnahme	angeführte	Ein-
schätzung	des	Präsidiums	des	Aufsichtsrats	der	ÖBB–Holding	AG,	dass	
eine	grobe	Pflichtverletzung	der	Vorstandsmitglieder	nicht	vorgelegen	
sei,	für	den	RH	nicht	nachvollziehbar,	zumal	sowohl	in	den	zitierten	
Gutachten	als	auch	im	Prüfungsergebnis	des	RH	auf	eine	Reihe	von	
zum	Teil	massiven	Verfehlungen	hingewiesen	wurde.

Der	RH	verkannte	auch	nicht,	dass	bei	der	Beendigung	von	Vorstands-
verträgen	und	der	Bemessung	der	Abfindung	auf	die	sorgfaltsgemäße	
Wahrnehmung	des	Unternehmensinteresses	zu	achten	ist.	Allerdings	
wies	er	darauf	hin,	dass	die	wirtschaftlichen	Erwägungen	und	die	Vor-
teile	der	einvernehmlichen	Regelung	mit	den	Vorstandsmitgliedern	für	
die	ÖBB–Holding	AG	nicht	hinreichend	dokumentiert	wurden.	 Fer-
ner	hielt	der	RH	fest,	dass	der	durch	die	Medienberichterstattung	in	
der	Öffentlichkeit	entstandene	Eindruck	einer	großzügigen	Behand-
lung	von	Vorstandsmitgliedern,	denen	ein	beträchtliches	Fehlverhal-
ten	zur	Last	gelegt	wird,	nicht	im	Interesse	der	ÖBB–Holding	AG	gele-
gen	sein	konnte.
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 42.1	 (1)	 Das	 vormalige	 Vorstandsmitglied	 wurde	 mit	 Wirkung	 vom	
20.	April	2004	zum	Vorstandsmitglied	der	ÖBB–Holding	AG	bestellt.	
Sein	Anstellungsverhältnis	war	mit	Ablauf	des	19.	April	2009	befristet.	
Er	übte	bereits	ab	1.	Mai	2003	eine	Vorstandstätigkeit	bei	den	Öster-
reichischen	Bundesbahnen	aus.

(2)	Die	ÖBB–Holding	AG	schloss	zuletzt	am	31.	Oktober	2008	mit	dem	
Vorstandsmitglied	 eine	Auflösungsvereinbarung	 samt	Sideletter	 ab.	
Darin	wurde	u.a.	der	Anstellungsvertrag	einvernehmlich	mit	Ablauf	
des	30.	Oktober	2008	aufgelöst;	das	Vorstandsmitglied	legte	seine	Vor-
standsfunktion	mit	gleichem	Tag	zurück.

(3)	Da	für	das	Geschäftsjahr	2008	noch	keine	Zielvereinbarung	bestand,	
wurde	der	Zielerreichungsgrad	mit	 dem	Durchschnitt	 der	Zielerrei-
chung	der	Geschäftsjahre	2006	und	2007,	nämlich	100	%,	festgelegt.	
Die	aliquote	Bonifikation	für	das	Jahr	2008	betrug	132.672,52	EUR.	
Im	Jahr	2008	mussten	aufgrund	der	negativen	Marktwerte	des	Hybrid–
CDO2	die	Vorsorgen	durch	die	Erhöhung	der	Finanzverbindlichkeiten	
und	die	Rückstellung	für	Ausstiegskosten	um	450,2	Mill.	EUR	erhöht	
werden.	Dadurch	betrug	das	Ergebnis	vor	Ertragssteuern	der	ÖBB–Hol-
ding	AG	im	Konzernabschluss	2008	–	970	Mill.	EUR.

Darüber	hinaus	sah	die	Auflösungsvereinbarung	im	Zusammenhang	
mit	der	Beendigung	des	Anstellungsverhältnisses	eine	gesetzliche	und	
vertragliche	Abfertigung	von	insgesamt	253.117,98	EUR	vor.

(4)	Im	Sideletter	zur	Auflösungsvereinbarung	wurde	die	Gewährung	einer	
Zielerreichungsprämie	für	das	Geschäftsjahr	2007	von	228.526,83	EUR	
(ohne	USt)	für	den	Fall	vereinbart,	dass	der	im	Jahr	2005	im	Volumen	
von	612,9	Mill.	EUR	erworbene	Hybrid–CDO2	nach	Ablauf	der	Laufzeit	
ein	positives	Ergebnis	aufweist.	Hintergrund	dieser	Regelung	war	die	
Nichtgewährung	einer	ohne	Rückstellungsbildung	zustehenden	Boni-
fikation	an	das	ehemalige	Vorstandsmitglied	für	das	Jahr	2007,	weil	
die	ÖBB–Holding	AG	für	potenzielle	Risiken	aus	der	Hybrid–CDO2–
Transaktion	Rückstellungen	bilden	musste,	welche	die	Berechnungs-
grundlage	für	die	Bonifikation	schmälerten.

(5)	Die	Höhe	der	laut	Auflösungsvereinbarung	und	Sideletter	festge-
legten	Ansprüche	aus	der	einvernehmlichen	Auflösung	des	Anstellungs-
vertrags	des	ehemaligen	Vorstandsmitglieds	betrug	rd.	882.000	EUR.

 42.2	Der	RH	kritisierte	auch	im	Falle	der	Vertragsauflösung	mit	dem	ehe-
maligen	Vorstandsmitglied,	dass	es	das	Präsidium	des	Aufsichtsrats	
der	ÖBB–Holding	AG	unterließ,	das	allfällige	Vorliegen	von	groben	
Pflichtverletzungen	und	damit	eines	Abberufungsgrundes	eingehend	
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zu	untersuchen,	obwohl	im	eigens	beauftragten	Gutachten	einer	Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft	bzw.	eines	Universitätsprofessors	hinrei-
chend	Gründe	dafür	enthalten	waren.	Insbesondere	die	Fälle	der	Verlet-
zung	der	Berichtspflichten	des	Vorstands	gegenüber	dem	Aufsichtsrat	
oder	der	Missachtung	des	Zustimmungsrechts	des	Aufsichtsrats	stell-
ten	 grobe	 Pflichtverletzungen	 dar.	 Dadurch	 begab	 sich	 die	 Gesell-
schaft	auch	der	Möglichkeit,	den	Anstellungsvertrag	des	ehemaligen	
Vorstandsvorsitzenden	aus	wichtigem	Grund	zu	widerrufen	bzw.	unter	
Einhaltung	einer	halbjährlichen	Kündigungsfrist	zu	kündigen.

Unter	dem	genannten	Gesichtspunkt	hielt	der	RH	die	Abgeltung	aller	
aus	dem	Anstellungsvertrag	resultierenden	Ansprüche,	wie	die	Abfer-
tigungen	und	die	ohne	Zielvereinbarung	gewährte	Bonifikation	für	das	
Jahr	2008,	für	überaus	großzügig.	Für	den	Fall,	dass	das	Vorstands-
mitglied	ein	Verschulden	an	der	gerechtfertigten	vorzeitigen	Abberu-
fung	trifft	oder	das	Vorstandsmitglied	während	eines	Geschäftsjahres	
aufgrund	grober	Pflichtverletzung	gem.	§	75	Abs.	4	Aktiengesetz	aus-
scheidet,	stehen	nämlich	dem	Vorstandsmitglied	keine	Ansprüche	auf	
Abfertigung	zu	bzw.	gebührt	ihm	keine	anteilige	Bonifikation.

Hinsichtlich	 allfälliger	Voraussetzungen	 für	 eine	 Organhaftung	 der	
Mitglieder	des	Aufsichtsratspräsidiums	wird	auf	die	Ausführungen	zu	
TZ	41.2	verwiesen,	die	sinngemäß	anzuwenden	wären.

 42.3 Laut Stellungnahme der ÖBB–Holding AG würden die unter TZ 41.3 dar-
gestellten Hintergründe und Motive für eine vorzeitige Abberufung des 
Vorstandsvorsitzenden in gleicher Weise auch für das zweite Vorstands-
mitglied gelten, in dessen primäre Zuständigkeit auch der CDO2 gefal-
len sei. Im Hinblick auf die Gesamtverantwortung des Vorstands seien 
weder die im Frühjahr 2008 auftretenden Differenzen zwischen dem Auf-
sichtsrat noch die zunehmend stark negative mediale Präsenz der ÖBB–
Holding AG ausschließlich einem Vorstandsmitglied zuzuordnen gewe-
sen, sondern hätten im Wesentlichen beide Vorstandsmitglieder betroffen. 
Daher sei auch vom Aufsichtsrat die Meinung vertreten worden, dass eine 
vorzeitige Auflösung zu den ausgehandelten Bedingungen für beide Vor-
standsmitglieder oder keinen der beiden zu erfolgen habe.

 42.4	Der	RH	wies	darauf	hin,	dass	auf	die	Details	der	Vertragsauflösung	mit	
dem	ehemaligen	Vorstandsmitglied	in	der	Stellungnahme	nicht	einge-
gangen	wurde.

Zum	Standpunkt	des	RH	im	Zusammenhang	mit	der	Höhe	der	Abfin-
dung	und	der	Überprüfung	des	Vorliegens	allfälliger	Sorgfaltspflicht-
verletzungen	des	ehemaligen	Vorstandsmitglieds	verwies	der	RH	auf	
seine	Gegenäußerung	unter	TZ	41.4.
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 43	Das	 Verlangen	 der	 Abgeordneten	Moser,	 Kogler,	 Freundinnen	 und	
Freunde	auf	„Durchführung	eines	besonderen	Aktes	der	Gebarungs-
überprüfung	 durch	 den	 RH“	 enthielt	 einen	 Katalog	 mit	 folgenden	
Rechts–	und	Tatsachenfragen,	welche	die	Überprüfung	insbesondere	
umfassen	sollte:

1)	Wie	waren	die	Geschäfte	strukturiert,	wer	waren	die	Beteiligten,	
welche	Gelder	flossen	bis	jetzt	und	welche	Geldflüsse	könnten	oder	
werden	noch	eintreten?

Bei	der	gegenständlichen	Finanztransaktion	handelte	es	sich	um	
ein	derivatives	Finanzinstrument	in	Form	eines	Hybrid–CDO2,	das	
zwischen	der	Deutsche	Bank	AG	und	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG	
im	Außenverhältnis	abgeschlossen	und	über	vier	Portfolio	Credit	
Default	 Swaps	 unterschiedlicher	 Höhe	 auf	 die	 operativen	 ÖBB–
Gesellschaften	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	ÖBB–Personenverkehr	
AG	und	Rail	Cargo	Austria	AG	aufgeteilt	wurde.	(TZ	21)

Der	Erwerb	des	Hybrid–CDO2	erfolgte	unfunded	und	damit	ohne	Geld-
flüsse,	d.h.	die	beim	Kauf	anfallenden	Finanzierungskosten	waren	in	
der	Preisgestaltung	des	Wertpapiers	bereits	berücksichtigt.	(TZ	24)

Im	Jänner	2010	wurden	die	Hybrid–CDO2–Verträge	vorzeitig	aufge-
löst.	Die	ÖBB–Gesellschaften	erhielten	bis	Ende	2008	Prämien	von	
25,7	Mill.	EUR.	Weitere	Geldflüsse	von	bis	zu	36,9	Mill.	EUR	(ein-
schließlich	der	erwähnten	Prämien	von	25,7	Mill.	EUR)	hätten	sich	
aus	Prämieneinnahmen	bis	zum	Jahr	2015	ergeben	bzw.	hätten	bis	
zum	Ende	der	Laufzeit	bei	Schlagendwerden	des	Verlustrisikos	von	
612,9	Mill.	EUR	eintreten	können.	(TZ	24,	29,	33)

2)	Welche	Auswirkungen	haben	die	mit	der	Deutsche	Bank	AG	abge-
schlossenen	Finanztransaktionen	auf	die	Verschuldung	der	ÖBB?

Das	Fremdkapital	(Verschuldung)	der	ÖBB–Holding	AG	stieg	von	
12,509	Mrd.	EUR	(2007)	um	rd.	30	%	auf	16,295	Mrd.	EUR	(2008).	
Im	Konzernabschluss	2008	der	ÖBB–Holding	AG	betrugen	die	im	
Zusammenhang	mit	dem	Hybrid–CDO2	zu	bilanzierenden	Finanz-
verbindlichkeiten	und	Rückstellungen	insgesamt	578,16	Mill.	EUR	
und	trugen	in	dieser	Höhe	auch	zur	Verschuldung	des	ÖBB–Kon-
zerns	bei.	(TZ	29)
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3)	Welche	Auswirkungen	haben	diese	Geschäfte	auf	die	Republik,	haf-
tet	gar	der	Steuerzahler	für	Risikopositionen	Dritter?

Eine	direkte	Haftung	der	Republik	Österreich	als	Eigentümerin	der	
ÖBB–Holding	AG	für	einen	Schadensfall	aus	dem	derivativen	Finanz-
instrument	im	ÖBB–Konzern	war	weder	nach	aktienrechtlichen	noch	
nach	sondergesetzlichen	Bestimmungen	ableitbar.	 Im	Falle	eines	
Schadenseintritts	werden	jedoch	—	bei	einer	voraussichtlich	stei-
genden	Neuverschuldung	des	ÖBB–Konzerns	—	in	letzter	Konse-
quenz	die	wirtschaftlichen	Auswirkungen	vom	Eigentümer	mitzu-
tragen	sein.	(TZ	38)

4)	Inwieweit	halfen	die	Transaktionen,	die	Risikopositionen	der	ÖBB	
zu	vermindern?

Die	Absicherungsvereinbarungen	brachten	aus	risikotechnischer	Sicht	
keinen	relevanten	Mehrwert	für	die	ÖBB–Gesellschaften,	weil	im	kon-
kreten	Fall	kein	versicherungswürdiges	Risiko	vorlag.	(TZ	34)

Mit	dem	Erwerb	der	Hybrid–CDO2–Tranche	übernahm	die	ÖBB–
Infrastruktur	Bau	AG	das	Risiko,	das	 sich	aus	 einem	komplexen	
mathematischen	Modell	auf	Basis	von	Ausfallsrisiken	von	Unter-
nehmen	ergab.	Die	erworbene	Tranche	war	risikotechnisch	nicht	—	
wie	von	der	ÖBB–Holding	AG	wiederholt	dargestellt	—	als	Diversi-
fizierung	von	Risiken,	sondern	als	„Risikomagnet“	zu	werten.	Die	
von	der	ÖBB–Holding	AG	vielfach	behauptete	Absicherungswir-
kung	auf	CBL–Geschäfte	lag	ebenfalls	nicht	vor	bzw.	stand	das	Pro-
dukt	zur	CBL–Transaktion	in	keinem	wie	immer	gearteten	Zusam-
menhang.	(TZ	24)

5)	Wurde	durch	die	Geschäftsabschlüsse	gegen	Konzernrichtlinien	ver-
stoßen?

Die	verantwortlichen	Mitarbeiter	des	Corporate	Treasury	der	ÖBB–
Holding	AG	verstießen	u.a.

–	mit	dem	eigenmächtigen	Erwerb	

–	eines	für	die	ÖBB–Gesellschaften	neuartigen	

–	vom	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	noch	nicht	bewilligten	deri-
vativen	Finanzinstruments	

–	in	unerlaubter	Höhe	
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–	ohne	einen	Zusammenhang	mit	einem	Grundgeschäft	aus	dem	
operativen	Bahnbetrieb	

gegen	sieben	Regelungen	der	vom	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	
erlassenen	Konzernvorschrift	Corporate	Treasury,	der	Anweisung	
„Asset/Liability	and	Risk	Management“	und	der	Genehmigungs-
richtlinien.	(TZ	16,	21,	22)

6)	Wurde	die	zum	relevanten	Zeitpunkt	geltende	Geschäftsordnung	
der	ÖBB–Holding	AG	eingehalten?

Der	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	war	beim	Erwerb	des	Hybrid–
CDO2	 laut	 internen	Darstellungen	nicht	direkt	 eingebunden.	Die	
beschlossene	Finanztransaktion	hätte	jedoch	laut	den	Geschäfts-
ordnungen	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	der	ÖBB–Personenver-
kehr	AG	und	der	Rail	Cargo	Austria	AG	vom	Aufsichtsrat	der	jewei-
ligen	Gesellschaft	genehmigt	werden	müssen.	(TZ	18)

Die	Absicherungsvereinbarungen,	die	vom	Corporate	Treasury	der	
ÖBB–Holding	AG	mitverhandelt	 und	 über	 Empfehlung	 des	 Vor-
stands	der	ÖBB–Holding	AG	von	den	drei	operativen	ÖBB–Gesell-
schaften	beschlossen	wurden,	legten	die	Vorstände	entgegen	den	
damals	geltenden	Geschäftsordnungen	den	Aufsichtsräten	nicht	zur	
Genehmigung	vor.	(TZ	31)

7)	Wurden	die	Informationspflichten	gegenüber	den	Aufsichtsräten	einge-
halten	und	wurden	diese	zeitgerecht	und	wahrheitsgemäß	informiert?

8)	Wurden	die	Geschäfte	korrekt	berichtet,	etwa	komplexe	Konstruktionen,	
wie	Hybrid–CDO2	und	die	damit	verbundenen	Chancen	und	Risiken?

Der	Vorstand	der	ÖBB–Holding	AG	kam	formell	seiner	besonderen	
Berichtspflicht	bei	wichtigem	Anlass	gem.	§	81	Aktiengesetz	an	den	
Aufsichtsratsvorsitzenden	nach.	Allerdings	war	die	Berichterstat-
tung	an	den	Aufsichtsratsvorsitzenden	in	Anbetracht	der	—	zum	
damaligen	Zeitpunkt	dem	Vorstand	bekannten	—	Produktrisiken	in	
keiner	Weise	dokumentiert	und	erfolgte	damit	dem	Anlassfall	nicht	
adäquat.	(TZ	26)

Der	spätere	Bericht	des	Vorstands	der	ÖBB–Holding	AG	an	den	Auf-
sichtsrat	über	den	Abschluss	eines	derivativen	Finanzinstruments	
enthielt	keine	 Informationen	über	das	eigentliche	Zustandekom-
men	des	Geschäfts,	seine	Ausgestaltung,	die	spezifischen	Risiken	
und	 die	Nachverhandlungen.	 Dies,	 obwohl	 zu	 diesem	Zeitpunkt	
bereits	diverse	Analysen	über	den	Risikogehalt	der	Finanztransak-
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tion	durchgeführt	worden	waren	und	dem	Vorstand	der	ÖBB–Hol-
ding	AG	 bekannt	war,	 dass	 das	 derivative	 Finanzinstrument	 als	
bahnfremdes	Geschäft	nicht	hätte	abgeschlossen	werden	dürfen.	
Dadurch	gab	der	Vorstand	in	seinem	Bericht	an	den	Aufsichtsrat	
erhebliche	Umstände	der	Gesellschaft	unvollständig	und	unrich-
tig	wieder.	(TZ	27)

Aus	den	Aufsichtsratsprotokollen	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	
der	ÖBB–Personenverkehr	AG	und	der	Rail	Cargo	Austria	AG	war	
nicht	zu	entnehmen,	dass	die	Vorstände	die	jeweiligen	Aufsichts-
räte	über	das	Zustandekommen	und	die	finanziellen	Wirkungen	
des	Hybrid–CDO2	für	die	Gesellschaften	umfassend	informiert	hät-
ten.	(TZ	28)

9)	Welche	Verstöße	gegen	das	Aktienrecht	gab	es	im	Zusammenhang	
mit	den	Finanztransaktionen?

Aufgrund	der	dem	RH	verfügbaren	Unterlagen	und	der	Ergebnisse	
der	 Prüfungshandlungen	 besteht	 der	 Verdacht,	 dass	 im	 Zusam-
menhang	 mit	 den	 Finanztransaktionen	 (Hybrid–CDO2,	 Absiche-
rungsvereinbarungen)	und	der	 einvernehmlichen	Auflösung	von	
Anstellungsverträgen	mit	ehemaligen	Vorstandsmitgliedern	nach-
stehende	Bestimmungen	des	Aktiengesetzes	verletzt	sein	könnten,	
wobei	es	ausschließlich	den	Gerichten	obliegt,	über	das	Vorliegen	
einer	Organhaftung	zu	entscheiden.	Darüber	hinaus	kann	die	Auf-
zählung	nicht	erschöpfend	sein,	weil	in	einigen	Fällen	weiterge-
hende	Untersuchungen	der	Sachverhalte	durchzuführen	wären:

–	§	81	Aktiengesetz:	Verletzung	der	Berichtspflicht	des	Vorstands	
an	den	Aufsichtsrat,	(TZ	26,	27,	28)

–	§	84	Aktiengesetz:	Sorgfaltspflichtverletzung	der	Vorstandsmit-
glieder,	(TZ	17,	18,	21,	27,	31,	32,	34)

–	§	95	Abs.	5	Aktiengesetz:	Missachtung	zustimmungspflichtiger	
Geschäfte	des	Aufsichtsrats,	(TZ	18,	31)

–	§	99	Aktiengesetz:	 Sorgfaltspflicht	 der	Aufsichtsratsmitglieder,	
(TZ	41,	42)

–	§	255	Abs.	1	Z	5	Aktiengesetz:	Strafbestimmungen	–	unrichtige	
und	verschleierte	Wiedergabe	oder	Verschweigen	von	erheblichen	
Umständen	in	Berichten	an	den	Aufsichtsrat	durch	den	Vorstand	
der	ÖBB–Holding	AG.	(TZ	27)
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10)	Wer	trägt	die	Letztverantwortung	für	diese	Geschäfte?

Die	Grundlagen	für	die	Finanztransaktion	mit	der	Deutsche	Bank	AG	
waren,	bezogen	auf

–	den	Hybrid–CDO2:

–	–	 Beschlüsse	der	Vorstände	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	der	
ÖBB–Personenverkehr	AG	und	der	Rail	Cargo	Austria	AG,	
(TZ	17)

–	–	 eigenmächtiges	 Handeln	 von	Mitarbeitern	 des	 Corporate	
Treasury	der	ÖBB–Holding	AG;	(TZ	21)

–	die	Absicherungsvereinbarungen:

–	–	 Beschlüsse	der	Vorstände	der	ÖBB–Infrastruktur	Bau	AG,	der	
ÖBB–Personenverkehr	AG	und	der	Rail	Cargo	Austria	AG,	
(TZ	31)

–	–	 fachliche	Verantwortung	des	Vorstands	der	ÖBB–Holding	AG	
durch	Ausverhandeln	der	Verträge	und	Empfehlung	an	die	
Gesellschaften	zum	Abschluss.	(TZ	31)

11) 	Sind	in	diesem	Zusammenhang,	aber	auch	hinsichtlich	der	mas-
siven	Kritik	des	RH	an	der	mangelhaften	Umsetzung	der	ÖBB–Struk-
turen	sowie	der	Mitverantwortung	der	Holding	für	die	Immobilienge-
schäfte	der	ÖBB	—	aus	Sicht	der	SteuerzahlerInnen	—	die	Abfindung	
und	der	Konsulentenvertrag	für	Generaldirektor	Huber	und	gegebe-
nenfalls	Finanzvorstand	Söllinger	gerechtfertigt?

Das	Präsidium	des	Aufsichtsrats	der	ÖBB–Holding	AG	unterließ	es,	
das	allfällige	Vorliegen	von	groben	Pflichtverletzungen	der	beiden	
Vorstandsmitglieder	und	damit	eines	Abberufungsgrundes	einge-
hend	zu	untersuchen.	Dies,	obwohl	 im	eigens	beauftragten	Gut-
achten	 einer	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	 bzw.	 eines	 Univer-
sitätsprofessors	hinreichend	Gründe	dafür	enthalten	waren.	Damit	
begab	sich	die	Gesellschaft	auch	der	Möglichkeit,	die	Anstellungs-
verträge	der	ehemaligen	Vorstandsmitglieder	aus	wichtigem	Grund	
zu	widerrufen	bzw.	unter	Einhaltung	einer	halbjährlichen	Kündi-
gungsfrist	zu	kündigen.	Dadurch	hätte	sich	die	Gesellschaft	allen-
falls	die	Abfindungen	bzw.	Teile	der	Abfindungen	ersparen	kön-
nen.	(TZ	41,	42)

Fragen an den RH
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 44	Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

 (1) In Hinkunft sollten die ÖBB–Gesellschaften Finanzgeschäfte nur 
in Verbindung mit einem Grundgeschäft aus dem operativen Bahn-
geschäft abschließen und komplexe bzw. intransparente Finanzpro-
dukte ablehnen. Weiters sollten sie Finanzgeschäfte, die spezielle 
Kenntnisse voraussetzen, nur abschließen, wenn dafür das nötige 
Know–how ÖBB–intern vorhanden ist. (TZ 24)

 (2) Bei einem Verkauf der Hybrid–CDO2–Tranche wären die Spe-
sen des Verkaufsprozesses in der Größenordnung von etwa 8 % der 
Transaktionskosten sowie die Finanzierungskosten des Verkaufs von 
ebenfalls rd. 8 % zu berücksichtigen. Dadurch dürfte ein Verkauf 
die ÖBB–Gesellschaften maximal rd. 530 Mill. EUR kosten, um wirt-
schaftlich dem Halten der Position gleichwertig zu sein. (TZ 35)

 (3) Aufgrund des begründeten Verdachts von Sorgfaltspflicht-
verletzungen durch Vorstandsmitglieder der involvierten ÖBB–
Gesellschaften im Zusammenhang mit der Vorbereitung oder dem 
Erwerb des Hybrid–CDO2 und des maximal möglichen Verlustes von 
612,9 Mill. EUR bzw. des inzwischen eingetretenen Verlustes von 
295 Mill. EUR aus dem Hybrid–CDO2 sollten die Aufsichtsräte der 
betroffenen ÖBB–Gesellschaften eingehende Untersuchungen zur 
Klärung einer Organhaftung und allfälliger Schadenersatzpflichten 
einleiten und gegebenenfalls Haftungsklagen gegen die verantwort-
lichen Vorstandsmitglieder einbringen. (TZ 21)

 (4) Die Aufsichtsräte der betroffenen ÖBB–Gesellschaften sollten 
im Zusammenhang mit dem Abschluss der Absicherungsvereinba-
rungen die rechtlichen Voraussetzungen für die Haftung der betei-
ligten Vorstandsmitglieder umfassend prüfen und gegebenenfalls 
Schadenersatzansprüche geltend machen. (TZ 34)

 (5) Im Zusammenhang mit der Gewährung von Abfindungen bei 
der Auflösung der Anstellungsverträge mit den beiden ehemaligen 
Vorstandsmitgliedern sollten die Voraussetzungen für eine Organ-
haftung der Mitglieder des Aufsichtsratspräsidiums der ÖBB–Hol-
ding AG geprüft werden. (TZ 41, 42)

 (6) Konsulentenverträge, die persönliche, auf Erfahrungen und 
Geschäftskontakten beruhende Beratungsleistungen ehemaliger Vor-
standsmitglieder zum Inhalt haben, sollten nicht auf juristische Per-
sonen als Vertragspartner ausgedehnt werden. (TZ 40)

Schlussbemerkungen/Schlussempfehlungen

Österreichische Bun-
desbahnen–Holding 
Aktiengesellschaft, 
ÖBB–Infrastruktur 
Aktiengesellschaft, 
ÖBB–Personenverkehr 
Aktiengesellschaft, 
Rail Cargo Austria 
Aktiengesellschaft

Finanztransaktionen der 
Österreichischen Bundesbahnen
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 (7) Angesichts der Dichte der bislang zutage getretenen Verfehlungen 
von Mitarbeitern, die mit dem Erwerb des Hybrid–CDO2 befasst 
waren, sollten die involvierten Gesellschaften Untersuchungen zur 
Klärung und dienstrechtlichen Bewertung der Schuldfrage einleiten. 
In der Folge wären allenfalls geeignete dienstrechtliche Maßnah-
men zu ergreifen, um die unternehmerische Verantwortung inner-
halb des ÖBB–Konzerns wahrzunehmen. (TZ 22)

 (8) Spezialvollmachten für Mitarbeiter wären erst nach abschlie-
ßender Beurteilung eines Geschäftsfalles, vorbehaltlich der Geneh-
migung durch die zuständigen Organe, unter Anführung von 
betraglichen Beschränkungen und nach dem Vier–Augen–Prinzip 
auszustellen. (TZ 19)

 (9) Die ÖBB–Gesellschaften sollten eine Strategie in Bezug auf mög-
liche Ausstiegsszenarien aus den bestehenden Cross Border Lea-
sing–Geschäften entwickeln. Insbesondere wäre angesichts der bei 
vorzeitiger Vertragsbeendigung von den ÖBB–Gesellschaften zu leis-
tenden, hohen Kündigungszahlungen zu prüfen, ob im Falle einer 
vorzeitigen Vertragsbeendigung im Verhandlungswege günstigere 
als die vertraglich vereinbarten Ausstiegskonditionen erzielt wer-
den könnten. Gegebenenfalls sollten wirtschaftlich vertretbare Mög-
lichkeiten eines Ausstiegs aus den Cross Border Leasing–Geschäf-
ten in Abstimmung mit der Strategie genutzt werden. (TZ 14)

 (10) Bei Vorauszahlungsinstrumenten sollten Ratingverschlechte-
rungen von Purchase Undertaking Agreements–Vertragspartnern 
besonders beachtet werden. Gegebenenfalls sollten bei einer erhöh-
ten Ratingverschlechterung — zusätzlich zu den auf Ausfallswahr-
scheinlichkeiten beruhenden Bewertungen — die Auflösungswerte 
ermittelt werden, um die finanziellen Folgen eines Vertragspartner-
wechsels besser abschätzen zu können. (TZ 7)

 (11) Es sollten zumindest zwei Mitarbeiter der ÖBB–Holding AG 
über transaktionsspezifische Detailkenntnisse verfügen, um perso-
nelle Abhängigkeiten zu mindern, eine zuverlässige Vertretungsre-
gelung zu schaffen und ein funktionstüchtiges Vertragscontrolling 
zu gewährleisten. (TZ 12)

 (12) Es wären ein aussagekräftiges Berichtswesen zum Themenkom-
plex CBL aufzubauen und darin Stressszenarien für wirtschaftliche 
Krisenszenarien zu berücksichtigen. (TZ 13)

Schlussbemerkungen/ 
Schlussempfehlungen
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 (13) Es wären alle im Zusammenhang mit Cross Border Leasing–
Transaktionen intern und extern anfallenden Kosten gesammelt zu 
erfassen, um zumindest ex post deren finanzielle Effekte beurtei-
len zu können. (TZ 12)

Schlussbemerkungen/ 
Schlussempfehlungen

Finanztransaktionen der 
Österreichischen Bundesbahnen
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Österreichische Bundesbahnen–Holding Aktiengesellschaft

Dipl.–Ing. Horst PÖCHHACKER
(seit 26. Juni 2007)

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Siegfried DILLERSBERGER
(20. April 2004 bis 31. Mai 2007)

Stellvertreter des 
Vorsitzenden

Dr. Wolfgang REITHOFER
(31. März 2004 bis 29. Mai 2007)

Dr. Johannes STROHMAYER
(22. August 2005 bis 29. Mai 2007)

Franz RAUCH
(seit 20. April 2004)

Dipl.–Ing. Herbert KASSER
(seit 31. März 2008)

Wilhelm HABERZETTL
(seit 20. April 2004)

Dr. Eduard SAXINGER
(26. Juni 2007 bis 15. Juli 2009)
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Vorstand

Mag. Martin HUBER
(1. November 2004 bis 22. April 2008)

Mag. Erich SÖLLINGER
(27. April 2004 bis 31. Oktober 2008)

Gustav POSCHALKO
(1. Dezember 2007 bis 31. März 2010)

Mag. Josef HALBMAYR MBA
(seit 1. November 2008)

Sprecher des  
Vorstands

Mitglieder

Dipl.–Ing. Peter KLUGAR
(seit 26. Mai 2008)

Ing. Franz SEISER
(seit 1. April 2010)

Quelle: Österreichische Bundesbahnen–Holding Aktiengesellschaft (Stand: 26. Mai 2010)

Dipl.–Ing. Peter KLUGAR
(1. Dezember 2007 bis 26. Mai 2008)
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1) Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 7. September 2009 (Verschmelzungsvertrag vom 28. Juli 2009) wurde die ÖBB–
Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft als übernehmende Gesellschaft mit der ÖBB–Infrastruktur Betrieb Aktiengesell-
schaft und der Brenner Eisenbahn GmbH als übertragende Gesellschaften rückwirkend zum 1. Jänner 2009 verschmol-
zen. Die ÖBB–Infrastruktur Bau Aktiengesellschaft wurde in ÖBB–Infrastruktur Aktiengesellschaft umbenannt.

Mag. Martin HUBER 
(16. März 2005 bis 22. April 2008)

ÖBB–Infrastruktur Aktiengesellschaft (vormals ÖBB–Infra-
struktur Bau Aktiengesellschaft)1) 

Ing. Mag. Rudolf FISCHER 
(16. März 2005 bis 25. Mai 2007)

Dr. Eduard SAXINGER 
(seit 26. Juni 2008)

Dipl.–Ing. Peter KLUGAR 
(seit 26. Juni 2008)

Dr. Eduard SAXINGER 
(20. Juni 2007 bis 26. Juni 2008)

Dipl.–Ing. Herbert KASSER 
(seit 26. Juni 2008)

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Stellvertreter des 
Vorsitzenden
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Mag. Arnold SCHIEFER 
(seit 1. August 2009)

Dipl.–Ing. Herwig WILTBERGER 
(seit 1. August 2009)

Mag. Gilbert TRATTNER 
(seit 16. März 2005)

Dipl.–Ing. Dr. Georg–Michael VAVROVSKY 
(seit 16. März 2005)

Ing. Mag. (FH) Andreas MATTHÄ 
(seit 4. November 2008)

Vorstand

Mitglieder Dipl.–Ing. Thomas TÜRINGER 
(16. März 2005 bis 18. Februar 2006)

Dipl.–Ing. Dr. Alfred ZIMMERMANN 
(16. Februar 2006 bis 6. Dezember 2006)
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Quelle: Österreichische Bundesbahnen–Holding Aktiengesellschaft (Stand: 26. Mai 2010)

Sprecher des  
Vorstands

Ing. Mag. (FH) Andreas MATTHÄ 
(1. August 2008 bis 4. November 2008)
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ÖBB–Personenverkehr Aktiengesellschaft

Dipl.–Ing. Horst PÖCHHACKER
(seit 29. Mai 2007)

Dr. Wolfgang REITHOFER
(27. August 2004 bis 25. August 2005)

Prof. Dr. Fredmund MALIK
(27. August 2004 bis 3. April 2007)

Mag. Erich SÖLLINGER
(25. August 2005 bis 10. Februar 2006)

Dipl.–Ing. Dr. Friedrich ZIBUSCHKA
(seit 5. Dezember 2007)

Franz RAUCH
(seit 16. April 2008)

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Stellvertreter des 
Vorsitzenden

Dr. Brigitte EGGLER–BARGHER
(9. Mai 2007 bis 29. Mai 2007)

Dr. Brigitte EGGLER–BARGHER
(24. April 2006 bis 9. Mai 2007)

Dr. Johannes STROHMAYER
(9. Mai 2007 bis 29. Mai 2007)

Mag. Josef HALBMAYR MBA
(29. Mai 2007 bis 30. November 2007)

Dipl.–Bw. Rüdiger VORM WALDE
(17. Mai 2004 bis 27. August 2004)
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Vorstand

Dipl.–Bw. Rüdiger VORM WALDE
(27. August 2004 bis 18. Jänner 2005)

Dkfm. Wilhelmine GOLDMANN
(18. Jänner 2005 bis 25. Juni 2007)

Dipl.–Ing. Dr. Stefan WEHINGER
(1. Oktober 2004 bis 31. März 2008)

Mag. Erich SÖLLINGER
(10. Februar 2006 bis 30. November 2007)

Mag. Josef HALBMAYR MBA
(1. Dezember 2007 bis 28. Februar 2010)

Mag. Gabriele LUTTER
(1. Dezember 2007 bis 13. Oktober 2008)

Dr. Werner KOVARIK
(seit 5. August 2008)

Vorsitzender

Mitglieder Ferdinand SCHMIDT
(29. Mai 2004 bis 21. Oktober 2004)

Andreas FUCHS
(seit 1. März 2010)

Quelle: Österreichische Bundesbahnen–Holding Aktiengesellschaft (Stand: 26. Mai 2010)

Vorstandssprecherin Mag. Gabriele LUTTER
(seit 13. Oktober 2008)
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Dr. Kari KAPSCH 
(23. September 2004 bis 13. April 2007)

Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft

Dipl.–Ing. Horst PÖCHHACKER 
(seit 26. Juni 2007)

Franz RAUCH 
(seit 26. Juni 2007)

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Stellvertreter des 
Vorsitzenden

Franz RAUCH 
(19. April 2007 bis 26. Juni 2007)

Mag. Erich SÖLLINGER 
(17. Mai 2004 bis 19. April 2006)

Franz RAUCH 
(19. April 2006 bis 19. April 2007)

Dr. Veronika KESSLER 
(9. Mai 2007 bis 29. Mai 2007)
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Vorstand

Mag. Erich SÖLLINGER 
(19. April 2006 bis 31. Dezember 2007)

Gustav POSCHALKO 
(1. Oktober 2004 bis 31. Dezember 2007)

Ferdinand SCHMIDT 
(seit 1. Oktober 2004)

Dr. Günther RIESSLAND 
(seit 1. Jänner 2008)

Friedrich MACHER 
(1. Februar 2008 bis 13. Oktober 2008)

Mitglieder

Quelle: Österreichische Bundesbahnen–Holding Aktiengesellschaft (Stand: 26. Mai 2010)

Sprecher des  
Vorstands

Friedrich MACHER 
(seit 13. Oktober 2008)
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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für  
Verkehr, Innovation und Technologie

Infrastrukturbeiträge für die Privatbahnen;  
Follow–up–Überprüfung

Das BMVIT kam dem überwiegenden Teil der Empfehlungen des RH, 
die er im Jahr 2006 veröffentlicht hatte, nicht oder nur in gerin-
gem Ausmaß nach. Das Ressort erstellte das mittelfristige Investi-
tions– und Erhaltungsprogramm 2005 bis 2009 ohne Bezugnahme 
auf verkehrspolitisch übergeordnete Zielsetzungen und ohne Festle-
gung von Verteilungsprioritäten. Förderungsmittel wurden teilweise 
vor Abschluss der Verträge ausbezahlt und auch für nicht ausfüh-
rungsreife Projekte zugesagt. Die Prüfung der widmungsgemäßen 
Verwendung der Förderungsmittel erfolgte nicht systematisch.

Ziel der Follow–up–Überprüfung der Infrastrukturbeiträge für die 
Privatbahnen war es, die Umsetzung von Empfehlungen zu beur-
teilen, die der RH bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprü-
fung abgegeben und deren Verwirklichung das BMVIT zugesagt 
hatte. (TZ 1)

Die Empfehlung des RH, die Aufteilung der Förderungsmittel auf 
Basis einer Festlegung verkehrspolitisch übergeordneter Verteilungs-
prioritäten vorzunehmen, setzte das BMVIT mit einem ersten kon-
zeptionellen Ansatz zur Prioritätenreihung von Förderungsprojekten 
(Entwurf eines Förderungskatalogs mit verkehrspolitischen Bewer-
tungen) erst teilweise um. (TZ 2)

Das BMVIT kam der Empfehlung des RH zur Überprüfung der wid-
mungsgemäßen Verwendung der Förderungsmittel erst teilweise 
nach. Es erließ Förderungsrichtlinien und beauftragte die Erstel-
lung eines Prüfkonzepts zur Unterstützung der Kontrolle der Mit-
telverwendung. (TZ 5)

Den Empfehlungen des RH, die Förderungsübereinkommen rechtzei-
tig und erst nach Vorliegen vollständiger Projektunterlagen sowie 
eisenbahnbehördlicher Genehmigungen abzuschließen, kam das 
BMVIT bisher nicht nach. (TZ 3, 4)
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Die Empfehlung des RH, nicht zweckentsprechend verwendete För-
derungsmittel von den Privatbahnen zurückzufordern, wurde noch 
nicht umgesetzt. (TZ 6) 

 1	Der	RH	überprüfte	von	Juli	bis	August	2009	beim	BMVIT	die	Umset-
zung	der	Empfehlungen,	die	er	bei	einer	vorangegangenen	Gebarungs-
überprüfung	abgegeben	und	deren	Verwirklichung	das	BMVIT	zugesagt	
hatte.	Die	Umsetzung	dieser	Empfehlungen	wurde	anhand	ausgewähl-
ter	Beispiele,	auf	den	Erfahrungen	der	seinerzeitigen	Gebarungsüber-
prüfung	basierend,	evaluiert.	Der	in	Reihe	Bund	2006/12	veröffent-
lichte	Bericht	wird	in	der	Folge	als	Vorbericht	bezeichnet.

Zu	dem	im	Oktober	2009	übermittelten	Prüfungsergebnis	nahm	das	
BMVIT	im	Jänner	2010	Stellung.	Der	RH	erstattete	seine	Gegenäuße-
rung	im	Februar	2010.

 2.1	Der	RH	hatte	dem	BMVIT	als	Träger	der	Verkehrspolitik	in	seinem	Vor-
bericht	empfohlen,	im	mittelfristigen	Investitions–	und	Erhaltungspro-
gramm	verkehrspolitisch	übergeordnete3)	Verteilungsprioritäten	für	die	
Aufteilung	der	Förderungsmittel	festzulegen.	Die	Aufteilung	sollte	auf	
Basis	verkehrspolitischer	Zielsetzungen	und	einer	Prioritätenreihung	
von	Förderungsprojekten	erfolgen.

3)	unter	Beachtung	bundesspezifischer,	überregionaler	Gesichtspunkte

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Verkehrspolitische 
Prioritätensetzung

Kenndaten zu den Infrastrukturbeiträgen für die Privatbahnen

Rechtsgrundlagen	 Privatbahngesetz	2004,	BGBl.	I	Nr.	39/2004
	 Eisenbahngesetz	1957,	BGBl.	Nr.	60/1957

Ausgaben 2005 2006 2007 2008 2009

	 in	Mill.	EUR

Förderungen	an	Privatbahnen1)	 22,79	 27,86	 29,91	 21,68	 10,522)

1)	Voranschlagsansatz	1/65266;	ab	2009:	Voranschlagsansatz	1/41266	–	Erfolg	
2)	Weitere	rd.	13	Mill.	EUR	wurden	einer	Rücklage	für	Auszahlungen	in	künftigen	Jahren	zugeführt.
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Der	RH	stellte	nunmehr	fest,	dass	das	BMVIT	im	Juli	2009	einen	Ent-
wurf	eines	Förderungskatalogs	erstellte,	der	durch	Verknüpfung	von	
Bevölkerungs–	und	Verkehrsindikatoren	eine	verkehrspolitische	Bewer-
tung	der	Priorität	der	eingereichten	Förderungsvorhaben	ermöglichen	
soll.	 Der	 Entwurf	 stellte	 einen	 groben	 ersten	 Ansatz	 zur	 Priorisie-
rung	dar.	Er	nahm	jedoch	auf	die	im	Generalverkehrsplan	vorgege-
benen	Leitziele	nicht	Bezug	und	legte	die	Bundesinteressen	nicht	klar	
dar.	Weiters	fehlte	das	für	die	Berechnung	der	Prioritäten	notwendige	
Mengengerüst.	

Der	Entwurf	diente	für	das	bereits	ausgearbeitete	mittelfristige	Investi-
tions–	und	Erhaltungsprogramm	2010	bis	2014	nur	als	Orientierungs-
hilfe;	eine	Prioritätenreihung	wird	erst	nach	vertiefter	Ausarbeitung	
des	Kriterienkatalogs	—	frühestens	anlässlich	der	Erstellung	des	nächs-
ten	mittelfristigen	Investitions–	und	Erhaltungsprogramms	(2015	bis	
2019)	—	möglich	sein.	

Im	Zuge	der	Follow–up–Überprüfung	wies	das	BMVIT	darauf	hin,	dass	
Privatbahnen	nur	lokale	Bedeutung	hätten	und	daher	im	mittelfristi-
gen	Investitions–	und	Erhaltungsprogramm	2005	bis	2009	keine	Pri-
oritätensetzung	vorgenommen	worden	sei.	

 2.2	Die	Empfehlung	des	RH	wurde	teilweise	umgesetzt.	Das	BMVIT	trug	ihr	
nur	insoweit	Rechnung,	als	ein	erster	konzeptioneller	Ansatz	zur	Pri-
oritätenreihung	von	Förderungsprojekten	erstellt	wurde.	Der	RH	ver-
blieb	daher	bei	seiner	Empfehlung,	für	die	Bemessung	und	Verteilung	
der	Förderungsmittel	verkehrspolitisch	übergeordnete	Verteilungspri-
oritäten	festzulegen.

 2.3	Laut	Stellungnahme	des	BMVIT	sei	es	das	Ziel,	den	Erhalt	der	Infrastruk-
tur	der	Privatbahnen	zu	gewährleisten.	Bei	der	Zuweisung	von	Finan-
zierungsbeiträgen	werde	auf	die	Verkehrsleistung	der	Strecke	geachtet.	
Strecken	aus	Stadtgebieten	und	stark	frequentierte	Strecken	würden	mit	
höheren	Mitteln	dotiert	als	unbedeutende	Privatbahnstrecken.

 2.4	Aus	Sicht	des	RH	war	eine	Klärung	der	förderungspolitischen	Ziel-
setzungen	und	Prioritäten	notwendige	Voraussetzung	einer	transpa-
renten	und	wirkungsorientierten	Zuweisung	von	Förderungsmitteln.	
Dem	BMVIT	gelang	es	bislang	nicht,	das	bundespolitische	Interesse	
an	der	Förderung	von	Privatbahnen	zu	definieren	und	auf	dieser	Basis	
die	Voraussetzungen	sowie	Kriterien	festzulegen,	unter	denen	aus	ver-
kehrspolitischer	Perspektive	des	Bundes	eine	Erhaltung	oder	ein	Aus-
bau	von	Privatbahnen	als	zweckmäßig	und	damit	förderungswürdig	
angesehen	werden	kann.

Verkehrspolitische Prioritätensetzung Infrastrukturbeiträge für die Privatbahnen;  
Follow–up–Überprüfung
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 3.1	Der	RH	hatte	in	seinem	Vorbericht	empfohlen,	mit	den	Vorbereitungs-
arbeiten	für	das	mittelfristige	Investitions–	und	Erhaltungsprogramm	
so	rechtzeitig	zu	beginnen,	dass	die	Förderungsübereinkommen	bereits	
zu	Beginn	ihrer	Laufzeit	vorliegen.

Der	RH	stellte	nunmehr	fest,	dass	das	BMVIT	mit	13	Privatbahnen	für	
die	Jahre	2005	bis	2009	Förderungsverträge	und	zusätzlich	mit	vier	
dieser	Privatbahnen	weitere	Verträge	für	fünf	Sonderinvestitionspro-
gramme	abgeschlossen	hatte.	Von	den	Verträgen	für	die	Jahre	2005	
bis	2009	wurden	sieben	im	zweiten	Halbjahr	2005,	fünf	im	Jahr	2006	
und	einer	im	Jahr	2007	abgeschlossen.	

In	 drei	 Fällen	wurden	 bereits	mehrere	Monate,	 bevor	 die	 Verträge	
unterzeichnet	waren,	Zahlungen	geleistet.	

Zur	 Zeit	 der	 Follow–up–Überprüfung	 und	 damit	 vier	 Monate	 vor	
Beginn	des	neuen	Förderungszeitraums	2010	bis	2014	waren	wesent-
liche	Voraussetzungen	für	den	Vertragsabschluss	noch	ungeklärt.	Es	
fehlten	die	Vertragsentwürfe,	die	erforderliche	Zustimmung	des	BMF	
sowie	die	Mitfinanzierungszusagen	der	Länder.	Die	Frage,	wann	die	
neuen	Verträge	abgeschlossen	werden	können,	war	noch	offen.

 3.2	Die	Empfehlung	des	RH	wurde	noch	nicht	umgesetzt.	Die	Verträge	für	
den	Förderungszeitraum	2005	bis	2009	waren	teilweise	erst	ein	bis	
zwei	Jahre	nach	dem	Beginn	ihrer	Laufzeit	unterfertigt	worden	und	
auch	der	zeitgerechte	Abschluss	der	Verträge	für	den	Förderungszeit-
raum	2010	bis	2014	war	nicht	gesichert.	Im	Sinne	der	Planungssicher-
heit	und	zur	Wahrung	der	Interessen	des	Förderungsgebers	empfahl	
der	RH	neuerlich,	die	Förderungsverträge	vor	Beginn	ihrer	Laufzeit	
abzuschließen.

 3.3	Laut	Stellungnahme	des	BMVIT	sei	die	Verzögerung	bei	den	Vertrags-
abschlüssen	auf	verspätete	Budgetbeschlüsse	sowie	auf	Abstimmungs-
schwierigkeiten	der	Privatbahnunternehmen	und	der	Finanzierungs-
partner	(Bundesländer)	zurückzuführen	gewesen.	Aus	Sicht	des	BMVIT	
werde	in	Zukunft	ein	rechtzeitiger	Abschluss	möglich	sein.

Zeitgerechter 
Vertragsabschluss
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 4.1	Der	RH	hatte	in	seinem	Vorbericht	empfohlen,	Förderungsübereinkom-
men	erst	nach	Vorliegen	vollständiger	Projektunterlagen	und	eisen-
bahnbehördlicher	Genehmigungen	abzuschließen.

Der	RH	stellte	nunmehr	fest,	dass	das	BMVIT	im	Jahr	2005	„Richtlinien	
für	die	Gewährung	von	Finanzierungsbeiträgen	für	 Infrastrukturin-
vestitionen	und	–erhaltungsmaßnahmen“	an	Privatbahnen	erließ.	Die	
Richtlinien	regelten	die	näheren	Bestimmungen	über	die	Gewährung	
der	Finanzierungsbeiträge	und	waren	Vertragsbestandteil,	sahen	aber	
explizit	das	Vorliegen	von	Projektunterlagen	und	allfälligen	behörd-
lichen	 Genehmigungen	 als	 Voraussetzung	 einer	 Förderungszusage	
nicht	vor.	

Den	Förderungsansuchen	für	den	Förderungszeitraum	2005	bis	2009	
lagen	in	keinem	einzigen	Fall	aussagekräftige	Projektunterlagen	(ein-
schließlich	 technischer	 Ausführungspläne	 und	 Wirtschaftlichkeits-
bewertungen)	bei.	Die	Projektdarstellung	der	Privatbahnen	war	auf	
Kosten–,	Finanzierungs–	und	Zeitpläne	beschränkt.	Auch	fehlten	Nach-
weise	der	eisenbahnrechtlichen	Genehmigungen	der	Vorhaben.	Damit	
leistete	das	BMVIT	Zahlungen	für	noch	nicht	ausführungsreife	Pro-
jekte	und	lange	vor	Beginn	der	Bauausführung.

Die	Probleme	im	Zusammenhang	mit	der	Förderungsgewährung	auf	
Basis	unzureichender	Projektplanungen	zeigten	sich	u.a.	in	folgendem	
Beispiel:

Eine	Privatbahn	beantragte	im	Rahmen	des	mittelfristigen	Investitions–	
und	Erhaltungsprogramms	2001	bis	2004	ein	umfangreiches	Projekt,	
für	welches	noch	keine	 ausreichend	konkreten	Planungsunterlagen	
vorlagen	und	das	mit	benachbarten	Bauvorhaben	(jenen	der	Straßen-
verwaltung	und	von	Anrainern)	nicht	abgestimmt	war.	Dadurch	ver-
schob	sich	der	Baubeginn	auf	unbestimmte	Zeit.	Dennoch	schloss	das	
BMVIT	bereits	im	Jahr	2001	einen	Förderungsvertrag	ab.	

Auf	Antrag	der	Privatbahn	stimmte	das	BMVIT	im	Jahr	2004	der	Auf-
schiebung	 der	 Investition	 bis	 zur	 angenommenen	 Umsetzungsreife	
des	Projekts	im	Jahr	2005	zu.	Das	Projekt	wurde	jedoch	auch	im	Zeit-
raum	2005	bis	2009	nicht	begonnen,	sondern	soll	nunmehr	—	nach	
fast	einem	Jahrzehnt	—	ab	2010	realisiert	werden.	Die	dazu	notwen-
digen	Projektunterlagen	und	Genehmigungen	lagen	dem	BMVIT	auch	
im	Jahr	2009	noch	nicht	vor.	Das	BMVIT	hatte	bis	zum	Ende	der	Fol-
low–up–Überprüfung	 für	dieses	Projekt	 bereits	 Förderungsmittel	 in	
Höhe	von	rd.	1,20	Mill.	EUR	ausbezahlt.

Projektunterlagen 
und behördliche 
Genehmigungen
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 4.2	Die	Empfehlung	des	RH	wurde	noch	nicht	umgesetzt.	Als	Förderungs-
voraussetzung	war	das	Vorliegen	von	Projektunterlagen	und	Geneh-
migungen	weder	generell	in	den	Richtlinien	für	die	Gewährung	von	
Finanzierungsbeiträgen	enthalten	noch	forderte	das	BMVIT	es	pro-
jektbezogen	ein.	

Der	RH	wiederholte	daher	seine	Empfehlung,	Investitionen	erst	dann	
zu	fördern,	wenn	für	das	Projekt	vollständige	Projektunterlagen	und	
behördliche	Genehmigungen	vorliegen.

 4.3	Laut	Stellungnahme	des	BMVIT	sei	die	Vorlage	behördlicher	Genehmi-
gungen	vor	Erteilung	der	Finanzierungszusage	nicht	praxisgerecht,	weil	
die	Baufertigstellungsfrist	üblicherweise	drei	Jahre	betrage,	während	
es	sich	um	fünfjährige	Investitionsprogramme	handle.	Weiters	wür-
den	Eisenbahninfrastrukturmaßnahmen	in	vielen	Fällen	keines	Baube-
scheids	 bedürfen.	 Die	 Bewertung	 von	 Infrastrukturmaßnahmen	 mit	
Wirtschaftlichkeitskriterien	lehnte	das	BMVIT	ab,	weil	die	Maßnah-
men	sich	an	der	Sicherheit	und	Erhaltung	des	Bestehenden	zu	orien-
tieren	hätten.

 4.4	Der	RH	erachtete	das	Vorliegen	von	Projektunterlagen	und	allfällig	
notwendigen	behördlichen	Genehmigungen	vor	der	Zuweisung	von	
Förderungsmitteln	für	unabdingbar,	um

–	 Klarheit	zwischen	Förderungsgeber	und	Förderungsnehmer	zu	schaf-
fen,	für	welchen	Zweck	bzw.	für	welches	konkrete	Projekt	die	För-
derungsmittel	bereitgestellt	werden,	

–	 sicherzustellen,	dass	die	Förderungsmittel	für	bereits	umsetzungs-
reife	Projekte	gegeben	werden,	und	

–	 sicherzustellen,	dass	Förderungsmittel	nicht	als	zinsenlose	Kredite	
missbraucht	werden.

Weiters	entgegnete	der	RH,	dass	für	eine	gezielte	und	wirkungsvolle	
Ressourcenzuweisung	eine	Kosten–Nutzen–Abschätzung	von	Förde-
rungsprojekten	unentbehrlich	ist,	wobei	die	gesamtwirtschaftliche	(ins-
besondere	verkehrspolitische)	Bedeutung	der	Projekte	im	Verhältnis	zu	
den	Kosten	zu	beurteilen	ist.	Der	bloße	Weiterbetrieb	von	Privatbahn-
strecken	—	ohne	Bedachtnahme	auf	Bedarf,	Nutzungsfrequenz,	Kos-
ten	und	verkehrspolitische	Alternativen	—	stünde	der	Zielsetzung	der	
Privatbahnförderung	entgegen.

Projektunterlagen und 
behördliche Genehmigungen
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 5.1	Der	RH	hatte	in	seinem	Vorbericht	empfohlen,	die	widmungsgemäße	
Verwendung	der	Förderungsmittel	zu	überprüfen.	

Laut	damaliger	Stellungnahme	des	BMVIT	 sollten	die	bemängelten	
Vollzugsdefizite	künftig	durch	Einbeziehung	der	Schieneninfrastruk-
tur–Dienstleistungsgesellschaft	mbH	ausgeglichen	werden.

Der	RH	stellte	nunmehr	fest,	dass	die	vom	BMVIT	im	Jahr	2005	erlas-
senen	„Richtlinien	für	die	Gewährung	von	Finanzierungsbeiträgen	für	
Infrastrukturinvestitionen	und	–erhaltungsmaßnahmen“	Vertragsbe-
standteil	waren.	Sie	verpflichteten	die	Förderungsnehmer	zur	Vorlage	
von	Verwendungsnachweisen	bis	zum	30.	Mai	des	auf	die	Auszah-
lung	des	ersten	Teilbetrags	folgenden	Jahres.	Bei	mehrjährigen	Pro-
jekten	war	zusätzlich	zu	den	jährlichen	Verwendungsnachweisen	ein	
abschließender	Gesamtverwendungsnachweis	vorgesehen.	

Einige	Privatbahnen	übermittelten	die	Verwendungsnachweise	jähr-
lich,	von	vielen	Privatbahnen	standen	die	Nachweise	aus	(für	2008	
lagen	nur	 fünf	von	13	erforderlichen	Nachweisen	vor).	Das	BMVIT	
hatte	in	keinem	einzigen	Fall	—	auch	nicht	vor	der	nächsten	Mittelan-
weisung	—	von	diesen	Privatbahnen	die	ausstehenden	Verwendungs-
nachweise	eingefordert.	

Das	 BMVIT	 bezog	 die	 Schieneninfrastruktur–Dienstleistungsgesell-
schaft	mbH	bis	zur	Zeit	der	Follow–up–Überprüfung	erst	in	die	Kont-
rolle	der	Mittelverwendung	eines	Förderungswerbers	ein.	Das	Ressort	
selbst	prüfte	die	Mittelverwendung	nur	ansatzweise	und	ohne	struk-
turiertes	Konzept.	Eine	nachvollziehbare	Dokumentation	der	Kontrol-
len	fehlte.

Im	Mai	2009	ersuchte	das	BMVIT	die	Schieneninfrastruktur–Dienst-
leistungsgesellschaft	mbH,	ein	methodisches	und	personelles	Prüfkon-
zept	zu	erstellen.	Zur	Zeit	der	Follow–up–Überprüfung	lag	ein	solches	
Konzept	noch	nicht	vor.	

 5.2	Die	Empfehlung	des	RH	wurde	nur	in	Ansätzen	umgesetzt,	nämlich	
durch	die	Erlassung	der	Förderungsrichtlinie	2005	sowie	die	fallweise	
Beauftragung	 der	 Schieneninfrastruktur–Dienstleistungsgesellschaft	
mbH.	

Der	RH	kritisierte,	dass	das	BMVIT	die	ausstehenden	Verwendungs-
nachweise	entgegen	den	Vorgaben	der	inzwischen	erstellten	Richtlinien	
nicht	einforderte.	Er	hielt	daher	seine	Empfehlung,	die	widmungsge-
mäße	Verwendung	der	Förderungsmittel	zu	überprüfen,	aufrecht.

Verwendungs-
kontrolle
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 5.3	Das	BMVIT	verwies	in	seiner	Stellungnahme	auf	die	Beauftragung	der	
Schieneninfrastruktur–Dienstleistungsgesellschaft	mbH	im	Mai	2009,	
ein	methodisches	Prüfkonzept	für	das	auslaufende	mittelfristige	Investi-
tionsprogramm	bis	Ende	2009	zu	erstellen.	Weiters	werde	bis	Juni	2010	
ein	dienstzugeteilter	Mitarbeiter	Prüfungen	der	widmungsgemäßen	Mit-
telverwendung	durchführen.

 6.1	Der	RH	hatte	 in	 seinem	Vorbericht	 empfohlen,	 nicht	widmungsge-
mäß	verwendete	Förderungsmittel	von	den	Privatbahnen	zurückzu-
fordern.

Der	RH	stellte	nunmehr	fest,	dass	die	vom	BMVIT	im	Jahr	2005	erlas-
senen	„Richtlinien	für	die	Gewährung	von	Finanzierungsbeiträgen	für	
Infrastrukturinvestitionen	und	–erhaltungsmaßnahmen“	eine	Rückzah-
lung	bereits	ausbezahlter	Finanzierungsbeiträge	vorsahen.	

Bis	zur	Zeit	der	Follow–up–Überprüfung	erfolgten	keine	Rückzahlun-
gen	von	widmungswidrig	verwendeten	Förderungsmitteln.	Folgende	
vom	RH	beanstandeten	Fälle	zeigten,	dass	das	BMVIT	von	seiner	Mög-
lichkeit	zur	Rückforderung	nicht	Gebrauch	gemacht	hatte:

–	 Eine	 Privatbahn	 investierte	 in	 den	 Jahren	 2005	 bis	 2007	 rd.	
14,30	Mill.	EUR,	von	denen	das	BMVIT	Förderungsmittel	in	Höhe	
von	7,50	Mill.	EUR	bereitstellte.	Das	BMVIT	beauftragte	die	Schie-
neninfrastruktur–Dienstleistungsgesellschaft	mbH	mit	der	Überprü-
fung	der	vertragskonformen	Verwendung	der	Förderungsmittel.	Die	
Schieneninfrastruktur–Dienstleistungsgesellschaft	mbH	kam	im	Jahr	
2008	 zum	Ergebnis,	 dass	 von	den	gewährten	Förderungsmitteln	
3,40	Mill.	EUR	nicht	vertragskonform	verwendet	worden	waren	und	
empfahl	dem	BMVIT,	eine	Rückforderung	der	Förderungsmittel	zu	
erwägen.	Das	BMVIT	hat	bis	zum	Abschluss	der	Follow–up–Über-
prüfung	die	Förderungsmittel	nicht	zurückgefordert.

–	 Eine	weitere	Privatbahn	fand	mit	den	im	Sonderinvestitionsprogramm	
2004	bis	2008	zuerkannten	Förderungsmitteln	(0,90	Mill.	EUR)	für	
eine	Park&Ride–Anlage	nicht	das	Auslangen.	Sie	beantragte	ab	2006	
eine	Aufstockung	 der	 Förderungsmittel	 und	 erhielt	 einen	Vertrag	
für	ein	weiteres	projektbezogenes	Sonderinvestitionsprogramm	mit	
Förderungsmitteln	von	nunmehr	insgesamt	1,40	Mill.	EUR.	Die	Pri-
vatbahn	hatte	 zur	Zeit	 der	 Follow–up–Überprüfung	—	 fünf	 Jahre	
nach	Auszahlung	der	ersten	Förderungsmittel	—	mit	dem	Bau	der	
Park&Ride–Anlage	noch	nicht	begonnen.	Die	ausbezahlten	Förde-
rungsmittel	in	Höhe	von	0,72	Mill.	EUR	hatte	das	BMVIT	—	entgegen	
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den	Richtlinien	für	die	Gewährung	von	Finanzierungsbeiträgen	—	bis	
zum	Ende	der	Follow–up–Überprüfung	nicht	zurückgefordert.

 6.2	Die	Empfehlung	des	RH	war	noch	nicht	umgesetzt.	Der	RH	hielt	daher	
seine	Empfehlung	aufrecht,	nicht	widmungsgemäß	verwendete	Förde-
rungsmittel	zurückzufordern.

 6.3	Laut	Stellungnahme	des	BMVIT	gleiche	es	widmungswidrig,	d.h.	nicht	
vertragskonform,	verwendete	Budgetmittel	durch	Kürzung	der	laufenden	
Zahlungen	aus.	Eine	Rückforderung	könnte	kleinere	Privatbahnen	in	
den	Konkurs	treiben.	Der	Rückforderungsfall	der	Park&Ride–Anlage	
werde	von	der	Schieneninfrastruktur–Dienstleistungsgesellschaft	mbH	
geprüft.

 6.4	Der	RH	wies	darauf	hin,	dass	das	BMVIT	selbst	in	seinen	im	Jahr	2005	
erlassenen	„Richtlinien	für	die	Gewährung	von	Finanzierungsbeiträ-
gen	für	Infrastrukturinvestitionen	und	–erhaltungsmaßnahmen”	(die	
Vertragsbestandteil	sind)	bei	nicht	widmungsgemäßer	Mittelverwen-
dung	ausdrücklich	eine	Rückzahlung	der	bereits	geleisteten	Zahlungen	
sowie	die	Einstellung	weiterer	Zahlungen	vorsah.

 7	Der RH stellte fest, dass von fünf überprüften Empfehlungen des 
Vorberichts zwei teilweise und drei nicht umgesetzt wurden. Er hob 
die folgenden Empfehlungen hervor.

 (1) Für die Bemessung und Verteilung der Förderungsmittel wären 
verkehrspolitisch übergeordnete Verteilungsprioritäten festzulegen. 
(TZ 2)

 (2) Die widmungsgemäße Verwendung der Förderungsmittel wäre 
zu überprüfen. (TZ 5)

 (3) Die Förderungsverträge wären bereits vor Beginn ihrer Laufzeit 
abzuschließen. (TZ 3)

 (4) Investitionen wären erst dann zu fördern, wenn für das Pro-
jekt vollständige Projektunterlagen und behördliche Genehmigungen 
vorliegen. (TZ 4)

 (5) Nicht widmungsgemäß verwendete Förderungsmittel wären von 
den Privatbahnen zurückzufordern. (TZ 6)

Rückforderung von Förderungsmitteln Infrastrukturbeiträge für die Privatbahnen;  
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Kurzfassung

Wirkungsbereich der Bundesministerien für 
Finanzen
Land– und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Verkehr, Innovation und Technologie

Verwendung der Mehreinnahmen aus der Mineral-
ölsteuererhöhung

Der Bund nahm aus der MÖSt–Erhöhung 2007 und 2008 zusätzlich 
391 Mill. EUR ein. Die Umsetzung des Ziels, diese Mehreinnahmen 
aus der Erhöhung der Mineralölsteuer ab 1. Juli 2007 für Infra-
strukturmaßnahmen und klimarelevante Projekte zu verwenden, 
war nicht ausreichend konkretisiert. Intern oder nach außen hin 
transparente Vorgaben, welche konkreten Maßnahmen oder Pro-
gramme aus den Mehreinnahmen finanziert werden sollten, fehl-
ten. Konkrete Projekte konnten nicht vorgelegt werden. 

Eine Evaluierung der tatsächlichen Mehreinnahmen fehlte ebenso 
wie die Festlegung konkreter Wirkungsziele und Steuerungsmaß-
nahmen zur Evaluierung der Zielerreichung. 

Prüfungsziel

Ziel der Gebarungsüberprüfung war es festzustellen, ob die Mehrein-
nahmen aus der Erhöhung der Mineralölsteuer (MÖSt) entsprechend 
den politischen Willenserklärungen für Infrastrukturmaßnahmen 
und klimarelevante Projekte verwendet wurden. Die Gebarungs-
überprüfung war Teil des Prüfungsschwerpunkts „Wirkungsorien-
tierung“. (TZ 1) 
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Vorgaben bzw. Ziele zur Mittelverwendung

Die im März 2007 beschlossene Klimastrategie 2007 sah zusätz-
lich zur im Regierungsübereinkommen vorgesehenen Erhöhung der 
MÖSt um 1 Cent je Liter Benzin und 3 Cent je Liter Diesel eine wei-
tere Erhöhung um 2 Cent je Liter vor. Entsprechend dieser Zielvor-
gaben der Klimastrategie 2007 wurden die Steuersätze für Benzin 
und Diesel mit dem Budgetbegleitgesetz 2007 ab 1. Juli 2007 um 3 
bzw. 5 Cent je Liter erhöht. (TZ 3)

Das BMF stellte für die Erhöhung der MÖSt keine vertiefenden 
Betrachtungen zu Auswirkung auf die Treibstoffnachfrage oder zu 
erwarteten bzw. angestrebten Lenkungseffekten an. Bei der Erhö-
hung standen vor allem die gesteigerten Einnahmen und weniger 
die Lenkungseffekte im Vordergrund. (TZ 3)

Gemäß Regierungsübereinkommen und Ministerratsbeschluss soll-
ten mit den Mehreinnahmen eine Infrastrukturoffensive und kli-
marelevante Projekte finanziert werden. Weder ressortübergreifend 
noch ressortintern fanden sich konkrete quantifizierte Ziele, die mit 
den eingesetzten Mitteln erreicht werden sollten. Es fehlten kon-
krete Struktur–, Ergebnis– oder Wirkungsziele, die mit dem Mit-
teleinsatz erreicht werden sollten. Die Ziele waren nicht auf ein-
zelne Politikfelder herunter gebrochen und Indikatoren zur Messung 
waren nicht vorgesehen. Die Zielsetzung war damit zu abstrakt, um 
eine Zielerreichung evaluieren zu können. (TZ 4)

Eine politische Vereinbarung von Bund, Ländern und Gemeinden aus 
dem Jahr 2007 regelte die Verwendung der Länder– und Gemein-
deanteile an den Mehreinnahmen aus der MÖSt. Auf Wunsch der 
Länder wurde unter anderem die Art der Mittelverwendung weni-
ger konkret festgelegt, die Berichtspflichten entfielen und die Gül-
tigkeit der Vereinbarung war bis zur nächsten Steuerreform befris-
tet. Sie endete somit mit Inkrafttreten der Steuerreform 2009 nach 
nur eineinhalb Jahren Laufzeit. Danach konnten die Länder völlig 
frei über die Mehreinnahmen verfügen. (TZ 5) 

Kurzfassung
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Einnahmen aus der MÖSt 

Das BMF prognostizierte Mehreinnahmen aus der Erhöhung der 
MÖSt in Höhe von 140 Mill. EUR für das Jahr 2007 und 440 Mill. 
EUR für das Jahr 2008. Die prognostizierten Mehreinnahmen soll-
ten im Verhältnis 73 : 15 : 12 auf Bund, Länder und Gemeinden 
aufgeteilt werden. Der Bund sollte 418,39 Mill. EUR dieser Mehr-
einnahmen erhalten. (TZ 6)

Die tatsächlichen Mehreinnahmen beliefen sich 2007 und 2008 auf 
insgesamt 542,71 Mill. EUR. Sie erreichten im Jahr 2007 annähernd 
den prognostizierten Wert (– 4,32 Mill. EUR), im Jahr 2008 lagen 
sie um 32,97 Mill. EUR darunter. Das BMF führte keinen Soll/Ist–
Vergleich der prognostizierten mit den tatsächlichen Mehreinnah-
men durch. (TZ 7)

Tatsächliche Mittelverwendung – Berechnung des RH

Für die Verwendung der prognostizierten Mehreinnahmen in Höhe 
von 418,39 Mill. EUR auf Bundesebene hatte der Gesetzgeber im 
Zuge der Erhöhung die grundsätzliche Zielrichtung vorgegeben. 
Intern oder nach außen hin transparente Vorgaben, welche kon-
kreten Maßnahmen oder Programme in den Bereichen Infrastruktur 
und Klimaschutz aus den Mehreinnahmen finanziert werden sollten, 
fehlten. Auch im Rahmen der Gebarungsüberprüfung konnten die 
überprüften Ressorts keine konkreten Projekte nennen. Außerdem 
war es dem BMF durch das fehlende Einnahmen–Controlling nicht 
möglich, den Einnahmenausfall gegenüber der Prognose zu beziffern. 
Damit fehlte auch die Möglichkeit zu evaluieren, ob die Maßnahmen, 
die mit den prognostizierten Mehreinnahmen der MÖSt–Erhöhung 
finanziert werden sollten, finanzierbar bleiben. (TZ 8, 17)

Mangels konkreter Vorgaben bzw. mangelnder Controllingdaten des 
BMF untersuchte der RH die tatsächliche Verwendung des Bundes-
anteils. Er stellte Infrastrukturmaßnahmen und klimarelevante Pro-
jekte des Bundes zusammen, untersuchte sie auf inhaltliche Zusam-
menhänge mit der MÖSt–Erhöhung und betrachtete die Entwicklung 
der Mittelverwendung in diesen Bereichen. (TZ 8)

Kurzfassung Verwendung der Mehreinnahmen 
aus der Mineralölsteuererhöhung
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Der RH konnte so von den prognostizierten Mehreinnahmen in 
Höhe von 418,39 Mill. EUR 367,39 Mill. EUR Infrastrukturprojekten 
bzw. klimarelevanten Projekten zuordnen. 2007 und 2008 wurden 
170,7 Mill. EUR zusätzlich für Schieneninfrastrukturmaßnahmen 
und 146,69 Mill. EUR für den Klima– und Energiefonds verwen-
det. Bei der Erhöhung von Mitteln für das JI/CDM–Programm (Pro-
jekte mit anderen Staaten zur Reduktion klimaschädlicher Emissi-
onen) um 30 Mill. EUR bestand ein sachlicher Zusammenhang mit 
der MÖSt–Erhöhung. Bei der Erhöhung des Zusagerahmens für die 
Umweltförderung im In– und Ausland von 20 Mill. EUR bestand 
zwar kein zeitlicher, aber zumindest ein sachlicher Zusammenhang. 
(TZ 8 bis 17)

Tatsächlich nahm der Bund aus der MÖSt–Erhöhung 2007, 2008 
zusätzlich 391 Mill. EUR ein. (TZ 17) 

Kurzfassung

Tabelle 1: Mittelverwendung der Mehreinnahmen aus der 
 MÖSt–Erhöhung für Infrastruktur und klimarelevante 
 Projekte in den Jahren 2007 und 2008 auf Bundesebene 

 2007 2008

	 in	Mill.	EUR

Eisenbahninfrastruktur	 60,00	 110,70

Klima–	und	Energiefonds	 47,40	 99,29

JI/CDM–Programm	 10,00	 20,00

Umweltförderung	im	In–	und	Ausland	 10,00	 10,00

Summe 127,40 239,99
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 1	Der	RH	überprüfte	von	April	bis	Mai	2009	die	Verwendung	der	Mehr
einnahmen	aus	der	Erhöhung	der	Mineralölsteuer	(MÖSt)	auf	Ebene	
des	Bundes.	Ziel	der	Gebarungsüberprüfung	war	es	festzustellen,	ob	
die	Mehreinnahmen	entsprechend	den	politischen	Willenserklärungen	
für	Infrastrukturmaßnahmen	und	klimarelevante	Projekte	verwendet	
wurden.	Geprüft	wurde	die	Gebarung	der	Jahre	2005	bis	2008.	Der	
Schwerpunkt	der	Überprüfung	lag	beim	BMF.	Weitere	Erhebungen	fan
den	im	BMLFUW	und	im	BMVIT	statt.

Die	Gebarungsüberprüfung	war	Teil	des	Prüfungsschwerpunkts	„Wir
kungsorientierung“.

Zu	dem	im	September	2009	übermittelten	Prüfungsergebnis	nahm	das	
BMF	im	Dezember	2009	Stellung.	Das	BMVIT	und	das	BMLFUW	ver
zichteten	auf	eine	Stellungnahme.	Der	RH	erstattete	im	Jänner	2010	
seine	Gegenäußerung.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Verwendung der Mehreinnahmen 
aus der Mineralölsteuererhöhung

Kenndaten zur Verwendung der Mehreinnahmen 
aus der Erhöhung der Mineralölsteuer

Grundlagen	 Budgetbegleitgesetz	2007,	BGBl.	I	Nr.	24/2007
	 Politische	Vereinbarung	über	die	Verwendung	der	Mehreinnahmen	

der	Länder	und	Gemeinden	aus	der	Mineralölsteuererhöhung	2007	
(MÖSt–Pakt)	vom	5.	Juli	2007

	 Bundesfinanzgesetz	2007,	BGBl.	I	Nr.	22/2007
	 Bundesfinanzgesetz	2008,	BGBl.	I	Nr.	23/2007
	 Klima–	und	Energiefondsgesetz,	BGBl.	I	Nr.	40/2007	i.d.g.F.
	 Umweltförderungsgesetz,	BGBl.	Nr.	185/1993	i.d.g.F.
	 Mineralölsteuergesetz,	BGBl.	I	Nr.	630/1994	i.d.g.F.

 2005 2006 2007 2008

	 in	Mill.	EUR

Einnahmen MÖSt	 3.565	 3.553	 3.689	 3.894

Mehreinnahmen MÖSt aus der Erhöhung 2007

Prognose	BMF	 	 	 140,0	 440,0

tatsächliche	Mehreinnahmen	 	 	 135,7	 407,0
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 2	Die	MÖSt	war	eine	spezifische	Verbrauchssteuer	und	nach	der	Umsatz
steuer,	der	Lohnsteuer	und	der	Körperschaftssteuer	die	Bundesabgabe	
mit	dem	viertgrößten	Aufkommen.

Das	Mineralölsteuergesetz	1995	(BGBl.	I	Nr.	630/1994	i.d.g.F.)	regelte	
die	Steuersätze	für	sämtliche	Mineralöle.	Bei	der	Besteuerung	der	Treib
stoffe	wurde	nach	dem	Anteil	an	Blei,	Schwefel	und	biogenen	Stof
fen	unterschieden.

Die	Richtlinie	2003/96/EG	des	Rates	zur	Restrukturierung	der	gemein
schaftlichen	Rahmenvorschriften	zur	Besteuerung	von	Energieerzeug
nissen	und	elektrischem	Strom	legte	für	Energieerzeugnisse	und	damit	
auch	für	Heiz–	und	Kraftstoffe	die	Mindeststeuerbeträge	fest,	die	ab	
1.	Jänner	2004	von	den	Mitgliedstaaten	einzuheben	waren.	Österreich	
lag	bei	der	Treibstoffbesteuerung	im	europäischen	Mittelfeld.

 3.1	Im	 Ministerialentwurf	 zum	 Budgetbegleitgesetz,	 den	 das	 BMF	 im	
Februar	2007	 zur	 Begutachtung	 aussandte,	 war	 in	 Umsetzung	 des	
Regierungsprogramms	der	XXIII.	Gesetzgebungsperiode	(i.d.F.	Regie
rungsübereinkommen)	eine	Erhöhung	der	MÖSt	um	1	Cent	je	Liter	für	
Benzin	und	um	3	Cent	je	Liter	für	Diesel	vorgesehen.

Der	Ministerrat	beschloss	im	März	2007	die	„Anpassung	der	nationalen	
Klimastrategie	zur	Erreichung	des	Kyoto–Ziels	2008	bis	2012“	(Klima
strategie	2007).	In	diesem	Zusammenhang	vereinbarte	der	Minister
rat,	abweichend	vom	Regierungsübereinkommen,	die	MÖSt	um	weitere	
2	Cent,	also	um	insgesamt	3	Cent	je	Liter	für	Benzin	und	um	insge
samt	5	Cent	je	Liter	für	Diesel,	anzuheben.

Die	Erhöhung	der	MÖSt	floss	in	die	Regierungsvorlage	zum	Budget
begleitgesetz	2007	ein.	Die	Steuersätze	für	Benzin	und	Diesel	wurden	
somit	mit	der	Novelle	des	Mineralölsteuergesetzes	im	Rahmen	des	Bud
getbegleitgesetzes	ab	1.	Juli	2007	um	3	bzw.	5	Cent	je	Liter	erhöht.

 3.2	Der	RH	stellte	fest,	dass	das	BMF	für	die	Erhöhung	der	MÖSt	keine	ver
tieften	Betrachtungen	zur	Auswirkung	auf	die	Treibstoffnachfrage	oder	
zu	erwarteten	bzw.	angestrebten	Lenkungseffekten	angestellt	hatte.	
Zudem	war	die	zusätzliche	Erhöhung	der	MÖSt	um	weitere	2	Cent	im	
BMF	nicht	vorbereitet	worden.	

Gesetzliche 
Grundlagen

Steuersätze
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Der	RH	kam	zur	Ansicht,	dass	bei	der	Erhöhung	der	MÖSt	vor	allem	
die	gesteigerten	Einnahmen	und	weniger	die	Lenkungseffekte	im	Vor
dergrund	standen.	Vielmehr	sollte	die	zusätzliche	Erhöhung	eine	kurz
fristige	Finanzierung	zusätzlicher	klimarelevanter	Maßnahmen	ohne	
fundierte	Berechnungsgrundlage	und	Darstellung	der	Auswirkungen	
ermöglichen.

Der	RH	empfahl,	künftige	Abgabenerhöhungen	auf	Lenkungswirkungen	
zu	untersuchen	und	vor	dem	Hintergrund	der	erwarteten	Wirkungen	
die	Entwicklung	des	Abgabenaufkommens	abzuschätzen.

 3.3	Das	BMF	merkte	an,	dass	der	RH	seine	Ansicht,	die	Einnahmefunktion	
und	weniger	der	Lenkungseffekt	wäre	im	Vordergrund	gestanden,	nicht	
argumentierte.	Bei	derart	simplen	Steuererhöhungen	ließen	sich	Ein-
nahmefunktion	und	Lenkungseffekt	auch	nicht	trennen.	Zudem	seien	
die	Auswirkungen	der	MÖSt–Erhöhung	auf	die	Treibstoff–Absatzmenge	
bei	der	Schätzung	durch	die	Einrechnung	einer	Preiselastizität	berück-
sichtigt	worden.

 3.4	Dazu	entgegnete	der	RH,	dass	seine	Ansicht	einerseits	auf	den	Ziel
setzungen	des	Regierungsübereinkommens	—	der	Finanzierung	einer	
Infrastrukturoffensive	durch	die	MÖSt–Erhöhung	—	und	andererseits	
auf	dem	Fehlen	von	Abschätzungen	zur	Auswirkung	der	MÖSt–Erhö
hung	um	weitere	2	Cent	durch	den	Ministerratsbeschluss	vom	März	
2007	beruhte.	

 4.1	Das	Regierungsübereinkommen	sah	neben	einer	Erhöhung	der	LKW–
Maut	eine	Erhöhung	der	MÖSt	um	1	Cent	je	Liter	Benzin	bzw.	3	Cent	
je	Liter	Diesel	vor,	um	mit	den	Mehreinnahmen	aus	beiden	Maßnah
men	eine	Infrastrukturoffensive	zu	finanzieren.	Die	Finanzierung	kei
ner	anderen	geplanten	Maßnahme	war	im	Regierungsübereinkommen	
so	konkret	festgelegt.

Nachdem	der	Ministerrat	mit	der	Klimastrategie	2007	gleichzeitig	die	
Erhöhung	der	MÖSt	um	weitere	2	Cent	beschlossen	hatte,	wurden	in	
die	Regierungsvorlage	zum	Budgetbegleitgesetz	2007	als	zusätzliches	
Ziel	der	MÖSt–Erhöhung	Mehreinnahmen	zur	Umsetzung	der	Klima
strategie	aufgenommen.

Weder	 in	 ressortübergreifenden	 noch	 in	 ressortinternen	 Vereinba
rungen	fand	sich	die	Festlegung	konkreter,	quantifizierter	Ziele,	die	
mit	 den	 eingesetzten	Mitteln	 erreicht	werden	 sollten.	Auch	 fehlten	
konkrete	Vorgaben,	welche	Maßnahmen	im	Rahmen	der	Infrastruktur
offensive	unterstützt	und	im	Rahmen	welcher	Programme	klimarele

Geplante Mittel-
verwendung

Steuersätze Verwendung der Mehreinnahmen 
aus der Mineralölsteuererhöhung
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vante	Projekte	realisiert	werden	sollten.	Von	einer	gesetzlichen	Zweck
bindung	der	Mittel	nahm	der	Gesetzgeber	zur	Wahrung	der	Flexibilität	
Abstand.

 4.2	Der	RH	würdigte	die	politische	Entscheidung	zur	Durchführung	einer	
Infrastrukturoffensive	und	zur	Setzung	klimarelevanter	Maßnahmen	
insbesondere	vor	dem	Hintergrund	der	aktuellen	Entwicklung	der	öster
reichischen	Treibhausgasemissionen	und	der	ambitionierten	Ziele	der	
österreichischen	Klimastrategie.	Nach	Ansicht	des	RH	bestand	drin
gender	Handlungsbedarf,	Maßnahmen	zur	Emissionssenkung	zu	set
zen.

Der	RH	teilte	die	Ansicht	des	BMF,	dass	eine	gesetzliche	Zweckbindung	
zu	Ineffizienzen	führen	kann.	Die	Umsetzung	politischer	Willenserklä
rungen	war	seiner	Ansicht	nach	auch	auf	anderem	Weg	möglich.

Allerdings	erachtete	der	RH	die	Zielsetzung	zur	Umsetzung	der	Infra
strukturoffensive	 und	 der	 Klimastrategie	 als	 zu	 abstrakt,	 um	 die	
Zielerreichung	evaluieren	zu	können.	Er	vermisste	die	Definition	von	
konkreten	Struktur–,	Ergebnis–	oder	Wirkungszielen,	die	mit	dem	Mit
teleinsatz	erreicht	werden	sollten.	Ein	Herunterbrechen	des	Globalziels	
auf	einzelne	Politikfelder	fehlte.	Auch	waren	keine	Indikatoren	defi
niert,	mithilfe	derer	die	Erreichung	der	Ziele	gemessen	werden	konnte.	
Eine	Evaluierung	der	Zielerreichung	war	nach	Ansicht	des	RH	nicht	
vorgesehen.

Weiters	gab	es	keine	Verknüpfung	zwischen	den	politischen	Zielen	und	
der	Verwaltungstätigkeit.	Da	sich	die	Bereiche	Infrastruktur	und	Klima
politik	durch	eine	Vielzahl	an	Akteuren	auszeichneten,	wäre	eine	kon
krete	Aufgaben–	und	Maßnahmenzuordnung	erforderlich	gewesen.

Der	RH	empfahl,	bei	politischen	Vorgaben	die	Ziele	gemeinsam	mit	der	
Verwaltung	so	weit	zu	konkretisieren,	dass	die	Zielerreichung	nachver
folgt	werden	kann.	Er	empfahl	die	Definition	von	konkreten,	quantifi
zierbaren	Zielen	und	von	Umsetzungsverantwortlichen.	Weiters	wäre	
für	eine	Evaluierung	die	Implementierung	entsprechender	Steuerungs
mechanismen	unabdingbar.

 4.3	Das	BMF	teilte	mit,	dass	durch	die	zweite	Etappe	der	Haushaltsrechts-
reform	die	Prinzipien	der	Wirkungsorientierung	 inklusive	konkreter	
Zieldefinitionen	im	Bundesbudget	verankert	seien.	Des	Weiteren	werde	
derzeit	vom	federführenden	Ressort	BMLFUW	ein	Klimaschutzgesetz	
ausgearbeitet,	welches	Ziele	und	Umsetzungsverantwortliche	benennen	
soll.	Das	BMF	sei	aktiv	in	die	Ausarbeitung	des	Entwurfs	involviert.

Geplante Mittelverwendung
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 5.1	Der	Ministerrat	beschloss	die	Erhöhung	der	MÖSt	um	weitere	2	Cent	
unter	der	Voraussetzung,	dass	Bund	und	Länder	eine	politische	Verein
barung	schließen,	in	der	sich	die	Länder	verpflichten,	ihre	Ertragsan
teile	aus	der	zusätzlichen	MÖSt–Erhöhung	für	den	Ausbau	des	öffent
lichen	Personennahverkehrs	(ÖPNV)	zu	verwenden.

Ein	erster	Entwurf	der	Vereinbarung	vom	Juni	2007	sah	eine	Finanzie
rung	von	Maßnahmen	für	den	ÖPNV,	eine	jährliche	Berichtspflicht	der	
Länder	über	die	Mittelverwendung	auf	Landes–	und	Gemeindeebene	
an	das	BMF	und	keine	Befristung	der	Vereinbarung	vor.	In	den	Ver
handlungen	zum	Finanzausgleich	Ende	Juni	2007	äußerten	die	Län
der	zahlreiche	Änderungswünsche:	

–	 die	Art	der	Mittelverwendung	sollte	weniger	konkret	festgelegt	wer
den;

–	 sämtliche	Berichtspflichten	sollten	entfallen;

–	 die	Mehreinnahmen	aus	der	MÖSt–Erhöhung	sollten	um	die	Min
dereinnahmen	aus	der	Senkung	der	KFZ–Steuer	reduziert	werden;

–	 im	Paktum	sollte	sich	auch	der	Bund	zu	einer	entsprechenden	Ver
wendung	der	Mehreinnahmen	verpflichten,	und	

–	 die	Gültigkeit	 des	 Paktums	 sollte	 bis	 zur	 nächsten	 Steuerreform	
befristet	sein.

Die	Änderungswünsche	der	Länder	fanden	zur	Gänze	Berücksichti
gung.	Demnach	sollten	Bund,	Länder	und	Gemeinden	die	Mehreinnah
men	aus	der	MÖSt–Erhöhung1)	nunmehr	für	„Maßnahmen	im	Sinne	
des	Klimaschutzes“	verwenden.	

1)	im	Fall	der	Länder	und	Gemeinden	reduziert	um	die	Mindereinnahmen	aus	der	Senkung	
der	KFZ–Steuer

 5.2	Der	RH	stellte	fest,	dass	die	allgemeinere	Zielsetzung	im	MÖSt–Pakt	
eine	Nachverfolgung	erschwerte,	ob	die	politische	Vorgabe	und	die	
Mittelverwendung	 im	Sinne	der	Vereinbarung	umgesetzt	wurde.	Er	
bemängelte,	dass	die	jährlichen	Berichtspflichten	der	Länder	entfie
len.	

MÖSt–Pakt

Verwendung der Mehreinnahmen 
aus der Mineralölsteuererhöhung
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Mit	Inkrafttreten	der	Steuerreform	2009	verlor	die	Vereinbarung	zudem	
bereits	 nach	 nur	 eineinhalb	 Jahren	 Laufzeit	 ihre	 Gültigkeit.	 Dazu	
merkte	der	RH	an,	dass	die	Steuerreform	2009	den	Finanzausgleich	
nicht	berührte	und	auch	keinerlei	Ökologisierung	des	Steuersystems	
mit	sich	brachte,	was	eine	Verknüpfung	des	MÖSt–Pakts	mit	der	Steu
erreform	sachlich	nicht	rechtfertigte.	Nach	Ansicht	des	RH	wären	eine	
Verlängerung	des	MÖSt–Pakts	oder	der	Abschluss	einer	neuen	Verein
barung	erforderlich	gewesen.	Er	empfahl,	bei	Befristungen	eine	Option	
für	eine	Verlängerung	vorzusehen.

 6	In	 den	 Erläuterungen	 der	Regierungsvorlage	 zum	Budgetbegleitge
setz	2007	 prognostizierte	 das	 BMF	 Mehreinnahmen	 aus	 der	 Erhö
hung	der	MÖSt	 in	Höhe	von	140	Mill.	EUR	 für	 das	 Jahr	2007	und	
von	440	Mill.	EUR	für	das	Jahr	2008.	

Die	Einnahmen	aus	der	MÖSt	werden	als	gemeinschaftliche	Bundes
abgaben	auf	Bund,	Länder	und	Gemeinden	aufgeteilt.	Die	Aufteilung	
der	prognostizierten	Mehreinnahmen	stellte	sich	entsprechend	der	für	
die	Jahre	2007	und	2008	geltenden	Finanzausgleichsgesetze	und	–ver
ordnungen	wie	folgt	dar:

Das	BMF	berechnete	die	Mehreinnahmen	auf	Basis	des	Mineralölver
brauchs	des	Jahres	2006	und	des	Veränderungstrends	2005/2006	unter	
Zugrundelegung	einer	Preiselastizität	von	–	0,1.1)	

1)	Die	Preiselastizität	der	Nachfrage	ist	ein	Maß	dafür,	welche	relative	Änderung	der	
Nachfragemenge	sich	ergibt,	wenn	eine	relative	Preisänderung	eintritt.

Prognose des BMF

MÖSt–Pakt

Mehreinnahmen aus der MÖSt–Erhöhung

Tabelle 2: Aufteilung der prognostizierten Mehreinnahmen aus der MÖSt 
 auf die Gebietskörperschaften

 2007 2008

 Anteil gemäß FAG 2005 Anteil gemäß FAG 2008

	 in	%	 in	Mill.	EUR	 in	%	 in	Mill.	EUR

Bund	 73,20	 102,48	 71,80	 315,91

Länder		 15,19	 21,27	 16,49	 72,56

Gemeinden	 11,61	 16,25	 11,71	 51,53

Mehreinnahmen gesamt 100,00 140,00 100,00 440,00
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Die	tatsächlichen	Einnahmen	aus	der	MÖSt	entwickelten	sich	wie	folgt:

 7.1	Das	 BMF	 führte	 keinen	 Soll/Ist–Vergleich	 der	 prognostizierten	mit	
den	tatsächlichen	Mehreinnahmen	aus	der	Erhöhung	der	MÖSt	durch.	
Berechnungen	der	tatsächlichen	Mehreinnahmen	aus	der	MÖSt–Erhö
hung	für	die	Jahre	2007	und	2008	waren	nicht	vorhanden.	Diese	waren	
nach	Angaben	des	BMF	nicht	möglich,	da	die	MÖSt–Einnahmen	nur	
als	Summenwert	für	alle	Kraft–	und	Heizstoffarten	vorlagen.	Eine	nach	
den	Kraft–	und	Heizstoffarten	getrennte	Abfrage	war	erst	mit	der	Ein
führung	der	elektronischen	Verbrauchsteueranmeldung	ab	Juni	2009	
möglich.

Der	RH	schätzte	daher	die	Mehreinnahmen	aus	der	MÖSt	auf	Basis	
der	Mengen	aus	der	Verbrauchsteuerstatistik	und	dem	Mineralölsteu
ersatz	pro	Liter.	Die	Statistik	enthielt	den	monatlichen	Verbrauch	der	
einzelnen	Kraft–	und	Heizstoffarten.

 7.2	Ein	Vergleich	der	vom	RH	näherungsweise	berechneten	tatsächlichen	
Mehreinnahmen	mit	den	prognostizierten	ergab	folgendes	Ergebnis:

Tatsächliche Mehr-
einnahmen

Mehreinnahmen aus der MÖSt–Erhöhung Verwendung der Mehreinnahmen 
aus der Mineralölsteuererhöhung

Tabelle 3: Tatsächliche Einnahmen aus der MÖSt 

 2005 2006 2007 2008

	 in	Mill.	EUR

Einnahmen	laut	BRA	 3.565	 3.553	 3.689	 3.894

Quelle:	BMF

Tabelle 4: Vergleich prognostizierter/tatsächlicher Mehreinnahmen 
 aus der MÖSt–Erhöhung

 2007 2008

	 in	Mill.	EUR

prognostizierte	Mehreinnahmen	 140,00	 440,00
davon	Bundesanteil	 102,48	 315,91

tatsächliche	Mehreinnahmen	 135,68	 407,03
davon	Bundesanteil	 99,32	 292,24

Differenz	 –	4,32	 –	32,97
davon	Bundesanteil	 –	3,16	 –	23,67

Quelle:	BMF,	Berechnung	des	RH
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Die	 tatsächlichen	 Mehreinnahmen	 erreichten	 im	 Jahr	2007	 annä
hernd	 den	 prognostizierten	 Wert,	 lagen	 im	 Jahr	2008	 jedoch	 um	
rd.	33	Mill.	EUR	darunter.	Der	RH	teilte	die	Ansicht	des	BMF,	dass	der	
Hauptgrund	für	die	Mindereinnahmen	aus	der	MÖSt	im	Jahr	2008	vor	
allem	auf	die	überproportionale	Erhöhung	der	Treibstoffpreise	im	Laufe	
des	Jahres	2008	zurückzuführen	war.	(siehe	TZ	18)

Nach	Ansicht	des	RH	wären	die	tatsächlich	erzielten	Einnahmen	lau
fend	zu	beobachten	und	mit	den	prognostizierten	Mehreinnahmen	zu	
vergleichen,	um	die	tatsächliche	Wirkung	der	Steuererhöhung	und	die	
Ursachen	von	Abweichungen	überprüfen	zu	können.	Nur	so	kann	bei	
Abweichungen	auf	Seite	der	Mittelverwendung	gegengesteuert	wer
den.

Zudem	wäre	eine	Aufgliederung	der	Einnahmen	aus	der	MÖSt	nach	den	
einzelnen	Mineralöl–,	Kraft–	und	Heizstoffarten	erforderlich,	um	die	
Wirkung	der	Steuererhöhung	—	getrennt	nach	Treibstoffarten	und	nach	
Spreizung	der	Steuersätze	aufgrund	ökologischer	Kriterien	—	überprü
fen	zu	können.

Der	RH	empfahl,	die	Auswirkungen	steuerlicher	Maßnahmen	im	Sinne	
einer	Wirkungsorientierung	nicht	nur	zu	prognostizieren,	sondern	auch	
im	Nachhinein	zu	evaluieren.	

 7.3	Das	BMF	wies	darauf	hin,	dass	in	eine	ex–post–Evaluierung	der	Mehr-
einnahmen	auch	Faktoren	einfließen	würden,	die	in	keinem	Zusammen-
hang	mit	der	Steuererhöhung	stünden.	Eine	ex–post–Evaluierung	der	
Aufkommenswirkung	 derartiger	 Steuererhöhungen	 sei	 dennoch	 sinn-
voll.	Sie	sollte	bei	Vorhandensein	entsprechender	Ressourcen	erwogen	
werden.

 8.1	Der	RH	untersuchte	im	Rahmen	der	Gebarungsüberprüfung	die	tat
sächliche	Verwendung	des	Bundesanteils	an	den	Mehreinnahmen	aus	
der	MÖSt–Erhöhung.	

Im	Zuge	der	Erhöhung	gab	der	Gesetzgeber	die	grundsätzliche	Ziel
richtung	der	Mittelverwendung	vor.	Intern	oder	nach	außen	hin	trans
parente	Vorgaben,	welche	konkreten	Maßnahmen	oder	Programme	in	
den	Bereichen	 Infrastruktur	und	Klimaschutz	aus	den	Mehreinnah
men	finanziert	werden	sollten,	fehlten.	Auch	im	Rahmen	der	Geba
rungsüberprüfung	nannten	 die	 überprüften	Ressorts	 dem	RH	keine	
konkreten	Projekte.	

Allgemeines

Mehreinnahmen aus der MÖSt–Erhöhung

Tatsächliche Mittelverwendung – Berechnung des RH

III-152 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument156 von 188



BMF BMLFUW BMVIT

Bund 2010/7 151

Außerdem	war	es	dem	BMF	durch	das	fehlende	Einnahmen–Control
ling	nicht	möglich,	den	Einnahmenausfall	gegenüber	der	Prognose	
zu	beziffern.	Damit	fehlte	auch	die	Möglichkeit	zu	evaluieren,	ob	die	
Maßnahmen,	die	mit	den	prognostizierten	Mehreinnahmen	der	MÖSt–
Erhöhung	finanziert	werden	sollten,	finanzierbar	bleiben.

 8.2	Mangels	konkreter	Ziel–	und	Maßnahmendefinition	leitete	der	RH	auf	
Basis	von	vorangegangenen	Gebarungsüberprüfungen1),	der	Voran
schläge	in	den	Bundesfinanzgesetzen	und	in	Diskussion	mit	Vertre
tern	des	BMF	Infrastrukturmaßnahmen	und	klimarelevante	Projekte	
des	Bundes	ab,	untersuchte	sie	hinsichtlich	bestehender	Zusammen
hänge	mit	der	MÖSt–Erhöhung	und	betrachtete	die	Mittelverwendung	
in	diesen	Bereichen	in	den	Jahren	2005	bis	2008.	Zur	Auswahl	der	
Maßnahmen	und	Programme	hielt	der	RH	auch	Rücksprache	mit	Ver
tretern	des	BMLFUW	und	des	BMVIT.	

1)	insbesondere	„Umsetzung	der	Klimastrategie	Österreichs	auf	Ebene	des	Bundes“,	
Reihe	Bund	2008/11

 9.1	Das	Regierungsübereinkommen	vom	Jänner	2007	enthielt	 die	klare	
Absichtserklärung,	 die	MÖSt	 zur	 Finanzierung	 der	 Infrastrukturof
fensive	um	1	Cent	pro	Liter	für	Benzin	und	um	3	Cent	pro	Liter	für	
Diesel	anzuheben.	Der	Ministerrat	beschloss	im	März	2007	den	ÖBB–
Rahmenplan	und	das	ASFINAG–Bauprogramm	2007–2012.	Diese	Infra
strukturoffensive	war	laut	Ministerratsvortrag	zum	Teil	aus	der	MÖSt–
Erhöhung	zu	finanzieren.

Bei	der	Erstellung	des	Doppelbudgets	 für	die	 Jahre	2007	und	2008	
setzte	das	BMF	im	Jänner	2007	in	den	budgetären	Eckdaten	für	das	
Budgetkapitel	65	„Verkehr,	Innovation	und	Technologie“	zusätzliche	
Ausgaben	für	die	Infrastrukturoffensive	in	Höhe	von	60	Mill.	EUR	für	
2007	und	120	Mill.	EUR	für	2008	an.	Dies	fand	seinen	Niederschlag	in	
entsprechenden	Überschreitungsermächtigungen	für	Zahlungen	an	die	
ÖBB	und/oder	die	ASFINAG	in	den	Bundesfinanzgesetzen	2007	und	
2008.	Damit	standen	die	Mittel	aus	der	Erhöhung	der	MÖSt	sowohl	
für	Zwecke	der	ÖBB	als	auch	der	ASFINAG	zur	Verfügung.

 9.2	Nach	Ansicht	des	RH	bestand	ein	zeitlicher	und	sachlicher	Zusammen
hang	zwischen	der	Erhöhung	der	MÖSt	und	der	Verwendung	dieser	Ein
nahmen	zum	Zweck	der	„Finanzierung	der	Infrastrukturoffensive“.

Infrastruktur

Tatsächliche Mittelverwendung –  
Berechnung des RH

Verwendung der Mehreinnahmen 
aus der Mineralölsteuererhöhung
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 10.1	Die	budgetierten	und	tatsächlichen	Ausgaben	für	die	Infrastrukturof
fensive	entwickelten	sich	wie	folgt:

Die	Mehrausgaben	wurden	in	beiden	Jahren	zur	Gänze	für	die	Finan
zierung	von	Eisenbahninfrastruktur	verwendet.	Eine	Verbindung	der	
Mehreinnahmen	zu	Ausgaben	der	ASFINAG	konnte	nicht	hergestellt	
werden.

Das	BMF	führte	die	nicht	verbrauchten	Mittel	des	Jahres	2008	entspre
chend	einer	Ermächtigung	im	Bundesfinanzgesetz	2008	einer	beson
deren	Rücklage	für	Infrastruktur	zu.	Diese	kann	in	den	Folgejahren	für	
Maßnahmen	der	Infrastrukturoffensive	verwendet	werden.

 10.2	Der	 Bund	 verwendete	 2007	 sämtliche	 budgetierten	 Mehrausgaben	
zur	Finanzierung	der	Schieneninfrastruktur,	im	Jahr	2008	verblieben	
rd.	9,3	Mill.	EUR.	Diese	sollten,	ebenso	wie	die	Mehreinnahmen	aus	
der	MÖSt	in	den	Folgejahren,	nach	Ansicht	des	RH	zur	Finanzierung	
der	Infrastrukturoffensive	in	Anspruch	genommen	werden.

 10.3	Das	BMF	wies	darauf	hin,	dass	die	nicht	verbrauchten	Mittel	im	Bun-
desvoranschlag	2009	in	die	Untergliederungsrücklage	übertragen	wor-
den	seien	und	weiterhin	ausschließlich	zur	Infrastrukturfinanzierung	zu	
verwenden	seien.	Der	Zeitpunkt	der	Mittelverwendung	sei	vom	BMVIT	
festzulegen.

 11.1	Bereits	das	Regierungsübereinkommen	sah	die	Schaffung	eines	Klima–	
und	Energiefonds	vor.	Der	Fonds	sollte	einen	Beitrag	zur	Verwirkli
chung	 einer	nachhaltigen	Energieversorgung	 sowie	 zur	Umsetzung	
der	Klimastrategie	leisten.	Das	Klima–	und	Energiefondsgesetz	trat	im	
Juli	2007	in	Kraft.

Klima– und 
Energiefonds

Tatsächliche Mittelverwendung –  
Berechnung des RH

Tabelle 5: Vergleich prognostizierter/tatsächlicher Mehrausgaben 
 Infrastruktur 

 2007 2008

	 in	Mill.	EUR

veranschlagte	Mehrausgaben	 60,00	 120,00

tatsächliche	Mehrausgaben	 60,00	 110,67

Differenz 0,00 9,33

Klimarelevante Projekte
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In	 ihrem	Schreiben	vom	April	2007	an	die	Landeshauptleute	 sowie	
den	 Städte–	 und	 den	 Gemeindebund,	 mit	 dem	 die	 Verhandlungen	
zum	MÖSt–Pakt	eingeleitet	wurden,	wiesen	der	Bundeskanzler	und	
der	Bundesminister	für	Finanzen	darauf	hin,	dass	auf	Bundesebene	
2	Cent	je	Liter	aus	der	MÖSt	für	die	Dotierung	des	Klima–	und	Ener
giefonds	eingesetzt	würden.

 11.2	Die	für	die	Administration	des	Fonds	aufgewendeten	und	für	die	Förder
programme	vergebenen	Mittel	können	nach	Ansicht	des	RH	jedenfalls	
den	Mehreinnahmen	aus	der	MÖSt–Erhöhung	gegenübergestellt	wer
den.

 12.1	Das	Klima–	und	Energiefondsgesetz	regelte	u.a.	die	Finanzierung	des	
Fonds:	im	Jahr	2007	sollten	50	Mill.	EUR,	im	Jahr	2008		150	Mill.	EUR	
durch	Zuweisung	von	zusätzlichen	Mitteln	aus	dem	Bundeshaushalt	
an	den	Fonds	fließen.

Die	Bundesfinanzgesetze	2007	und	2008	sahen	eine	Überschreitungs
ermächtigung	für	den	Bundesminister	für	Finanzen	bis	zu	maximal	
50	Mill.	EUR	bzw.	150	Mill.	EUR	für	den	Klima–	und	Energiefonds	vor.	
Die	Ermächtigungen	wurden	zur	Gänze	genutzt	und	die	Mittel	stan
den	dem	Klima–	und	Energiefonds	zur	Verfügung.

Aus	diesen	Mitteln	tätigte	der	Fonds	folgende	Ausgaben:

Klimarelevante Projekte Verwendung der Mehreinnahmen 
aus der Mineralölsteuererhöhung

Tabelle 6: Förderzusagen des Klima– und Energiefonds 
 in den Jahren 2007 und 2008 

 2007 20081)

	 in	Mill.	EUR

zur	Verfügung	stehende	Mittel	 50,00	 150,00

Projektzusagen2)	 47,40	 99,29

Zahlungen2)3)	 18,23	 15,72

1)	Stand	Februar	2009
2)	inkl.	administrativem	Aufwand
3)	gemäß	BRA
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Das	BMF	führte	in	beiden	Jahren	die	nicht	ausgezahlten	Mittel	in	der	
Höhe	von	rd.	31,8	bzw.	134,3	Mill.	EUR	besonderen	Rücklagen	zuguns
ten	des	Klima–	und	Energiefonds	zu.

 12.2	Da	 der	Klima–	und	 Energiefonds	 erst	 im	 Jahr	2007	 seine	 Tätigkeit	
aufnahm,	können	seine	Verwaltungskosten	und	die	von	ihm	getätig
ten	Förderzusagen	als	klimarelevante	Mehrausgaben	angesetzt	und	
den	Mehreinnahmen	aus	der	MÖSt–Erhöhung	gegenübergestellt	wer
den.	Die	der	besonderen	Rücklage	zugeflossenen	Mittel	sollten	in	den	
Folgejahren	zur	Finanzierung	klimarelevanter	Projekte	in	Anspruch	
genommen	werden.

 12.3	Das	BMF	wies	darauf	hin,	dass	es	nicht	Mitglied	des	entscheidungs-
kompetenten	Präsidiums	des	Klima–	und	Energiefonds	sei.	Es	könne	
daher	nur	über	die	Einvernehmenspflicht	zu	den	Förderrichtlinien	Ein-
fluss	auf	die	Programmgestaltung	des	Fonds	ausüben.	Seine	Haltung	
zeige	jedoch	eine	klare	Präferenz	für	klimarelevante	Zwecke.

 13.1	Das	Kyoto–Protokoll	eröffnete	den	Industriestaaten	die	Möglichkeit,	
ihren	 Verpflichtungen	 zur	 Reduktion	 klimaschädlicher	 Emissionen	
durch	Projekte	in	Entwicklungsländern	(Clean	Development	Mecha
nism	–	CDM)	oder	durch	gemeinsame	Projekte	mit	anderen	Industrie
staaten	(Joint	Implementation	–	JI)	nachzukommen.

Das	Umweltförderungsgesetz	 (BGBl.	Nr.	185/1993	 i.d.g.F.)	 legte	die	
Höhe	der	für	das	österreichische	JI/CDM–Programm	aus	dem	Budget	
zur	Verfügung	gestellten	Mittel	fest.	Wurden	diese	Beträge	nicht	im	
jeweiligen	Jahr	in	Anspruch	genommen,	standen	sie	in	den	Folgejahren	
zusätzlich	zur	Verfügung.	In	der	Novelle	2005	(BGBl.	I	Nr.	57/2005)	
schuf	der	Gesetzgeber	die	Möglichkeit,	im	Rahmen	eines	Vorgriffs	auf	
die	 Folgejahre	 jährlich	Verpflichtungen	 im	Ausmaß	 von	 höchstens	
100	Mill.	EUR	einzugehen.

Die	Klimastrategie	2007	 sah	vor,	 das	 jährliche	Ankaufsvolumen	an	
Emissionsreduktionseinheiten	von	7	auf	9	Mill.	t	CO2	pro	Jahr	zu	stei
gern.	Um	dieses	Ankaufsziel	zu	erreichen,	wäre	die	budgetäre	Aus
stattung	des	JI/CDM–Programms	in	Einklang	mit	den	Ergebnissen	der	
Budgetverhandlungen	flexibel	zu	gestalten.

In	den	Budgetverhandlungen	zum	Kapitel	Umwelt	 im	Februar	2007	
kamen	 die	 zuständigen	 Minister	 überein,	 die	 Mittel	2007	 um	
10	Mill.	EUR	und	2008	um	20	Mill.	EUR	aufzustocken.	Diese	Zahlen	
fanden	Eingang	in	die	Novelle	des	Umweltförderungsgesetzes,	die	im	

JI/CDM–Programm

Klimarelevante Projekte

III-152 der Beilagen XXIV. GP - Bericht - Hauptdokument160 von 188



BMF BMLFUW BMVIT

Bund 2010/7 155

Rahmen	des	Budgetbegleitgesetzes	2007	im	März	2007	im	Minister
rat	beschlossen	wurde.

 13.2	 In	den	politischen	Aussagen	fand	sich	kein	Konnex	zwischen	der	MÖSt–
Erhöhung	und	der	Erhöhung	der	Mittel	für	das	JI/CDM–Programm.	Die	
zusätzliche	Erhöhung	der	MÖSt	wurde	aber	gemeinsam	mit	der	Kli
mastrategie	2007	beschlossen,	die	eine	Erhöhung	der	Emissionszerti
fikate	vorsah,	die	im	Rahmen	des	JI/CDM–Programms	erworben	wer
den.	Nach	Ansicht	des	RH	besteht	daher	ein	sachlicher	Zusammenhang	
zwischen	der	Erhöhung	der	MÖSt	und	der	Erhöhung	der	Mittel	für	das	
JI/CDM–Programm,	obwohl	die	entsprechenden	Budgetverhandlungen	
vor	dem	Beschluss	der	zusätzlichen	MÖSt–Erhöhung	geführt	worden	
waren.

 14.1	Im	Rahmen	des	JI/CDM–Programms	standen	den	jährlichen	Budget
mitteln	gemäß	Umweltförderungsgesetz	folgende	vertraglich	verein
barte	Projektzusagen	und	folgende	tatsächliche	Zahlungsflüsse	gegen
über:

Das	BMLFUW	nutzte	für	das	JI/CDM–Programm	die	Möglichkeit	des	
Vorgriffs	auf	Mittel	der	Folgejahre.	Das	BMF	führte	die	nicht	ausge
zahlten	Mittel	 einer	besonderen	Rücklage	 für	Zwecke	des	 JI/CDM–
Programms	zu.

Klimarelevante Projekte Verwendung der Mehreinnahmen 
aus der Mineralölsteuererhöhung

Tabelle 7: Mittel für das JI/CDM–Programm gemäß Umweltförderungsgesetz, 
 Projektzusagen und tatsächliche Zahlungen	

 Zusagerahmen gemäß
 Umweltförderungsgesetz Projektzusagen Zahlungen1)

	 in	Mill.	EUR

2003 – 2004	 13,00	 –	 –

2005	 24,00	 64,30	 8,40

2006	 36,00	 108,90	 10,18

2007	 46,00	 96,70	 15,23

2008	 56,00	 85,10	 12,00

Summe 175,00 355,00

1)	gemäß	BRA
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 14.2	Das	BMLFUW	schöpfte	die	für	die	Jahre	2007	und	2008	budgetierten	
Mittel	in	Form	von	Projektzusagen	zur	Gänze	aus.	Aus	Sicht	des	RH	
kann	den	Mehreinnahmen	aus	der	MÖSt–Erhöhung	für	das	Jahr	2007	
eine	Erhöhung	der	Mittel	für	Ankäufe	von	Emissionsreduktionsein
heiten	um	10	Mill.	EUR	und	für	das	Jahr	2008	um	20	Mill.	EUR	gegen
übergestellt	werden.

 14.3	Das	BMF	merkte	dazu	an,	dass	die	Mittel	der	besonderen	Rücklage	
nach	wie	vor	für	klimarelevante	Projekte	reserviert	seien.

 15.1	Die	Umweltförderung	im	In–	und	Ausland	war	ein	Teil	der	im	Umwelt
förderungsgesetz	geregelten	Umweltförderung	des	Bundes.	

Im	Jahr	2007	lag	der	Anteil	der	klimarelevanten	Förderungen	bei	95	%	
des	gesamten	Fördervolumens.	Die	Klimastrategie	2007	betonte	den	
Umstand,	dass	die	Umweltförderung	im	Inland	ein	bedeutendes	Ins
trument	zur	Erreichung	des	Kyoto–Ziels	darstellt.

Die	Aufbringung	der	Mittel	für	die	Umweltförderung	erfolgte	im	Rah
men	des	Bundesbudgets.	Die	Bundesminister	 für	 Finanzen	und	 für	
Land–	und	Forstwirtschaft,	Umwelt	und	Wasserwirtschaft	vereinbar
ten	den	Zusagerahmen	jährlich	neu.

Im	 Rahmen	 der	 Budgetverhandlungen	 im	 Februar	2007	 wurde	 der	
Zusagerahmen	 für	 das	 Jahr	2007	 von	 zuletzt	 80,24	Mill.	EUR	 um	
10	Mill.	EUR	auf	90,24	Mill.	EUR	erhöht.	

 15.2	Nach	Ansicht	des	RH	trug	die	Umweltförderung	im	In–	und	Ausland	
maßgeblich	zur	Umsetzung	der	Klimastrategie	bei.	Die	Erhöhung	des	
Zusagerahmens	für	das	Jahr	2007	wurde	vor	Beschluss	der	Klima
strategie	 ausverhandelt.	Damit	 bestand	 kein	 zeitlicher	 Zusammen
hang	zwischen	der	Erhöhung	des	Zusagerahmens	und	der	weiteren	
MÖSt–Erhöhung.	Der	RH	sah	aber	einen	sachlichen	Zusammenhang	
zwischen	der	Mittelaufbringung	für	die	Umweltförderung	im	In–	und	
Ausland	und	der	Klimastrategie	2007.

Umweltförderung im 
In– und Ausland

Klimarelevante Projekte
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 16.1	Für	die	Umweltförderung	im	In–	und	Ausland	standen	in	den	Jah
ren	2005	bis	2008	folgende	Zusagerahmen	für	überwiegend	klimare
levante	Projekte	zur	Verfügung:

Aufgrund	der	Fördermodelle	der	Umweltförderung	im	In–	und	Ausland	
wird	die	Projekt–Fördersumme	nicht	unmittelbar	bei	der	Förderzusage	
in	voller	Höhe	zahlungswirksam,	sondern	verteilt	auf	das	Zusagejahr	
und	die	Folgejahre.	Durch	eine	Erhöhung	des	Zusagerahmens	ab	einem	
bestimmten	Jahr	ergeben	sich	über	die	Jahre	verteilt	unterschiedlich	
hohe	Zahlungen	bis	zur	maximalen	Höhe	des	Zusagerahmens.

 16.2	Der	RH	ging	davon	aus,	dass	die	Erhöhung	des	Zusagerahmens	um	
10	Mill.	EUR	ab	dem	Jahr	2007	in	den	Folgejahren	zu	einer	maxima
len	jährlichen	Mehrauszahlung	von	10	Mill.	EUR	führen	würde.	Daher	
setzte	er	die	Erhöhung	des	Zusagerahmens	näherungsweise	mit	der	
Erhöhung	der	Zahlungen	gleich.	Nach	Ansicht	des	RH	flossen	damit	
ab	dem	Jahr	2007	Mehrausgaben	 in	der	Höhe	von	10	Mill.	EUR	 im	
Rahmen	der	Umweltförderung	im	In–	und	Ausland	zugunsten	klima
relevanter	Projekte	und	konnten	den	Mehreinnahmen	aus	der	MÖSt–
Erhöhung	gegenübergestellt	werden.

Klimarelevante Projekte Verwendung der Mehreinnahmen 
aus der Mineralölsteuererhöhung

Tabelle 8: Zusagerahmen der Umweltförderung im 
 In– und Ausland gemäß Umweltförderungsgesetz 
 in den Jahren 2005 bis 2008

 2005 2006 2007 2008

	 in	Mill.	EUR

	 69,24	 80,24	 90,24	 90,24
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 17.1	Der	Bundesanteil	der	Mehreinnahmen	aus	der	MÖSt–Erhöhung	ent
wickelte	sich	wie	folgt:

Durch	ein	fehlendes	Einnahmen–Controlling	war	es	dem	BMF	nicht	
möglich,	den	Einnahmenausfall	gegenüber	der	Prognose	zu	beziffern.	
Damit	fehlte	die	Möglichkeit	zu	evaluieren,	ob	die	Maßnahmen,	die	mit	
den	prognostizierten	Mehreinnahmen	aus	der	MÖSt–Erhöhung	finan
ziert	werden	sollten,	durch	die	tatsächlichen	Mehreinnahmen	finan
zierbar	blieben.

In	der	folgenden	Tabelle	sind	die	prognostizierten	Mehreinnahmen	der	
vom	RH	zugeordneten	Mittelverwendung	für	Infrastruktur	und	klima
relevante	Projekte	auf	Bundesebene	gegenübergestellt.

Zusammenfassende 
Gegenüberstellung 
Mehreinnahmen 
– Ausgaben

Tabelle 9: Mehreinnahmen aus der MÖSt–Erhöhung (Bundesanteil) – 
 Vergleich Prognose und tatsächliches Aufkommen

 2007 2008 Summe
   2007 – 2008

	 in	Mill.	EUR

prognostizierte	Mehreinnahmen	 102	 316	 418

tatsächliche	Mehreinnahmen	 99	 292	 391

Tabelle 10: Prognostizierte Mehreinnahmen aus der MÖSt-Erhöhung (Bundesanteil) 
 und geplante bzw. tatsächliche Mittelverwendung1) auf Bundesebene 
 in den Jahren 2007 und 2008

 2007 2008

	 in	Mill.	EUR

prognostizierte Mehreinnahmen 102 316

Mittelverwendung geplant tatsächlich geplant tatsächlich

Infrastruktur	 60,00	 60,00	 120,00	 110,70

Klima–	und	Energiefonds	 50,00	 47,40	 150,00	 99,29

JI/CDM–Programm	 10,00	 10,00	 20,00	 20,00

Umweltförderung	im	In–	und	Ausland	 10,00	 10,00	 10,00	 10,00

Summe 130,00 127,40 300,00 239,99

Differenz Einnahmen/Verwendung + 28,00 + 25,40 - 16,00 - 76,01

Summe der tatsächlichen Mittelverwendung 2007 – 2008: 367,39

1)	nach	Zuordnung	des	RH
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Im	Jahr	2007	überstiegen	die	geplanten	Mehrausgaben	für	Infrastruktur	
und	Klimaschutz	die	prognostizierten	Mehreinnahmen	aus	der	MÖSt–
Erhöhung.	Im	Jahr	2008	blieben	die	geplanten	Mehrausgaben	hinge
gen	gegenüber	den	Mehreinnahmen	zurück.	

Betrachtet	man	die	tatsächlich	geflossenen	bzw.	vertraglich	zugesagten	
Mittel	für	Infrastrukturmaßnahmen	und	klimarelevante	Projekte,	so	
zeigt	 sich,	 dass	die	geplanten	Mehrausgaben	 im	 Jahr	2007	weitge
hend	getätigt	wurden.	Im	Jahr	2008	blieben	die	zugesagten	Mittel	vor	
allem	beim	Klima–	und	Energiefonds	deutlich	gegenüber	den	Voran
schlägen	zurück.

 17.2	Der	RH	konnte	Ausgaben	für	Infrastruktur	und	klimarelevante	Pro
jekte	zuordnen,	die	 in	der	Größenordnung	der	Mehreinnahmen	aus	
der	MÖSt–Erhöhung	lagen.	Im	Jahr	2007	überstiegen	diese	die	pro
gnostizierten	Mehreinnahmen.	Der	RH	anerkannte	die	Übererfüllung	
der	politischen	Willenserklärung	vor	dem	Hintergrund	der	Dringlich
keit	der	Maßnahmen.

Der	RH	empfahl,	jene	Mittel,	die	im	Jahr	2008	noch	nicht	für	Infrastruk
tur	und	Klimaschutz	flossen,	sondern	besonderen	Rücklagen	zugeführt	
wurden,	jedenfalls	für	die	beabsichtigten	Zwecke	zu	verwenden.

Der	RH	wies	auf	die	Bedeutung	eines	Einnahmen–Controllings	hin,	
um	 im	 Fall	 einer	 von	 der	 Prognose	 abweichenden	 Einnahmenent
wicklung	entsprechend	reagieren	zu	können.	Im	Fall	von	Minderein
nahmen	wäre	die	Finanzierung	der	Maßnahmen	aus	anderen	Quel
len	sicherzustellen.

 17.3 	Das	BMF	führte	aus,	dass	ab	dem	Bundesfinanzgesetz	2009	nicht	benö-
tigte	Mittel	einer	Rücklage	auf	Untergliederungsebene	zugeführt	würden.	
Auch	bestehende	Rücklagen	auf	Ansatzebene	würden	dieser	Unterglie-
derungsebene	zugeführt.	Über	die	inhaltliche	Verwendung	dieser	Mittel	
könne	grundsätzlich	das	zuständige	Ressort	entscheiden.	Im	Rahmen	
der	Einvernehmensherstellung	werde	das	BMF	auf	die	ursprünglich	
angedachte	Verwendung	hinwirken.

Zusammenfassende Gegenüberstellung 
Mehreinnahmen – Ausgaben

Verwendung der Mehreinnahmen 
aus der Mineralölsteuererhöhung
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 18.1	Eine	Änderung	des	Treibstoffpreises	beeinflusst	die	Nachfrage	nach	
Treibstoffen	und	damit	das	Verkehrsaufkommen	mit	den	daraus	resul
tierenden	Emissionen.	Von	den	in	der	Klimastrategie	behandelten	Berei
chen	wies	 der	 Sektor	Verkehr	 von	1990	bis	 2007	mit	 rd.	73	%	die	
höchste	Steigerung	an	klimarelevanten	Emissionen	auf,	sein	Anteil	an	
den	österreichischen	Gesamtemissionen	betrug	im	Jahr	2007	rd.	27	%.	
Da	die	Emissionen	aus	Kraftfahrzeugen	nicht	direkt	messbar	sind,	wer
den	sie	aus	der	verkauften	Menge	an	Kraftstoffen	ermittelt	und	dem	
Land	zugerechnet,	in	dem	der	Treibstoff	verkauft	wurde.

Während	der	Benzinverbrauch	über	die	Jahre	2005	bis	2008	kontinu
ierlich	abnahm,	stieg	der	Dieselabsatz	in	den	Jahren	2005	bis	2007,	
um	im	Jahr	2008	wieder	leicht	abzusinken.	Die	verkauften	Gesamt
treibstoffmengen	 zeigten	 eine	 ähnliche	 Entwicklung	—	nach	 einem	
Zuwachs	bis	ins	Jahr	2007	sank	der	Absatz	im	Jahr	2008	um	rd.	2	%	
gegenüber	dem	Vorjahr.

Dies	 ist	 auch	 auf	 die	 Entwicklung	der	 Treibstoffpreise	 in	 den	 Jah
ren	2005	bis	2008	zurückzuführen.	Während	2005	und	2006	die	Preise	
nach	einem	Hoch	im	Sommer	wieder	zurückgingen,	stiegen	sie	ab	dem	
Sommer	2007	sowohl	bei	Benzin	als	auch	bei	Diesel	weiter	an,	um	im	
Juli	2008	einen	absoluten	Höchstwert	zu	erreichen.	Im	Dezember	2008	
lagen	sie	wieder	auf	dem	üblichen	Winterniveau.

 18.2	Wie	der	RH	bereits	in	veröffentlichen	Berichten1)	darstellte,	trug	der	
Verkehrssektor	wesentlich	zu	den	nationalen	Treibhausgasemissionen	
bei	und	war	einer	der	Bereiche	der	Klimastrategie	mit	dem	größten	
Reduktionsbedarf.

1)	insbesondere	Reihe	Bund	2008/11	„Umsetzung	der	Klimastrategie	Österreichs	auf	
Ebene	des	Bundes“

Zwar	wies	der	Verkehrssektor	im	Vergleich	zu	den	Vorjahren	geringere	
Steigerungsraten	bzw.	eine	leicht	rückläufige	Tendenz	beim	Treibstoffab
satz	und	damit	bei	den	Emissionen	auf,	der	RH	führte	dies	aber	vor	allem	
auf	die	Treibstoffpreisentwicklung	ab	dem	Sommer	2007	zurück.

 19.1	Eine	Hauptursache	für	den	Emissionszuwachs	seit	dem	Jahr	1990	war	
neben	dem	allgemeinen	Anstieg	der	Verkehrs–	und	Transportleistung	
der	Kraftstoffexport	im	Tank2).

2)	vormals	als	Tanktourismus	bezeichnet

Lenkungseffekte
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Kraftstoffexport	im	Tank	bezeichnet	die	preisbedingte	Differenz	der	in	
Österreich	verkauften	und	der	in	Österreich	verbrauchten	Treibstoff
mengen.	Für	das	Jahr	2003	wurde	der	Anteil	des	Kraftstoffexports	im	
Tank	an	den	Österreich	zugerechneten	Verkehrsemissionen	auf	23	%	
des	Benzinabsatzes	und	auf	32	%	des	Dieselabsatzes	geschätzt1).

1)	TRAFICO	Verkehrsplanung,	Energieverwertungsagentur,	TU	Graz:	Abschätzung	der	
Auswirkungen	des	Tanktourismus	auf	den	Treibstoffverbrauch	und	die	Entwicklung	der	
CO2–Emissionen	in	Österreich;	Studie	im	Auftrag	des	BMLFUW,	November	2004

Eine	Studie	der	Universität	Graz2)	quantifizierte	mögliche	Maßnahmen	
zur	Erreichung	der	Klimaschutzziele	im	Verkehrsbereich	hinsichtlich	
ihrer	Reduktionswirkung	und	sah	in	der	Anhebung	der	MÖSt	auf	das	
Niveau	der	Nachbarländer	die	Maßnahme	mit	dem	bei	weitem	größ
ten	Reduktionspotenzial.	

2)	Wegener	Zentrum	für	Klima	und	Globalen	Wandel,	Karl–Franzens–Universität	Graz,	
Klimaschutz,	Infrastruktur	und	Verkehr;	Wien,	August	2007;	im	Auftrag	der	Arbei
terkammer	Wien

Der	auf	österreichische	Frächter	entfallende	Anteil	des	Kraftstoffexports	
im	Tank	wird	durch	eine	Anhebung	der	MÖSt	nur	bedingt	beeinflusst,	
da	diese	auch	bei	einer	weitgehenden	Angleichung	der	Preise	an	das	
Ausland	weiterhin	bevorzugt	betriebseigene	Tankstellen	nutzen.

Die	Treibstoffpreise	waren	auch	nach	Erhöhung	der	MÖSt	am	1.	Juli	2007	
in	Italien	und	Deutschland	deutlich	höher	als	in	Österreich.	Die	beste
hende	Preisdifferenz	zu	Slowenien,	wo	Treibstoffe	schon	zuvor	güns
tiger	waren,	vergrößerte	sich	durch	die	Erhöhung	der	MÖSt	weiter.

 19.2	Der	RH	wies	darauf	hin,	dass	eine	spürbare	Annäherung	der	Treib
stoffpreise	an	das	Niveau	der	Nachbarländer	Deutschland	und	Italien	
eine	wirksame	Maßnahme	zur	Reduktion	des	durch	den	Preisunter
schied	ausgelösten	Kraftstoffexports	im	Tank	wäre	und	damit	die	Öster
reich	zugerechneten	Treibhausgasemissionen	aus	dem	Sektor	Verkehr	
gesenkt	werden	könnten.

Lenkungseffekte Verwendung der Mehreinnahmen 
aus der Mineralölsteuererhöhung
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 20	Zusammenfassend empfahl der RH dem BMF:

 (1) Die Erhöhung von Abgaben wäre auf Lenkungswirkungen zu unter-
suchen und vor dem Hintergrund der erwarteten Wirkungen wäre 
die Entwicklung des Abgabenaufkommens abzuschätzen. (TZ 3)

 (2) Bei politischen Vorgaben wären die Ziele gemeinsam mit der 
Verwaltung so weit zu konkretisieren, dass die Zielerreichung nach-
verfolgt werden kann. Konkrete, quantifizierbare Ziele und Umset-
zungsverantwortliche wären zu definieren. Für eine Evaluierung der 
Zielerreichung wäre die Implementierung entsprechender Steuerungs-
mechanismen unabdingbar. (TZ 4)

 (3) Bei Befristungen von Vereinbarungen sollte eine Option für eine 
Verlängerung vorgesehen werden. (TZ 5)

 (4) Die Auswirkungen steuerlicher Maßnahmen wären im Sinne 
einer Wirkungsorientierung nicht nur zu prognostizieren, sondern 
auch im Nachhinein zu evaluieren. (TZ 7)

 (5) Die Mittel, die im Jahr 2008 noch nicht zugunsten der Infra-
struktur und des Klimaschutzes geflossen sind, sondern besonderen 
Rücklagen zugeführt wurden, wären jedenfalls für die beabsichtig-
ten Zwecke zu verwenden. (TZ 17)

Schlussbemerkungen/Schlussempfehlungen
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BGBl.� � Bundesgesetzblatt
BM...� � Bundesministerium...
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Kurzfassung

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für  
Wissenschaft und Forschung

Universitäten für Musik und darstellende Kunst 
Graz und Wien, Universität Mozarteum Salzburg: 
Vorbereitungslehrgänge; Follow–up–Überprüfung

Die Universitäten für Musik und darstellende Kunst Graz und Wien, 
die Universität Mozarteum Salzburg sowie das BMWF kamen Emp-
fehlungen des RH, die er im Jahr 2007 veröffentlicht hatte, weit-
gehend nach. Die Universitäten für Musik und darstellende Kunst 
Graz und Wien hatten Vorbereitungslehrgänge bereits neu struk-
turiert; die Universität Mozarteum Salzburg sah eine tief greifende 
Umgestaltung erst vor.

Prüfungsziel

Ziel der Follow–up–Überprüfung der Vorbereitungslehrgänge an den 
Universitäten für Musik und darstellende Kunst Graz und Wien 
sowie der Universität Mozarteum Salzburg war es, die Umsetzung 
von Empfehlungen zu beurteilen, die der RH bei einer vorange-
gangenen Gebarungsüberprüfung abgegeben hatte und für deren 
Verwirklichung die überprüften Stellen Maßnahmen zugesagt hat-
ten. (TZ 1)

Leistungsvereinbarungen

Die Leistungsvereinbarungen 2007 bis 2009 bzw. 2010 bis 2012 des 
Wissenschaftsressorts mit den drei Universitäten sahen Umstruktu-
rierungsmaßnahmen der bestehenden Vorbereitungslehrgänge unter 
Bedachtnahme auf die Empfehlungen des RH vor; das BMWF setzte 
die entsprechende Empfehlung damit vollständig um. (TZ 2)
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Entwicklungs– und Studienpläne

Die Universitäten für Musik und darstellende Kunst Graz und Wien 
legten in ihren Entwicklungs– und Studienplänen sowohl für die 
Vorbereitungslehrgänge als auch für den Hochbegabtenlehrgang bzw. 
Hochbegabtenkurs Aufgaben, Rahmenbedingungen und Qualitäts-
standards fest; sie setzten damit die Empfehlung des RH vollstän-
dig um. (TZ 3, 4)

Studiendauer

An den Universitäten für Musik und darstellende Kunst Graz bzw. 
Wien war in den Studienplänen die Studiendauer für Vorbereitungs-
lehrgänge im Instrumentalbereich — entsprechend der Empfehlung 
des RH — nunmehr grundsätzlich auf drei bzw. zwei Jahre begrenzt; 
an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bestand 
noch Präzisierungsbedarf hinsichtlich der ausnahmsweise vorgese-
henen Verlängerungsmöglichkeiten. (TZ 4)

Kooperationen zur Frühförderung

An der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz bestan-
den hinsichtlich der Begabtenförderung laufende Kooperationen 
mit dem Johann–Joseph–Fux–Konservatorium und einzelnen stei-
rischen Musikschulen. Sie setzte somit die Empfehlung des RH, 
Kooperationen zu suchen bzw. bestehende zu vertiefen, vollstän-
dig um. (TZ 7)

Leistungsüberprüfungen

An der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien waren 
im Hochbegabtenkurs, der seit dem Studienjahr 2007/2008 einge-
richtet war, regelmäßige (kommissionelle) Leistungsfeststellungen 
bzw. –überprüfungen vorgesehen, jedoch bisher nicht durchgän-
gig erfolgt. Sie setzte die Empfehlung des RH nach einer regelmä-
ßigen Leistungskontrolle der Studierenden damit weitgehend um. 
Die Universität Mozarteum Salzburg setzte diese Empfehlung um, 
auch wenn die Dokumentation der Leistungsüberprüfungen noch 
nicht vollständig war. (TZ 4, 6)

Kurzfassung
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Aufzeichnungen über Lehrtätigkeit

Die Lehrenden der Universität für Musik und darstellende Kunst 
Graz waren zwar angewiesen, die von ihnen abgehaltenen Lehrein-
heiten aufzuzeichnen; eine Überprüfung durch das Rektorat erfolgte 
jedoch nur im konkreten Anlassfall. Damit setzte diese Universität 
die Empfehlung des RH nach einer Aufzeichnungsverpflichtung über 
abgehaltene Lehreinheiten und einer stichprobenweisen Überprü-
fung durch die Universitätsleitung teilweise um; dies unterblieb an 
der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. (TZ 5)

Kurzfassung Vorbereitungslehrgänge;  
Follow–up–Überprüfung

Kenndaten zu den Vorbereitungslehrgängen an den Universitäten 
für Musik und darstellende Kunst Graz (KUG) und Wien (MDW) sowie 

der Universität Mozarteum Salzburg (Mozarteum)

Rechtsgrundlagen	 Universitätsgesetz	2002,	BGBl.	I	Nr.	120/2002	i.d.g.F.
	 Studienpläne	der	Universitäten

 KUG MDW Mozarteum

	 Anzahl
belegte ordentliche Studien1)2)

Wintersemester	2006/2007	 1.677	 2.776	 1.629
Sommersemester	2007	 1.634	 2.597	 1.544

Wintersemester	2007/2008	 1.726	 2.742	 1.641
Sommersemester	2008	 1.712	 2.637	 1.570

Wintersemester	2008/2009	 1.838	 2.761	 1.640
Sommersemester	2009	 1.826	 2.718	 1.584

Belegung von Vorbereitungslehrgängen

Wintersemester	2006/2007	 154	 204		 101
Sommersemester	2007	 148	 190		 98

Wintersemester	2007/2008	 147	 103	 114
	 	 (+55	HB3))
Sommersemester	2008	 147	 98	 116
	 	 (+50	HB3))

Wintersemester	2008/2009	 93	 114	 117
	 (+40	HB3))	 (+50	HB3))
Sommersemester	2009	 91	 116	 114
	 (+39	HB3))	 (+47	HB3))

1)	ohne	unterbrochene	Studien	und	Mitbelegungen
2)	jedes	Unterrichtsfach	gesondert	ausgewiesen
3)	Hochbegabtenlehrgang	bzw.	–kurs

Quellen:	www.kug.ac.at,	www.mdw.ac.at,	www.moz.ac.at
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 1	Der	RH	überprüfte	im	November	2009	bei	den	Universitäten	für	Musik	
und	darstellende	Kunst	Graz	(KUG)	und	Wien	(MDW),	der	Universität	
Mozarteum	Salzburg	(Mozarteum)	sowie	dem	BMWF	die	Umsetzung	
von	Empfehlungen,	die	er	bei	einer	vorangegangenen	Gebarungsüber-
prüfung	abgegeben	hatte	und	für	deren	Verwirklichung	die	überprüf-
ten	Stellen	Maßnahmen	zugesagt	hatten.	Der	in	der	Reihe	Bund	2007/2	
veröffentlichte	Bericht	wird	in	der	Folge	als	Vorbericht	bezeichnet.	

Zu	dem	im	Jänner	2010	übermittelten	Prüfungsergebnis	nahmen	die	drei	
Universitäten	und	das	BMWF	im	Februar	2010	Stellung.	Der	RH	über-
mittelte	der	KUG	und	der	MDW	seine	Gegenäußerung	im	März	2010;	
gegenüber	dem	Mozarteum	sowie	dem	BMWF	war	keine	Gegenäuße-
rung	erforderlich.

 2.1	In	seinem	Vorbericht	hatte	der	RH	dem	damaligen	BMBWK	empfoh-
len,	in	den	Leistungsvereinbarungen	für	die	Vorbereitungslehrgänge	
klarere	Zielsetzungen	zu	definieren,	strengere	Leistungsmaßstäbe	fest-
zulegen	und	ein	entsprechendes	Qualitätssicherungssystem	einzufüh-
ren.

(1)	Der	RH	stellte	nunmehr	fest,	dass	die	Leistungsvereinbarungen	2007	
bis	2009,	die	das	Wissenschaftsressort	mit	der	KUG,	der	MDW	und	
dem	Mozarteum	abgeschlossen	hatte,	Umstrukturierungsmaßnahmen	
der	bestehenden	Vorbereitungslehrgänge	unter	Bedachtnahme	auf	die	
Empfehlungen	des	RH	vorsahen.

Die	KUG	und	die	MDW	gestalteten	die	Vorbereitungslehrgänge	unter	
Berücksichtigung	der	Empfehlungen	des	RH	bereits	um.	Am	Mozar-
teum	war	zur	Zeit	der	Follow–up–Überprüfung	durch	den	RH	noch	
keine	tief	greifende	strukturelle	Umgestaltung	der	Vorbereitungslehr-
gänge	erfolgt.	

(2)	Deshalb	sah	die	Leistungsvereinbarung	2010	bis	2012	des	BMWF	
mit	dem	Mozarteum	nunmehr	eine	Umwandlung	der	bisherigen	Vorbe-
reitungslehrgänge	in	eine	gemeinsam	mit	dem	Landesmusikschulwerk	
getragene,	am	Mozarteum	eingerichtete	Institution	vor.	Das	soll	künf-
tig	die	Durchlässigkeit	zwischen	dieser	und	weiteren	mit	der	Begab-
tenförderung	befassten	Einrichtungen	(z.B.	Leopold	Mozart–Institut)	
gewährleisten.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Leistungsver-
einbarungen
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 2.2	Das	BMWF	setzte	die	Empfehlung	des	RH	vollständig	um;	in	den	Leis-
tungsvereinbarungen	mit	allen	drei	Universitäten	war	eine	Neukon-
zeption	der	Vorbereitungslehrgänge	festgelegt	worden.	Bei	der	vom	
Mozarteum	 erst	 durchzuführenden	Umgestaltung	 sollte	 das	 BMWF	
nachdrücklich	 auf	 die	 Berücksichtigung	 der	 Empfehlungen	 des	 RH	
achten.

 2.3	Das	BMWF	sagte	dies	zu	und	führte	ergänzend	aus,	dass	die	Über-
prüfung	der	Aktivitäten	der	drei	Universitäten	in	Bezug	auf	die	Nach-
wuchspflege	nicht	nur	Gegenstand	der	Begleitgespräche	zu	den	Leis-
tungsvereinbarungen	 2010	 bis	 2012,	 sondern	 auch	 der	 künftigen	
Leistungsvereinbarungen	sein	werde.	

 3.1	In	seinem	Vorbericht	hatte	der	RH	der	KUG	und	der	MDW	empfohlen,	
die	Entwicklungspläne	um	Strategien	und	Maßnahmen	zur	Nachwuchs-
pflege	zu	ergänzen.	Insbesondere	hatte	er	angeregt,	Entscheidungen	
über	die	Aufgaben	der	Vorbereitungslehrgänge,	über	den	Umfang	des	
Leistungsangebots	und	mögliche	Finanzierungsquellen	zu	treffen	sowie	
Qualitätsstandards	und	Maßnahmen	zu	deren	Einhaltung	zu	definie-
ren.

(1)	Wie	 der	RH	nunmehr	 feststellte,	 legten	 an	 der	KUG	bereits	 die	
Entwicklungspläne	2006	bis	2009	sowie	insbesondere	2009	bis	2012	
und	die	entsprechenden	Studienpläne	für	die	Vorbereitungslehrgänge	
sowie	den	Hochbegabtenlehrgang	(siehe	TZ	4)	Aufgaben	bzw.	Ziele	
fest	und	bestimmten	für	letzteren	eine	Kostenpflicht.	Zur	Qualitätssi-
cherung	waren	—	neben	den	allgemein	geltenden	Qualitätssicherungs-
maßnahmen	(z.B.	Evaluierungen)	—	für	beide	Lehrgänge	jährliche	kom-
missionelle	Prüfungen	vorgesehen.	

(2)	An	der	MDW	thematisierte	der	ab	2010	gültige	Entwicklungsplan	
nunmehr	die	Förderung	der	Nachwuchspflege	als	besonderes	Anliegen	
der	Universität	und	verwies	auf	bereits	getroffene	Maßnahmen.	Rah-
menbedingungen	(Ziele,	Leistungsangebot	etc.)	und	Qualitätsstandards	
legten	weiters	—	ähnlich	wie	an	der	KUG	—	die	Studienpläne	fest,	auf	
denen	der	Hochbegabtenkurs	(siehe	TZ	4)	sowie	die	neu	gestalteten	
Vorbereitungslehrgänge	basierten.	

 3.2	Die	KUG	wie	auch	die	MDW	setzten	die	Empfehlung	des	RH	vollstän-
dig	um;	die	Entwicklungspläne	sowie	die	Studienpläne	beider	Univer-
sitäten	enthielten	die	vom	RH	angeregten	Maßnahmen.	

Entwicklungs– und 
Studienpläne

Leistungsvereinbarungen Vorbereitungslehrgänge;  
Follow–up–Überprüfung
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 4.1	In	seinem	Vorbericht	hatte	der	RH	aufgezeigt,	dass	die	Studienpläne	
der	KUG	und	der	MDW	für	Klavier	und	Violine	eine	Studiendauer	bis	
zu	acht	(KUG)	bzw.	zehn	(MDW)	Jahren	(mit	der	Möglichkeit	der	Ver-
längerung)	zugelassen	hatten1);	ferner	hatte	der	RH	festgestellt,	dass	
die	tatsächliche	Studiendauer	zum	Teil	deutlich	darüber	hinausging.	
Er	hatte	daher	empfohlen,	die	Studiendauer	von	Vorbereitungslehr-
gängen	grundsätzlich	auf	einen	Zeitraum	von	höchstens	vier	Jahren	
zu	begrenzen.	

1)	Die	diesbezüglichen	Studienpläne	des	Mozarteums	sahen	damals	wie	auch	zur	Zeit	
der	Follow–up–Überprüfung	keine	in	Studienjahren/Semestern	ausgedrückte	maxi-
male	Studiendauer	vor.

Der	RH	stellte	nunmehr	fest,	dass

(1)	an	der	KUG	die	Nachwuchspflege	im	Instrumentalbereich	ab	dem	
Studienjahr	2008/2009	einer	vollständigen	Neugestaltung	unterzogen	
worden	war.	Die	Dauer	der	Vorbereitungslehrgänge	war	mit	drei	Jah-
ren	(in	bestimmten	Fällen	höchstens	vier	Jahren)	begrenzt	und	für	die	
Frühförderung	ein	kostenpflichtiger	Hochbegabtenlehrgang	eingerich-
tet.	Die	Studienpläne	sahen	für	beide	Lehrgänge	jährliche	kommissio-
nelle	Leistungsüberprüfungen	vor;

(2)	die	MDW	die	Vorbereitungslehrgänge	im	Instrumentalbereich	bereits	
im	Studienjahr	2007/2008	einer	tief	greifenden	Reform	unterzog	und	
hiezu	entsprechende	Studienpläne	ausarbeitete.	Die	Lehrgänge	wur-
den	auf	zwei	Jahre	(in	bestimmten	Fällen	verlängerbar)	begrenzt	und	
inhaltlich	deutlich	erweitert.	Für	die	Frühförderung	richtete	die	MDW	
einen	kostenpflichtigen	Kurs	für	Hochbegabte	ein,	in	dessen	Verlauf	
jährliche	 Leistungsüberprüfungen	 bzw.	 –feststellungen	 vorgesehen	
waren	(siehe	TZ	6).	

 4.2	Sowohl	die	KUG	als	auch	die	MDW	setzten	die	Empfehlung	des	RH	
vollständig	um.	Gegenüber	der	MDW	wies	der	RH	allerdings	darauf	
hin,	dass	im	Studienplan	nicht	zweifelsfrei	definiert	war,	ob	die	Aus-
nahmeregelung	für	die	Lehrgangsdauer	und/oder	das	Höchstalter	galt.	
Der	RH	empfahl	daher,	die	Vorschriften	entsprechend	zu	präzisieren.	

Um	die	Wirksamkeit	der	Neugestaltung	der	Nachwuchsförderung	sicher-
zustellen,	empfahl	er,	dass	die	nächsten	Entwicklungspläne	beider	Uni-
versitäten	(ab	2013)	entsprechende	Evaluierungen	vorsehen	sollten.

Studiendauer
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 4.3	Laut	Stellungnahme	der	MDW	würden	Formulierungen	zur	Präzisierung	
der	Lehrgangsdauer	und	der	Verlängerungsmöglichkeit	diskutiert.

Die	KUG	und	die	MDW	sagten	zu,	in	den	nächsten	Entwicklungsplä-
nen	entsprechende	Evaluierungsmaßnahmen	vorzusehen.

 5.1	In	 seinem	Vorbericht	 hatte	 der	RH	 empfohlen,	 von	 den	 Lehrenden	
schriftliche	Aufzeichnungen	über	die	von	ihnen	abgehaltenen	Lehr-
einheiten	einzufordern	und	diese	von	der	Universitätsleitung	in	Ver-
folgung	ihrer	Dienstaufsicht	stichprobenweise	auf	ihre	Plausibilität	zu	
überprüfen.

Der	RH	stellte	nunmehr	fest,	dass

(1)	die	Lehrenden	an	der	KUG	aufgrund	allgemeiner	Dienstanweisungen	
verpflichtet	waren,	über	die	von	ihnen	abgehaltenen	Unterrichtsein-
heiten	(bzw.	über	die	Zeiten	der	Einbringung	dieser	bei	Entfall)	Auf-
zeichnungen	zu	führen.	Das	Rektorat	forderte	allerdings	von	sich	aus	
diese	Aufzeichnungen	nur	in	konkreten	Anlassfällen,	nicht	aber	gene-
rell	ein.	Die	KUG	verwies	hinsichtlich	weiterer	qualitätssichernder	Maß-
nahmen	auf	die	Evaluierung	von	Lehrveranstaltungen;	

(2)	an	der	MDW	weder	eine	Aufzeichnungspflicht	bestand	noch	das	
Rektorat	stichprobenweise	überprüfte,	ob	die	Leistungen	tatsächlich	
erbracht	worden	waren.	Nach	Ansicht	der	MDW	würden	die	im	Rahmen	
der	Dienstaufsicht	von	den	Institutsleitungen	durchgeführten	Kontrol-
len,	die	regelmäßigen	öffentlichen	Leistungsfeststellungen	durch	Kon-
zerte	und	Prüfungen,	die	elektronisch	gestützte	Abgeltung	der	Lehre,	
die	geplante	umfassende	Evaluierung	der	Lehre	etc.	eine	hinreichende	
Übersicht	über	allfällig	bestehende	Mängel	gewährleisten.

 5.2	 (1)	Die	KUG	setzte	die	Empfehlung	des	RH	teilweise	um.	Die	Universi-
tätsleitung	sollte,	auch	wenn	eine	vom	RH	veranlasste	und	vom	zustän-
digen	Vizerektor	durchgeführte	Stichprobenüberprüfung	im	Ergebnis	
positiv	war,	künftig	die	Plausibilität	der	Aufzeichnungen	stichproben-
weise	überprüfen,	um	die	Wirksamkeit	der	diesbezüglichen	Dienstan-
weisungen	sicherzustellen.

(2)	Die	MDW	setzte	die	Empfehlung	des	RH	nicht	um.	Eine	sorgfältige	
Wahrnehmung	der	Dienstaufsicht	sowie	eine	regelmäßige	und	hinrei-
chend	aussagekräftige	Evaluierung	der	Lehrenden	können	eine	Auf-
zeichnungspflicht	bzw.	eine	Plausibilitätskontrolle	durch	das	Rektorat	
nicht	ersetzen.	Der	RH	empfahl	der	MDW	daher	erneut,	die	Lehrenden	
zur	Führung	schriftlicher Aufzeichnungen	über	die	abgehaltenen	Lehr-

Aufzeichnungen 
über Lehrtätigkeit

Vorbereitungslehrgänge;  
Follow–up–Überprüfung
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einheiten	 zu	 verpflichten	 und	 eine	 stichprobenweise	 Plausibilitäts-
überprüfung	durch	die	Universitätsleitung	durchzuführen.

 5.3	Laut	Stellungnahme	der	KUG	wäre	es	effizienter,	die	Wirksamkeit	der	
Dienstanweisungen	anlassbezogen	aufgrund	allfälliger	bei	den	Evalu-
ierungen	evident	gewordener	Unregelmäßigkeiten	zu	überprüfen.

Die	MDW	wies	darauf	hin,	dass	angesichts	der	Größe	der	Universität	
und	des	hochkomplexen	Studienbetriebs	mit	mehr	als	7.000	Lehrver-
anstaltungen	pro	Semester	die	 lückenlose	schriftliche	Aufzeichnung	
der	abgehaltenen	Lehreinheiten	aufgrund	der	dafür	notwendigen	Res-
sourcen	nachteilige	Auswirkungen	auf	den	Lehrbetrieb	entfalten	würde.	
Neben	den	gesetzlich	normierten	höchst	umfänglichen	Berichtspflichten	
würde	die	zusätzliche	Einführung	eines	umfassenden	Aufzeichnungs-
systems	die	vorhandenen	begrenzten	Ressourcen	der	MDW	verstärkt	
von	den	ursächlichen	Aufgaben	der	Universität	abziehen.

 5.4	Gegenüber	der	KUG	anerkannte	der	RH,	dass	die	anlassbezogene	Reak-
tion	auf	die	Ergebnisse	von	Evaluierungen	der	Lehrveranstaltungen	
zweckmäßig	war.	Diese	Evaluierungen	waren	aber	zumindest	in	den	
vergangenen	Jahren	nicht	so	durchgängig	erfolgt,	dass	sie	eine	regel-
mäßige	Kontrolle	anhand	repräsentativer	Stichproben	ersetzen	könnten.	
Der	RH	verblieb	daher	bei	seiner	Empfehlung.

Bezüglich	der	Ausführungen	der	MDW	war	für	den	RH	—	schon	im	
Hinblick	auf	die	an	der	KUG	in	diesem	Zusammenhang	getroffenen	
Feststellungen	—	 nicht	 nachvollziehbar,	weshalb	 die	Aufzeichnung	
abgehaltener	Lehreinheiten	besonders	zeit–	bzw.	arbeitsaufwendig	sein	
sollte;	vielmehr	erscheint	diese	gerade	bei	einer	umfangreichen	Lehr-
belastung	 unerlässlich.	 Aus	 Sicht	 des	 RH	müssten	 diese	 Aufzeich-
nungen	lediglich	für	einen	Dritten	leicht	und	eindeutig	nachvollzieh-
bar,	jedoch	nicht	notwendigerweise	gleichartig	oder	IT–gestützt	sein.	
Der	RH	verblieb	daher	bei	seiner	Empfehlung	nach	einer	Aufzeich-
nungspflicht	und	einer	stichprobenweisen	Plausibilitätsüberprüfung	
durch	die	Universitätsleitung.

Aufzeichnungen über Lehrtätigkeit
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 6.1	In	 seinem	Vorbericht	hatte	der	RH	der	MDW	und	dem	Mozarteum	
empfohlen,	regelmäßige,	hohen	Anforderungen	genügende	Leistungs-
überprüfungen1)	durch	fachkundige	Kommissionen	durchzuführen,	um	
auch	im	Verlauf	des	Vorbereitungslehrgangs	eine	notwendige	qualita-
tive	Selektion	zu	gewährleisten.	

1)	Die	nachfolgenden	Feststellungen	des	RH	bezogen	sich	auf	die	Vorbereitungslehr-
gänge	im	Instrumentalbereich,	weil	diese	sowohl	an	der	MDW	(Sommersemester	
2009:	65	%)	als	auch	am	Mozarteum	(Sommersemester	2009:	86	%)	die	weitaus	
überwiegenden	Studienbelegungen	aufwiesen.

Der	RH	stellte	nunmehr	fest,	dass

(1)	die	MDW	sowohl	für	den	Besuch	des	Hochbegabtenkurses	als	auch	
der	Vorbereitungslehrgänge	eine	kommissionelle	Eignungsprüfung	vor-
sah.	Ferner	bestand	im	Bereich	der	Frühförderung	die	Verpflichtung	zu	
(jährlichen)	kommissionellen	Leistungsfeststellungen	und	darüber	hin-
aus	zu	einer	alle	zwei	Jahre	stattfindenden	Zwischenprüfung	vor	einem	
Prüfungssenat.	Diese	waren	jedoch	in	den	Studienjahren	2007/2008	
und	2008/2009	nicht	durchgängig	erfolgt;	

(2)	am	Mozarteum2)	nunmehr	vorgesehen	war,	im	IT–gestützten	Studi-
enverwaltungssystem	die	Fortsetzung	des	Studiums	in	einem	Vorberei-
tungslehrgang	an	die	Vorlage	des	Leistungsnachweises	zu	binden.	Der	
RH	stellte	—	bei	beispielhaft	ausgewählten	Fällen	—	fest,	dass	jeden-
falls	seit	dem	Studienjahr	2007/2008	kommissionelle	Leistungsüber-
prüfungen	grundsätzlich	regelmäßig	erfolgten;	manche	waren	jedoch	
in	der	für	Studien–	und	Prüfungsmanagement	zuständigen	Abteilung	
nicht	entsprechend	dokumentiert.

2)	Regelmäßige	Leistungsüberprüfungen	waren	schon	zur	Zeit	der	vorangegangenen	
Gebarungsüberprüfung	vorgesehen,	aber	nur	lückenhaft	erfolgt.

 6.2	 (1)	 Die	 MDW	 setzte	 die	 Empfehlung	 des	 RH	 weitgehend	 um.	 Sie	
begrenzte	einerseits	die	Vorbereitungslehrgänge	generell	auf	zwei	Jahre	
und	 sah	 andererseits	 im	vorgelagerten	Hochbegabtenkurs	 regelmä-
ßige	Leistungskontrollen	vor.	Der	RH	empfahl	aber,	die	Fortsetzung	
des	Hochbegabtenkurses	an	die	Durchführung	der	studienplanmäßigen	
Leistungsfeststellungen	bzw.	–überprüfungen	und	die	rechtzeitige	Bei-
tragszahlung	zu	knüpfen.

(2)	Das	Mozarteum	setzte	die	Empfehlung	des	RH	vollständig	um.	Der	
RH	empfahl	aber	aus	Gründen	der	Transparenz	und	Nachvollziehbar-
keit,	künftig	im	Rahmen	des	Studienverwaltungssystems	die	Fortsetzung	
des	Vorbereitungslehrgangs	ausnahmslos	an	eine	standardisierte	Doku-
mentation	der	kommissionellen	Leistungsüberprüfung	zu	binden.	
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 6.3	Laut	Stellungnahme	der	MDW	würden	im	laufenden	Studienjahr	die	
vorgesehenen	 Leistungsüberprüfungen	 lückenlos	 vorgenommen.	 Die	
Empfehlung,	die	Fortsetzung	des	Hochbegabtenkurses	an	die	Durch-
führung	der	Leistungsüberprüfungen	und	die	rechtzeitige	Beitragszah-
lung	zu	knüpfen,	werde	diskutiert	und	bei	der	weiteren	Umsetzung	ent-
sprechend	berücksichtigt.

Das	Mozarteum	sagte	die	Umsetzung	der	Empfehlung	zu.

 7.1	In	seinem	Vorbericht	hatte	der	RH	empfohlen,	hinsichtlich	einer	not-
wendigen	Frühförderung	Kooperationen	mit	anderen	Trägern	musi-
kalischer	Ausbildung	(Musikschulen,	Konservatorien)	zu	suchen	bzw.	
solche	entsprechend	zu	vertiefen.

An	der	KUG	stellte	der	RH	nunmehr	fest,	dass	hinsichtlich	der	Begab-
tenförderung	laufende	Kooperationen	mit	dem	Johann–Joseph–Fux–
Konservatorium	und	einzelnen	steirischen	Musikschulen	bestanden.	
Lehrende	der	KUG	stellten	dabei	z.B.	ihre	Expertise	bei	der	Auswahl	
bzw.	hinsichtlich	weiterer	Entwicklungsmöglichkeiten	besonders	för-
derungswürdiger	Studierender/Schüler	zur	Verfügung	und	unterrich-
teten	diese	fallweise	auch.	

 7.2	Die	KUG	setzte	die	Empfehlung	des	RH	damit	vollständig	um.

 8	Aus dem Vorbericht Reihe Bund 2007/2 wurden jeweils vier Emp-
fehlungen überprüft, die an die Universitäten für Musik und dar-
stellende Kunst Graz und Wien ergingen sowie jeweils eine Emp-
fehlung an die Universität Mozarteum Salzburg und das damalige 
BMBWK. Der RH stellte fest, dass die Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz drei vollständig und eine teilweise, die 
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien zwei Empfeh-
lungen vollständig, eine teilweise und eine weitere nicht sowie die 
Universität Mozarteum Salzburg bzw. das BMWF die jeweils über-
prüfte Empfehlung vollständig umgesetzt hatten. Er hob die nach-
folgenden Empfehlungen hervor.

Kooperationen zur 
Frühförderung
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 (1) Um die Wirksamkeit der Neugestaltung der Nachwuchsförderung 
sicherzustellen, sollten die nächsten Entwicklungspläne der Univer-
sitäten für Musik und darstellende Kunst Graz und Wien (ab 2013) 
entsprechende Evaluierungen vorsehen. (TZ 4)

 (2) Hinsichtlich der Aufzeichnungen von abgehaltenen Lehreinheiten 
durch die Lehrenden sollte die Universitätsleitung künftig stichpro-
benweise die Plausibilität der Aufzeichnungen überprüfen, um die 
Wirksamkeit der diesbezüglichen Dienstanweisungen sicherzustel-
len. (TZ 5) 

 (3) Die Lehrenden sollten zur Führung schriftlicher Aufzeichnungen 
über die abgehaltenen Lehreinheiten verpflichtet werden; ihre Plau-
sibilität wäre stichprobenweise durch die Universitätsleitung zu 
überprüfen. (TZ 5) 

 (4) Die Fortsetzung des Hochbegabtenkurses wäre an die Durchfüh-
rung der studienplanmäßigen Leistungsfeststellungen bzw. –über-
prüfungen und die rechtzeitige Beitragszahlung zu knüpfen. (TZ 6)

 (5) Da im Studienplan für den Instrumentalbereich nicht zweifels-
frei definiert war, ob die Ausnahmeregelung für die Lehrgangsdauer 
und/oder das Höchstalter galt, wären die Vorschriften entsprechend 
zu präzisieren. (TZ 4)

 (6) Aus Gründen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit sollte 
künftig im Rahmen des Studienverwaltungssystems die Fortset-
zung des Vorbereitungslehrgangs ausnahmslos an eine standardi-
sierte Dokumentation der kommissionellen Leistungsüberprüfung 
gebunden werden. (TZ 6)
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 (7) Bei der von der Universität Mozarteum Salzburg erst durchzu-
führenden Umgestaltung der Vorbereitungslehrgänge wäre nach-
drücklich auf die Berücksichtigung der Empfehlungen des RH zu 
achten. (TZ 2)

Wien,	im	Juni	2010

Der	Präsident:

Dr.	Josef	Moser

BMWF
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